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Vorwort 

Der vorliegende 25. Bericht stellt die Tätigkeit und Wahrnehmungen der 
Volksanwaltschaft (VA) vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2001 dar. 

Zu Beginn dieses Berichtes werden die Vorstellungen des Kollegiums der VA 
über ni ne notwendig erscheinende Weiterentwicklung dieser Kontrolleinrich­
tung c es Nationalrates als besonderes Anliegen dargestellt. 

Dem Berichtsteil über die Ressorts ist erstmals ein Grundrechtsteil beigefügt, 
der die Wahrnehmungen der VA auf dem Gebiet der Gesetzgebung und Volizie­
hung im Bereiche ausgewählter Grundrechtsmaterien enthält. 

Die legistischen Anregungen der VA sind am Ende des Berichtes aufgelistet. 

Eine Zusammenstellung der Anzahl und der Gegenstände der im Jahr 2001 ein­
gelangten Beschwerden und sonstigen Anbringen sowie der im Berichtszeitraum 
eingeleiteten amtswegigen Prüfungsverfahren, wird - um dem Grundsatz der 
Sparsamkeit zu entsprechen - nur auf Anforderung übermittelt. 

Für nähere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. Dies betrifft sowohl 
im Bericht erwähnte als auch andere Einzelfälle, sowie allgemeine Fragen der 
Verwaltungskontrolle bzw. die Anregungen an die Verwaltung sowie den Ge­
setzgeber. 

Die Volksanwälte danken an dieser Stelle ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie den Bediensteten von Behörden und sonstigen Verwaltungseinrichtungen 
für die auch in diesem Berichtszeitraum geleistete Zusammenarbeit. Dies gilt 
insbesondere für die Bezirkshauptmannschaften und die Ämter der Landesregie­
rungen, die einen wesentlichen Beitrag zur Durchführung unserer Prüfverfahren 
sowie unserer Sprechtage außerhalb von Wien geleistet haben. Ebenso unter­
stützten die Rechtsanwaltskammern in dankenswerter Weise die VA, indem sie 
tür jeden Sprechtag außerhalb Wiens Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
namhaft machten, die tür eine kostenlose anwaltliche Erstauskunft in den Fällen 
zur Verfügung standen, in denen die Zuständigkeit der VA nicht gegeben war. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kollegialen Sitzung am 16. Mai 2002 be­
schlossen. 

Wien, im Mai 2002 

Dr. Peter Kostelka 

Mag. Ewald Stadler 

Rosemarie Bauer 
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1 Weiterentwicklung der Volksanwaltschaft 

Die Volksanwälte haben sich im Berichtsjahr in mehreren Arbeitssitzungen sehr 
eingehend mit der Weiterentwicklung der Volksanwaltschaft auseinander ge­
setzt. Dabei fanden die immer wieder auch von Abgeordneten des Nationalrates 
gesetzten Initiativen Berücksichtigung. Die VA hat zu ihren diesbezüglichen Be­
ratungen auch Herrn Univ.Prof. Dr. Bernd-Christian Funk beigezogen. Insgesamt 
gelangt die VA zum Ergebnis, dass zur Weiterentwicklung der Institution die 
nachstehenden Erweiterungen ihrer Zuständigkeit bzw. ihres Instrumentariums 
zur Arbeit im Sinne der Bürgeranliegen von Bedeutung wären: 

1.1 Prüfung ausgegliederter Rechtsträger 

Der derzeitige Kollegium schließt sich der Meinung der früheren Volksanwälte an 
und hält fest, dass es aus heutiger Sicht mehr denn je geboten ist, eine Gleich­
stellung der Prüfzuständigkeit der VA mit der des Rechnungshofes herbeizufüh­
ren. Durch die großen Ausgliederungen der vergangenen Jahrzehnte wurde die 
Prüfzuständigkeit der VA in jenem Ausmaß eingeschränkt, als Staatsausgaben 
an ausgegliederte Rechtsträger übertragen wurden. 

1.2 Amtsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes 

Die VA spricht sich dafür aus, dass ihr die Möglichkeit einer Amtsbeschwerde bei 
den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts eingeräumt wird. Dazu hält die VA 
fest, dass in Mehrparteienverfahren nicht in die Rechtskraft von Bescheiden ein­
gegriffen werden soll. Ein solches Verfahren sollte aber mit der Feststellung en­
den können, dass ein bestimmter Bescheid rechtswidrig ist, damit der Be­
schwerdeführer damit im Amtshaftungsverfahren seine Schadensersatzansprü­
che geltend machen kann. 

1.3 Normenprüfungsverfahren 

Die VA erachtet es für geboten, dass auch ihr die Ermächtigung eingeräumt 
wird, sowohl Bundes- als auch Landesgesetze wegen Verfassungswidrigkeit an­
zufechten. Dabei erschiene es hinsichtlich der von der VA anzufechtenden Nor­
men geboten, der VA die Ermächtigung zu erteilen, solche Anträge auch zu nicht 
mehr in Geltung stehenden Gesetzen und Verordnungen einzubringen. Diesfalls 
wäre jedoch nicht nur Art. 148e B-VG entsprechend zu ergänzen, sondern es 
müssten auch entsprechende Ergänzungen in Art. 139 Abs. 4 und Art. 140 
Abs. 4 B-VG hinzutreten. 
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VVeiterentwicklung der VA __________ _ 

1.4 Hemmung von Verjährungsfristen 

Die VA erachtet es für geboten, insbesondere in Verfahren, bei denen Be­
schwerdeführer Rechtsansprüche geltend machen können, eine Hemmung von 
Verjährungsfristen zu normieren. Auf diese Weise könnten Beschwerdeführer 
das Ergebnis des Prüfungsverfahrens der VA abwarten, ohne dass damit der 
Verlust des Rechtsanspruches wegen Verjährung eintritt. Damit würde ein 
Rechtszustand hergestellt, der allgemein auch für Personen gilt, die Ansprüche 
im Schiedsverfahren vor den Ärztekammern geltend machen. 

1.5 Fristsetzung zur Abgabe von Stellungnahmen bzw. 
Übermittlung von Akten 

Die VA geht davon aus, dass eine Frist von fünf Wochen zur Abgabe von Stel­
lungnahmen bzw. zur Übermittlung von Akten durch die geprüften Stellen ausrei­
chend sein müsste. Im Einzelfall wäre es sicherlich möglich, diese Frist über be­
gründetes Ansuchen der geprüften Institution zu verlängern, doch sollte diese 
Frist gesetzlich verankert werden, um die geprüften Behörden auf ihre Rechts­
pflicht gegenüber der VA besonders hinzuweisen. 

1.6 Fristsetzungsanträge nach § 91 Geschäftsordnungs­
gesetz bzw. Anregung von Disziplinarverfahren 

Die VA spricht sich zu dem im Antrag 98/A, 21. GP (Demokratiepaket) formu­
lierten Vorschlag zur Einräumung des Rechtes zur Stellung eines Fristsetzungs­
antrages bzw. zur Anregung von Disziplinarverfahren ausdrücklich positiv aus. 

1.7 Zusammenarbeit mit dem Nationalrat 

Die Volksanwälte sprechen sich auch für eine intensivere Zusammenarbeit mit 
dem Nationalrat und dem Bundesrat aus. Die VA begrüßt daher den bereits vor­
liegenden Antrag 630/A-NR/2002 und regt darüber hinaus an, Berichte der VA 
auch in den Fachausschüssen zu beraten. Jedenfalls scheint es auch geboten, 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Sonderberichte der VA der parla­
mentarischen Behandlung zugeführt werden können. 
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2 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

2.1 Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Kalenderjahr 2001 wurde die VA in 9 032 Fällen in Anspruch 
genommen. 

9 032 Anbringen führ­
ten zu 3806 Prüfungs­
verfahren 

6 254 Beschwerden betrafen den Bereich der Verwaltung. Es 
wurde in 4431 Fällen ein Prüfungsverfahren eingeleitet. Bei den 
verbleibenden 1 823 Beschwerden waren die behördlichen Verfah­
ren noch nicht abgeschlossen oder es stand den Beschwerdefüh­
rern ein Rechtsmittel (Rechtsbehelf) noch offen (vgl. Art. 148a 
B-VG). 

In 76 Fällen wurde ein amtswegiges Prüfungsverfahren eingelei­
tet. 

2000 

Anbringen 8605 

Verwaltung (Bundes- und Landesverwaltung) 6067 

Prüfungsverfahren 3806 

Bundesverwaltung 2478 

Landes- und Gemeindeverwaltung 1 328 

Unzuständig 2538 

2001 

9032 

6254 

4431 

2973 

1 458 

2778 
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Prüfverfahren Bundesverwaltung 

Jahr 2000 Jahr 2001 

Bundeskanzleramt 15 36 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 9 30 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 114 150 

Bundesministerium für Finanzen I 199 I 246 

Bundesministerium für Inneres I 308 I 273 

Bundesministerium für Justiz I 506 I 596 

Bundesministerium für Landesverteidigung I 58 I 56 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 135 130 
Wasserwirtschaft 

Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen I 588 I 817 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie I 220 I 274 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 313 354 

I Bundesverwaltung - Gesamt 2465 2962 

Landes- und Gemeindeverwaltung - Gesamt 1 328 1 458 
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Akt-Code Prüfverfahren nach Aufgabenbereichen 2000 2001 

Aufgabenbereich von Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

BKA Bundeskanzler 15 36 

SV Bundesminister tür soziale Sicherheit und Generationen 544 731 
(Bereich Soziales) 

SV Bundesminister tür Wirtschaft und Arbeit (Bereich AMS) 157 174 

JF Bundesminister tür soziale Sicherheit und Generationen 23 51 
(Bereich Familie) 

GU Bundesminister tür soziale Sicherheit und Generationen 21 35 
(Bereich Gesundheit) 

V Bundesminister tür Verkehr, Innovation und Technologie 192 254 
(Bereich Verkehr) 

AA Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten 9 30 

VORS Zuständigkeitsbereich der Vorsitzenden 5 

Landes- und Gemeindeverwaltung 287 315 

Zwischensumme Vo/ksanwa/t Dr. Peter Koste/ka 1248 1631 

Aufgabenbereich von Volksanwältin Rosemarie Bauer 

FI Bundesminister für Finanzen 199 246 

LF Bundesminister tür Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser- 119 124 
wirtschaft (Bereich Land- und Forstwirtschaft)) 

U Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser- 16 6 
wirtschaft (Bereich Umwelt) 

WF Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft u. Kultur 65 61 
(Bereich Wissenschaft) 

VORS Zuständigkeitsbereich der Vorsitzenden 7 

Landes- und Gemeindeverwaltung 710 745 

Zwischensumme Vo/ksanwä/tin Rosemarie Bauer 1116 1182 

Aufgabenbereich von Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

WA Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 156 180 

WA Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 28 20 
(Bereich Bundesstraßen und Patentangelegenheiten) 

Bundesminister für Inneres 308 273 

J Bundesminister für Justiz 506 596 

LV Bundesminister für Landesverteidigung 58 56 

UK Bundesminister für Bildung, Wissenschaft u. Kultur (Bereich Bildung) 49 89 

VORS Zuständigkeitsbereich des Vorsitzenden 6 6 

Landes- und Gemeindeverwaltung 331 398 

Zwischensumme Vo/ksanwa/t Mag. Ewa/d Stad/er 1442 1618 

Gesamt 3806 4431 
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Geschäftsanfall -------------------------------------------------

Die "Beschwerdehäufung" ist nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. 
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2.1.1 

Wien Bgld 

Beschwerden pro 100.000 Eimrohner 
im Berichtszeitrawn 

Vbg' 

• nur betreffend Bundesverw aijung 

Trendberechnungen 2001-2002 

Die Volksanwälte sind unmittelbar nach Amtsantritt am 1. Juli 2001 übereinge­
kommen, die VA und ihre Arbeit durch eine betont bürgerorientierte, dynamische 
Amtsführung stärker in der Öffentlichkeit zu positionieren. Gleichzeitig wurde 
durch verschiedenste Maßnahmen der veränderten Erwartungshaltung der Be­
völkerung an die seit 25 Jahren bestehende Institution Rechnung getragen und 
Bemühungen gesetzt, vermeintliche Barrieren der Inanspruchnahme der VA zu 
beseitigen. Insbesondere die Wiederaufnahme der Kooperation mit dem ORF 
und der Start der Sendung "Volksanwalt - gleiches Recht für alle" Anfang Jänner 
2002 stößt auf breite Akzeptanz und veranschaulicht die Funktion der VA und 
deren Arbeitsweise. 

War im ersten Halbjahr des Jahres 2001 auf Grund des Vergleiches mit den er­
sten 6 Monaten des Jahres 2000 noch von einem 6%igen Rückgang an Be­
schwerden auszugehen, konnte im zweiten Halbjahr 2001 im Vergleich zu den 
Monaten Juli bis Dezember 2000 eine Steigerung der Beschwerdevorbringen um 
insgesamt 39% verzeichnet werden. Allein im Kalenderjahr 2001 ergibt sich dar­
aus ein Anstieg um 605 Prüfungsverfahren (Steigerung um 14% gegenüber dem 
Jahr 2000), die zum Teil noch anhängig sind. Bedingt durch die erhöhte Akzep­
tanz vermehren sich aber auch die Anforderungen, denen die Institution mit ihren 
53 Mitarbeitern (davon 3 Behinderte, 7 Bedienstete mit Herabsetzung der Wo-
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chenarbeitszeit auf die Hälfte) laufend und ohne Qualitätsverlust Stand halten 
muss. Die Arbeitsbelastung ist enorm gestiegen. 

Dies zeigt die nachstehende Tabelle: 

Monat 07.2000 - 04.2001 07.2001 - 04.2002 Veränderung 

Juli 359 515 43% 

August 292 466 60% 

September 379 377 -1 % 

Oktober 372 468 26% 

November 266 509 91% 

Dezember 299 390 30% 

Jänner 339 694 105% 

Februar 380 896 136% 

März 423 828 96% 

April 400 843 111 % 

Gesamt 3509 5986 71% 

Die Hochrechnung des Arbeitsanfalles für 2002 auf Grund der Daten für 
das erste Quartal lässt ein Ansteigen der Beschwerdefälle von 4.977 auf 
über 10.000 somit um über 100% erwarten. Eine genauere Abschätzung 
des Arbeitsanfalles für 2002 wird voraussichtlich im Herbst dieses Jah­
res möglich sein. 

In der gegenwärtigen Situation der VA wird die Bewältigung des sich für 
längere Zeit abzeichnenden Arbeitsvolumens ohne den Einsatz von zu­
sätzlichem Personal und Sachaufwand nicht möglich sein. 

2.2 Erledigungen 

Insgesamt konnten im Berichtsjahr 4 454 Prüfungsverfahren abge- Erledigung von 4454 
schlossen werden, wobei es in 8 besonders schwer wiegenden Prüfungsverfahren 

Fällen einer formellen Empfehlung und in 4 Fällen einer Miss­
standsfeststellung in Form eines Kollegialbeschlusses bedurfte. 
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Geschäftsanfall -----------------------------------------------------

Die 5 Empfehlungen, die sich auf die Bundesverwaltung bezogen, betrafen nachstehen­
de Prüfungsverfahren: 

I VA-Zahl Empfehlung ergangen an/Gegenstand am 

21-WF/01 Besondere Habilitationskommission an der Leopold- 5.12.2001 
Franzens-Universität Innsbruck; Empfehlung gemäß 
Art. 148c B-VG betr. Erlassung eines Bescheides 
unter Verletzung des Grundsatzes des Parteienge-
hörs und mangelhafter Bescheidbegründung 

7-AAl01 Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten; 28.8.2001 
Empfehlung gemäß Art. 148c B-VG betr. Ablehnung 
eines Visums nach § 10 Abs. 2 Z 5 Fremdengesetz 
1997 

Reaktion 

Nicht entsprochen 

Teilweise entspro­
chen 

14-JF/01 Bundesminister für soziale Sicherheit und Genera­
tionen; Empfehlung gemäß Art. 148c B-VG betr. die 
ohne Bescheid rechtsgrundlos erfolgte Einste"ung 
der Familienbeihilfe 

30.10.2001 Teilweise entspro­
chen 

48-UK/96 Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und 16.2.2001 Durch VO-Nove"e 
Kultur; Empfehlung gemäß Art. 148c B-VG bezügl. entsprochen 
einer bundeseinheitlichen Einhebung der Kostenbei-
träge für Schülerheime und ganztägige Schulformen 

179-1/00 Bundesminister für Inneres; Empfehlung gemäß 28.5.2001 
Art. 148a B-VG bezügl. der Rückzahlung eines 
Strafbetrages samt Verfahrenskosten wegen Verjäh-
rung 

Teilweise entspro­
chen (bezügl. 
Strafbetrag 

Die 3 Missstandsfeststellungen, die sich auf die Bundesverwal­
tung bezogen, betrafen nachstehende Prüfungsverfahren: 

VA-Zahl Missstandsfeststellung ergangen an/Gegenstand am 

22 

459-J/00 Bundesminister für Justiz; lange Dauer eines Verfahrens beim BG 31 .5.2001 
Neulengbach in der Entscheidung über einen Obsorgeantrag 

480-J/00 Bundesminister für Justiz; Dauer eines Verfahrens beim LG Kor- 31 .5.2001 
neuburg 

116-J/01 Bundesminister für Justiz; lange Dauer eines Verlassenschafts- 7.9.2001 
verfahrens beim BG Montafon, verursacht durch Säumigkeiten 
des Gerichtskommissärs bzw. des BG Montafon selbst 
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Wenngleich die VA gemäß Art. 148a Abs. 1 B-VG nur in jenen 
Fällen, in denen ein Prüfungsverfahren eingeleitet wurde, den 
Beschwerdeführern das Ergebnis mitzuteilen hat, sind die 
Volksanwälte bemüht, den Anliegen der rechtsuchenden Bevöl­
kerung auch in den anderen Fällen durch Erteilung von Aus­
künften oder Klarstellungen weitgehend zu entsprechen. 

Erledigungen 

Beschwerde berechtigt/Beanstandung 

Beschwerde nicht berechtigt/keine Beanstandung 

Beschwerde unzulässig 
(Verwaltungsverfahren anhängig) 

Beschwerde zurückgezogen 

VA unzuständig 

zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung 
nicht geeignet 

Missstandsfeststellung 

Empfehlung 

Aufklärung durch 
Auskunft 

2000 2001 

648 443 

2207 2104 

633 669 

284 273 

894 905 

30 48 

2 4 

6 8 

Gesamterledigung 4704 4454 
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Geschäftsanfall ------------------------------------------------

2.3 Bürger- und Behördenkontakte 
zu Prüfungsverfahren aus 2001 

Bürger- und Behördenkontakte 

Sprechtage der Volksanwaltschaft 

Vorsprachen 

Auskunftsdienst 

Schriftverkehr mit Beschwerdeführern 

davon Ausgangsschreiben an Beschwerdeführer 

Eingangsschreiben von Beschwerdeführern 

Schriftverkehr mit Behörden 

davon an geprüfte Organe und Behörden 

von geprüften Organen und Behörden 

2.4 Auskunftsdienst 

Außerhalb von Sprechtagen der Volksanwälte können die Rat­
und Hilfe Suchenden täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr beim Aus­
kunftsdienst der VA persönlich vorsprechen oder sich unter der 
Wiener TeI.Nr. 01/51505/100 DW telefonisch an den Auskunfts­
dienst wenden. 

Darüber hinaus ist seit 14. September 2001 eine kostenlose Ser­
vice-Nummer unter 0800/223 223 mit Durchwahlmöglichkeit zu 
allen Nebenstellen eingerichtet. 

Von den insgesamt 4682 telefonischen und persönlichen Anbrin­
gen beim Auskunftsdienst betrafen 2 450 die Verwaltung. 

In den restlichen 2 232 Fällen war eine Zuständigkeit der VA 
nicht gegeben. Es handelt sich dabei um zivilrechtliche Probleme 
zwischen Privatpersonen. Daran hatten den größten Anteil fami­
lienrechtliche Probleme, hauptsächlich im Zusammenhang mit 
Scheidung und Scheidungsfolgen, wie zB Unterhalts-, Obsorge­
und Besuchsrechtsregelungen. 

24 

2000 2001 

223 229 

1 752 1 736 

4233 4682 

11 423 14609 

5188 6205 

6235 8404 

7637 8925 

3554 4133 

4083 4792 

Vielfach zivilrechtliche 
Probleme 
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Der Trend für 2002 lässt erwarten, dass auch bei der Inanspruchnahme 
des Auskunftsdienstes ein erheblicher Anstieg festzustellen sein wird. Die 
bisherigen Berechnungen lassen eine Gesamtzahl der Anfragen von ca. 8 
000 erwarten. 

2.5 Mitwirkung der VA an der Erledigung der an 
den Nationalrat gerichteten Petitionen und 
Bürgerinitiativen (Art. 148a Abs. 3 B-VG) 

Im Berichtszeitraum wurden der VA vom Petitionsausschuss 37 Petitionen 
zugemittelt. 

Zur Petition Nr. 22 betreffend die "geplante Ausgliederung der Bundesso­
zialämter" wurde am 24. Juli 2001 eine Stellungnahme an die Obfrau des 
Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen übermittelt. Die VA ver­
wies darauf, dass die Ausgliederung der Agenden der Bundessozialämter 
letztlich zu einer SchlechtersteIlung von Menschen mit Behinderungen füh­
ren könnte und deshalb von der VA nicht befürwortet werden kann. 

2.6 Gesetzesbegutachtungen -
Legislative Anregungen der VA 

Entsprechend der bisherigen Praxis war die VA auch wieder im Rahmen 
des Begutachtungsverfahrens zu Gesetzesentwürfen tätig und zwar zu 
Entwürfen von nachstehenden Bundesgesetzen: 

• Vorentwurf eines Bundesgesetzes, mit dem im Allgemeinen Bürgerli­
chen Gesetzbuch das Nachbarschaftsrecht geändert wird; 

• Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Zustellgesetz 1982, das 
Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991, das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstraf­
gesetz 1991 und das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 geändert 
werden (Verwaltungsverfahrensnovelle 2001); 

• Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
mit der die Verordnung über Beiträge für Schülerheime und ganztägige 
Schulformen geändert wird; 

• Entwurf eines Strafprozessreformgesetzes; 

• Sitzung am 3. April 2001 im Palais Dietrichstein; Regierungsvorlage 
Objektivierungsgesetz samt Begleitgesetzen; Objektivierungskontroll­
senat (UDOS-G); Stellungnahme des Rechnungshofes; 

• Studienförderungsgesetz; Verordnung über Formulare; 
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Geschäftsanfall -------------------------------------------------
• Entwurf eines Verwaltungsreformgesetzes 2001 - Gnadenrecht; 

• Abgaben-Rechtsmittel-Reformgesetz 2001 (Finanzgerichtsgesetz, Än­
derung der BAO, des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, des Finanz­
strafgesetz, des Abgabenverwaltungsorganisationsgesetzes und des 
Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991) 
Bundesgesetz über die Errichtung eines Bildungs- und Trainings­
Institutes Finanz; 

• Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Grunderwerbsteuergesetz 
1987, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 und das Ka­
pitalverkehrsteuergesetz geändert werden; 

Anhand der Erfahrungen aus ihrer Prüfungstätigkeit übermittelte die VA ih­
re Anregungen und Stellungnahmen dem jeweiligen Bundesministerium. 

2.7 Bisherige legistische Anregungen 

Die VA hat seit dem 10. Tätigkeitsbericht an den Nationalrat, aber auch in 
den Berichten davor, zahlreiche Anregungen an die Gesetzgebung unter­
breitet. Diese Anregungen stützen sich auch auf die Entschließung des 
Nationalrates E54 XVII. GP, welche die VA veranlasst hat, den Berichten 
auch nach Ressorts gegliederte Verzeichnisse über diese Anregungen an­
zuschließen. Diesen Verzeichnissen ist auch zu entnehmen, welche Anre­
gungen zu einer entsprechenden gesetzlichen Änderung geführt haben, 
welche für Umsetzungen von den Ressorts für Regierungsvorlagen vorge­
merkt wurden und enthalten auch solche Anregungen, bei denen in näch­
ster Zeit eine Reaktion des Bundesgesetzgebers nicht zu erwarten ist. 

Die Thematik der Umsetzung legistischer Anregungen der VA war in der 
Folge immer wieder Thema von Diskussionen sowohl im Verfassungsaus­
schuss als auch im Plenum des Nationalrates, wenn die Berichte der VA 
beraten wurden. 

Dies war zuletzt auch im Rahmen der Diskussionen über den 24. Bericht 
der VA an den Nationalrat und an den Bundesrat der Fall , wobei insbeson­
dere auch die Frage aufgeworfen wurde, in wie vielen Fällen die legisti­
schen Anregungen zu dem von der VA erwarteten Erfolg geführt haben. 

Aus Anlass diesbezüglicher Anfragen von Angeordneten, aber auch auf 
Grund des im Jahr 2002 zu begehenden 25-jährigen Bestandsjubiläums 
der Institution, wurden die Verzeichnisse der legistischen Anregungen, die 
seit dem 10. Bericht an den Nationalrat geführt wurden, überarbeitet. Die 
VA ist dabei zum Ergebnis gelangt, dass insgesamt 185 solcher Anregun­
gen durch die Bundesgesetzgebung Rechnung getragen wurde. Im vorlie­
genden Bericht sind insgesamt 138 Anregungen enthalten, die teilweise 
zum wiederholten Male im Wege der Berichterstattung an den Nationalrat 
und an den Bundesrat, aber auch an die verantwortlichen Ressorts heran­
getragen werden. 
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Die VA erachtet es als besonders ertreulich, wenn nunmehr festgestellt 
werden kann, dass nahezu 40% der erstatteten Anregungen zu einem Er­
gebnis im Interesse der Bürger geführt haben. 

2.8 Internationale Kontakte 

Während die VA beim Besuch ausländischer Veranstaltungen, wie in den 
Vorjahren, sehr selektiv vorging, kam sie den Wünschen nach Arbeitsbe­
suchen ausländischer Delegationen in Wien soweit wie möglich wieder 
entgegen. 

So besuchte eine Delegation des Control Yuan, TaipehlTaiwan im Juni 
2001 die VA zu einem Informationsgespräch und im Oktober 2001 eine 
Mitarbeiterin des Ombudsmannes aus Usbekistan. Ebenfalls im Oktober 
2001 fand in der VA ein Gedankenaustausch mit den Mitgliedern des Bo­
denseekreises (d.s. die Landesvolksanwälte von Tirol, Vorarlberg sowie die 
Ombudsmänner von Südtirol sowie einiger Kannntone und Städte der 
Schweiz) statt. 

Die VA entsandte Teilnehmer zum Seminar "The Ombudsman's role in the 
Protection of the Environment" in Athen und zum Seminar für die Assi­
stenten der deutschen und österreichischen Mitglieder des Europäischen 
Parlaments in Straßburg. 

Der Vorsitzende der VA, Volksanwalt Dr. Peter Kostelka, nahm am Semi­
nar zum Thema "Ombudsmanship-Prospects and Challenges for the 
Twenty-First Century" in Zypern und am i h Round Table with European 
Ombudsmen in Zürich teil, Volksanwalt Mag. Ewald Stadler am Seminar 
zum Thema "Bürgerbeauftragte gegen Diskriminierung" für nationale und 
regionale Bürgerbeauftragte und ähnliche Einrichtungen in Brüssel. 

Anfragen ausländischer Ombudsmanneinrichtungen wurden beantwortet 
und Beiträge für Informationsmedien internationaler Ombudsmannorgani­
sationen (in Form einer englischen Kurzfassung des VA-Berichtes an den 
Nationalrat) zur Vertügung gestellt. 

2.9 Öffentlichkeitsarbeit 

Die VA betreibt seit 1996 unter .. http://www.volksanw.gv.at .. eine Home­
page mit einem umfangreichen Informationsangebot, wobei seit April 2000 
auch die Berichte der VA an die gesetzgebenden Körperschaften ab dem 
Jahr 1998 aufgenommen werden. 

Im Jahr 2001 haben ca. 48 000 Besucher insgesamt ca. 390.000 Abfragen 
auf der VA-Homepage getätigt. 

Seit 1. April 1997 ist die VA per E-Mail unter der Adresse 
"post@volksanw.gv.at" erreichbar. Für die Beschwerdeführer steht ein On­
line-Beschwerdeformular zur Vertügung. 
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Geschäftsanfall --------------------------------------------------
Eines der Ergebnisse der unter Pkt. 13.8.1 dargestellten repräsentativen 
Meinungsbefragung war, dass ein hoher Anteil der Befragten sich für eine 
Wiederaufnahme einer "Volksanwalts-Sendung" im ORF aussprach (59%). 
Es überrascht daher nicht, dass bereits die ersten Fernsehsendungen auf 
ein positives Echo gestoßen sind und trotz des wenig zuschauerträchtigen 
Sendetermins am Samstag um 17.45 Uhr auch an den veröffentlichten TV­
Quoten deutlich wird, dass diese Sendung von Beginn an einen Marktanteil 
zwischen 30 und 40% erringen konnte. Dies auch in Haushalten mit Kabel­
oder Satellitenanschluss. Damit zählt die Sendereihe "Volksanwalt - Glei­
ches Recht für alle" zu den am Samstag meistgesehenen Sendungen in 
ORF2. 

Die Volksanwälte waren von Beginn ihrer Amtsperiode im Juli 2001 be­
müht, die Wiederaufnahme einer regelmäßigen TV-Sendung zu erreichen. 
Im Jahr 2001 fanden dazu mit den Verantwortlichen des ORF sehr intensi­
ve Gespräche und Vorarbeiten statt. 

2.9.1 Ergebnisse der Repräsentativbefragung im 
November/Dezember 2001 

Das Kollegium der VA hat im Vorjahr eine Trendstudie über "Die Position 
der VA im öffentlichen Bewusstsein" in Auftrag gegeben, um sich ein aktu­
elles Bild über die Erwartungshaltung verschiedenster Bevölkerungsgrup­
pen an die Institution, das Image der Einrichtung und vermeintliche Barrie­
ren der Inanspruchnahme der VA machen zu können. Die Befragungen 
(1042 Personen ab 16 Jahre) durch IMAS wurden - wie zuletzt 1993 - im 
Rahmen einer Mehr-Themenumfrage durchgeführt. Die Auswertung der 
zwischen dem 27.11. und 10.12.2001 ausgegebenen Fragebögen lieferte 
folgende Ergebnisse: 

Zu den Ergebnissen im Einzelnen: 

(1) Das Image der VA ist von Sympathie und Vertrauen getragen, weil 
man der Einrichtung attestiert, dass sie sich engagiert für Bürgeranlie­
gen einsetzt (42%), volksnahe arbeitet (36%) und auf der Seite "des 
kleinen Mannes" steht (36%). 31 % der Befragten meinen, dass die VA 
politisch unabhängig und überparteilich agiert. Eine relativ hohe Zahl 
der Befragten ist davon überzeugt, dass die VA eine wichtige Funktion 
ausübt und deshalb mehr Einfluss haben sollte (44% bzw. 42%). 

(2) Die Bekanntheit der Einrichtung ist in den vergangenen Jahren signifi­
kant zurückgegangen. Knapp zwei Drittel der Österreicher (66%) ga­
ben an, von der VA gehört oder gelesen zu haben (1984 waren es 
83%, 1993 noch 78%). Dass die verminderte Medienpräsenz der letz­
ten Jahre für den Rückgang der Bekanntheit ursächlich ist, zeigt sich 
auch daran, dass sich 37% der Bevölkerung und insbesondere noch 
jeder zweite über 50-Jährige an die bis zum Jahr 1992 ausgestrahlte 
Sendung "Ein Fall für den Volksanwalt" erinnert. Nur 34% der Befrag-
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ten gaben an, durch Tageszeitungen auf die VA aufmerksam gewor­
den zu sein; 15% kennen die VA durch Berichte in regionalen Zeitun­
gen; ca. 14 % haben im Radio etwas über die VA gehört. Ein weiterer 
Effekt der Einstellung der ehemaligen TV-Sendung ist, dass 17% 
(1993 ca. 10%) der Interviewten der Meinung sind, dass die VA zu 
sehr im Hintergrund steht. 

(3) Die Bevölkerung räumt der Information der Bürger über ihre Rechte 
gegenüber dem Staat (68%) und dem Schutz der Bürger vor Fehlver­
halten von Ämtern und Behörden (66%) oberste Priorität ein. Als wich­
tig erachtet wird ferner die Prüfung von Beschwerden über die Landes­
und Gemeindeverwaltung (41%) bzw. die Beobachtung von Men­
schenrechtsverletzungen (40%). Dass der Wunsch besteht, die VA 
möge sich auch um Konsumentenschutzanliegen (48%) annehmen, 
bei zivilen Rechtsstreitigkeiten Unterstützung leisten (47%), die Prü­
fung ausgegliederter Rechtsträger (39%) und Geldinstitute (38%) 
übernehmen etc., zeigt, dass eine breite Akzeptanz bestünde, wenn 
die Kompetenzen der VA ausgeweitet würden. 

(4) Der Goodwill zur Inanspruchnahme der VA hängt weder vom Ge­
schlecht noch von den Einkommensverhältnissen, wohl aber vom Alter 
und dem Berufskreis ab. Junge Menschen unter 30 sowie Landwirte 
und einfache Arbeiter sind über die VA nur wenig informiert und geben 
dementsprechend an, vergleichsweise weniger bereit zu sein, sich an 
die Einrichtung zu wenden. Die höchste Bekanntheit und Offenheit in 
Bezug auf eine Inanspruchnahme zeigt sich bei Personen ab 30, lei­
tenden Angestellten, Beamten, Selbstständigen und Freiberuflern. Die 
VA wird daher die Information über ihre Arbeit bei jenen Bevölke­
rungsgruppen verstärken, die auf Grund ihrer sozialen Stellung weni­
ger Möglichkeiten und Chancen haben, ihre Anliegen und Beschwer­
den bei Behörden durchzusetzen. 

(5) 34% aller Befragten können sich vorstellen, mit einem Problem an die 
VA heranzutreten; weitere 39% ziehen die Einbringung einer Be­
schwerde zumindest in Betracht. Damit wird deutlich, dass die VA für 
rund drei Viertel der Bevölkerung als AnlaufsteIle akzeptiert wird. Von 
den Personen, die eine Inanspruchnahme der VA für sich ausschlie­
ßen (27%), gibt mehr als die Hälfte (54%) als Grund dafür an, über die 
Aufgaben der VA zu wenig zu wissen. 47% der Bevölkerung scheint 
nicht zu wissen, wo sich die VA befindet; 25% wollen sich nicht an die 
VA wenden, weil sie fürchten, dass deren Tätigwerden Kosten verur­
sacht. Der Weg zur VA ist allerdings auch jenen Personen, die bereits 
etwas über die VA gehört oder gelesen haben, nur zu 18% bekannt. 

Den Volksanwälten ist es daher ein dringendes Anliegen, bestehende Bar­
rieren und Wissensdefizite durch eine verstärkte Medienoffensive abzu­
bauen und damit verstärkt auch Menschen zu erreichen, die bislang wegen 
gravierender Informationsmängel Vorbehalte und unberechtigte Scheu ha­
ben, die VA im Bedarfsfall zu kontaktieren und ihre Tätigkeit kostenlos in 
Anspruch zu nehmen. 
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Geschäftsanfall -------------------------------------------------
2.10 Enqueten 

Gemäß § 9 der ab Juli 2001 geltenden Geschäftsordnung der VA (BGB!. 11 
254/01) ist jeder Volksanwalt berechtigt, zu Themen seiner Wahl Presse­
konferenzen oder sonstige Veranstaltungen (auch unter Beteiligung be­
troffener Wissenschafter und Auskunftspersonen) abzuhalten. Auf Grund 
dieser neuen Bestimmung der Geschäftsordnung haben die Volksanwälte 
Enqueten durchgeführt, die auf besondere Prüfungsschwerpunkte bzw. 
Themenbereiche von allgemeinem Interesse aufmerksam gemacht haben. 
Es waren dies die folgenden Veranstaltungen: 

I.--; Oktober 2001 
I 

f 

! Sozialrecht ohne Rechtsschutz? . Am Beispiel 
I der Refundierung der Unfallrentenbesteuerung 
1 in Härtefällen 
i 

I i Damit wies VA Dr. Peter Kostelka auf den nicht I 
i ausreichenden Rechtsschutz der Betroffenen bei I 

I I der Erstattung der Abgabenbelastung von Unfall- I 
I r renten hin. 

:- 2~. Okto~e~-20~- i R~~ht auf Licht· Die neuen ABGB· 'l
i 

~ Bestimmungen und ihre Konsequenzen I 

I Diese Enquete von VA Rosemarie Bauer diente als I 
Beitrag zur Diskussion neuer nachbarrechtlicher I 
Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Ge­

. setzbuches im Hinblick auf die Einschränkung von 

1

1 Nachbarrechten bei Beeinträchtigung von lichtver­
hältnissen durch Pflanzung von Bäumen und Hek- I 

I ken. I 

----_._ .. _ .. +--------_._-------_._ .. _----_._._---_._ .. __ ._--_ .......... _._--_._. __ .... _.j 

• 6. November 2001 I Bedarfssicherung durch Sozialhilfe· Impulse 
I zur effektiven Armutsbekämpfung . 

Diese Enquete wurde von VA Dr. Peter Kostelka I 
durchgeführt, um auf die unterschiedliche Ausge­
staltung des Sozialhilferechtes in Österreich hin- I 

zuweisen und Impulse zur Rechtsvereinheitlichung I 
und einen Beitrag zur Normierung einheitlicher I 
Sozialhilfestandards zu leisten. 

---_ ..... _ .. _ ..... _ .. __ .0 .. _. __ --_._---_._ ..... _._-_ ... ____ ._. ___ ..... ____ .. ______ ._. __ .. ___ 1 

An diesen Enqueten haben jeweils namhafte Vertreter aus Politik und Wis­
senschaft Referate gehalten und zur Vertiefung der Diskussionsgegen­
stände beigetragen. 

Die Beiträge zu diesen Enqueten können, sofern dies gewünscht wird, je­
derzeit übermittelt werden. 
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Auf Grund des großen Erfolges der bereits durchgeführten Veranstaltun­
gen, haben die Volksanwälte auch im Jahr 2002 Enqueten durchgeführt 
(Rechtsprobleme im Bereiche des Gentechnikgesetzes [VA Dr. Kostelka/ 
VA Bauer] sowie eine Enquete aller drei Volksanwälte zum Thema: Erwei­
tertes Grundrechtsverständnis). 
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3 

3.1 

3.1.1 

Bundeskanzler 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

Erhebliche Verzögerungen bei Antwortzeiten 
in den Bereichen Verfassungsdienst und 
Kunstförderung 

VA 15-BKAl99, GZ 12.00/045-KabHBK/2001 
GZ 12.00/138-KabHBK/2001 

VA 13-BKAlOO, GZ 200.033/144-11/6/2001 
GZ 201.056/002-11/2/2001 

Im Bereiche des Bundeskanzleramtes wurden der VA im Be­
richtszeitraum zwei Fälle erheblicher Fristüberschreitung bekannt. 
In einem Fall regte ein Beschwerdeführer die Einrichtung einer 
Auskunftsstelle beim Verwaltungsgerichtshof an, welche bereits 
vor dem Einbringen einer Beschwerde durch einen Rechtsanwalt 
darüber Auskunft erteilen können sollte, ob der Fall "überhaupt 
Chancen auf Bearbeitung habe oder nicht". Die VA leitete diese 
Anregung mit Ersuchschreiben vom 21. Oktober 1999 an den 
damals zuständigen Staatssekretär im Bundeskanzleramt mit dem 
Ersuchen weiter, das Vorbringen auf seine grundsätzliche Reali­
sierbarkeit zu prüfen. 

Mit Schreiben des Bundeskanzlers vom Oktober 2001 wurden 
Stellungnahmen der Präsidenten der beiden Höchstgerichte, 
Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof, jeweils vom 
Jänner 2000 der VA übermittelt. Die zusätzliche Bearbeitungs­
dauer zwischen der Stellungnahme der Gerichtshofpräsidenten 
und dem Antwortschreiben des Bundeskanzlers wurde durch die 
noch notwendige Einschaltung des Verfassungsdienstes zu erklä­
ren versucht. 

Zwischen den Stellungnahmen der Präsidenten der Höchstge­
richte einerseits und der Stellungnahme des Bundeskanzlers an­
dererseits lag ein Zeitraum von einem Jahr und neun Monaten. 
Diese Bearbeitungsdauer kann nach Ansicht der VA auch nicht 
durch die Befassung des Verfassungsdienstes erklärt werden. Die 
außergewöhnlich lange Erledigungsdauer stellt daher einen von 
der Behörde zu vertretenden Mangel dar (VA 15-BKA/99). 

Höchstgerichte: 
Auskunftserteilung 
über Verfahrenschan­
cen? 

Präsidenten der Höchst­
gerichte reagieren rasch 

Überlange Erledigungs­
dauer im BKA "hausge­
macht" 
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BMAA VA Dr. Peter Kostelka 

4 Bundesministerin für auswärtige 
Angelegenheiten 

4.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

4.1.1 Visaerteilung 

Die VA hat in mehreren Prüfungsverlahren festgestellt , dass zufolge von Fehlinter­

pretationen des Fremdengesetzes Visaanträge abgelehnt wurden , obwohl alle 

sachlichen Voraussetzungen für eine positive Erledigung gegeben waren. 

Einzelfälle: 

VA 7-AA/01 , BMAA GZ: O.24.67/0040e-IV.2a/2001 
VA 10-AAl01, BMAA GZ: O.24.67/0026e-IV.2a/2001 
VA 11-AA/01 , BMAA GZ: O.24.43/0133e-IV.2a/2001 
VA 19-AA/01 , BMAA GZ: O.24.64/0065e-IV.2a/2001 

In einigen Fällen konnte die VA durch ihr Einschreiten erreichen, 
dass ablehnende Entscheidungen rückgängig gemacht und Miss­
verständnisse bereinigt wurden (VA 10, 11 und 19-AAl01). 

Eine rechtswidrige Visumverweigerung trat im Falle VA 7-AAl01 zu 
Tage. Ein österreichischer Staatsbürger wollte die Schulfreundin 
seiner aus Kolumbien gebürtigen Ehefrau nach Österreich einla­
den. Dies zu einem Zeitpunkt, als für kolumbianische Staatsange­
hörige eine Visumpflicht noch nicht bestanden hat. Als die Reise 
angetreten werden sollte und die Visumpflicht eingeführt worden 
war, wurden genaue Erkundigungen durch den Einladenden bei 
der Österreichischen Vertretungsbehörde in Bogota eingeholt. Be­
sonders kritisiert wurde in der Beschwerde an die VA, dass immer 
wieder neuerliche Nachweise die Person des Einladenden und die 
Person der einzuladenden Person betreffend verlangt worden wa­
ren. Schließlich wurde die Information erteilt, dass die Dokumente 
nunmehr komplett seien und nach Vorlage der Originale mit einer 
positiven Erledigung gerechnet werden könne. Dennoch wurde 
der Antrag auf Visumerteilung abgelehnt. Auf Grund der hinhal­
tenden Vorgangsweise der Botschaft in Bogota musste die einla­
dende Familie das Flugticket mehrmals umbuchen. 
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Im Prüfungsverfahren konnte das Bundesministerium für auswär­
tige Angelegenheiten nicht ausreichend gegenüber der VA erklä­
ren, warum, obwohl sogar eine notarielle Einkommenserklärung 
des Einladenden, eines Betriebsinhabers aus Vorarlberg, vorlag, 
das Visum verweigert werden müsste. Insgesamt meinte das 
Bundesministerium an der Ansicht festhalten zu müssen, dass die 
Wiederausreise der Einzuladenden nicht gesichert sei. 

Die VA erachtete diese Erklärung des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten für unzureichend und stellte in der 
Ablehnung des Visumantrages einen Missstand fest. Gleichzeitig 
wurde vom Kollegium der Volksanwälte eine Empfehlung gemäß 
Art. 148c B-VG erlassen, womit der zuständigen Bundesministerin 
die Erteilung des Visums im Einzelfall sowie die rechtskonforme 
Vorgangsweise in gleich gelagerten Fällen empfohlen hat. 

Die VA verkennt nicht, dass es besonders schwierig ist, die nähe­
ren Umstände der Frage, ob der Fremde nach Ablauf der Gültig­
keitsdauer eines Aufenthaltstitels das Bundesgebiet unaufgefor­
dert verlassen wird (§ 10 Abs. 2 Z 5 Fremdengesetz), doch scheint 
auch hier geboten, Visa für die Einreise nach Österreich über 
Einladung österreichischer Staatsbürger mit der gebotenen Sorg­
falt und Kundenfreundlichkeit zu bearbeiten. 

Die VA wird auch in Zukunft vermehrt ihr Augenmerk darauf len­
ken, dass die Grundsätze von Raschheit, Sorgfalt und Kundenori­
entierung von den Österreichischen Vertretungsbehörden im 
Ausland Berücksichtigung finden. 

4.1.2 VA erwirkt unbürokratische Rückerstattung 
irrtümlich eingehobener Visagebühren 

VA 4-AAl01, BMAA GZ 0.19.03/0021 e-IV.1 al2001 

Der Alpenländischen Kultur Verband Südmark mit Sitz in Graz lädt 
alljährlich deutschsprachige Kindergärtnerinnen zu Weiterbil­
dungszwecken nach Österreich ein. Die Anerkennung dieses Auf­
enthaltes als Fortbildungsaufenthalt mit kulturell-wissenschaft­
lichen Zwecken stand bislang außer Frage, sodass die Visa für 
diese Personen ohne Gebühren zu erteilen waren. 

Die Österreichische Botschaft Bukarest verlangte jedoch im Jahr 
2000 von zwei der drei eingeladenen Kindergärtnerinnen die Be­
zahlung von Visagebühren. Um die Reise nach Österreich antre­
ten zu können, wurden die Gebühren bezahlt, doch stellte im Juli 
2000 gegenüber einem Abgeordneten zum Nationalrat die Bun­
desministerin für auswärtige Angelegenheiten fest, dass es sich 
dabei um ein Versehen gehandelt habe, sodass die Visagebühren 
irrtümlich bezahlt worden sind. 

Kulturverband betreut 
Auslandsösterreiche­
rinnen 

Botschaft verlangt 
plötzlich Visagebüh­
ren 
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Zur Erstattung der Gebühren verlangte die Österreich ische Bot­
schaft in Bukarest zunächst das persönliche Erscheinen der Zah­
lungsempfängerinnen. Diese bürokratische Vorgangsweise führte 
zur Beschwerde des Alpenländischen Kultur Verbandes Südmark 
an die VA. 

Im Prüfungsverfahren konnte die VA erreichen, dass die irrtümlich 
eingehobenen Visagebühren im Wege des Österreichischen Ho­
norarkonsulates in Temesvar persönlich rückerstattet wurden. 
Damit konnte der Grund für diese berechtigte Beschwerde be­
hoben werden. 
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5 Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur 

5.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

5.1.1 Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 89 (2000: 49) Beschwerden zu die­
sem Ressortbereich bei Volksanwalt Mag. Stadler eingebracht. 
Ungefähr die Hälfte der Beschwerden betrafen Angelegenheiten 
des Dienstrechts, in 10 (2000: 4) Fällen wurde Beschwerde über 
das Bundesdenkmalamt geführt. 

In über 80% der im Jahr 2001 angefallenen Fälle hatten die Be­
schwerdeführer zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits eine 
abschließende Erledigung der VA in Händen. 14% dieser Fälle 
konnten mit der Behebung des Beschwerdegrundes abgeschlos­
sen werden. 

5.1.2 Bundes-Blindenerziehungsinstitut -
Missstandsfeststellung und Empfehlung 

VA 48-UKl96, BMBWK 27.570/29-III/B/5b/2001 

In ihren Berichten an den Österreich ischen Nationalrat über 
die Berichtsjahre 1997, 1998, 1999 und 2000 informierte die VA 
bereits ausführlich darüber, dass die seit dem Schuljahr 
1995/1996 für neu eintretende Schüler eingeforderte Höhe der 
Tagsätze für voll- und halbinterne Unterbringung der Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und Kunst, BGBI.Nr. 428/1994, 
über Beiträge für Schülerheime und ganztägige Schulformen wi­
dersprach. Darüber hinaus stellte die VA fest, dass auch die Pra­
xis der Einhebung der Kostenbeiträge im Wege über die Bundes­
länder keine gesetzlich Deckung fand. 

Da sich eine Novellierung der Verordnung seit 1997 immer wieder Missstandsfeststellung 

verzögerte, stellte die VA mit förmlichem Beschluss des Kollegi- wegen: 

ums der VA vom 17. Februar 2001 fest, dass 

1. die Höhe der Tagsätze für die voll- und halbinterne Unterbrin- • Höhe der Tagsätze 

gung für Schüler, die ab dem Schuljahr 1995/1996 das Bun­
des-Blindenerziehungsinstitut neu besuchen, 
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2. die Übertragung der Einhebung der Kostenbeiträge der Eltern • 
bzw. Erziehungsberechtigten von der Bundesministerin für Bil­
dung, Wissenschaft und Kultur auf die jeweiligen Landesregie­
rungen sowie 

3. die Unterlassung einer Novellierung der Verordnung des Bun- • 
desministers für Unterricht und Kunst, BGBI.Nr. 428/1994, 
über Beiträge für Schülerheime und ganztägige Schulformen 

Missstände in der Verwaltung darstellen. 

Der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde 
gleichzeitig empfohlen, dafür Sorge zu tragen, dass 

1. eine bundeseinheitliche Einhebung der Kostenbeiträge durch 
die Schulbehörden des Bundes erfolgt und 

2. die Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst, 
BGBI.Nr. 428/1994, über Beiträge für Schülerheime und 
ganztägige Schulformen ehestens novelliert wird. 

Einhebung der 
Kosten beiträge 
durch Bundesländer 

Verfahrensdauer der 
Novellierung der VO, 
BGBI. Nr. 428/1994 

Der Empfehlung der VA wurde entsprochen. Mit Verordnung der 
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BGBI. 11 
Nr. 301/2001 wurde die Verordnung über Beiträge für Schüler­
heime und ganztägige Schulformen abgeändert und klargestellt, 
dass die Beiträge für die Nachmittagsbetreuung sowie für die Be- • 
treuung und Nächtigung durch die Schulbehörden des Bundes 
einzuheben sind . Die Höhe der Betreuungsbeiträge und der Be­
treuungs- und Nächtigungsbeiträge am Bundes-Blindener­
ziehungsinstitut und am Bundesinstitut für Gehörlosenbildung ist 
nunmehr ausdrücklich geregelt, sodass der bisherige - rechtsun­
sichere - Zustand als behoben angesehen werden kann. 

BMBWK entspricht der 
Empfehlung der VA 
durch BGBI. 11 
Nr.301/2001 : 

Einhebung der 
Kostenbeiträge 
durch Schulbehör­
den des Bundes 

• Festsetzung der 
Höhe der Kosten­
beiträge für BBEI 

Der VA gelangte allerdings zur Kenntnis, dass es bei der Vollzie- Vollzugsprobleme 

hung der novellierten Verordnung im Bereich des Bundeslandes 
Wien zu Problemen komme. Die VA hat diesbezüglich das Prü-
fungsverfahren eingeleitet (VA W 17-S0Zl02) und ein klärendes 
Gespräch aller beteiligten Behörden angeregt. Die VA wird über 
das Ergebnis des Prüfungsverfahrens im nächsten Bericht an den 
Nationalrat informieren. 
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5.1.3 Lehrer-Dienstrecht 

5.1.3.1 Amtsarzt verletzt Datenschutzgesetz - Versetzung 
in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 

VA 47-UK/99, BMBWK 27.570/50-III/B/11b/2001 

Bereits im VA-Bericht über das Jahr 2000 widmete die VA auf 
den Seiten 19 ff diesem Beschwerdefall breiten Raum. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf Grund eines um­
strittenen amtsärztlichen Gutachtens, das unter Verletzung des 
Grundrechts auf Datenschutz erstellt wurde und zum Ergebnis 
gelangte, dass die Einschreiterin auf Grund eines angeblichen 
psychovegetativen Erschöpfungszustandes mit paranoiden Zügen 
dienstunfähig wäre, von Amts wegen ein Ruhestandsverset­
zungsverfahren eingeleitet wurde. Erst nach beinahe 1 Yz-jähriger 
Verfahrensdauer wird der Einschreiterin attestiert, dass sie "aus 
medizinischer Sicht in der Lage und fähig ist, auf Dauer eine sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit im pädagogischen Einsatz auszu­
üben". Eine Rückkehr der Lehrerin in ihre Schule sei jedoch aus 
ärztlicher Sicht nicht zu empfehlen, da an dieser Schule eine 
"normale Lehrerin-Schülerlnnen-Beziehung" nicht mehr herstell­
barsei. 

Die Einschreiterin wurde daraufhin wieder im Lehrberuf eingesetzt. 
Entgegen der Empfehlung des medizinischen Sachverständigen 
wurde jedoch einem Versetzungswunsch der Beschwerdeführerin 
bisher nicht entsprochen und die Einschreiterin wiederum an ihrer 
Stammschule beschäftigt. 

Dort war die Einschreiterin sofort wieder einem massiven Mobbing 
ausgesetzt, ihr Unterricht wurde von den Schülern - mit Wissen 
der Schulbehörde - teilweise boykottiert. Die Situation eskalierte 
erneut. Ende Jänner 2002 wurde die Beschwerdeführerin infor­
miert, dass der Landesschulrat für Salzburg erneut bis auf weite­
res auf ihre Dienstleistung bei vollen Bezügen verzichtet. 

Die Einschreiterin ist verständlicherweise weiterhin daran interes­
siert, an einer anderen Schule zu unterrichten. Die VA wird dem 
Nationalrat über den weiteren Fortgang der Angelegenheit be­
richten. 

Als Zwischenergebnis ist aber bereits jetzt festzuhalten, dass die 
Behandlung der Beschwerdeführerin durch den LSR/S (neuerli­
cher Verzicht auf die Dienstleistung der Beschwerdeführerin, er­
neute Vorladung zu einer amtsärztlichen Untersuchung) miss­
standsverdächtig erscheint. 

Amtsärztliche Informati­
onsbeschaffung verletzt 
Grundrecht auf Daten­
schutz 

Nach 1 Y2-jähriger Dauer 
des Ruhestandverset­
zungsverfahrens: 
Rehabilitierung der Bf 

Entgegen ärztlicher 
Empfehlung: keine 
Versetzung der Bf 

Neuerlicher Verzicht 
auf die Dienstleistung 
der Bf bei vollen Be­
zügen 
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In diesem Fall wurde das Grundrecht auf Datenschutz verletzt. GR:"" mit allgemeiner 
Für nähere Informationen wird auf den Grundrechtsteil verwiesen. Thematik Datenschutz 

im GR-Teil 

5.1.3.2 Anrechnung von Vordienstzeiten aus dem 
EU-Ausland 

VA St 20-SCHU/00, LSR f. Stmk 4887.280549/27-2001 

Auch dieser Beschwerdefall wurde im Bericht an den Österrei­
chischen Nationalrat über das Jahr 2000 auf S. 21 bereits dar­
gestellt. 

Ein im Bereich des Landesschulrates für Steiermark pragmati­
sierter Sonderschullehrer beschwerte sich bei der VA darüber, 
dass seine im öffentlichen Dienst in Deutschland von 1971 bis 
1975 erworbenen Vordienstzeiten nach dem Beitritt Österreichs 
zum EWR bzw. zur EU nicht voll angerechnet wurden. Der Lan­
desschulrat für Steiermark begründete seine Ablehnung damit, 
dass sich an der Rechtslage hinsichtlich des Vorrückungsstichta­
ges durch den EWR- bzw. EU-Beitritt Österreichs nichts geändert 
hätte. 

Basierend auf dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 
30. November 2000, Rs C-195/98, wurde mit BGBI. I Nr. 87/2001 
vom 31. Juli 2001 die österreichische der europarechtlichen 
Rechtslage angepasst und § 12 Gehaltsgesetz 1956 insofern ab­
geändert als gemäß § 12 Abs. 2f Gehaltsgesetz nunmehr, soweit 
Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 
Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebiets­
körperschaft, einer inländischen Schule oder sonst genannten 
inländischen Einrichtung abhängig macht, diese Zeiten auch dann 
zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen sind, 
wenn sie nach dem 7. November 1968 bei einer vergleichbaren 
Einrichtung eines Staates zurückgelegt worden sind, der oder 
dessen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europäi­
schen Wirtschaftsraumes ist. 

Basierend auf der geänderten Rechtslage konnte das Ansuchen 
des Einschreiters um gänzliche Anrechnung seiner in Deutschland 
erworbenen Vordienstzeiten für die Berechnung des Vorrückungs­
stichtages positiv erledigt werden. 
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Vollanrechnung von 
EU-Vordienstzeiten 
durch Änderung des 
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sichergestellt 
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5.1.3.3 Nichteinhaltung von Ausschreibungsbedingungen 
bei Nachbesetzung von Lehrer-Planstellen 

VA 55-UKl01, VA 56-UKl01, BMBWK 27.570/90-IIIIB/11 b/2001 

Zwei Lehrer haben sich um zur Nachbesetzung ausgeschriebene 
Lehrer-Planstellen an allgemein- und berufsbildenden höheren 
Schulen in der Slowakei, in Ungarn bzw. in Italien beworben. Zur 
Besetzung gelangte in beiden Fällen laut Ausschreibung des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur die 
Stelle eines Lehrers bzw. einer Lehrerin mit der Fächerkombinati­
on Deutsch in Verbindung mit einem beliebigen zweiten Fach. 
Beschwerde wurde darüber geführt, dass die Ausschreibungsbe­
dingungen insofern nicht eingehalten wurden, als den beiden Be­
werbern auf Anfrage jeweils mitgeteilt wurde, dass eigentlich 
Lehrkräfte für die Unterrichtsfächer Deutsch und Geschichte ge­
sucht werden. 

Die VA regte aus Anlass der Beschwerden bei der Bundesministe­
rin an, dass die Ausschreibungskriterien für Bewerbungen um 
Lehrer-Planstellen im Ausland insofern überarbeitet werden soll­
ten, als das "Anstellungsprofil" möglichst präzise definiert werden 
sollte. Das Auswahlverfahren sollte transparent, d.h. nachvoll­
ziehbar, gestaltet werden. Auch eine klärende Begründung der 
Entscheidung der Auswahlkommission im Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur nach Abschluss des Verfahrens 
wäre wünschenswert. Der Auswahlkommission sollten darüber 
hinaus auch Vertreter jener ausländischen Schulen angehören, an 
der die Lehrer-Planstellen ausgeschrieben werden. 

Die Bundesministerin teilte vor kurzem mit, dass sie der Anregung 
der VA nicht nachkommen werde, da eine Einschränkung des An­
stellungsprofils auf eine bestimmte Gegenstandskombination zu 
weniger Bewerbungen führen würde. 

Für die VA ist diese Begründung nicht nachvollziehbar, zumal dem 
Wunsch der Ressortchefin nach möglichst vielen Bewerbern der 
durchaus verständliche Ärger jener Bewerber entgegenzuhalten 
ist, die auf Grund des zu allgemein gehaltenen Ausschreibung­
stextes enormen Zeitaufwand für Bewerbungsgespräche und 
nervliche Anspannung in Kauf nehmen, nicht wissend, dass sie 
bereits von vornherein auf Grund der Fächerkombination chan­
cenlos sind. 

Die VA hält daher ihre Anregung nach präziserer Formulierung der 
Ausschreibungskriterien aufrecht. Im Übrigen ist es für die VA 
missstandsverdächtig, wenn eine öffentliche Ausschreibung einen 
anderen Inhalt aufweist, als die tatsächlichen Besetzungserforder­
nisse. 

Nichteinhaltung von 
Ausschreibungsbedin­
gungen 

VA regt an: 

• Präzise Definition 
des Anstellungspro­
fils 

• Mehr Transparenz 

• Begründung der 
Entscheidung 

Geänderte Zusammen­
setzung der Auswahl­
kommission 
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5.1.3.4 Verfahrensverzögerung bei der Besetzung der 
Stelle eines Fachvorstandes 

VA 66-UK/01 , BMBWK 27.570/113-III/B/11 b/2001 

Auf Grund der Beschwerde einer Bewerberin gelangte der VA zur 
Kenntnis, dass es bei der Nachbesetzung der Stelle eines Fach­
vorstandes an der Höheren Gewerblichen Bundeslehranstalt 
(Fachrichtung Mode und Bekleidungstechnik) in 1090 Wien , Mi­
chelbeuerngasse 6-8 zu erheblichen Verzögerungen kommt. 

Die in Rede stehende Stelle wurde am 1.Jänner 2000 vakant und 
ist seither provisorisch besetzt. Die Bewertung der Bewerberinnen 
ist seit Februar 2001 abgeschlossen. 

Bisher wurde aber noch kein Beschluss des Kollegiums des 
Stadtschulrates für Wien für einen Dreiervorschlag gefasst. Die 
Untätigkeit wird damit begründet, dass wegen der Wiener Land­
tagswahlen das Kollegium des Stadtschulrates für Wien neu kon­
stituiert bzw. dass eine für November geplante Beschlussfassung 
"aus formalen Gründen" ausgesetzt werden musste. 

Wegen der Verzögerungen bei der Beschlussfassung für einen 
Dreiervorschlag wurde der Beschwerde der Einschreiterin Be­
rechtigung zuerkannt. Da die Beschlussfassung nunmehr im 
Februar 2002 erfolgte, waren weitere Veranlassungen der VA 
nicht erforderlich. 

Stelle ist seit 1. Jänner 
2000 nur provisorisch 
besetzt 

Grund für Verfahrens­
verzögerung: 

Wiener Landtagswahl 

Beschwerde berechti­
gung 

5.1.3.5 Fehlverhalten des ehemaligen Schulleiters der 
Bundesfachschule für Flugtechnik in Langenlebarn 

VA 23-UK/98, BMBWK 27.570183-III/B/11 b/2001 

Mehrere Lehrer der Bundesfachschule für Flugtechnik in Langen­
lebarn führten bei der VA Beschwerde darüber, dass der Schul­
leiter nach einem Einbruch in die Direktionsräume im März 1996, 
während der Unterrichts- bzw. Dienstzeit eine Suchaktion von 
Schülern und Lehrern nach seinen gestohlenen privaten Waffen 
(zwei Pistolen) veranlasste. Im Nachhinein wurde diese Suchakti­
on als "Wandertag" deklariert. 

Im Prüfungsverfahren vertrat die Ressortchefin die Auffassung , 
dass "auf Grund der dem Schulleiter und den Lehrern als auf­
sichtsführende Person übertragenen Aufgabe, auf die körperliche 
Sicherheit und Gesundheit der Schüler zu achten (§ 51 Abs. 3 
Schulunterrichtsgesetz), es als vertretbar angesehen werden 
kann, unmittelbar nach dem Waffendiebstahl eine Suchaktion 
auch unter Beteiligung von Schülern durchzuführen". 
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Suchaktion nach Waf­
fendiebstahl gefährdet 
Sicherheit der Schüler 
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VA Mag. Ewald Stadle" BMBWK 

Diese Auffassung wird von der VA nicht geteilt. Nach Meinung der Beschwerdeberechti-

VA war die Vorgangsweise des Schulleiters gerade im Hinblick gung 

auf die körperliche Sicherheit und Gesundheit der Schüler unver­
antwortlich. Den Einschreitern wurde daher seitens der VA Be­
schwerdeberechtigung zuerkannt. 

Der Schulleiter wurde daraufhin von der Schulaufsicht dahinge­
hend belehrt, dass hin künftig ähnliche Vorgehensweisen jedenfalls 
unstatthaft sind. Darüber hinaus wurde ihm die Weisung erteilt, 
dass das Tragen von Waffen, das Hantieren mit Waffen und das 
Aufbewahren von Waffen in der Schule zu unterbleiben habe. Im 
Hinblick auf die Einsicht des Schulleiters waren weiter gehende 
Veranlassungen der VA nicht erforderlich. 

5.1.3.6 Sexuelle Übergriffe eines Musikschullehrers am 
BORG Mistelbach - keine disziplinarrechtliehe 
Verfolgung 

VA 1-UKlOO, BMBWK 27.570/77-IIl/B/11 b/2001 

Die VA nahm einen Zeitungsartikel, wonach ein Musiklehrer am 
BORG Mistelbach Schülerinnen während des Klavierunterrichtes 
sexuell belästigt hätte, zum Anlass für die Einleitung eines amts­
wegigen Prüfungsverfahrens. Im Zuge dieses Prüfungsverfah­
rens konnte die VA in Erfahrung bringen, dass der Musiklehrer 
wegen Missbrauches eines Autoritätsverhältnisses rechtskräftig 
strafgerichtlich verurteilt wurde. Von der Einleitung eines Diszipli­
narverfahrens gegen den Musiklehrer wurde mit der Begründung 
abgesehen, dass er sich mittlerweile nicht mehr im aktiven 
Dienststand befinde, sondern in den Ruhestand übergetreten sei. 
Da weitere Dienstpflichtverletzungen somit nicht mehr möglich 
seien, sei gemäß § 95 Abs. 1 BOG von einer disziplinarrechtlichen 
Verfolgung abzusehen. 

Gemäß § 95 Abs. 1 BOG ist, wenn der Beamte wegen einer ge­
richtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt wurde und 
sich die Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des strafba­
ren Tatbestandes erschöpft, von der disziplinarrechtlichen Verfol­
gung abzusehen, wenn anzunehmen ist, dass die Verhängung ei­
ner Disziplinarstrafe nicht erforderlich ist, um den Beamten von 
der Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten. 

Trotz rechtskräftiger 
strafgerichtlicher Verur­
teilung kein Disziplinar­
verfahren 

Wie der geschilderte Fall zeigt, kann die Anwendung dieser Be- VA regt Novellierung 
stimmung im höchsten Maße unbefriedigend sein. § 95 Abs. 1 des §95 Abs. 1 BOG an 

BOG ermöglicht einem strafgerichtlich rechtskräftig Verurteilten, 
sich durch "Flucht in die Pensionierung" der disziplinarrechtlichen 
Verantwortung zu entziehen. Um dies zu verhindern, regt die VA 
eine Novellierung des § 95 Abs. 1 BOG dahingehend an, dass die 
"Ist"- durch eine "Kann"-Bestimmung ersetzt wird, sodass es bei 
Zusammentreffen von gerichtlich strafbaren Handlungen mit 
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Dienstpflichtverletzungen im Ermessen der Dienstbehörde steht, 
ob trotz Versetzung in den Ruhestand allenfalls eine disziplinar­
rechtliche Verfolgung stattfindet. 

Grundsätzlich können nämlich Verletzungen von Standespflichten 
durch Beamte auch im Ruhestand gemäß § 133ff BOG 1979 dis­
ziplinär geahndet werden . 

5.1.3.7 Administrative Belastung von Schulleitern großer 
Pflichtschulen 

VA S 17-SCHU/01, BMBWK 27.570/22-IIl/B/11 b(IIi/B/5b)/2001 

Bereits im 18. Bericht an den Österreich ischen Nationalrat hat die 
VA das Problem schwieriger Arbeitsbedingungen für Leiter großer 
Pflichtschulen, die - anders als Leiter von Bundesschulen - durch 
keinen Administrator und zumeist auch durch kein Sekretariat 
entlastet werden, an den Gesetzgeber herangetragen. 

Aus Anlass einer Beschwerde eines Elternvereins einer großen 
Hauptschule im Bundesland Salzburg hat die VA im Berichtszeit­
raum diese Problematik erneut aufgezeigt. Das Bundesministeri­
um für Bildung, Wissenschaft und Kultur wies in seiner Stellung­
nahme an die VA darauf hin, dass die administrative Tätigkeit der 
Leiter von Pflichtschulen mit Inkrafttreten der Novelle zum Lan­
deslehrer-Dienstrechtsgesetz mit 1. September 2001 (BGBI. I Nr. 
47/ 2001) im Rahmen des neuen Lehrerdienstrechtes ("Jahres­
normmodell") insofern Berücksichtigung findet, als die Freistellung 
von der regelmäßigen Unterrichtserteilung künftig bereits ab der 
8. (bisher ab der 9.) in der Schule geführten Klasse zum Tragen 
kommt und die Verminderung der Unterrichtsverpflichtung von 
Volksschullehrern in größerem Umfang als bisher erfolgt. 

Die Beistellung von Verwaltungspersonal ist allerdings Sache des 
Schulerhalters (Länder bzw. Gemeinden). Nur durch Einbindung 
und Zustimmung der zuständigen Gebietskörperschaften kann 
daher die Realisierung der in § 10 Pflichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz normierten Verpflichtung des Schulerhalters zur 
Bereitstellung des erforderlichen Hilfspersonals erfolgreich sein. 

Die VA wird daher auch in ihren Berichten an die einzelnen Land­
tage auf die vorliegende Problematik hinweisen. Gerade in Zeiten, 
in denen Pflichtschuldirektoren vermehrt auch als Ansprechpartner 
für Schüler, Lehrer und Eltern mit ihren Anliegen und Problemen 
zur Verfügung stehen müssen, erscheint die Beistellung von Ver­
waltungspersonal unumgänglich, um eine Entlastung der Schul­
leiter von umfangreichen Verwaltungstätigkeiten bewirken zu kön­
nen. 
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Entlastung durch 
Novelle zum LOG, BGBI. 
I Nr. 47/2001 (erweiterte 
Freistellung von Schul­
leitern von der Unter­
richtserteilung) 

Forderung nach Bei­
stellung von Verwal­
tungspersonal - Reali­
sierung erlordert Zu­
stimmung der Länder 
und Gemeinden 
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5.1.3.8 Schulsprengeleinteilung -
sprengelfremder Schulbesuch 

VA NÖ 240-SCHU/01 , 
VA NÖ 317-SCHU/01 , Amt d. NÖ LReg LAD1 -BI-32/064-01 

In den Berichten über die Jahre 1996, 1997, 1998 und 2000 
informierte die VA den Nationalrat bereits wiederholt über Proble­
me im Zusammenhang mit der unflexiblen Schulsprengeleintei­
lung nach dem Territorialitätsprinzip. 

Auch in diesem Berichtszeitraum erlangte die VA Kenntnis von 
zwei problematischen Fällen aus Niederösterreich. 

In der Gemeinde P. in Niederösterreich wurden die Kinder zweier 
allein erziehender berufstätiger Mütter aus einer anderen Gemein­
de polizeilich gemeldet. Der Schulleiter der Volksschule in P. (eine 
Volksschule mit musikalischem Schwerpunkt und einem umfang­
reichen Angebot an Nachmittagsbetreuung) nahm die beiden Kin­
der in die Volksschule auf, ohne nachzuforschen, ob die beiden 
Kinder auch tatsächlich in der Gemeinde P. wohnen, d.h. nächti­
gen. Nunmehr sieht sich der Schulleiter mit der Drohung einer Re­
gressforderung durch den Bürgermeister der Gemeinde P. gegen 
ihn in der Höhe von ca. ATS 100.000,-- konfrontiert. Darüber hin­
aus wurde gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 

In der Gemeinde K. sorgt ein "islamisches Kulturzentrum", in dem 
türkische Schüler aus der gesamten Umgebung wohnen, für Auf­
regung. Für diese Jugendlichen haben nämlich nicht ihre Wohn­
sitzgemeinden den Schulerhaltsbeitrag zu leisten, sondern die 
Gemeinde K. , für die diese Zahlungen eine enorme finanzielle 
Belastung darstellen. 

Beide Fälle zeigen einmal mehr, dass die starre Schulsprengel­
einteilung nach dem Territorialitätsprinzip nicht mehr zeitgemäß 
ist. Die VA fordert daher erneut die Freigabe des Schulbesuches 
durch Wegfall der Sprengel. Ein erster Schritt in Richtung libera­
lisierung der Schulsprengeleinteilung wäre die Festlegung eines 
Berechtigungssprengels, der das gesamte Landesgebiet umfasst, 
nach dem Vorbild der Schulsprengelverordnung tür Schwerpunkt­
hauptschulen im Land Salzburg , LGBI.Nr. 115/2000. 

Für Informatikhauptschulen hat das Bundesministerium für Bil­
dung, Wissenschaft und Kultur bereits eine Arbeitsgruppe einge­
richtet, die sich mit der Frage der Ausweitung der Berechtigungs­
sprengel befassen wird. 

Probleme mit Schul­
sprengeleinteilung nach 
dem Territorialitätsprin­
zip in NÖ 

Forderung der VA: 

Freigabe des Schulbe­
suchs durch Wegfall der 
Sprengel 
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5.1.3.9 Stundenmäßige Unterdotierung des Pflicht­
gegenstandes "Politische Bildung und Recht" an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen 

VA 50-UK/01 

Ein pensionierter Lehrer konfrontierte die VA erstmals im Jahr 
1997 mit dem Beschwerdevorwurf, wonach an Handelsakademien 
und Handelsschulen Rechtsfächer im Vergleich zu kommerziellen 
Fächern stunden mäßig unterdotiert seien. Außerdem würden 
Wirtschaftspädagogen, die nur über unzureichende juristische 
Kenntnisse verfügen, juristische Inhalte unterrichten. Damit werde 
den Schülern auch veraltetes Wissen angeboten. 

Die mit dem Beschwerdevorwurf befasste Bundesministerin für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur wies den Vorwurf der Unterdo­
tierung des Pflichtgegenstandes "Politische Bildung und Recht" im 
Vergleich zu kommerziellen Fächern zurück und teilte weiters mit, 
dass rechtliche Inhalte (zB Handelsrecht und Gesellschaftsrecht) 
nur insoweit in den Lehrplan des Leitfaches "Betriebswirtschaft" 
aufgenommen werden, soweit dies als Ergänzung zum eigentli­
chen BWL-Lehrstoff unbedingt erforderlich ist. 

Die VA ist sich bewusst, dass die Frage der Aufwertung des 
Pflichtgegenstandes "Politische Bildung und Recht" eine bil­
dungspolitische Entscheidung darstellt, verweist aber auch darauf, 
dass in einem Rechtsstaat besonders großer Wert auf die Förde­
rung der Akzeptanz und des Verständnisses der Rechtsnormen 
gelegt werden müsste. Nach Meinung der VA sind Wirtschafts­
pädagogen häufig bei der Präsentation juristischer Inhalte über­
fordert, "Politische Bildung und Recht" sollte daher nur von 
rechtskundigen Lehrern unterrichtet werden. 

5.1.3.10 Amtlicher Verkehr der Schulaufsichtsbehörde 
mit katholischer Kirche 

VA 47-UK/01 

Zur Thematik, ob der Landesschulrat für Niederösterreich in Fra­
gen, die den Religionsunterricht am Bundes-Oberstufenreal­
gymnasium und Bundesgymnasium für Berufstätige (Soldaten) an 
der Theresianischen Militärakademie Wr. Neustadt, insbesonders 
aber die Bestellung von Religionslehrern, betreffen, mit dem Mili­
tärordinariat oder aber mit dem Schulamt der Erzdiözese Wien zu 
verkehren hat, stellt ein Schreiben des Päpstlichen Rates für Ge­
setzesauslegung basierend auf den Statuten des Militärordinariats 
der Republik Österreich und auf der Apostolischen Konstitution 
Spirituali militum curae fest, dass alle, die Militärschulen besuchen 
oder dort Dienst tun, zum Militärordinariat gehören und auch des­
sen Jurisdiktion unterstehen. 
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Stunden mäßige Unter­
dotierung von Rechtsfä­
chern gegenüber kom­
merziellen Fächern in 
HAK und HASCH 

VA fordert 

• Aufwertung des 
Faches "Politische 
Bildung und Recht" 

• Unterricht nur durch 
rechtskundige Leh­
rer 

Päpstlicher Rat für 
Gesetzesauslegung 
stellt fest: 

Für Religionsunterricht 
an Theresianischer 
Militärakademie ist 
Militärordinariat und 
nicht Erzdiözese Wien 
zuständig 
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Trotz Kenntnis dieser Rechtslage wird von Seiten des Landes­
schulrates für NÖ diese Schule auf Grund seinerzeitiger Feststel­
lungen der Kirche als zur Erzdiözese Wien zugehörig gesehen. 
Eine Veränderungsmitteilung seitens der Kirche hätte den Lan­
desschulrat für NÖ nicht erreicht. Es sei alleinige Sache der jewei­
ligen Kirche, festzustellen, welcher ihrer Teile den Religionsunter­
richt zu besorgen hat. Im konkreten Fall müsse die Abklärung 
kirchenintern zwischen der Erzdiözese Wien und dem Militärordi­
nariat erfolgen. 

Nach Meinung der VA ergibt sich die Zuständigkeit allerdings aus 
der Rechtslage und nicht aus einer Mitteilung seitens einer kirchli­
chen Stelle. Die einschlägigen staats- und kirchenrechtlichen 
Rechtsquellen stellen das alleinige konstitutive Element für die 
Abklärung der Frage der zuständigen kirchlichen Stelle dar. Da die 
Schulaufsichtsbehörde ausschließlich mit der zuständigen kirchli­
chen Stelle Kontakt aufzunehmen hat und der amtliche Verkehr 
mit einer sachlich unzuständigen kirchlichen Organisationseinheit 
auch eine Reihe von Rechtsproblemen wie zB Datenschutz, 
Amtsverschwiegenheit sowie Nichtigkeit von Rechtsakten aufwirft, 
ist nach Meinung der VA eine Änderung der Verwaltungspraxis 
des Landesschulrates für NÖ dringend geboten. Die VA wird die 
weitere Entwicklung beobachten. 

LSRlNÖ verkehrt bis zur 
kircheninternen Abklä­
rung der Frage mit 
unzuständiger kirchli­
cher Stelle 
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5.2 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Rosemarie Bauer 

5.2.1 Allgemeines 

Die im Jahr 2001 abgeschlossenen und neu (61) eingeleiteten Studienförderungsge-
Prüfungsverfahren betrafen überwiegend die Vollziehung des setz im Mittelpunkt 

Studienförderungsgesetzes. Die Einhebung von Studienbeiträgen 
führte zu keinem signifikanten Anstieg des Beschwerdeaufkom-
mens, wiewohl es dabei immer wieder zu gesetzlichen Härtefällen 
kommt. 

5.2.2 Studienförderung 

5.2.2.1 Verzögerte Erhöhung der Studienbeihilfe 

VA 8-WF/02, BMBWK 54.012/3-VII/D/4b/2002 

Herr N.N. wandte sich für seine Tochter an die VA und gab an, 
dass er mit 1. Dezember 2001 in den Ruhestand getreten sei. Die 
genaue Höhe der Pension habe er erst im Jänner 2002 erfahren. 
Auf Grund der mit der Pensionierung verbundenen geringeren 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die einen Erhöhungsgrund für 
die Studienbeihilfe seiner Tochter darstellte, habe diese im Jänner 
2002 einen Antrag auf Erhöhung ihrer Studienbeihilfe gestellt. 

Dieser wird allerdings gemäß § 39 Abs. 7 Studienförderungsge­
setz erst mit dem auf die AntragsteIlung folgenden Monat (Februar 
2002) wirksam. Die genannte Bestimmung wurde im Zuge einer 
Studienförderungsgesetznovelle 1996 eingefügt, wohingegen die 
zuvor geltende Regelung bestimmte, dass allfällige Erhöhungen 
lImit Ablauf des Monats wirksam werden", in dem "das zur Erhö­
hung führende Ereignis eingetreten ist'. Da der Antrag auf Erhö­
hung mehr als zwei Monate nach Eintritt des zur Erhöhung füh­
renden Ereignisses gestellt wurde, wurde die Erhöhung erst mit 
dem der AntragsteIlung folgenden Monatsersten wirksam (§ 39 
Abs. 7 StudFG idF vor der Novelle BGBI. Nr. 201/1996). 

Die VA ersuchte die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur um Stellungnahme, ob daran gedacht wird, auf diese 
frühere Regelung - unter Umständen ohne die Ausnahme für Er­
höhungsanträge, die nicht innerhalb von zwei Monaten gestellt 
werden - zurückzukommen bzw. welche Gründe dem entgegen­
stehen. 
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Die Bundesministerin führte in ihrer Stellungnahme aus, dass die 
gegenständliche Bestimmung im Zuge der genannten Studienför­
derungsgesetznovelle abgeändert wurde, da es mit dieser Novelle 
ermöglicht wurde, Anträge auf Studienbeihilfe auch außerhalb der 
Antragsfrist zu stellen, wohingegen solche Anträge vor dieser Ge­
setzesänderung als verspätet zurückgewiesen werden mussten. 
Mit der ab dem Studienjahr 1996/97 beschlossenen Änderung sei 
nunmehr jedem Studierenden die Möglichkeit gegeben, sofort ein 
die Einkommenshöhe betreffendes Ereignis durch einen Antrag 
bei der Studienbeihilfenbehörde geltend zu machen. Als Konse­
quenz sei eine einheitliche Rechtsfolge für jeden Antrag außer­
halb der Antragsfrist eingeführt worden. Diese Regelung sei 11 rela­
tiv leicht den Studierenden zu vermitteln" und auf Grund ihrer Ein­
heitlichkeit für das Verfahren zur Erlangung von Studienbeihilfen 
praktikabel. Allfällige Härtefälle könnten durch die Gewährung von 
Studienunterstützungen im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
individuellen Umstände aufgefangen werden. 

Die VA hielt dazu fest, dass mit der angesprochenen Regelung für 
das Studienjahr 1996/97, wonach nunmehr auch außerhalb der 
allgemeinen Antragsfrist ein Studienbeihilfenantrag gestellt wer­
den kann, sicherlich eine Verbesserung für die Studierenden ein­
getreten ist. Weshalb damit zwingend eine Verschlechterung im 
Hinblick auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens von Studienbei­
hilfenerhöhungsanträgen verbunden sein muss, war für die VA 
hingegen nicht nachvollziehbar. Daher wird die Anregung aufrecht 
erhalten, Studienbeihilfenerhöhungsanträge mit Ablauf des Mo­
nats, in dem das zur Erhöhung führende Ereignis eingetreten ist, 
wirksam werden zu lassen. Zu berücksichtigen sind dabei aus 
Sicht der VA insbesondere auch jene Fälle, in denen Studieren­
den ein Erhöhungsgrund bzw. die Möglichkeit, einen Erhöhungs­
antrag stellen zu können, unverschuldet erst verspätet zur Kennt­
nis gelangt. 

Die allfällige Gewährung einer Studienunterstützung in Einzelfällen 
kann für die vorgeschlagene gesetzliche Regelung kein Äquivalent 
darstellen, da auf die Gewährung einer solchen Studienunterstüt­
zung kein Rechtsanspruch besteht. 

5.2.2.2 Gleichstellung von Ausländern bei der 
Studienbeihilfe 

VA 42-WF/01, BMBWK 54.001/19-VII/D/4a/2001 

Herr N.N., österreichischer Staatsbürger, wandte sich an die VA 
und brachte vor, dass er seit drei Jahren mit einer weißrussischen 
Staatsbürgerin verheiratet sei. Seine Gattin käme nun nicht in den 
Genuss von Leistungen nach dem Studienförderungsgesetz, weil 
Nicht-EWR-Bürger bzw. Nicht-Flüchtlinge gemäß den Bestim­
mungen des Studienförderungsgesetzes (§ 4 Abs. 2 StudFG) nur 

Studienunterstützung 
als Härtefallausgleich 

Verzögerung nicht 
nachvollziehbar 

Ehegatten benachtei­
ligt 
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dann österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt sind, wenn sie 
11 gemeinsam mit wenigstens einem Elternteil zumindest durch fünf 
Jahre in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren 
und in Österreich während dieses Zeitraums den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hatten". Diese Gleichstellung sollte aus Sicht 
des Beschwerdeführers auch für Studierende gelten, bei denen 
die genannten Voraussetzungen im Verhältnis zum Ehegatten 
gegeben sind. 

Die VA musste zunächst die dargestellte Rechtslage bestätigen 
und ersuchte die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur um Stellungnahme, was einer eventuellen Regelung, wo­
nach die Unterhaltspflicht nicht nur im Hinblick auf einen Elternteil 
von Bedeutung wäre, sondern auch diejenige durch einen Ehe­
gatten Berücksichtigung findet, entgegenstehen würde. 

Die Bundesministerin teilte der VA in der Folge mit, dass die ur­
sprüngliche Absicht des Gesetzgebers jene gewesen sei , die 
zweite Generation der Gastarbeiter mit Österreichern im Hinblick 
auf die Studienförderung gleichzustellen, sofern sie noch nicht die 
österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben. 

Das Studienförderungsgesetz verfolge zudem grundsätzlich die 
Regelung, an der Unterhaltspflicht der Eltern, die prinzipiell die 
Ausbildung der Kinder zu finanzieren haben, anzuknüpfen. Nur 
wenn die Eltern zu dieser Leistung nicht in der Lage sind, springt 
der Staat mit seinen Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Studienförderung ein. 

Dazu ist festzuhalten, dass nicht nur die Eltern, sondern auch den 
Ehegatten eines Studierenden in gleichem Maße eine Unterhalts­
pflicht treffen kann. Der dem Ehegatten zumutbare Unterhalt wird 
bei der Berechnung der Höhe einer Studienbeihilfe in Ansatz ge­
bracht und vermindert diese entsprechend. Der VA scheint daher 
eine Regelung, wonach eine Gleichstellung mit österreichischen 
Staatsbürgern nicht nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 4 Abs. 2 StudFG im Verhältnis zu einem Elternteil erfolgt, son­
dern auch bei einem solchen Verhältnis zu einem (unterhalts­
pflichtigen) Ehegatten stattfindet, empfehlenswert, insbesondere 
dann, wenn es sich bei diesem Ehegatten um einen österreichi­
schen Staatsbürger handelt. 

5.2.2.3 StipendiensteIle Innsbruck -
überlange Verfahrensdauer 

VA 5-WF/01, BMBWK 27.570/21-III/B/5b/2001 

Eine Studierende wandte sich an die VA und brachte vor, dass 
über ihren Antrag auf Studienbeihilfe aus dem Dezember 1999 
trotz einer Verfahrensdauer von zum Zeitpunkt der Beschwerde­
einbringung ca. 15 Monaten von der Studienbeihilfenbehörde, Sti-
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pendienstelle Innsbruck. noch nicht bescheid mäßig entschieden 
worden sei. Vielmehr hätten mehrere Urgenzen sowohl beim zu­
ständigen Sachbearbeiter als auch beim Leiter der Stipendien­
steIle zu keiner beschleunigten Erledigung ihres Antrages geführt. 

Gemäß § 41 Abs. 2 Studienförderungsgesetz ist von der Studien­
beihilfenbehörde über einen Antrag auf Studienbeihilfe ohne un­
nötigen Aufschub, spätestens aber binnen drei Monaten zu ent­
scheiden. Der Fristenlauf beginnt mit dem Tag, an dem der An­
trag bei der zuständigen StipendiensteIle vollständig eingelangt 
ist. 

Diesen Zeitpunkt gab die Beschwerdeführerin mit Februar 2000 
an, während das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur in einer Stellungnahme die Ansicht vertrat, dass die 
Unterlagen erst im Juni 2000 vollständig gewesen seien. 

Ungeachtet dieses Widerspruchs war der gegenständlichen Be­
schwerde von der VA Berechtigung zuzuerkennen, da von der 
Behörde als Begründung für den Zeitraum von Juni 2000 bis zur 
bescheidmäßigen Erledigung des Studienbeihilfenantrages mit 
Bescheid vom 2. April 2001 lediglich "ergänzende Überlegungen 
und Rückfragen" angegeben wurden. Da diese Angaben nicht 
ausreichten, um die gegenständliche erhebliche Überschreitung 
der gesetzlichen Entscheidungsfrist zu begründen, war diese von 
der VA zu beanstanden. 

5.2.3 Studienbeiträge 

5.2.3.1 Härtefälle bei Studienbeiträgen - Fall 1 

VA 3-WF/01, BMBWK 52.009/4-VII/D/2/2001 

Die VA wurde von Betroffenen mit folgenden (Härte-)Fällen im Zu­
sammenhang mit der Einhebung von Studienbeiträgen befasst: 

Auf Grund des Gesetzestextes sowie der erläuternden Bemerkun­
gen zur Regierungsvorlage zum Budgetbegleitgesetz 2001 ist vor­
gesehen, dass auch jene außerordentlichen Studierenden, die le­
diglich zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen aus wissen­
schaftlichen Fächern zugelassen sind, den vollen Studienbeitrag 
entrichten müssen. 

In diesem Zusammenhang wandte sich ein Beschwerdeführer an 
die VA, der angab, er sei im Ruhestand und besuche als außeror­
dentlicher Hörer wöchentlich lediglich eine einstündige Vorlesung 
über klassische Archäologie an der Universität Innsbruck. Die ge­
genständliche Vorlesung würde zum Großteil von außerordentli­
chen Studierenden besucht. 

Behörde hat binnen 
drei Monaten zu ent­
scheiden 
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Obwohl er daher das universitäre Angebot nur in sehr einge­
schränktem Umfang in Anspruch nehme, habe er der Rechtslage 
entsprechend den vollen Studienbeitrag zu entrichten und sei da­
mit der weitere Universitätsbesuch, der einen wichtigen Stellen­
wert für ihn habe, in Hinkunft kaum mehr möglich. 

Ein weiterer Pensionist wandte sich an die VA und bemängelte, Keine Begünstigun-
dass betreffend den Studien beitrag keine Ausnahmen bzw. Be- gen für Pensionisten 

günstigungen für Senioren vorgesehen sind . 

Die VA musste den Beschwerdeführer darüber informieren, dass 
dies den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, wobei hier zu­
sätzlich festzuhalten war, dass zum Ausgleich sozialer Härten 
zwar Studienbeihilfenbeziehern der Studienbeitrag ersetzt wird, 
kein Ersatz (mit Ausnahme des Falles von Selbsterhaltern, bei de­
nen eine höhere Altersgrenze gilt) aber bei Studierenden vorgese­
hen ist, die das Studium nicht vor Vollendung des 30. Lebensjah­
res begonnen haben. 

Somit müssen nicht nur (einkommensschwache) Senioren den 
vollen Studienbeitrag leisten, sondern auch bereits jüngere Studie­
rende, bei denen zwar eine soziale Bedürftigkeit vorliegt , die aber 
die genannte Altersgrenze überschreiten. 

5.2.3.2 Härtefälle bei Studienbeiträgen - Fall 2 

VA 47-WF/01 , 54.010/34-VII/D/4a/2001 

Herr N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass er mit ei­
nem Grad der Behinderung von 90% dem Kreis der begünstigten 
Behinderten nach dem Behinderteneinstellungsgesetz angehöre. 
Weiters verfüge er über ein monatliches Nettoeinkommen von le­
diglich ca. 9000 S, wovon auch ein Wohnungskredit zurückzu­
zahlen sei. Der Beschwerdeführer sei ordentlicher Hörer an der 
Technischen Universität Wien, könne sich aber den Studienbei­
trag von 5 000 S pro Semester nicht leisten und sehe daher die 
Fortführung seines Studiums als gefährdet an. 

Die VA musste den Beschwerdeführer darüber informieren, dass Geringes Einkommen 
weder der Umstand einer Behinderung noch des geringen Ein- kein Befreiungsgrund 

kommens einen allgemeinen Befreiungsgrund vom Studienbeitrag 
darstellen. 

Auch ein Studienzuschuss, welcher zum Ersatz des Studienbei­
trages nach den Bestimmungen des Studienförderungsgesetzes 
dient, kam im gegenständlichen Fall nicht in Frage, da der Be­
schwerdeführer bereits im Ausland ein Studium absolviert hatte 
und zum anderen auf Grund seines Lebensalters nicht mehr in 
den begünstigten Kreis von Studienbeihilfenbeziehern fiel. 
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Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
führte in einer Stellungnahme zum gegenständlichen Fall aus, 
dass eine Sonderregelung für Behinderte im Hinblick auf die Al­
tersgrenze zum Erhalt eines Studienzuschusses von 30 bzw. ma­
ximal 35 Jahre bei Selbsterhaltern nicht ins Auge gefasst werde. 

Eine Hilfestellungsmöglichkeit für den aus Sicht der VA von einer Keine Hilfe möglich 

besonderen Härte betroffenen Beschwerdeführer wurde ebenfalls 
nicht gesehen. 

5.2.3.3 Mehrmalige Einhebung von Studienbeiträgen 
bei gleichzeitigem Studium an einer Universität 
und einem Fachhochschul-Studiengang 

VA 58-WF/01 , BMBWK 59.009/2-VII/D/2/2002 

Auf Grund einer diesbezüglichen Beschwerde eines Studierenden 
eines Fachhochschul-Studienganges, der gleichzeitig als außeror­
dentlicher Hörer an der Universität Innsbruck inskribiert war, da er 
dort die Studienberechtigungsprüfung für das Studium der 
Rechtswissenschaften ablegen wollte, ersuchte die VA die Bun­
desministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur um Stellung­
nahme zu den Gründen, weshalb Studierende, die gleichzeitig zu 
mehreren Studien an Universitäten und Universitäten der Künste 
zugelassen sind, den Studienbeitrag nur einmal zu entrichten ha­
ben, beim gleichzeitigen Betreiben eines Studiums an einer Uni­
versität und einem Fachhochschul-Studiengang, bei dem ein Stu­
dienbeitrag gemäß § 11 b Hochschul-Taxengesetz 1972 eingeho­
ben wird, Studienbeiträge aber für beide Studien zu entrichten 
sind. 

Problematisch schien in diesem Zusammenhang auch, dass Problematische Ge-
selbst bei gegebener Förderungswürdigkeit nach dem Studienför- setzeslage 

derungsgesetz, der Studienbeitrag jeweils nur entweder für den 
Fachhochschul-Studiengang oder das Universitätsstudium rücker-
stattet werden kann. 

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ver­
trat die Ansicht, dass diese Ungleichbehandlung ihre Rechtferti­
gung in unterschiedlichen sachlichen Umständen finde. Während 
alle Universitäten Einrichtungen des Bundes, also einer einheitli­
chen juristischen Person sind, würden die Fachhochschul­
Studiengänge von anderen juristischen Personen angeboten. Die­
ses unterschiedliche Organisationsprinzip rechtfertige nach Auf­
fassung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die unterschiedliche Behandlung. 

Im unterschiedlichen Organisationsprinzip allein sieht die VA dem­
gegenüber keine sachliche Rechtfertigung für die gegebene Un­
gleichbehandlung und regt daher an, auch bei Zusammentreffen 
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eines Studiums und eines Fachhochschul-Studienganges bzw. 
von mehreren Fachhochschul-Studiengängen den Studienbeitrag 
nur einmal einzuheben. 

5.2.3.4 Buchungsverzögerung bei Einzahlung des 
Studienbeitrages 

VA 38-WF/01 , BMBWK MZ1.6646/01 

Frau Dr. N.N. wandte sich für ihre Tochter an die VA und brachte 
vor, dass diese am 8. August 2001 den Studienbeitrag sowie den 
Hochschülerschaftsbeitrag für das Wintersemester 2001 mit dem 
dafür vorgesehenen Erlagschein der Bundesrechenzentrum 
GmbH bei einer österreichischen Bank eingezahlt habe. Am 
16. August 2001 habe sie an der Universität Wien (erstmals) die 
Zulassung zu einem Studium beantragen wollen und sei dafür von 
Oberösterreich, wo sie berufstätig sei , angereist. Eine Inskription 
sei aber nicht möglich gewesen, weil der abgestempelte Erlag­
schein von der Inskriptionsstelle nicht als Einzahlungsnachweis 
für den Studienbetrag anerkannt worden sei. Es sei vielmehr dar­
auf hingewiesen worden, dass die Einzahlung noch nicht in der 
EDV der Universität aufscheine. Die Beschwerdeführerin habe 
daher unverrichteter Dinge die Heimreise nach Oberösterreich 
antreten müssen, obwohl sie alle Voraussetzungen für die Zulas­
sung erfüllt habe. 

Die VA informierte die Beschwerdeführerin darüber, dass nach der 
Studienbeitragsverordnung der Bundesministerin für Bildung, Wis­
senschaft, und Kultur der Studienbetrag sowie der Hochschüler­
schaftsbeitrag für jedes Semester in einem einzigen Zahlungsvor­
gang zu entrichten ist. Die Studierenden haben dabei den von der 
Universität zur Verfügung gestellten, kodierten Erlagschein zu 
verwenden. Der Studienbeitrag gilt (erst) mit der Gutschrift auf 
dem Studienbeitragskonto als entrichtet. 

Die VA ersuchte in der gegenständlichen Angelegenheit die Bun­
desministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur um Stellung­
nahme, ob hier nicht eine unbürokratischere Vorgangsweise ge­
funden werden könnte. So könnte die Vorlage eines abgestem­
pelten Originalbareinzahlungsnachweises als Nachweis für die 
Entrichtung des Studienbeitrages angesehen werden. 

Keine Inskription mög­
lich 

Die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur konnte Schutz vor Umgehung 

diesem Vorschlag im Hinblick auf etwaige Umgehungsmöglich-
keiten bei der Verwendung eines Zahlscheins, der in "Selbstbe-
dienung" abgestempelt wird, nicht nachkommen, verwies aber 
darauf, dass vorgesehen sei , die Universitäten darauf hinzuwei-
sen, noch klarere und eindeutigere Informationen in Bezug auf die 
mögliche Zeitspanne zwischen Einzahlung und nachvollziehbarer 
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Buchung in den einschlägigen Unterlagen aufzunehmen und auf 
die Möglichkeit der Überprüfung des Zahlungsstandes mittels In­
ternet besonders hinzuweisen. 

Im konkreten Fall stellte sich heraus, dass der Grund für den lan- Organisatorische 

gen Zeitraum zwischen der Einzahlung des Studienbeitrages (8. Fehlleistungen 

August 2001) und dem Aufscheinen in der EDV der Universität 
Wien (22. August 2001) auf Fehlleistungen im Bankenbereich 
sowie darauf zurückzuführen war, dass zwischen der PSK und der 
BRZ GmbH der Ablauf der gegenständlichen Datenübertragung 
noch nicht optimiert war, weshalb es in Einzelfällen zu Verzöge-
rungen kommen konnte. 

Die BRZ GmbH informierte die VA über mittlerweile gesetzte und 
beabsichtigte Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die Da­
tenübertragung möglichst rasch erfolgt. 

Weiters werde die BRZ GmbH den Universitäten entsprechende 
textliche Ergänzungen über die mögliche Dauer des Buchungs­
vorganges insbesondere in den Allongen zum Originalerlagschein 
für die Einzahlung des Studienbeitrages vorschlagen. 

5.2.4 

5.2.4.1 

Einzelfälle 

Nostrifizierungsverfahren - Medizinische 
Fakultät der Universität Wien 

VA 61-WF/00, BMBWK 52.330/130-VII/D/2/2001 

Der VA wurden im Zuge der Prüfung von Beschwerden einzelner 
Nostrifikanten mehrere Berufungsbescheide des Fakultätskollegi­
ums der medizinischen Fakultät der Universität Wien in Verfahren 
zur Nostrifizierung ausländischer Zahnmedizinabschlüsse zur 
Kenntnis gebracht. 

Die VA leitete diesbezüglich ein amtswegiges Prüfverfahren ein Widersprüchliche 

und ersuchte die Universität Wien um Stellungnahme zu Abwei- Begründungen 

chungen des Spruches der genannten Berufungsbescheide vom 
Spruch und der Begründung der erstinstanzlichen Bescheide der 
Vizestudiendekanin der medizinischen Fakultät der Universität 
Wien. 

Festgestellt wurde, dass in allen an die VA herangetragenen No­
strifizierungsverfahren in gleicher Weise vorgegangen wurde. 

So wurde nach Durchführung eines Stichprobentests den Nostrifi­
kanten mit Schreiben vom 3. Dezember 1999 eine 11 Verständigung 
vom Ergebnis der Beweisaufnahme" übermittelt. 
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Auf Grund der darin gewählten Formulierung gingen die Betroffe­
nen offenbar davon aus, dass im Rahmen einer Gesamtprüfung 
nur die jeweils angeführten zahnärztlichen Schwerpunktfächer ab­
zulegen seien und erhoben daher gegen dieses Ergebnis der Be­
weisaufnahme, welches sich "auf Grund der von den Nostrifikan­
ten übermittelten Unterlagen, des durchgeführten Stichproben­
tests, sowie der geltenden österreichischen Studien vorschriften" 
ergeben habe, in diesem Punkt keinen Einwand. 

In den nachfolgenden Nostrifizierungsbescheiden erster Instanz 
wurde im Bescheidspruch jedoch die Ablegung von Prüfungen aus 
weiteren Schwerpunktfächern vorgeschrieben. 

Dies allerdings im Widerspruch zur Begründung dieser Bescheide, 
worin ausgeführt wurde, dass nur diejenigen Fächer im Rahmen 
der Kommissionellen Gesamtprüfung abzulegen seien, bei denen 
eine negative Beurteilung des Stichprobentests erfolgte. 

Da diese Widersprüche mit den erlassenen Berufungsbescheiden 
ausgeräumt wurden , waren weitere Veranlassungen durch die VA 
nicht zu treffen. 

5.2.4.2 Mangelnde Bescheidbegründung durch den 
Vorsitzenden der Studienkommission der 
Studienrichtung Instrumental(Gesangs)­
pädagogik der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien 

VA 59-WF/OO, BMBWK 54.006/19-VII/D/4a/2000 

N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass ihm mit Be- Verlust der Studienbei-

scheid des Vorsitzenden der Studienkommission der Studienrich- hilfe 

tung Instrumental(Gesangs)pädagogik (IGP) der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien vom 11 . Jänner 1999 nicht 
sämtliche von ihm am Joseph-Haydn-Konservatorium des Landes 
Burgenland abgelegte Prüfungen in der Studienrichtung IGP an­
erkannt worden seien. Die Gründe dafür seien ihm nicht bekannt. 
Auf Grund dieses Umstandes habe er nach dem Studienwechsel 
an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien den An­
spruch auf Studienbeihilfe verloren. 

Die VA stellte fest, dass der Bescheid der Studienbeihilfenbehörde 
über die Nichtgewährung einer Studienbeihilfe den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprach, der angesprochene Bescheid des Vor­
sitzenden der Studienkommission jedoch im Hinblick auf die Be­
scheidbegründung mangelhaft war. 

So war dieser Begründung lediglich Folgendes im Zusammenhang 
mit der Nichtanerkennung bestimmter Prüfungen zu entnehmen: 
"Im Übrigen entsprechen die im Antrag angegebenen Prüfungen 
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nicht den oben angeführten Bestimmungen, sodass spruchgemäß 
mit Abweisung zu entscheiden war". 

Gemäß dem im konkreten Fall anzuwendenden Allgemeinen Ver­
waltungsvertahrensgesetz wäre die Behörde aber verpflichtet ge­
wesen, den Bescheid zu begründen, da dem Standpunkt des N.N. 
nicht vollinhaltlich Rechnung getragen wurde. Dabei wären die Er­
gebnisse des Ermittlungsvertahrens, die bei der Beweiswürdigung 
maßgebenden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung 
der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen (§§ 58 
Abs. 2, 60 AVG) gewesen. 
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B M F VA Rosemarie Bauer 

6 Bundesminister für Finanzen 

6.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Rosemarie Bauer 

6.1.1 Allgemeines 

Die im Berichtszeitraum neu eingebrachten Beschwerden (246) Bankenkontrolle wur-
und durchgeführten Prüfungsverfahren ließen mit Ausnahme der de ausgeweitet 

Auswirkungen durch die Einführung der Besteuerung von Unfall-
renten keine "gehäuften" Vollzugsmängel erkennen. Positiv ist 
anzumerken, dass das Bundesministerium für Finanzen in nahezu 
vorbildlicher Weise seiner Unterstützungspflicht gegenüber der 
VA nachkommt. Auf Grund der auch in der Vergangenheit erho-
benen zahlreichen Beschwerden betreffend Banken und Sparkas-
sen ist die VA dem vom Bundesminister für Justiz gemeinsam mit 
der Wiener Rechtsanwaltskammer gegründeten "Verein zur Ab-
rechnungskontrolle" beigetreten. Dieser Verein bietet eine Hilfe-
stellung zur (entgeltlichen) Berechnung allfällig überhöhter Zins-
forderungen bei Geschäfts- und Privatkrediten. 

Gleichzeitig wurde über Initiative der Wirtschaftskammer Öster­
reich ein Arbeitskreis "Ombudsstellen der österreichischen Kredit­
wirtschaft" eingerichtet, an den die VA sonstige Bankenbeschwer­
den weiterleiten kann. 

Damit kann ein weiteres Service seitens der VA nunmehr auch im 
Bankenbereich angeboten werden , wie es mit der Verbindungs­
steIle des Versicherungsverbandes bereits seit Jahren besteht. Es 
sei dem Versicherungsverband an dieser Stelle für seine Koope­
ration im Interesse der Versicherungsnehmer gedankt. 

6.1.2 Legistische Anregungen 

6.1.2.1 Gebührengesetz 

6.1.2.1.1 Eingabengebühr - wie lange noch? (1 Teil) 

VA 123-FI/01 

Auf Grund einer Glosse im Kurier vom 9. Juli 2001 leitete die VA 
ein amtswegiges Prüfverfahren ein. Anlass dazu bot nachstehen­
der Sachverhalt: 
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Aufmerksam geworden durch eine Baustellen-Tafel, wonach von 
den Wasserwerken in der Nähe ihres Grundstücks eine neue Lei­
tung verlegt wird, machte eine Wienerin von der Einladung: "Wir 
informieren Sie gerne unter www.wien.gv.atlma31" Gebrauch. Sie 
wandte sich an die Behörde mit der Frage, ob es möglich wäre, 
dass auch ihr Grundstück an die Wasserleitung angeschlossen 
werde. Die Anfrage wurde von der MA 31 als gebührenpflichtige 
Eingabe bewertet. Der Einschreiterin wurde aufgetragen, die zu 
entrichtenden Stempel- und Verwaltungsabgaben in der Höhe von 
ATS 180,-- und ATS 90,-- nachzureichen. 

Eine aus Anlass des volksanwaltschaftlichen Prüfverfahrens in die Irrtümliche Gebühren-

Wege geleitete - wie die Gemeinde Wien meinte - "vertiefte Prü- einhebung 

fung" ergab jedoch, dass die Anfrage als gebührenfrei iSd § 14 
TP 6 Abs. 5 Z 25 zu bewerten ist. Der mittlerweile entrichtete Be-
trag wurde der Beschwerdeführerin refundiert. In ihrer Rückant-
wort verweist die Gemeinde Wien - nicht zu Unrecht - darauf, 
dass hinter dem Ersuchen um Auskunft zu einem konkreten 
Sachverhalt zumeist ein Privatinteresse steht, was wiederum zur 
Schwierigkeit der Abgrenzung zwischen gebührenpflichtigen und 
gebührenfreien Anfragen iSd § 14 TP 6 Abs. 5 Z 25 führt. 

Richtig ist, dass eine Eingabe selbst dann die Interessen des Ein­
schreiters betrifft, wenn das private Interesse nicht unmittelbar 
Gegenstand der Eingabe ist, sondern das private Interesse ledig­
lich aus den Begleitumständen der Einbringung der Eingabe oder 
aus nachträglichen Erklärungen des Einschreiters geschlossen 
werden kann (VwGH 1.12.1976, Sig 5051/F). Auch stellt ein In­
formationsbedürfnis nach der Rechtsprechung (VwGH 21.1.1998, 
97/16/0446) ein Privatinteresse dar. 

Vor dem Hintergrund dieser Spruchpraxis wird die Schwierigkeit 
der Abgrenzung zu § 14 TP 6 Abs. 5 Z 25 Gebührengesetz deut­
lich. Die VA vermag auch nicht auszuschließen, dass in einer Viel­
zahl von Fällen, allein um die Rechtswirkungen des § 9 Abs. 2 
Gebührengesetz hintanzuhalten, der Aufforderung um Nachrei­
chung von Stempelgebühren entsprochen wird, wobei die Rechts­
grundlage dafür im Einzelfall durchaus strittig sein mag. Die VA 
wiederholt daher ihre Forderung nach gänzlicher Streichung der 
Eingabengebühr. 

6.1.2.1.2 Eingabengebühr - wie lange noch? (2. Teil) 

VA 122-FI/01 

Seit Jahren drängt die VA darauf, dass die Eingabengebühr iSd Absurde "Lesesteuer" 

§ 14 TP 6 Abs. 1 aus dem Gebührengesetz eliminiert wird. Der 
Tatbestand stößt in weiten Kreisen der Bevölkerung auf Unver-
ständnis, wird er doch schlicht als "Lesesteuer" verstanden, dem 
keinerlei behördliche Leistung gegenübersteht. 
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Typisch zeigt sich dies an hand eines Falles im gegenständlichen 
Berichtszeitraum. Ein Bürger meint, ein Zeugnis verloren zu ha­
ben. Er wendet sich daher an die Behörde (MA 63) mit der Bitte 
um Ausstellung eines Duplikats. Wenige Stunden daraufhin findet 
sich das Original. Die Behandlung der Eingabe erübrigt sich damit. 

Wenngleich mit der Einbringung der Eingabe die Gebührenschuld 
ausgelöst wurde, und der Beschwerdeführer auch in diesem Sinne 
über die Rechtslage aufzuklären war, so verdeutlicht doch seine 
Reaktion symptomatisch die mangelnde Akzeptanz des § 14 TP 6 
Abs. 1: "Es ist völlig absurd, für eine Eingabe zahlen zu müssen, 
ohne dafür irgendeine Leistung zu erhalten oder in Anspruch zu 
nehmen." Dem ist nichts hinzuzufügen. 

6.1.2.2 Bundesabgabenordnung 

6.1.2.2.1 Verweigerung der Weiterleitung eines 
Anbringens - legistische Anregung zu § 50 BAO 

VA 95-FI/01, V-AP 61/01 

N.N. führte bei der VA Beschwerde über die Bediensteten der 
EinlaufsteIle beim Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk, Sei­
dengasse 20, 1072 Wien. Der Beschwerdeführer habe dort (aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit; Nähe zum Arbeitsplatz) seinen 
Antrag auf Arbeitnehmerveranlagung abgegeben, mit der Bitte, 
diesen an das zuständige Wohnsitzfinanzamt weiterzuleiten. Zwar 
wäre der Antrag letztlich entgegen genommen worden, dem Be­
schwerdeführer sei jedoch mitgeteilt worden, dass es sich dabei 
um eine Ausnahme handle und allfällige weitere Anbringen von 
dem hiefür nicht zuständigen Finanzamt nicht entgegen genom­
men würden. 

Wiewohl sich der Einschreiter gemäß § 50 BAO grundsätzlich an 
die örtlich wie sachlich zuständige Behörde zu wenden hat, und 
auch nicht verkannt wird, dass die Behörde wählen kann, ob sie 
ein Anbringen an die zuständige Stelle weiterleitet oder im Falle 
der persönlichen Übergabe den Einschreiter an diese Stelle ver­
weist, so führte der Beschwerdeführer doch ins Treffen, dass Be­
dienstete anderer Bundesdienststellen grundsätzlich dazu ange­
halten sind, Anbringen entgegenzunehmen und an die (aus ihrer 
Sicht) zuständige Stelle weiterzuleiten. 

Für die VA bot die gegenständliche Beschwerde Anlass, an das 
Bundesministerium für Finanzen heranzutreten, mit der Bitte um 
Rückäußerung, ob ein vergleichbarer Erlass besteht. 

In seiner Antwort teilte der Bundesminister für Finanzen mit, dass 
bis dato keine erlassmäßige Regelung bestehe, jedoch auf Vorar-
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beiten für eine umfassende Verwaltungsreform zu verweisen sei, 
welche von dem Ziel einer verstärkten Bürgerorientierung getra­
gen sei. Im Zuge dieser beabsichtigten Verwaltungsreform sollen 
auch Überlegungen angestellt werden, wie sichergestellt sein 
kann, dass sich eine Wiederholung vergleichbarer Beschwerden 
ausschließen lasse. 

Die vorliegende Beschwerde sei jedenfalls dem für die Reform der 
Bundesfinanzverwaltung eingerichteten Arbeitskreis zugeleitet 
worden und werde im Rahmen dieser umfassenden Reform be­
handelt und erledigt werden. Erwogen werden soll auch die Wei­
terleitung von Schriftstücken, die bei einer unzuständigen Behör­
de einlangen, nicht auf Gefahr des Einschreiters vorzunehmen. 

6.1.2.3 Finanzstrafgesetz 

6.1.2.3.1 Kein Kostenersatz für Rechtsanwälte im 
Fi nanzstrafverfahren 

VA 199-FI/01, V-AP 73/01 

Auf Grund der Beschwerde eines Rechtsanwaltes zu der Einfüh­
rung einer Kostenersatzregelung für Rechtsanwälte im Finanz­
strafverfahren (vergleichbar mit jener im Strafverfahren) hat die 
VA ein Prüfverfahren eingeleitet. 

In § 393a StPO ist vorgesehen, dass der Bund unter bestimmten 
gesetzlichen Voraussetzungen im Falle eines Freispruches, der 
Einstellung eines Strafverfahrens oder selbst bei einem Schuld­
spruch einen Beitrag zu den Kosten der Verteidigung zu leisten 
hat. Diese Bestimmung betrifft lediglich das gerichtliche Strafver­
fahren. 

Im finanzstrafrechtlichen Verfahren hängt die Zuständigkeit des 
Gerichtes und damit die Anwendbarkeit der StPO von dem be­
gangenen Delikt ab. Bei geringfügigen Delikten (vor allem Finanz­
ordnungswidrigkeiten) sind die Finanzämter und die Finanzlan­
desdirektionen als Finanzstrafbehörden zuständig; bei Delikten 
mit größerem Unrechtsgehalt sind hingegen nach § 53 FinStrG 
die ordentlichen Gerichte zuständig. Im Fall der gerichtlichen Zu­
ständigkeit kommt die StPO und in Verbindung mit § 228 FinStrG 
auch § 393a StPO zur Anwendung. Für Finanzstrafverfahren vor 
den Finanzbehörden ist eine derartige Kostenersatzregelung nicht 
vorgesehen. 

Daraus ergibt sich für Finanzstrafverfahren eine Ungleichbehand­
lung. Denn die Möglichkeit einer Kostenersatzregelung hängt da­
von ab, ob die ordentlichen Gerichte oder die Finanzbehörden für 
das jeweilige Verfahren zuständig sind. 

Umfassende Reform 
geplant 

Ungleichbehandlung 
bringt Nachteile 
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Der Bundesminister für Finanzen hat dazu ausgeführt, dass der 
Unterschied bei dieser Kostenersatzregelung gegenüber dem 
Verwaltungsverfahren im Allgemeinen bestehen würde. Die Ko­
stenersatzbestimmung des § 393a StPO knüpfe an einen Frei­
spruch in der Hauptverhandlung und an Einstellungen nach 
durchgeführten Hauptverhandlungen an. Daraus sei ersichtlich, 
dass damit die besonderen, dem Beschuldigten erwachsenen 
Aufwendungen für mitunter mehrtägige Hauptverhandlungen ab­
gegolten werden sollen. 

Im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren und im Verwal­
tungsstrafverfahren sei an Stelle der Hauptverhandlung eine 
mündliche Verhandlung im ordentlichen Verfahren vorgesehen, zu 
welchem es allerdings nur ausnahmsweise komme. In der Regel 
würden die Verwaltungssachen im so genannten vereinfachten 
Verfahren, also bereits im Untersuchungsstadium erledigt werden. 
Auch bei Heranziehung der Regelung der StPO würde es daher 
zu keinem Kostenersatz kommen. 

Die Ansicht des Bundesministers für Finanzen überzeugt insofern 
nicht, als zumindest für jene Fälle in denen es zu einer mündlichen 
Verhandlung kommt (auch wenn das nicht der Regelfall ist), eine 
derartiger Aufwandsersatz geleistet werden müsste. Die VA regt 
daher an, im Sinne der Angleichung der Verfahrensvorschriften 
eine entsprechende Bestimmung einzuführen. 

6.1.2.4 Einkommensteuergesetz 

6.1.2.4.1 Mietzinsbeihilfe - legistische Anregung 

VA 63-FI/01, BMF V-AP 27/01 

Gemäß § 107 Abs. 8 EStG 1988 ist die Gewährung von Mietzins­
beihilfe bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen 
abhängig vom Einkommen des Antragstellers im letztvorange­
gangenen Kalenderjahr. Änderungen der Einkommensverhältnis­
se im Jahr der Gewährung der Mietzinsbeihilfe führen zu einer 
EinstellungiHerabsetzung der Zahlung des Abgeltungsbetrages. 
Das BMF teilte der VA mit, dass die Mietzinsbeihilferegelungen 
Personen, die nicht nur vorübergehend in niedrigen Einkommens­
verhältnissen leben, helfen sollten, die durch bestimmte Mietzins­
erhöhungen eingetretene Belastung zu tragen. Zu diesen Perso­
nen zählten in erster Linie Bezieher niedriger Pensionen. Da die 
Pensionseinkünfte in der Regel keine wesentliche Änderung er­
führen, sei die Anknüpfung an das Einkommen des letztvorange­
gangenen Kalenderjahres nahe liegend. Eine Zugrundelegung 
des Einkommens des laufenden Kalenderjahres hätte zur Folge, 
dass die Mietzinsbeihilfe nur mit dem Vorbehalt des Widerrufes 
gewährt werden könnte. 
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Die VA hält an ihrer Auffassung fest, dass eine gravierende Ände- Bedenkliche Differen-

rung der Einkommensverhältnisse im laufenden Kalenderjahr zierung 

nicht nur zu der erwähnten Einstellung/Herabsetzung der Zahlung 
des Abgeltungsbetrages führt, sondern auch eine Anspruchsbe-
rechtigung entstehen lassen sollte, wie dies zum Beispiel im Stu­
dienförderungsgesetz bereits vorgesehen ist. Ausgehend davon, 
dass die einen Anspruch auf Mietzinsbeihilfe begründenden Miet-
zinserhöhungen von den betroffenen Mietern sofort und ohne Be-
rücksichtigung von Einkommensschwankungen zu begleichen 
sind, erscheint die Gewährung von Mietzinsbeihilfe auf Grund 
einer Schätzung des zu erwartenden Jahreseinkommens, wenn 
dieses voraussichtlich eine mindestens ein Jahr dauernde Ver-
minderung um z.B. 20 % gegenüber dem gemäß § 107 EStG 
1988 zu berücksichtigenden Einkommen erfährt, analog zu § 12 
des Studienförderungsgesetzes 1992 als keinesfalls - wie vom 
BMF dargestellt - sachlich nicht gerechtfertigt und damit als ver-
fassungs rechtlich bedenkliche Differenzierung. 

6.1.2.5 Einzelfälle 

6.1.2.5.1 Schaden durch unberichtigten 
Wertfortschreibungsbescheid 

VA 115-FI/01, BMF V-AP49/01 u. 240113/2-PrA-a/01 (2) 

N.N. hat sich mit nachstehendem Anliegen an die VA gewandt: 

Mit Datum vom 22. September 1999 habe das Finanzamt Krems 
an der Donau einen Wertfortschreibungsbescheid zum 1. Jänner 
1999 (sozialversicherungsrechtlich wirksam mit 1. Oktober 1999) 
erlassen, der versehentlich eine weit höhere Betriebsgröße und 
damit einen deutlich überhöhten Einheitswert aufweise. Die Ein­
bringung einer Berufung dagegen wurde verabsäumt, sodass die­
ser Bescheid in Rechtskraft erwachsen ist und entsprechend § 23 
BSVG für die Bildung der Beitragsgrundlage herangezogen wur­
de. 

Mit Schreiben der Sozialversicherungsanstalt der Bauern vom Verspätete Richtig-
16. März 2000 aufmerksam geworden, hat sich N.N. prompt an stellung 

das Finanzamt Krems gewandt. Dort habe man den Irrtum zuge-
standen, das Versehen bedauert, jedoch zugleich mitgeteilt, dass 
auf Grund von EDV-Problemen eine Änderung des Einheitswert­
bescheides auf unbegrenzte Zeit nicht vorgenommen werden 
könne. Tatsächlich sei erst mit 22. November 2000 der Berichti­
gungsbescheid ergangen. 

Gemäß § 23 Abs. 5 Bauern-Sozialversicherungsgesetz werden 
sonstige Änderungen des Einheitswertes, die ihren Grund nicht in 
einer tatsächlichen Flächenänderung haben, mit dem ersten Tag 
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des Kalendervierteljahres wirksam, das der Zustellung des Be­
scheides der Finanzbehörde erster Instanz folgt. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat zur Auslegung dieser Bestim- Unbegründete Nach-

mung in seinem Erkenntnis vom 27. Februar 1996, 94/08/0103, forderungen 

ausgeführt, dass eine solche sonstige Änderung auch dann vor-
liegt, wenn ein Einheitswertbescheid gemäß § 293 Bundesabga-
benordnung berichtigt wird, weshalb auch in diesen Fällen eine 
beitragsrechtliche Änderung im Bereich der bäuerlichen Sozial-
versicherung erst mit dem ersten Tag des Kalendervierteljahres 
eintritt, das der Zustellung dieses Bescheides der Finanzbehörde 
folgt, weil es sich hiebei um eine abschließende Regelung han-
delt. 

Zudem hat der Verfassungsgerichtshof bereits in seinem Erkennt­
nis vom 13. Dezember 1986, G 90/86, G 128/86, festgestellt, dass 
der gegenständlich in § 23 Abs. 5 zweiter Satz Bauern­
Sozialversicherungsgesetz vorgesehene Wirksamkeitsbeginn ei­
ner Einheitswertänderung nicht gleichheitswidrig und verfassungs­
konform ist. 

Mit Schreiben vom 5. Juli 2001 bestätigte die Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern N.N., dass auf Grund der erst mit 
22. November 2000 erfolgten Richtigstellung zusätzliche Forde­
rungen an die Sozialversicherungsanstalt der Bauern in näher be­
zeichneter Höhe entstanden sind. Diesen Betrag machte N.N. als 
Schaden dem Bundesministerium für Finanzen gegenüber gel­
tend. 

Eine dort in die Wege geleitete Überprüfung ergab, dass tatsäch­
lich das Finanzamt Krems rasch und von Amts wegen einen be­
richtigten Bescheid ausstellen hätte können. Der neue Bescheid 
hätte dann ab Beginn des zweiten Quartals des Jahres 2000 bei 
der Sozialversicherungsanstalt der Bauern Berücksichtigung fin­
den können. Ab diesem Zeitpunkt wurde auch ein Amtshaftungs­
anspruch sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach zu Recht 
anerkannt. Von dem Prüfergebnis wurde der Beschwerdeführer in 
Kenntnis gesetzt. Auf Grund des zugestandenen Organisations­
verschuldens des Finanzamtes Krems erwies sich die Beschwer­
de als berechtigt. Positiv hervorzuheben bleibt. dass das Bun­
desministerium für Finanzen ab Befassung durch die VA rasch 
reagierte und zudem überaus bürgerfreundlich um eine Behebung 
bemüht war. 
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6.1.2.5.2 Umsatzsteuerpflicht für ärztliche Gutachter­
tätigkeiten 

VA 164-FI/01, BMF V -AP 60/01 

Auf Grund einer Anfrage betreffend die Umsatzsteuerpflicht für 
ärztliche Gutachtertätigkeiten hat das Bundesministerium für Fi­
nanzen Folgendes festgestellt: 

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 14. September 
2000, Rs C-384/98) würden medizinische Leistungen, die nicht in 
der medizinischen Betreuung von Personen durch das Diagnosti­
zieren und Behandeln einer Krankheit oder einer anderen Ge­
sundheitsstörung bestehen, nicht unter die für die Leistungen aus 
der Tätigkeit als Arzt vorgesehenen Umsatzsteuerbefreiung fallen. 
Die Rechtsprechung des EuGH sei für die österreichische Finanz­
verwaltung bindend. 

Da es aber für die Finanzverwaltung im Einzelfall kaum nachprüf­
bar sei, ob ein ärztliches Gutachten tatsächlich im Zusammen­
hang mit einer medizinischen Betreuung stehe und der Arzt seine 
Gutachterleistung daher zu Recht nach § 6 Abs. 1 Z 19 UStG 
1994 steuerfrei belassen hat, oder das Gutachten ohne Zusam­
menhang mit einer medizinischen Betreuung erstellt worden sei, 
gehe die Finanzverwaltung davon aus, dass es mit der Beurtei­
lung durch den Arzt sein Bewenden habe. Behandle ein Arzt seine 
gutachterliche Tätigkeit als steuerfrei, dann werde diese Beurtei­
lung von der Finanzverwaltung akzeptiert. In diesem Sinne sei 
auch die im Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 
17. Jänner 2001, GZ. 09 0619/1-IV/9/01, AÖF Nr. 54/2001, vorge­
sehene Regelung zu verstehen. Auf Grund der entsprechenden 
ausdrücklichen Beurteilung des EuGH seien lediglich die darin 
ausdrücklich aufgezählten Leistungen umsatzsteuerpflichtig. Aus­
drücklich aufgezählt seien demnach 

• psychologische Tauglichkeitstests, die sich auf die Berufsfin­
dung erstrecken (darunter seien nicht Gutachten zur Feststel­
lung der Führerscheintauglichkeit zu verstehen), 

• die ärztliche Untersuchung über die pharmakologische Wir­
kung eines Medikaments beim Menschen und die dermatolo­
gische Untersuchung von kosmetischen Stoffen und 

• die auf biologische Untersuchungen gestützte Feststellung ei-
ner anthropologisch-erbbiologischen Verwandtschaft. 

Insbesondere könne einem Arzt, der ein Gutachten als nicht im 
Zusammenhang mit einer medizinischen Betreuung stehend be­
urteile und daher seine Leistung als steuerpflichtig behandle, sei­
tens der Finanzverwaltung nicht entgegengetreten werden. Be­
handle ein Arzt seine Gutachten gestützt auf die EuGH-Judikatur 

Gutachtertätigkeit als 
steuerfrei akzeptiert 
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als steuerpflichtig und stelle er für seine Gutachten Umsatzsteuer 
in Rechnung , so habe er diese Umsatzsteuer dem Finanzamt zu 
erklären und abzuführen; insoweit sei der Arzt auch zum Vorsteu­
erabzug berechtigt. 

Grundsätzlich ist es demnach Sache des Arztes zu beurteilen, ob 
es sich bei der gegenständlichen Tätigkeit um eine reine Gutach­
tertätigkeit handelt, oder ob ein Gutachten im Zusammenhang mit 
einer medizinischen Betreuung erstellt wird. Beurteilt ein Arzt sei­
ne konkrete Tätigkeit als reine Gutachtertätigkeit, dann ist er mit 
dieser Leistung umsatzsteuerpflichtig. Sieht der Arzt hingegen die 
Erstellung eines Gutachtens im Zusammenhang mit einer medizi­
nischen Betreuung, ist die GutaChterleistung Teil der medizini­
schen Betreuung und ist daher nach § 6 Abs. 1 Z 19 UStG 1994 
umsatzsteuersteuerfrei. Nur für die oben angeführten Leistungen, 
die in dem Erlass des Bundesministeriums für Finanzen ausdrück­
lich aufgezählt werden, ist auf jeden Fall von einer Umsatzsteuer­
pflicht auszugehen. 

6.1.2.5.3 Unberechtigte Nichtgewährung eines 
Kinderabsetzbetrages 

VA 49-FI/01 , BMF V-AP 31/01 

N.N. , in Österreich beschäftigt, aber mit Wohnsitz (auch seiner 
Familie) in Deutschland, führte bei der VA Beschwerde darüber, 
aus Österreich zwar Familienbeihilfe zu beziehen, aber keinen 
Anspruch auf einen Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z. 3 
lit. a EStG 1988 zu haben. Da die deutschen Behörden unter­
stellten, dass in Österreich der Kinderabsetzbetrag gewährt wird, 
er daher in Deutschland nicht die Differenz zu dem dort höheren 
Kindergeld erhielte, sei seine Familie - entgegen den Bestim­
mungen des EU-Rechtes - benachteiligt. 

Im Zuge des Prüfverfahrens teilte das Bundesministerium für Fi­
nanzen mit, dass bereits aus einem anderen, vergleichbaren An­
lassfall geprüft wurde, ob die Bestimmungen des § 33 Abs. 4 Z. 3 
lit. a EStG 1988 im Einklang mit den EU-Diskriminierungsverboten 
stehen bzw. inwieweit die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur An­
wendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer 
und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern, eine andere Beurteilung 
erfordert. 

Im Ergebnis konnte auch im Fall von N.N. die Nichtgewährung der 
Kinderabsetzbeträge - auf Grund der gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben und der dazu ergangenen Rechtsprechung des EuGH -
nicht weiter aufrechterhalten werden. 
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6.1.2.5.4 Neufestsetzung des Einheitswertes für ein 
Wohnhaus- Finanzamt Wiener Neustadt 

VA 152-FI/00, BMF V-AP 10/01 

Herr und Frau N.N. wandten sich an die VA und brachten vor, 
dass sie bei einer Vorsprache im Finanzamt Wiener Neustadt die 
Information erhalten hätten, dass wegen der Einstufung ihres 
Einfamilienhauses als "Mietwohngrundstück" ein zu hoher Ein­
heitswert festgelegt und damit über Jahrzehnte eine zu hohe 
Grundsteuer vorgeschrieben worden sei. 

Erst durch die auf Grund dieser Vorsprache erfolgte Einstufung 
des Gebäudes als "Einfamilienhaus" sei ab dem 1. Jänner 1999 
die Grundsteuer herabgesetzt worden. 

Im Zuge des Prüfverfahrens wurde festgestellt, dass die be­
schwerdegegenständliche liegenschaft mit Bescheid vom 12. Juli 
1973 im Rahmen einer Art- und Wertfortschreibung zum 1. Jänner 
1972 erstmals als "Mietwohngrundstück" bewertet worden war. 

Das um Stellungnahme ersuchte Bundesministerium für Finanzen 
begründete dies damit, dass sich die Finanzbehörde dabei nicht 
an die Abgabenerklärung, sondern an den vorgelegten Bauplan 
der Beschwerdeführer gehalten habe. 

Aus diesem Bauplan ergab sich, dass die Errichtung einer Küche 
bzw. einer Kochnische sowie jeweils eines WC und eines Bades 
sowohl im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss geplant war. 

Auf Grund dieser Umstände sei die Einstufung als "Mietwohn­
grundstück" gerechtfertigt gewesen. Ein Versehen - wie von den 
Beschwerdeführern behauptet - liege daher im Bereich der Fi­
nanzbehörde nicht vor. 

Auf die Anfrage der VA, warum, bei einem offenbaren Wider­
spruch zwischen der Abgabenerklärung der Beschwerdeführer, 
wonach es sich beim gegenständlichen Gebäude um ein "Einfa­
milienhaus" handelte und dem Bauplan, welcher von einem "Miet­
wohngrundstück" ausgehen ließ, keine amtswegigen Nachfor­
schungen getätigt wurden, was tatsächlich Steuergegenstand ist, 
führte der Bundesminister für Finanzen aus, dass an lässlich der 
damaligen Hauptfeststellung mehr als 1 ,3 Millionen wirtschaftliche 
Einheiten des Grundvermögens im Bundesgebiet zu bewerten 
gewesen seien. Amtswegige Nachforschungen in jedem Einzelfall 
wären daher schon "aus verwaltungsökonomischen Gründen nicht 
vertretbar" gewesen. 

Die VA teilte diese Ansicht nicht. Vielmehr wäre es im Sinne des 
Gebots der amtswegigen Erforschung der materiellen Wahrheit 
Aufgabe der Abgabenbehörde gewesen, den ihr aufgefallenen 
Widerspruch zwischen dem eingereichten Bauplan und der Bau-

Zu hoher Einheitswert 
festgesetzt 

Amtswegige Nachfor­
schungen unterblieben 
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beschreibung sowie der Abgabenerklärung durch geeignete 
Nachforschungen aufzuklären. 

Da solche Nachforschungen unterblieben und die Beschwerdefüh­
rer in Folge der Annahme des für die Steuerpflichtigen nachteilige­
ren Bewertungsmaßstabes mit einer höheren Steuerpflicht kon­
frontiert wurden, war der gegenständlichen Beschwerde Berech­
tigung zuzuerkennen. 

Dies war festzustellen , obwohl die Beschwerdeführer - offenbar in 
Unkenntnis der Rechtslage - die einzelnen Einheitswertbescheide, 
bei denen regelmäßig als Bewertungsgegenstand von einem 
"Mietwohngrundstück" ausgegangen wurde, nicht beeinsprucht 
haben. 

Eine Rückerstattung der sich auf die gegenständliche Bewertung Rückerstattung nicht 

stützenden höheren Grundsteuer lehnte der Bundesminister für möglich 

Finanzen mit dem - den gesetzlichen Bestimmungen entspre-
chenden - Hinweis darauf ab, dass eine Behebung der gegen-
ständlichen Bescheide und eine Neufestsetzung der Abgaben-
pflicht für den langen Zeitraum zwischen der erstmaligen Fest-
stellung im Jahr 1972 und der durchgeführten Neubewertung zum 
1. Jänner 1999 nur bis zum Ablauf eines Jahres nach Eintritt der 
Rechtskraft der Bescheide zulässig gewesen wäre (§ 302 Bun­
desabgabenordnung). 

6.1.2.5.5 Verfahrensverzögerung - keine Benachrichtigung 
über Verfahrensaussetzung 

VA 1 0-FI/01 , BMF V-AP 9/01 

Familie N.N. führte bei der VA Beschwerde darüber, dass von der 
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
über ihre Berufung seit rund zwei Jahren noch nicht entschieden 
worden sei. 

Das Prüfverfahren der VA ergab, dass die Finanzlandesdirektion 
mit der Erledigung der von den Ehegatten N.N. eingebrachten 
Rechtsmittel - die auf Grund der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes abzuweisen gewesen wären - zuge­
wartet hatte, da ein gleich gelagertes Verfahren vor dem Verwal­
tungsgerichtshof anhängig ist. Offenbar erst auf Grund des Ein­
schreitens der VA wurden die Beschwerdeführer von der Finanz­
Iandesdirektion über die Aussetzung des Verfahrens informiert. 

Nach Auffassung der VA wäre es im Sinne einer serviceorientier­
ten Verwaltung gelegen, Berufungswerber ehestmöglich von einer 
in Aussicht genommenen Aussetzung eines Verfahrens zu ver­
ständigen. 
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~~~~~~~~~~--------------------------------------

6.1.2.5.6 Säumnis bei der Erledigung einer Berufung -
Finanzamt Gmunden 

VA 91-FI/01 , BMF V-AP-34/01 u. A588/4-IV/6/01/2 

Herr N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass er gegen 
einen Einkommensteuerbescheid für das Jahr 1997 vom 11. Jän­
ner 1999 Berufung beim Finanzamt Gmunden eingebracht habe, 
über welche auch zum Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde 
am 15. Mai 2001 noch nicht entschieden worden sei. 

Als Begründung für diese lange Verfahrensdauer führte das Bun­
desministerium für Finanzen an, dass die gegenständliche Beru­
fung zwar am 1. Februar 1999 beim Finanzamt Gmunden einge­
langt sei , der Beschwerdeführer in der Folge aber auch eine Ein­
kommensteuererklärung für 1997 mit einer Einnahmen-Ausgaben­
Rechnung nachgereicht habe. 

Die beabsichtigte Erledigung der anhängigen Berufung sei zu- Akt nicht "greifbar" 

nächst unterblieben, weil der Akt für den Rechtsmittelbearbeiter 
im zuständigen Veranlagungsreferat "nicht greifbar gewesen" sei. 

Erst Ende des Jahres 2000 sei der Akt zur Bearbeitung der an­
hängigen Berufung an den Rechtsmittelbearbeiter übermittelt und 
das Berufungsverfahren aufgenommen bzw. fortgesetzt worden. 

Da diese Gründe für die Verfahrensdauer von ca. 29 Monaten 
ausschließlich im Bereich der Finanzbehörde angesiedelt waren, 
und die überlange Verfahrensdauer nicht rechtfertigen konnten, 
war der gegenständlichen Beschwerde Berechtigung zuzuer­
kennen . 

Nachdem das gegenständliche Berufungsverfahren schließlich 
(für den Beschwerdeführer positiv) bescheidmäßig abgeschlossen 
wurde, waren weitere Veranlassungen der VA nicht erforderlich. 

6.1.2.5.7 Säumnis des Bundespensionsamtes 

VA 155-FI/01 , BMF V-AP 53/01 

Herr N.N. führte bei der VA darüber Beschwerde, dass das Bun­
despensionsamt eine von ihm als "Berufung" bezeichnete Eingabe 
gegen seines Erachtens zu Unrecht einbehaltene Pensionsversi­
cherungsbeiträge ab Jänner 2000 erst 14 Monate später auf 
Grund einer persönlichen Vorsprache bescheidmäßig behandelt 
habe. Der Verfassungsgerichtshof habe in der Zwischenzeit die 
gegenständliche gesetzliche Bestimmung aus formalen Gründen 
aufgehoben. Wegen der überlangen Verfahrensdauer beim Bun-

Überlange Verfahrens­
dauer 
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despensionsamt habe N.N. nicht Beschwerde beim Verfassungs­
gerichtshof erheben können. Die Anlassfallwirkung habe sich da­
her nicht auf ihn erstreckt. 

Das volksanwaltschaftliche Prüfungsverfahren ergab, dass auf 
Grund der Arbeitsbelastung im Rechtsbüro des Bundespensi­
onsamtes eine frühere Erledigung nicht möglich war. 

Die Beschwerde war berechtigt, weil auch bei der angeführten 
Überbelastung der Rechtsabteilung im Bundespensionsamt diese 
verpflichtet gewesen wäre, die ausdrücklich als "Berufung" be­
zeichnete Eingabe ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber 
binnen 6 Monaten, zurückzuweisen. 

Da N.N. keinen Devolutionsantrag gestellt hat, mit dem die Zu­
ständigkeit zur Entscheidung auf die sachlich in Betracht kom­
mende Oberbehörde übergegangen wäre, hat N.N. seine Amts­
haftungsansprüche verwirkt. Die VA hat daher keine weiteren Ver­
anlassungen vorgenommen. 

6.1.2.5.8 Keine Mitteilung über die Bearbeitung einer 
Dienstaufsichtsbeschwerde 

VA 42-FI/01, BMF V-AP 15/01 

N.N. wandte sich an die VA, weil er auf eine Dienstaufsichtsbe­
schwerde, ein Zollwacheorgan betreffend, trotz entsprechender 
Bitte keinerlei Antwort erhalten hatte. 

Das Prüfungsverfahren ergab, dass im konkreten Fall zwar Erhe­
bungen von der Finanzlandesdirektion für Steiermark durchgeführt 
worden waren, G. R. aber weder über deren Einleitung noch über 
deren Abschluss verständigt wurde. 

Nach Auffassung der VA wäre es im Sinne einer bürgerfreundli­
chen Verwaltung angezeigt. Personen, die ein möglicherweise 
nicht korrektes Verhalten von Beamten aufzeigen, künftig entspre­
chend zu informieren. 
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7 

7.1 

7.1.1 

Bundesminister für Inneres 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

Allgemeines 

Im Berichtsjahr wurden 273 dem Ressort Inneres zuzuordnende 
Beschwerden registriert. Das Beschwerdeaufkommen zeigte in 
der 2. Jahreshälfte einen (signifikanten) Anstieg, entspricht aber 
nach Menge aber auch Thematik dem bisherigen langjährigen 
Durchschnitt. 

Eine Besonderheit bewirkte die im Berichtszeitraum durchgeführte 
Volkszählung 2001, die mit 24 Prüfakten (unter Sonstiges) ihren 
Niederschlag gefunden hat. 

Sonstiges 
44% 

Verwaltungs­
strafsachen 

7% 

Zivildienst 
4% Handlungen von 

Exekutivorganen 
23% 

22% 

In den bisherigen Berichten ist an dieser Stelle die teilweise un­
zumutbar lange Beantwortungsdauer dargestellt worden. Wäh­
rend generell von einer Verbesserung der Situation im Berichts­
zeitraum gesprochen werden kann, zeigt das nachfolgende Bei­
spiel deutlich, dass Bemühungen zur Beschleunigung noch nicht 
immer ganz erfolgreich gewesen sein dürften. 

So ist im vorliegenden Bericht neuerlich daran zu erinnern, dass 
die legistischen Vorarbeiten des Innenressorts zur Neuregelung 
des Fundrechts weiterhin unerledigt geblieben sind. Die Notwen­
digkeit einer derartigen Änderung hat schon der Rechnungshof in 
seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1986 (!) erstmalig aufge­
zeigt. 

Beschwerdeaufkommen 
konstant 

Lange Beantwortungs­
dauer: leichte Verbesse­
rung 

Legistische Änderung 
für Fundwesen noch 
immer unerledigt 
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7.1.2 Grundrechtseingriffe 

Im Berichtszeitraum waren mehrere Prüfverfahren anhängig, die 
die Einweisung von Personen in die geschlossene Abteilung einer 
psychiatrischen Krankenanstalt nach dem Unterbringungsgesetz 
zum Gegenstand hatten. 

Dabei hervorgekommene Vollzugsprobleme veranlassten die VA, 
mit dem Bundesminister für Inneres ein Arbeitsgespräch zu die­
sem Thema zu führen. Die Beschwerdeerledigungen konnten 
nicht mehr im Berichtszeitraum erfolgen, weshalb eine eingehen­
dere Erörterung dem nächsten Bericht vorbehalten wird. 

7.1.2.1 Hausdurchsuchung oder fremdenpolizeiliche 
Nachschau ? 

VA 10-1/99, BMI ZI. 100 157/1-KBM/00 
BMJ ZI. 77.769/2-IV 2/00 

Ein Beschwerdeführer hatte der VA auf telefonischem Weg eine 
bei ihm erfolgte polizeiliche Hausdurchsuchung gemeldet und 
damit die Beschwerde verbunden, dass er diese Amtshandlung in 
mehrfacher Hinsicht für gesetzwidrig halte. Insbesondere seien 
ihm die Gründe der Hausdurchsuchung nur äußerst unzureichend 
(Suche nach illegal aufhältigen Fremden) mitgeteilt worden. Un­
durchsichtig sei diese Amtshandlung auch deswegen gewesen, 
weil die an der Amtshandlung teilnehmenden (uniformierten) Si­
cherheitswachebeamten offenkundig nur zur Unterstützung eines 
anderen Beamten (Zollwache, Gendarmerie?) vorgesehen waren. 

Die zu diesem Beschwerdevorbringen eingeholte erste Stellung­
nahme des Bundesministeriums für Inneres ließ erkennen, dass 
bei einer österreichischen GrenzkontrollsteIle im Zuge einer Per­
sonenkontrolle der Verdacht entstanden war, ein zum Aufenthalt 
in Österreich nicht befugter Fremder solle in ein an der Adresse 
des Beschwerdeführers etabliertes Chinarestaurant gebracht wer­
den. Die Beamten der GrenzkontrollsteIle führten sodann unter 
Assistenzleistung von Organen der Bundespolizeidirektion Wien 
eine auf § 71 Abs. 2 Z 2 Fremdengesetz gestützte fremdenpoli­
zeiliche Nachschau sowohl im genannten Gastgewerbebetrieb als 
auch in den im gleichen Haus befindlichen Wohnungen durch. 
Eine solche Nachschau in Wohnungen ist nach der genannten 
gesetzlichen Bestimmung unter anderem dann zulässig, wenn in 
den fraglichen Räumlichkeiten mehr als fünf Fremde Unterkunft 
genommen haben und auf Grund bestimmter Tatsachen der Ver­
dacht besteht, dass sich darunter Fremde befinden, die sich nicht 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und eine Überprüfung ge­
mäß § 32 sonst unmöglich oder erheblich erschwert wäre. 
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Diese Voraussetzungen lagen ebenso wenig vor wie allfällige Vor­
aussetzungen für eine Hausdurchsuchung nach der Strafprozess­
ordnung. 

Vom Bundesminister für Inneres wurde bereits im Rahmen der er­
sten Stellungnahme das Betreten der Wohnräumlichkeiten des 
Beschwerdeführers als rechtswidrig bezeichnet und als unzulässi­
ger Eingriff in das Recht auf Achtung der Wohnung nach Art. 8 
EMRK gewertet. Der VA schienen die Konsequenzen zu diesem 
Fehlverhalten, so wie sie der BMI mitgeteilt hatte (die erforderli­
chen Verfügungen, unter anderem die Veranlassung zur Ent­
schuldigung beim Beschwerdeführer, seien getroffen worden) im 
Falle einer derart klaren Grundrechtsverletzung unzureichend. 

Der BMI hat nach Kenntnis der Beschwerde eine an die Staats­
anwaltschaft gerichtete Sachverhaltsdarstellung veranlasst, um 
eine strafrechtliche Beurteilung der Amtshandlung herbeizuführen. 
Diese Beurteilung ergab nicht nur den Eintritt der Verjährung, 
sondern es wurde überdies ausgeführt, die stattgefundene Nach­
schau in der Wohnung des Beschwerdeführers stelle keine Haus­
durchsuchung im Sinne des § 303 StGB (fahrlässige Verletzung 
des Hausrechts) dar. Von dieser Bestimmung seien nur Haus­
durchsuchungen im Sinne des § 1 des Gesetzes zum Schutze 
des Hausrechts erfasst. 

Diese Rechtsauffassung wurde vom BMJ geteilt. Sie entspricht 
auch der einschlägigen Rechtsprechung des Verfassungsge­
richtshofes (als Beispiel Erkenntnis vom 17.6.1997, ZI. B3123/96). 

Im gegenständlichen Falle sind - ebenfalls aus Gründen der Ver­
jährung - auch disziplinäre Maßnahmen unterblieben, weshalb die 
festgestellte Grundrechtsverletzung insgesamt sanktionslos ge­
blieben ist. 

7.1.3 Legistik 

Im vorangegangenen 24. Bericht wurde unter Pkt. 5.1.3 der Vor­
fall beschrieben, wonach eine Frau nach 34 Jahren erstmals er­
fahren hat, sie sei nie österreich ische Staatsbürgerin gewesen. 

Mit jener Falldarstellung erinnerte die VA an eine bereits jahrelang 
immer wieder erhobene Forderung, für derartige Härtefälle einen 
Sondererwerbstatbestand im österreichischen Staatsbürger­
schaftsrecht zu schaffen. 

Auch im Berichtszeitraum wurden der VA wiederum Fälle bekannt, 
die die Notwendigkeit eines solchen Sondererwerbstatbestandes 
belegen. 

Menschenrechtsverlet­
zung (S. Fehler' 
Textmarke nicht definiert. 
- Grundrechtsteil) 

Jahrzehnte rückwirken­
de Feststellung des 
Nichtbesitzes der 
Staatsbürgerschaft 
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In einem der VA bekannt gewordenen Fälle (VA 5-1/01) war ein in 
Österreich geborener Mann seit seiner Geburt im Jahr 1972 im 
Besitz des für ihn ausgestellten österreichischen Staatsbürger­
schaftsnachweises. Anlässlich der Ausstellung eines neuen 
Staatsbürgerschaftsnachweises wegen Verlusts des bisherigen 
Dokuments, wurden die personenstands- und staatsbürger­
schaftsrechtlichen Verhältnisse der Eltern des Antragstellers neu­
erlich geprüft, wobei sich als Ergebnis herausstellte, der Antrag­
steller sei seit Geburt nicht österreichischer, sondern jugoslawi­
scher Staatsangehöriger. 

Der weitere Verlauf dieser Angelegenheit wurde der VA nicht be­
kannt, da eine inhaltliche Prüfung wegen Anhängigkeit des Ver­
waltungsverfahrens zu unterbleiben hatte. 

Auch in einem erst nach dem Berichtszeitraum bekannt geworde­
nen Fall (VA OÖ 9-POU02) bestand zumindest für einige Zeit die 
völlige Unsicherheit, ob ein in Österreich geborener, derzeit 30-
jähriger Mann, trotz Besitzes eines Staatsbürgerschaftsnachwei­
ses und eines österreichischen Reisepasses sowie trotz Ablei­
stung des Präsenzdienstes überhaupt österreichischer Staatsbür­
ger gewesen sein konnte. 

In letzterem Falle hätte sogar eine rasche Neuverleihung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft nicht erwartet werden kön­
nen, weil der Betroffene strafrechtlich nicht unbescholten ist. 

Wegen der weit reichenden Folgen, die der (rückwirkende) Verlust 
der Staatsbürgerschaft bewirken könnte, zeigen die von der VA 
regelmäßig aufgezeigten Fälle überaus deutlich, dass der Ge­
setzgeber für einen entsprechenden rechtlichen Rahmen Sorge 
müsste, um bei langjährigem rechtmäßigem Besitz eines Staats­
bürgerschaftsnachweises auf die Richtigkeit dieser Urkunde auch 
vertrauen zu dürfen. 

7.1.4 

7.1.4.1 

Fremdenrecht 

Neu auszustellende Heiratsurkunde bei 
Verlängerung der Niederlassungsbewilligung 

VA 93-1/00, BMI ZI. 70.011 /441-111/11/01 
VA 61-1/01 , BMI ZI. 70.011 /422-111/11/01 

Unabhängig voneinander traten zwei Ehegattinnen österreichi­
scher Staatsbürger mit der Beschwerde an die VA heran, dass die 
Fremdenpolizei bei der Ausstellung einer weiteren Niederlas­
sungsbewilligung eine neu ausgestellte Heiratsurkunde verlangen 
würde. 
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Die Vorgangsweise wurde seitens des BM für Inneres gegenüber 
der VA zunächst damit begründet, dass durch diese Maßnahme 
die Tatsache der noch aufrechten Ehe sichergestellt würde. Die 
Behörde würde sich damit ein aufwändiges Ermittlungsverfahren 
ersparen. Außerdem sei in diesem Zusammenhang insbesondere 
das Phänomen der Scheinehen zu beachten. 

Die VA vertrat demgegenüber die Ansicht, dass eine Heiratsur­
kunde als öffentliche Urkunde die volle Beweiskraft des von der 
Behörde amtlich darin Verfügten begründet. Nur im Falle des Vor­
liegens konkreter Verdachtsmomente einer Scheinehe dürfte es 
auch gerechtfertigt sein, eine aktuelle, also neu ausgestellte Hei­
ratsurkunde zu verlangen. Weiters war festzuhalten, dass eine 
Verfahrensvereinfachung nicht nur der Arbeitsersparnis der Be­
hörde, sondern insbesondere auch der Partei des Verfahrens zu­
gute kommen sollte. Bei Verlangen einer neu ausgestellten Hei­
ratsurkunde muss nämlich der Antragsteller das (nicht zwingend 
in Wohnortnähe befindliche) Heiratsstandesamt aufsuchen und 
gegen Vergebührung die Ausstellung einer neuen Heiratsurkunde 
verlangen. Die Behörde kann sich allerdings bei Vorliegen von 
Verdachtsmomenten mit dem Standesamt auch telefonisch in 
Verbindung setzen und sich über eine allfällige rechtskräftige 
Auflösung der Ehe erkundigen. Aus Sicht der VA ist der Aufwand 
des Antragstellers daher unverhältnismäßig größer als jener der 
Behörde zu qualifizieren. 

In einem der beiden Fälle kam noch die Besonderheit hinzu, dass 
die Vorlage der neu ausgestellten Heiratsurkunde mittels einer 
Verfahrensanordnung (= Bescheid) verlangt wurde. Damit wird 
das Argument der Verwaltungsvereinfachung ad absurdum ge­
führt, da das Erlassen einer solchen Verfahrensanordnung und 
die sich daraus ergebenden Folgen einen erheblich größeren 
Verfahrensaufwand darstellen, als eine einfache Anfrage beim 
Standesamt. 

Das Bundesministerium für Inneres schloss sich der Meinung der 
VA an letztlich an und bestätigte, dass auch nach dortiger Ansicht 
die Vorlage einer neu ausgestellten Heiratsurkunde nicht notwen­
dig ist, sondern der Vorweis der Originalheiratsurkunde für den 
Nachweis des aufrechten Eheverhältnisses ausreicht. Bei Nicht­
vorliegen entsprechender Verdachtsmomente einer Scheinehe ist 
daher ein weiteres diesbezügliches Ermittlungsverfahren der Be­
hörde auch nicht notwendig. Die Fachabteilung der zuständigen 
Sektion im Innenministerium hat durch einen entsprechenden Er­
lass auf diese Rechtslage hingewiesen. 

Behörde lagert Ermitt­
lungsverfahren auf 
Parteien aus 

Verfahrensanordnung 
ist keine Verfahrens­
vereinfachung 

Verlangen nach neuer 
Heiratsurkunde nur 
bei Verdacht einer 
Scheinehe erforder­
lich 

BMI stellt ReChtslage 
durch Erlass klar 
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7.1.4.2 Rechtswidrige und bürgerunfreundliche 
Unterlassung von Ermittlungen 

VA 25-1/01, BMI 70.011/429-111/11/01 
VA 313-1/00, BMI 70.011/428-111/11/01 

Aus den Vollzugsbereichen des Amtes der Steiermärkischen Behörden warten 

Landesregierung und der Wiener Landesregierung wurden an die 
VA Beschwerden über lange Verfahrensdauer zur Erteilung von 
Niederlassungsbewilligungen herangetragen. 

In einem Fall gab der in Österreich lebende Ehemann der Be­
schwerdeführerin an, dass seine Gattin im April 1999 bei der 
Österreichischen Botschaft in New Delhi einen Antrag auf Ertei­
lung einer Niederlassungsbewilligung zwecks Familienzusam­
menführung gestellt habe. Das Verfahren beim Amt der Steier­
märkischen Landesregierung sei bisher weder abgeschlossen, 
noch sei er über das Vorhandensein eines Quotenplatzes infor­
miert worden. 

Aus den beim Bundesministerium für Inneres eingeholten Infor­
mationen ging hervor, dass das Amt der Steiermärkischen Lan­
desregierung seit Einbringung des Antrages im April 1999 bis zu 
einer persönlichen Vorsprache des Ehemannes der Beschwerde­
führerin im März 2000 so gut wie keine Verfahrensschritte gesetzt 
hatte. Die Behörde hat sich offensichtlich unter Hinweis auf die 
Mitwirkungspflicht der Partei völlig von ihrer Verpflichtung zur 
Durchführung eines amtswegigen Ermittlungsverfahrens entbun­
den gesehen. Der Ehemann wurde nicht ein einziges Mal aufge­
fordert , entsprechende Unterlagen zur Prüfung des Antrages sei­
ner Gattin nachzureichen, sondern die Behörde hat lediglich pas­
siv auf die Vervollständigung der Unterlagen gewartet. 

Die VA hält eine solche Vorgangsweise zu der in § 39 Abs. 2 AVG 
vorgesehenen Verpflichtung zur Durchführung eines amtswegigen 
Ermittlungsverfahrens im Widerspruch stehend. Eine Mitwir­
kungspflicht der Parteien besteht zwar, allerdings wurde im ge­
genwärtigen Fall die Partei bzw. deren Vertreter nicht einmal zur 
Mitwirkung aufgefordert. Der Beschwerde war daher Berechti­
gung zuzuerkennen. 

Ein ähnlich gelagerter Fall im Bereich der Wiener Landesregie­
rung ließ auch auf eine rechtswidrige Untätigkeit der Behörde 
schließen. Anträge auf Erteilung von Niederlassungsbewilligungen 
zwecks Familienzusammenführung der Gattin und des Sohnes 
des Beschwerdeführers wurden im Oktober 1999 gestellt. Eine er­
ste Aufforderung zur Vorlage von diversen Nachweisen (Unter­
kunft, Lebensunterhalt) hat die Behörde ein Jahr später an den 
Beschwerdeführer übermittelt. Der Beschwerdeführer wurde vor 
Ablauf dieses Jahres weder von der Behörde kontaktiert, noch 
vom Nichtvorhandensein von Quotenplätzen verständigt. Mit der 

76 

Amt der Steiermärki­
schen Landesregierung 
missachtet Grundsatz 
des amtswegigen Er­
mittlungsverfahrens 

Beschwerde berechtigt 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original) 75 von 266

www.parlament.gv.at



Überprüfung der Bewilligungsvoraussetzungen für eine allfällige 
Erteilung von Niederlassungsbewilligungen begann die Behörde 
erst nach einem Jahr. 

Anträge auf Erteilung von Niederlassungsbewilligungen mangels 
eines Quotenplatzes sind gemäß § 22 Fremdengesetz nur dann 
aufzuschieben, wenn ihnen im Fall noch zur Verfügung stehender 
Quotenplätze stattzugeben wäre. Das Amt der Wiener Landesre­
gierung hat entgegen dieser gesetzlichen Bestimmung die im Be­
schwerdefall deutlich gewordene Verwaltungspraxis des "Liegen­
lassens" gepflogen. Auch dieser Beschwerde wurde daher Be­
rechtigung zuerkannt. 

In beiden Fällen wurden die Behörden seitens des Bundesministe­
riums für Inneres auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun­
gen hingewiesen und das Rundschreiben über die Verständigung 
von Quotenplätzen in Erinnerung gerufen. 

7.1.4.3 

VA 94-1/01 

Behördlicher Spießrutenlauf für Künstler 

Ein als Musicaldarsteller in Österreich arbeitender Amerikaner war 
bei der Verlängerung seiner Niederlassungsbewilligung über meh­
rere Jahre mit der sei ben Problematik konfrontiert: da er als 
Künstler - so lange er ein Engagement und damit Einkünfte dar­
aus vorweisen konnte - keiner Quotenpflicht unterliegt, war für die 
Erteilung bzw. Verlängerung seiner Niederlassungsbewilligung die 
Fremdenpolizei zuständig. 

Hatte er im Falle eines Verlängerungsantrages gerade - wie in 
einem derartigen Beruf durchaus üblich - kein aufrechtes Enga­
gement wurde sein Antrag von der Fremdenpolizei an das Amt 
der Wiener Landesregierung, MA 20, weitergeleitet. Dort konnte 
man allerdings seinen Antrag nicht positiv entscheiden, da er 
nunmehr quotenpflichtig war. Der Antrag wurde daher so lange 
liegen gelassen, bis der Beschwerdeführer wieder ein Engage­
ment nachweisen konnte. Die MA 20 leitete dann den Antrag wie­
der an die Fremdenpolizei zurück und diese erteilte die weitere 
Niederlassungsbewilligung. 

Die Problematik der geschilderten Vorgangsweise liegt in den 
Bestimmungen des Fremdengesetzes und nicht im Vollzug be­
gründet. Der Beschwerdeführer, der sich bereits mehrere Jahre in 
Wien aufhält, wurde damit aber in ein Behördenkarussell ge­
schickt, das sich jeweils bis zum Nachweis eines aufrechten En­
gagements drehte. Da eine ähnliche Problematik bei zahlreichen 
anderen in Österreich arbeitenden ausländischen Künstlern gege­
ben sein wird, verweist die VA auf die vom Gesetzgeber vermut­
lich nicht mitbedachte, für die Betroffenen aber äußerst unzumut­
bare Situation. 

Amt der Wiener Landes­
regierung pflegt Praxis 
des "Liegenlassens" 
von Anträgen 

BMI erlässt Rundschrei­
ben 

Niederlassungsbewil­
ligung nur mit Enga­
gement 

Von der Fremdenpolizei 
zur MA 20 und retour 

Gesetzgeber hat Pra­
xis vermutlich nicht 
einkalkuliert 

Legistische Anregung 
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7.1.4.4 Jahrelange Verfahren - nicht immer ein "Kampf 
gegen die Windmühlen" - aber eine Belastung 

VA 76-1/01, BMI ZI. 70.011/438-111/11/01 

Der Beschwerdeführer, ein rumänischer Staatsangehöriger, trat 
mit der Beschwerde an die VA heran, dass er seit mehreren Jah­
ren hinsichtlich seiner aufenthalts rechtlichen Situation im Unge­
wissen sei und eine abschließende Entscheidung immer noch 
nicht getroffen sei. 

Der rumänische Staatsbürger hielt sich seit dem Jahr 1990 legal in 
Österreich auf. Nach mehrmaliger Erteilung von Sichtvermerken 
bzw. Aufenthaltsbewilligungen konnte er nach Meinung der Be­
hörde im Zuge eines Verlängerungsantrages ausreichende Mittel 
zur Sicherung seines Lebensunterhaltes nicht vorweisen. Einen 
Arbeitsplatz hatte er kurz vorher verloren gehabt. 

Gemäß den Bestimmungen des Fremdengesetzes wurde daher 
ein Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung eingeleitet. Das Amt der 
Wiener Landesregierung verfügte in der Folge eine Ausweisung, 
die von der Sicherheitsdirektion bestätigt wurde. Der dagegen 
erhobenen Beschwerde gab der Verwaltungsgerichtshof Folge 
und hob den Bescheid der Sicherheitsdirektion auf. Begründend 
führte er an, dass die Behörde allfällige Bemühungen, zur Siche­
rung des eigenen Unterhaltes - etwa durch Beschäftigungen oder 
Versuche, Beschäftigungen zu erlangen - nicht ausreichend erho­
ben habe. 

Die Sicherheitsdirektion Wien behob letztlich den Ausweisungsbe­
scheid mit dem Bemerken, dass der Beschwerdeführer immer be­
strebt gewesen sei, die Mittel zu seinem Unterhalt durch Einsatz 
eigener Kräfte zu sichern. In Ausführung dieser Entscheidung 
musste das Amt der Wiener Landesregierung, MA 20, dem Be­
troffenen eine Niederlassungsbewilligung erteilen. 

Auch wenn die fremdenrechtlichen Verfahren letztlich zu Gunsten 
des Beschwerdeführers ausgegangen sind und ihm sogar die 
österreichische Staatsbürgerschaft zugesichert wurde, bleibt doch 
festzuhalten, dass der Betroffene insgesamt mehr als vier Jahre -
rechtlich - gesehen "in der Luft hing". Während der anhängigen 
Verfahren war keineswegs sicher, dass der Aufenthalt des Be­
schwerdeführers rückblickend betrachtet durchwegs legal war. 
Dem Betroffenen war es daher auch nicht möglich, entsprechende 
Bewilligungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz zu er­
langen und damit einen Arbeitsplatz in Österreich zu bekommen. 

Wenn auch das rechtsstaatliche Prinzip - der Beschwerdeführer 
konnte durch mehrere Rechtsmittel seine Situation bereinigen - in 
diesem Fall dem Anliegen des Betroffenen zum Durchbruch ver­
holfen hat, so steht auf der anderen Seite dennoch die für den 
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Betroffenen äußerst belastende Situation, über mehrere Jahre im 
Ungewissen über die persönliche Zukunft - sowohl in rechtlicher 
als auch in praktischer Hinsicht - gewesen zu sein. 

7.1.4.5 Unzulässige Druckausübung bei Übertragung 
eines unbefristeten Sichtvermerkes 

VA 300-1/00, BMI ZI.: 104.045/1-KBM/00 

Eine seit Geburt in Österreich lebende slowenische Staatsangehö­
rige wandte sich mit folgendem Beschwerdevorbringen an die VA. 
Sie habe bei der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn einen Antrag 
auf Übertragung ihres unbefristeten Sichtvermerks in den neuen 
slowenischen Reisepass gestellt. Bei der BH Dornbirn habe man 
die Übertragung des Sichtvermerkes von der Unterzeichnung ei­
ner Verpflichtungserklärung , die normalerweise bei Einladung ei­
nes Fremden verlangt wird, abhängig gemacht. Abgesehen davon, 
dass man die Beschwerdeführerin von Anfang an unfreundlich und 
als "Bittstellerin" behandelt habe, sei nach ihrer Einschätzung die 
Verpflichtungserklärung für die Hereinbringung der vom österrei­
chischen Ehegatten bezogenen Sozialhilfe gefordert worden. 

Die VA leitete ein Prüfungsverfahren ein und stellte im Ergebnis 
fest, dass die von der Beschwerdeführerin geäußerte Vermutung 
richtig war. Die BH Dornbirn forderte tatsächlich die Verpflich­
tungserklärung zur Einbringlichmachung der an ihren Gatten ge­
leisteten Sozialhilfe. Der Bundesminister für Inneres teilte aller­
dings die Meinung der VA, dass die Hereinbringung der Kosten 
für Sozialhilfe in keinem Zusammenhang mit der Übertragung 
einer unbefristeten Niederlassungsbewilligung in einen neuen 
Reisepass steht. Das Fremdengesetz enthält dazu keinerlei recht­
liche Grundlage. Die geforderte Verpflichtungserklärung dient le­
diglich dazu, bei Besuchervisa eine finanzielle Sicherstellung für 
die eingeladene Person zu erwirken. 

Das Innenministerium wies die BH Dornbirn an, dass unverzüglich 
der Übertrag der unbefristeten Niederlassungsbewilligung in den 
neuen Reisepass vorzunehmen ist. Der Beschwerde wurde sei­
tens der VA Berechtigung zuerkannt. 

7.1.4.6 Verweigerung eines Besuchervisums ohne 
Entscheidungsbegründung 

VA 12-1/01 , BMI ZI. 1020.551/7-111/16/01 

Ein in Österreich lebender Nigerianer beabsichtigte, seinen in sei­
nem Heimatland lebenden Sohn für 3 Monate nach Österreich 
einzuladen. Der vom Sohn eingebrachte Antrag auf Erteilung die-

Verknüpfung der Über­
tragung eines Sichtver­
merkes und Rückforde­
rung bezogener Sozial­
hilfe des Ehemannes ist 
unzulässig 

Beschwerde berech­
tigt 
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ses Visums wurde unter Hinweis auf § 10 Abs. 2 Z. 5 Fremdenge­
setz abgelehnt. 

Mit dieser Information wandte sich der Vater des Betroffenen an 
die VA und teilte mit, dass ihm die Gründe für die Ablehnung des 
Visums nicht bekannt seien. 

Die VA konnte im Zuge ihres Prüfungsverfahrens in Erfahrung 
bringen, dass der Vater des Antragstellers zwar alle notwendigen 
Unterlagen für die Übernahmen eventuell anfallender Kosten in­
klusive Nachweis der gesicherten Unterkunft und Verpflegung 
vorgelegt hat. Die Wiederausreise wurde behördlicherseits aber 
deswegen als nicht gesichert angesehen, da der Besuch inner­
halb der Schulzeit stattfinden sollte und eine dreimonatige Abwe­
senheit von der Schule für unglaubwürdig gehalten wurde. 

Im Ergebnis bestätigte auch das Innenministerium, dass ein An­
trag auf ein Besuchervisum für Zeiten während der Schulferien 
durchaus positiv beschieden werden könnte. Für den Vater des 
Antragstellers war diese Information allerdings erst über den Weg 
der Beschwerdeführung bei der VA zugänglich. 

Die Vorgangsweise der österreichischen Botschaft Abidjan in die­
sem Zusammenhang entspricht zwar den gesetzlichen Bestim­
mungen. Die österreichische Vertretungsbehörde muss nämlich 
auf Antrag der Partei die Entscheidung schriftlich ausfertigen. In 
dieser Entscheidung sind allerdings lediglich die gesetzlichen Be­
stimmungen aufzunehmen, einer weiteren Begründung bedarf es 
nicht. Seitens der VA wird daher festgehalten, dass derlei Schrei­
ben für die Betroffenen wenig aufschlussreich sind. Immerhin 
müsste sich der Adressat erst durch möglicherweise aufwändige 
Erkundigungen Kenntnis über den Inhalt der zitierten Geset­
zessteIle verschaffen. Die VA hält eine derartige Vorgangsweise 
nicht für bürgerfreundlich und auch unzeitgemäß. 

7.1.5 Datenschutz 

In zwei Verwaltungsbereichen wurden von Beschwerdeführern 
Datenschutzverletzungen behauptet. Im ersten Fall (VA 31-1/01) 
begehrte der Dienstgeber einer zivildienstpflichtigen Person eine 
berufsbedingte Freistellung vom Zivildienst. Das Bundesministeri­
um für Inneres setzte den Dienstgeber daraufhin nicht nur von der 
Ablehnung dieses Antrages in Kenntnis, sondern verwies überdies 
- sachlich überhaupt nicht nachvollziehbar - auf die medizinische 
Beurteilung der Zivildiensttauglichkeit. 

Nachdem die VA den Bundesminister für Inneres auf den beson­
deren Schutz gesundheitsbezogener ("sensiblerU)Daten hingewie­
sen hatte, bestätigte er das Vorliegen einer Datenschutzverletzung 
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und nahm dies zum Anlass, dem betroffenen Bediensteten die 
Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes nach­
drücklich in Erinnerung zu rufen . 

Bei Prüfung einer Individualbeschwerde (VA 316-1/00) im Zusam­
menhang mit der Durchführung eines Volksbegehrens fand die 
VA auch eine allgemein beachtenswerte und daher berichtens­
werte Situation vor. 

Bei Durchführung eines Volksbegehrens haben sich die Eintra­
gungswerber in eine Liste einzutragen, deren Gestaltung im 
Volksbegehrengesetz 1973 vorgegeben ist. 

Wenngleich die Eintragung im Rahmen eines Volksbegehrens 
nicht dem Wahlgeheimnis (wie bei Wahlen oder Volksabstimmun­
gen) unterliegt, besteht doch eine Diskrepanz zu den Bestimmun­
gen des Datenschutzgesetzes 2000. Das DSG 2000 definiert Da­
ten über die politische Meinung als sensible Daten (Art. 2 § 4 Z 2 
DSG 2000). Die Aufzeichnungen über eine erfolgte Unterstützung 
eines Volksbegehrens sind solche, besonders schützenswerten 
Daten, die im bestehenden System des Volksbegehrengesetzes 
1973 einem - wenn auch beschränkten - Kreis außenstehender 
Personen zugänglich sind. 

Durch die Listenform kommt es nämlich dazu, dass jeder Eintra­
gungswerber, der nicht als Erster auf dieser Liste seine Eintra­
gung durchführt, die vor ihm auf derselben Liste eingetragenen 
Personendaten wahrnehmen kann . 

Der Bundesminister für Inneres hat die Auffassung vertreten, we­
der eine legistische Änderung anzustreben (dies im Einverneh­
men mit dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes) noch 
organisatorische Änderungen (beispielsweise Anordnung der Ab­
deckung der vorangegangenen Eintragungen) zu veranlassen. 

Ein in diesem Zusammenhang vorgebrachtes Argument soll nicht 
unerwähnt bleiben, auch wenn es die Erwägungen der VA nicht 
entkräften kann. Es ist dies der Umstand, dass der Besuch des 
Eintragungslokals öffentlich beobachtet werden kann. Dadurch sei 
ein weiteres Geheimhaltungsinteresse nicht mehr gegeben. 

Die VA vertritt dazu die Auffassung , dass der Besuch des Eintra­
gungslokals lediglich ein Indiz der Teilnahme am Volksbegehren 
ist. Das Geheimhaltungsinteresse an der tatsächlichen Eintragung 
wird davon nicht berührt und macht daher eine Anpassung des 
Volksbegehrengesetzes 1973 an die gegenwärtige Rechtslage im 
Datenschutzbereich erforderlich. 

Volksbegehren: Ein­
tragung in fortlaufen­
de Liste 

Vorangehende Eintra­
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eintragende Personen 
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Volksbegehrengesetz 
1973: Anpassung an 
dzt. geltenden Daten­
schutzstandard not­
wendig 
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7.1.5.1 Benachteiligung von Auslandsösterreichern 

VA 147-1/01 

Ein in Hamburg wohnhafter österreichischer Staatsangehöriger 
hat sich beschwerdeführend an die VA gewendet, weil er mangels 
eines Hauptwohnsitzes in Österreich nicht zur Teilnahme an ei­
nem Volksbegehren berechtigt sei. 

Die VA hat den Beschwerdeführer informiert, dass für das Stimm­
recht bei Volksbegehren vorausgesetzt wird, dass zum Stichtag 
das Wahlrecht zum Nationalrat besteht und der Hauptwohnsitz in 
einer Gemeinde des Bundesgebietes liegt (Art. 41 Abs. 2 des 
B-VG). 

Die VA, die in diesem Zusammenhang keinen Vorwurf eines 
Missstandes in der Verwaltung zu prüfen hatte, hält diese Verfas­
sungsrechtslage im Hinblick auf die größer werdende Mobilität der 
Bevölkerung für überdenkenswert und regt an, dieses Wohnsit­
zerfordernis entfallen zu lassen. 

7.1.5.2 Unzureichendes Einschreiten der Gendarmerie 

VA 136-1/01, BMI 6506/876-11/4/01 

Ein Landwirt wandte sich beschwerdeführend an die VA, um das 
von ihm als mangelhaft vermutete behördliche Einschreiten, ins­
besondere das Vorgehen der Gendarmerie, in Kritik zu ziehen. 

Der Beschwerdeführer brachte vor, dass eine Gruppe von Roma 
mit einer größeren Anzahl von Fahrzeugen auf einem ihm gehö­
renden landwirtschaftlichen Grundstück, ohne seine Zustimmung, 
ein Lager aufgeschlagen hätte und dort ca. eine Woche verblieben 
wäre. 

Der Beschwerdeführer lehnte eine von den Roma angebotene 
Bezahlung ab und wünschte lediglich, dass sein Grundstück so­
fort geräumt werde. Diesbezüglich konnten weder die zu Hilfe 
herbeigeholte Gendarmerie noch Vertreter der Bezirkshaupt­
mannschaft eine unmittelbare Abhilfe schaffen, sondern verwie­
sen den Beschwerdeführer auf den Zivilrechtsweg (zB einstweilige 
Verfügung). 

Durch das Lagern sind Flurschäden entstanden. 

Die Prüfung der VA erstreckte sich vor allem darauf, ob ein bei 
dem geschilderten Sachverhalt gegebener Verdacht einer gericht­
lich strafbaren Handlung (Sachbeschädigung nach § 125 StGB) 
entsprechend verfolgt worden sei. 
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Der eingeholten Stellungnahme des Bundesministeriums für Inne­
res zufolge, habe sich der Beschwerdeführer gegenüber Vertre­
tern der örtlich zuständigen Bezirkshauptmannschaft und der 
Gendarmerie dahingehend geäußert, ihm sei das sofortige Been­
den der Lagertätigkeit wichtiger als die allfällige Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen. 

Das Bundesministeriums für Inneres sah darin kein Fehlverhalten. 
Die VA konnte entgegen dieser Auffassung jedoch davon ausge­
hen, dass der Verdacht einer Sachbeschädigung offenkundig vor­
gelegen ist und die zur strafrechtlichen Verfolgung notwendigen 
Maßnahmen (Identitätsfeststellung) Maßnahmen zur Beendigung 
des fortgesetzten strafbaren Verhaltens gewesen wären. 

7.1.5.3 Zulässiger Doppelname ? 

VA 151-1/01 , BMI 30320/67 -IV /4/01 

Eine österreichische Sektkellerei stellt Sekt mit der Bezeichnung 
Freiherr F.F. her und wurde vom namensähnlichen Dr. F.-F. zu­
nächst zivilrechtlich (erfolglos) auf Unterlassung geklagt. In weite­
rer Folge trat die Firma beschwerdeführend an die VA heran, weil 
sie in der im Jahre 1997 behördlich bewilligten Namensänderung 
des Klägers einen Verwaltungsmissstand vermutete. Der Grund 
dieser Beschwerde liege darin, dass nach Enden des Marken­
schutzes eine neuerliche Unterlassungsklage erwartet werden 
müsse. 

Der zunächst von der VA eingesehene Verwaltungsakt der Be­
zirkshauptmannschaft W. wies gravierende inhaltliche Mängel auf, 
die eine sofortige Nachvollziehbarkeit des Genehmigungsvorgan­
ges nicht zuließen. 

Bei der Beurteilung war insbesondere auf § 3 Abs. 1 Z 4 und 
Abs. 2 Z 1 lit.a des Namensänderungsgesetzes Bedacht zu neh­
men, wonach der beantragte Familienname dann aus mehreren 
Namen zusammengesetzt sein darf, wenn der Antragsteller den 
Familiennamen einer Person erhalten soll , die rechtmäßig einen 
aus mehreren Namen zusammengesetzten Familiennamen führt , 
von dem der Name einer anderen Person abgeleitet werden kann. 

Der Inhalt des Verwaltungsaktes ergab lediglich einen kurzen 
Hinweis darauf, dass die leibliche Großmutter des Antragstellers 
den gewünschten Doppelnamen geführt habe. Weitere Erwägun­
gen dazu scheinen im Verwaltungsakt nicht auf. 

Sachbeschädigung 
wurde strafrechtlich 
nicht verfolgt 

Behördlich bewilligte 
Namensänderung als 
Verwaltungsmis­
stand? 

(rechtmäßiger) Familien­
name der Großmutter 
maßgeblich 
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Die im Rahmen des Prüfverfahrens der VA veranlassten ergän­
zenden Erhebungen ergaben, dass die Großmutter des Antrag­
stellers im Jahre 1948 einen Friedrich Eduard F.-F. geehelicht und 
damit dessen Familiennamen erhalten hat. Diese Eintragung wur­
de nach weiteren Erhebungen als rechtsunrichtig erkannt, weil 
Friedrich Eduard F.-F., der vor der im Jahre 1946 erlangten öster­
reichischen Staatsbürgerschaft tschechischer Staatsbürger war, 
auch nach tschechischem Recht (UAdelsaufhebungU) rechtmäßi­
gerweise nur den Namen uF.u zu führen berechtigt gewesen wäre. 

Dementsprechend konnte die Verehelichung auch für die Frau nur 
zum Namen UF.U führen. 

Obwohl sich der Namensänderungsbescheid der Bezirkshaupt­
mannschaft W. als rechtswidrig herausgestellt hat, lassen die Be­
stimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
eine Aufhebung oder Abänderung dieses in Rechtskraft erwach­
senen Bescheides nicht zu. 

Die VA hatte daher zusammenfassend lediglich die Berechtigung 
der Beschwerde festzustellen, konnte aber sonst keine weiteren 
Maßnahmen verlangen. 

7.1.6 Übertriebener bürokratischer Aufwand 

In einem Einzelfall (VA 11-1/01) wurde ein im Verhältnis zum An­
lassfall übertrieben bürokratischer Aufwand für notwendig gehal­
ten, um die Frage zu klären, ob ein von der Gendarmerie angefer­
tigtes Foto einer tödlich verunglückten Person an eine nahe Ange­
hörige ausgefolgt werden dürfe. 

Das Ergebnis der Unfallerhebungen wurde von der Gendarmerie 
an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Da keine strafrechtlich 
bedeutsamen Verdachtsmomente hervorgekommen sind, wurden 
die zwischenzeitig ausgearbeiteten Lichtbilder der Staatsanwalt­
schaft nicht nachgereicht. Die begehrte Einsichtnahme in die 
Lichtbilder bzw. Überlassung derselben wurde abschlägig beant­
wortet, wobei das Bundesministeriums für Inneres sogar der VA 
gegenüber den in dieser Allgemeinheit nicht zutreffende Stand­
punkt einnahm, die Gewährung von Akteneinsicht sei gegenüber 
Privatpersonen im gegebenen Zusammenhang ausnahmslos un­
tersagt. 

Standesbeamter beur­
kundet Familiennamen 
bei Eheschließung im 
Jahre 1948 falsch 

Namensänderung bleibt 
trotz Rechtswidrigkeit 
aufrecht 

Der Vorschlag zur Einholung einer entsprechenden Erlaubnis Keine Justiz-Zuständig-

seitens der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts konnte keine keit 

Lösung herbeiführen, da die Staatsanwaltschaft den Standpunkt 
einnahm, die Lichtbilder seien nicht Bestandteil der staatsanwalt­
schaftlichen Akten und daher komme ihr keine Entscheidungsbe­
fugnis zu. Dieser Standpunkt wurde auch vom BMJ geteilt. 
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Erst durch nochmalige Nachfrage der VA beim Bundesminister für 
Inneres konnte dieser groteske negative Kompetenzkonflikt been­
det werden, indem der betreffende Gendarmerieposten vom BMI 
angewiesen wurde, die gewünschten Lichtbilder an die Beschwer­
deführerin auszuhändigen. Somit konnte nach neun Monaten ein 
positiver Abschluss dieses - leicht vermeidbaren - Beschwerde­
verfahrens erzielt werden. 

7.1.7 Auslegungsprobleme beim Begriff 
"Hauptwohnsitz" 

Die österreichische Rechtsordnung kennt seit dem 1. Jänner 1995 
den Begriff "Hauptwohnsitz". Mit diesem Zeitpunkt traten Artikel 6 
Abs.3 des Bundes-Verfassungsgesetzes und das Hauptwohnsitz­
gesetz, BGBI. 505/1994, in Kraft. Praktische Bedeutung erlangte 
dieser Begriff im Rahmen der Volkszählung 2001, die mit Stichtag 
15. Mai 2001 -somit im Berichtszeitraum- durchgeführt wurde. 

Sowohl das Volkszählungsgesetz als auch das Meldegesetz sind 
erst äußerst knapp vor diesem Stichtag geändert worden. Das 
diesbezügliche BGBI. I Nr. 28/2001 wurde am 30. März 2001 aus­
gegeben und trat mit 1. April 2001 in Kraft. Die Behörden mussten 
Vorbereitungsarbeiten, die bereits vor diesem Zeitpunkt notwendig 
waren, unter Vorbehalt der zu erwartenden gesetzlichen Neure­
gelung vornehmen. 

Da sich für jede Gemeinde die Zuteilung aus dem Finanzaus­
gleich für die nächsten 10 Jahre an dem Ergebnis der Volkszäh­
lung bemisst, hatte jede Gemeinde Interesse an einer möglichst 
großen Zahl von Einwohnern mit Hauptwohnsitz. Deshalb began­
nen viele österreichischen Gemeinden Werbekampagnen, wobei 
Anreize in Form von Gewinnspielen, Sachpreisen oder sogar 
Geldprämien geboten wurden. 

Noch weit vor Bekanntwerden der ersten derartigen Werbemaß­
nahmen, nämlich bereits im Jahre 1999, erhielt die VA Kenntnis 
vom Vorgehen des Magistrats der Stadt Wien, der als Wählerevi­
denzbehörde Personen, die in Wien mit weiteren Wohnsitzen ge­
meldet waren, zu einer "Überprüfung" aufforderte und dabei die 
Bekanntgabe der näheren Lebensumstände verlangte. 

Als Rechtsgrundlage zog die Gemeinde Wien den § 9 Abs. 1 des 
Wählerevidenzgesetzes 1973 heran, wonach die Gemeinde alle 
Umstände, die geeignet sind, eine Änderung in der Wählerevidenz 
zu bewirken, von Amts wegen wahrzunehmen und die erforderli­
chen Änderungen durchzuführen hat. 

Behörden-Ping-Pong 
durch 9 Monate 

Gesetzliche Neurege­
lungen erst knapp vor 
Stichtag 

Gemeinden an vielen 
"Hauptwohnsitzen " 
interessiert 

Aktualisierung der 
Wählerevidenz nur 
Scheinargument? 
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In den der VA bekannt gewordenen Fällen ging der Magistrat der 
Stadt Wien davon aus, eine Person, die sich in Wien mit (bloß) 
einem weiteren Wohnsitz anmelde, sei grundsätzlich zu verdäch­
tigen, eine falsche Anmeldung getätigt zu haben, weshalb Über­
prüfungsmaßnahmen erforderlich seien. 

Dieser unhaltbaren Rechtsauffassung trat der von der VA be­
fasste Bundesminister für Inneres nicht entgegen und er hat es 
insbesondere unterlassen, als oberstes, für die Vollziehung des 
Wählerevidenzgesetzes zuständiges Verwaltungsorgan eine für 
alle Wählerevidenzbehörden einheitliche und insbesondere so­
wohl zweckmäßige als auch rechtlich einwandfreie Vorgangswei­
se anzuordnen. 

Für auftauchende Zweifel an der Qualität eines Wohnsitzes als 
Hauptwohnsitz ist in § 17 des Meldegesetzes das Reklamations­
verfahren vorgesehen. Der Bürgermeister verfügt daher über die 
Möglichkeit, im Rahmen eines geordneten Verfahrens die Frage 
des Hauptwohnsitzes allgemein verbindlich geklärt zu erhalten. Es 
ist daher nicht erforderlich (und auch nicht wünschenswert), nicht 
näher determinierte amtswegige Ermittlungen nach dem Wählere­
videnzgesetz durchzuführen, die weit in den grundrechtlich ge­
schützten Privatbereich reichen. 

Nach Auffassung der VA ist somit für amtswegige gesonderte 
Überprüfungen zur Frage "(gewöhnlicher) Wohnsitz oder 
Hauptwohnsitz" kein Raum und die Beschwerdeführer haben zu 
Recht in der Versendung von Fragebögen durch den Magistrat 
der Stadt Wien ein unzulässiges behördliches Vorgehen 
(" Schnüffelei") empfunden. 

Die Bundeshauptstadt Wien nahm in weiterer Folge offenkundig 
Abstand von der oben beschriebenen Vorgangsweise und begann 
mit einer Informationskampagne zur Volkszählung, die die VA 
ebenfalls zur amtswegigen Prüfung veranlasste. Im 22. Bericht 
der VA an den Wiener Landtag wurde das Prüfergebnis kritisch 
dargestellt ("Volkszählung 2001-Propaganda statt Information", 
Seite 17). 

Die in jenem Prüfverfahren gewonnenen Erkenntnisse, weitere in­
dividuelle Beschwerdevorbringen und zahlreiche Medienberichte 
veranlassen die VA, die nachstehenden allgemeinen Erwägungen 
zu den Rechtsbereichen Volkszählung und Meldewesen darzule­
gen. 

Jede Gemeinde ist mit behördlichen Aufgaben zur Durchführung 
der Volkszählung betraut. Bei der Volkszählung 2001 kam auch 
die Aufgabe der Aktualisierung von Meldedaten hinzu. Als Behör­
de ist die Gemeinde somit verpflichtet, auf die Erforschung der 
materiellen Wahrheit hinzuwirken und alle für oder gegen einen 
Hauptwohnsitz sprechenden Umstände in gleicher, objektiver 
Weise zu ermitteln und zu würdigen, unabhängig von der dadurch 
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bewirkten Zunahme oder Verringerung der Zahl von Hauptwohn­
sitzen. Sie gerät dabei aber regelmäßig dann in einen vorherseh­
baren, unlösbaren Interessenskonflikt, wenn durch Wegfall von 
Hauptwohnsitzen eine Verschlechterung der finanziellen Situation 
der Gemeinde eintritt. 

Diese Problematik fand im legistischen Bereich (Reklamations­
verfahren) kaum Beachtung und hatte zur Folge, dass die Volks­
zählung eine unerwartet große Zahl von Reklamationen hervorrief, 
die nicht nur Landeshauptleute und den Bundesminister für Inne­
res, sondern sogar den Verwaltungsgerichtshof "überschwemm­
ten". 

Nachstehend sei kurz die maßgebliche Rechtslage dargestellt: 

Eine Person, die über nur einen einzigen Wohnsitz verfügt, hat 
diesen gleichzeitig als Hauptwohnsitz inne. Dies gilt unverändert 
vor als auch nach der mit 1. April 2001 durch BGB!. I 28/2001 er­
folgten Änderung des Melde- und Volkszählungsgesetzes und 
schafft auch keine Beurteilungsprobleme. 

Bei Bestehen mehrerer Wohnsitze ist in abgestufter Art zunächst 
zu klären, ob der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen bei mehr als 
einem Wohnsitz besteht. Zu dieser Beurteilung stand ab dem 1. 
April 2001 der neue § 1 Abs. 8 des Meldegesetzes zur Verfügung, 
der diesbezügliche Kriterien enthält. 

Darin ist vorgesehen, dass für den Mittelpunkt der Lebensbezie­
hungen eines Menschen insbesondere folgende Kriterien maß­
geblich sind: Aufenthaltsdauer, Lage des Arbeitsplatzes oder der 
Ausbildungsstätte, Ausgangspunkt des Weges zum Arbeitsplatz 
oder zur Ausbildungsstätte, Wohnsitz der übrigen, insbesondere 
der minderjährigen Familienangehörigen und der Ort, an dem sie 
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet werden oder die 
Schule oder den Kindergarten besuchen, Funktionen in öffentli­
chen und privaten Körperschaften. 

Schon vor dem genannten Zeitpunkt existierte eine höchstgericht­
liche Judikatur, die Grundsätze in einer vergleichbaren Art entwik­
kelt hat. 

Wenn nach dieser Betrachtungsweise feststeht, dass ein Mensch 
mit mehreren Wohnsitzen dort auch über mehrere Mittelpunkte 
der Lebensbeziehungen verfügt, ist die nächste Stufe erreicht. Er 
hat dann nach Art. 6 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
und nach § 1 Abs. 7 des Meldegesetzes idF des Hauptwohnsitz­
gesetzes denjenigen Wohnsitz als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, 
zu dem er das überwiegende Naheverhältnis hat. 

Eine verwertbare höchstgerichtliche Judikatur zum Reklamations­
verfahren nach dem Meldegesetz lag zum Zeitpunkt der Durchfüh­
rung der Volkszählung noch nicht vor. Erst am 26. September 

Flut von Reklamations­
verfahren nicht vorher­
sehbar? 

Kriterien für das Beste­
hen mehrerer Mittel­
punkte der Lebensbe­
ziehungen gesetzlich 
definiert 

Höchstpersönliches 
Recht zur Bezeich­
nung des Hauptwohn­
sitzes auf Grund des 
Naheverhältnisses 
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2001 hat der Verfassungsgerichtshof in seinem unter ZI. G 139/00 
ergangenen Erkenntnis grundsätzliche Aussagen getroffen. Auch 
der Verwaltungsgerichtshof traf einschlägige, inhaltlich grundsätz­
liche Aussagen dazu im Wesentlichen erst ab der zweiten Hälfte 
des Jahres 2001. 

Der VA war aber schon vorher sowohl durch Mitteilungen betroffe­
ner Bürger als auch durch zahlreiche Medienberichte bekannt, 
dass Reklamationsverfahren in überaus großer Zahl beantragt 
worden waren und einzelne Bürgermeister gleichsam routinemä­
ßig Beschwerden beim Verwaltungsgerichtshof einbrachten. 

Die Schlagzeile in einem Pressemedium verdeutlicht die aktuell 
bestehende Situation, wenn darin gefragt wird "Ist Einspruchsflut 
mutwillige Beschäftigung von Behörden?" (Oberösterreichische 
Nachrichten vom 17. Jänner 2002). Im gleichen Pressemedium 
wurde am folgenden Tag der oberösterreichische Landeshaupt­
mann zitiert, der das Reklamationsverfahren als "bürokratischen 
Unsinn" bezeichne. Auch mehrere betroffene Bürger machten die 
VA auf die überbordende Bürokratie aufmerksam. (VA 10-1102 u.a.) 

Der Verwaltungsgerichtshof hat zunächst eine große Zahl (mehre­
re hundert) Bescheidanfechtungen jeweils mit einer auf Formal­
gründe gestützten Bescheidaufhebung erledigt, weil der BMI bei 
zahlreichen, nach dem 1. April 2001 erlassenen Bescheiden die 
ab 1. April 2001 geltende Rechtslage unbeachtet gelassen hat, 
wonach in Reklamationsverfahren zwingend Wohnsitzerklärungen 
einzuholen sind. 

Die der VA bisher bekannt gewordenen Entscheidungen des BMI 
und des Verwaltungsgerichtshofes lassen eine teils sehr restrikti­
ve Gesetzesauslegung erkennen (so zB Erkenntnis vom 13.11. 
2001, ZI. 2001/05/0930, in welchem der Besitz einer Eigentums­
wohnung und die Berufsausübung in einem Ort dort den alleinigen 
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen begründet, obwohl gewichtige 
familiäre und soziale Beziehungen in einem anderen Ort beste­
hen). 

Für Studenten ist der Verwaltungsgerichtshof zunächst in seinen 
Erkenntnissen vom 3. Juli 2001, ZI. 2001/05/0198 und 2001/051 
0209, zur grundsätzlichen Aussage gelangt, dass Studierende, 
die am Studienort einen weiteren Wohnsitz zum Zweck des Studi­
ums haben und sich im Wesentlichen nur während der Studienzeit 
aus Gründen der Ausbildung an diesem Wohnsitz aufhalten, dort 
nicht den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen haben. 

Im Erkenntnis vom 13. November 2001, ZI. 2001/05/0935, wird 
unter Bezugnahme auf Bestimmungen des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes über den Anspruch auf Familienbeihilfe ergän­
zend ausgeführt, dass bei nicht zielstrebiger Fortführung des Stu­
diums, die den Entfall der Familienbeihilfe bewirkt, die Vermutung 
nahe liege, am Studienort seien die Beziehungen über die reine 
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Ausbildung hinausgegangen. In solchen Fällen sei von zwei Mit­
telpunkten der Lebensbeziehungen auszugehen und es gelte das 
oben erwähnte, höchst persönliche Recht, einen dieser Lebens­
mittelpunkte zum Hauptwohnsitz zu erklären. 

Im gleichen Erkenntnis wird weiters in allgemein gehaltener Art 
ausgeführt, bei Überschreiten einer Altersgrenze (26 Jahre, § 2 
Abs. 1 lit. b FLAG) sei von einer derartigen Verdichtung der Nahe­
beziehung zum Studienort auszugehen, weshalb der Mittelpunkt 
der Lebensbeziehungen nur mehr beim Studienort gelegen sei. 

Auch durch die Ausübung einer umfassenden Erwerbstätigkeit am 
Studienort zu Unterhaltszwecken werde ein derartiger Schwer­
punkt gebildet, der den alleinigen Hauptwohnsitz am Studienort 
bewirke. 

Diese Entscheidungen zeigen nach Auffassung der VA deutlich 
die auch verfassungsrechtlich bedenkliche Problematik auf, dass 
die maßgeblichen gesetzlichen Grundlagen eine zu geringe De­
terminierung aufweisen (Verbot der formalgesetzlichen Delegati­
on). Weiters wird mit den zitierten Entscheidungen dem verwal­
tungstechnischen Bedarf an KlarsteIlung Vorrang gegenüber den 
Bedürfnissen und Wünschen der betroffenen Bürger gegeben. 

Die VA erachtet es für günstiger, nur bei offenkundig untergeord­
neter Bedeutung der Lebensbeziehungen zu einer als 
Hauptwohnsitz deklarierten Unterkunft behördlich eine Ummel­
dung aufzutragen. Bei annähernd gleichmäßiger Verteilung der 
Lebensinteressen auf mehrere Wohnsitze sollte ausschließlich die 
persönliche Entscheidung des Betroffenen ausschlaggebend sein. 

Damit wäre auch die nicht bloß im Meldegesetz, sondern sogar im 
Bundes-Verfassungsgesetz vorgesehene Regelung in rechtlich 
einwandfreier Weise umgesetzt. Gleichzeitig würde der gegenüber 
der VA vielfach geäußerte Eindruck vermieden, der Staat zwinge 
zur Preisgabe intimster Lebensverhältnisse oder zu ungerechtfer­
tigten, oftmals mit weit reichenden Folgen verbundenen Ummel­
dungen. 

"Mündiger Bürger" nur 
inhaltsleeres Schlag­
wort 

Ob die aktuelle Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Zweifel an der Recht­
den gesetzgeberischen Zielsetzungen entspricht, muss daher sprechung des VwGH 

angezweifelt werden. Eine mehr auf die höchstpersönlich ausge-
richtete Selbstbestimmung Bedacht nehmende Regelung könnte 
nämlich den gleichen Verwaltungszweck erfüllen und würde auch 
den Wünschen der Bevölkerung besser Rechnung tragen. 

Die Kritikpunkte der VA lauten zusammengefasst: 

1) Der BMI hat auf das bekannt gewordene amtswegige Vorge­
hen einer Wählerevidenzbehörde unzureichend reagiert; 
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2) Die Novellierung von Volkszählungs- und Meldegesetz ist im 
Hinblick auf den Volkszählungs-Stichtag zu spät erfolgt; 

3) Die Doppelfunktion der Gemeinden (behördliche Funktion und 
finanziell betroffene Verfahrenspartei) fand im legistischen Be­
reich nicht ausreichend Berücksichtigung; 

4) Eine klarere und dem verfassungsgesetzlichen Determinie­
rungsgebot entsprechende Gesetzesformulierung und ein da­
durch allenfalls bewirktes größeres Selbstbestimmungsrecht 
der betroffenen Bürger hätte -ohne wesentliche Beeinträchti­
gung der Rechtssicherheit- zu drastisch verringertem Verwal­
tungsaufwand geführt. 

7.1.8 

7.1.8.1 

Zivildienst 

Mangelhaftes Verwaltungsstrafverfahren gegen 
Zivildienstleistenden 

VA 179-1/00, BMI ZI. 93241/161-IV/3/01, UVS-PR 614/2000 

Ein wegen Übertretung des Zivildienstgesetzes geführtes Ver- Missstandsfeststellung 
waltungsstrafverfahren dauerte nahezu fünf Jahre und ließ auch und Empfehlung 

erhebliche Mängel im Bereich des Unabhängigen Verwaltungsse-
nats Wien erkennen. Das Prüfergebnis veranlasste die VA letzt-
lich zur förmlichen Feststellung eines Verwaltungsmissstandes 
und zu einer an den Bundesminister für Inneres gerichteten Emp-
fehlung. 

Der Prüfverlauf stellte sich folgendermaßen dar: 

Dem beschwerdeführenden Zivildienstleistenden wurde zur Last 
gelegt, er habe im Rahmen der Leistung seines Zivildienstes am 
5. September 1995 die Weisung eines Vorgesetzen missachtet 
und damit eine Verwaltungsübertretung begangen. Das beim Ma­
gistratischen Bezirksamt für den 13./14. Bezirk in Wien (im Fol­
genden MBA) geführte Verwaltungsstrafverfahren wurde mit 
Straferkenntnis vom 29. Feber 1996, zugestellt am 12. März 1996, 
in erster Instanz mit dem Ausspruch einer Verwaltungsstrafe in der 
Höhe von ATS 1.500,-- beendet. Eine dagegen erhobene Beru­
fung langte beim Unabhängigen Verwaltungssenat Wien (im Fol­
genden UVS) am 29. März 1996 ein. 

Im Berufungsverfahren erfolgte am 13. März 1997 eine öffentliche 
mündliche Verhandlung; in einer weiteren Verhandlung am 
29. April 1997 wurde der Berufungsbescheid mündlich verkündet. 
Die Strafe wurde dem Grunde nach bestätigt, die Höhe der Strafe 
jedoch von ATS 1.500,-- auf ATS 700,-- herabgesetzt. Die schrift-
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liche Ausfertigung des Berufungsbescheides erfolgte am 13. April 
2000 und wurde dem nunmehrigen Beschwerdeführer am 2. Mai 
2000 zugestellt. 

Der Zivildienstleistende beschwerte sich bei der VA einerseits dar­
über, dass er seiner Meinung nach ungerechtfertigt bestraft wor­
den sei und andererseits, dass auch im Falle einer gerechtfertig­
ten Bestrafung das Verfahren nicht nahezu fünf Jahre dauern 
dürfe. 

Zum ersten Beschwerdepunkt ergab das durchgeführte Prüfungs­
verfahren der VA keinen Missstandsverdacht. Die Bestrafung an 
sich ist vom nachfolgend beschriebenen Beschluss nicht erfasst. 

Hingegen erwies sich der Vorwurf des Beschwerdeführer als be­
rechtigt, dass ein Berufungsverfahren in einem Verwaltungsstraf­
verfahren, insbesondere im Hinblick darauf, dass kein komplexer 
Sachverhalt vorgelegen ist und keine schwierigen Rechtsfragen 
zu lösen waren, nicht mehrere Jahre dauern dürfe. 

Das Prüfungsverfahren der VA hat ergeben, dass das Verwal­
tungsstrafverfahren durch die Behörde erster Instanz im Wesentli­
chen verzögerungsfrei geführt worden ist und die Ursache der 
überlangen Verfahrensdauer ausschließlich beim UVS lag. 

Bereits zum ersten Abschnitt des Berufungsverfahrens wurden 
der VA keine triftigen Gründe bekannt, die den Zeitraum zwischen 
Einlangen der Berufung beim UVS (29. März 1996) und Aus­
schreibung der mündlichen Verhandlung für den 13. März 1997 
hätten rechtfertigen können. Als besonders schwer wiegend er­
achtet die VA die behördliche Säumnis, nach mündlicher Verkün­
dung des Berufungsbescheides am 29. April 1997 die schriftliche 
Ausfertigung dieses Bescheides erst am 13. April 2000 fertig ge­
steilt zu haben. 

Das mit diesem Berufungsverfahren betraute Einzelmitglied des 
UVS hat der VA gegenüber in seiner schriftlichen Stellungnahme 
vom 18. September 2000 erklärt, auch seiner Meinung nach sei 
es rechtspolitisch nicht unproblematisch, wenn ein wegen einer 
Verwaltungsübertretung Bestrafter erst so spät nach dem inkrimi­
nierten Vorfall seine Strafe zu leisten habe. Insgesamt sei jedoch 
die Arbeitsbelastung im Bereich des UVS schon seit Jahren un­
zumutbar hoch, was auch in dessen Tätigkeitsbericht allgemein 
zum Ausdruck komme. 

Die VA ging den behaupteten Ursachen dieser überlangen Ver­
fahrensdauer, die bei Zutreffen auch auf viele andere Verfahren 
negativen Einfluss nehmen würden, mit einem gesonderten, all­
gemeinen amtswegigen Prüfungsverfahren (VA 10-Vors/00) nach. 
Die Klärung der Frage, ob die Ursache dieses Missstandes im 
persönlichen Fehlverhalten eines einzelnen Organs zu suchen ist 

Unkompliziertes Beru­
fungsverlahren 

1 Jahr bis zur 1. Ver­
handlung 

1 Jahr für Bescheidaus­
fertigung 

Angebliche Arbeitsüber­
lastung 

Keine Organisations­
mängel 
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oder auf Organisationsmängeln beruht, blieb im vorliegenden In­
dividualprüfverfahren dahingestellt, weil selbst eine allfällige Be­
hebung derartiger Mängel keinen Einfluss auf das prüfungsge­
genständliche Verfahren nehmen würde. Es wird aber angemerkt, 
dass das zitierte amtswegige Prüfverfahren allgemeine Organisa­
tionsmängel nicht erkennen ließ. 

Im gegenständlichen Individualprüfverfahren hält die VA fest, dass Missstand 

der Beschwerdeführer in seinem Recht verletzt worden ist, inner-
halb angemessener Zeit eine Feststellung darüber zu erhalten, 
inwieweit er sich tatsächlich strafbar verhalten hat. Dies führte zur 
Feststellung, dass die Dauer des Berufungsverfahrens beim UVS 
einen Missstand in der Verwaltung im Sinne des Art. 148a des 
Bundes-Verfassungsgesetzes darstellt. 

Die VA hat in ihrem Prüfungsverfahren weiters den Eintritt der 
Verjährung geprüft. 

Der mit dieser Frage befasste BMI hat der VA dazu bekannt ge­
geben, der Berufungsbescheid des UVS sei mit dessen mündli­
cher Verkündung am 29. April 1997 rechtskräftig geworden, wes­
halb mit diesem Tage die (dreijährige) Frist für die Vollstreckungs­
verjährung im Sinne des § 39 Abs. 3 Verwaltungsstrafgesetz 1991 
zu laufen begonnen habe. Die Zustellung der schriftlichen Ausfer­
tigung des Berufungsbescheides sei daher zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, in welchem die Vollstreckung der verhängten Verwaltungs­
strafe nicht mehr zulässig gewesen sei. 

Der vollständige zeitliche Ablauf wurde von der VA an Hand von 
Aktenkopien rekonstruiert. 

Der mit 13. April 2000 datierte Berufungsbescheid ist beim MBA 
am 19. April 2000 eingelangt. Darin ist auch der Auftrag des UVS 
an das MBA enthalten, die Zustellung der Bescheidausfertigung 
an die Verfahrenspartei (den nunmehrigen Beschwerdeführer) 
vorzunehmen. Der UVS hat dabei auf den (von ihm verschulde­
ten) kurz bevorstehenden Eintritt der Vollstreckungsverjährung 
nicht hingewiesen. 

Mit Kanzleiverfügung vom 20. April 2000 hat das MBA die postali­
sche Zustellung dieses Berufungsbescheides verfügt und den 
Strafvollzug unter Berücksichtigung der herabgesetzten Strafhöhe 
begonnen. In diesem Kanzleivermerk wird der Zeitpunkt der 
Rechtskraft mit 2. Mai 2000 ausgewiesen, was nach den obigen 
Ausführungen unrichtig ist. Der Beschwerdeführer bezahlte den 
geforderten Betrag von ATS 770,-- am 8. Juni 2000. 

Der BMI berief sich gegenüber der VA auf § 1432 des Allgemei­
nen Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach Zahlungen einer ver­
jährten, oder einer solchen Schuld, welche nur aus Mangel der 
Förmlichkeiten ungültig ist, oder zu deren Eintreibung das Gesetz 
bloß das Klagerecht versagt, eben so wenig zurückgefordert wer-
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den können, als wenn jemand eine Zahlung leistet, von der er 
weiß, dass er sie nicht schuldig ist. 

Bei dieser Erwägung ließ der BMI zunächst außer Betracht, dass 
die hier erfolgte Forderung und Bezahlung eines Geldbetrages 
nicht im Rahmen eines Privatgeschäftes erfolgt ist, sondern eine 
behördliche Vollstreckungshandlung darstellt. Primär finden daher 
die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsstrafgesetzes und 
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Anwendung. Aus wei­
chem Grunde die Verwaltungsvorschriften nicht anwendbar seien 
und daher die (sinngemäße) Anwendung privatrechtlicher Be­
stimmungen erforderlich sei , ließ der BMI unerörtert. 

Im Übrigen lag auch kein Rückforderungsantrag des Beschwer­
deführers vor, sondern die VA hatte zu beurteilen, inwieweit die 
Behörde berechtigt war, einen ihr zugegangenen Geldbetrag ein­
zubehalten, wenn der Grund der Zahlung durch ausschließliches 
Verschulden der Behörden weggefallen ist. Die VA betont, dass 
dem Beschwerdeführer im gesamten Verfahren keine wie immer 
geartete Verschleppungsabsicht unterstellt werden konnte. 

Die VA sah keinen Anlass, dem Beschwerdeführer eine förmli­
chen AntragsteIlung auf Rückerstattung des von ihm zu Unrecht 
einbezahlten Geldbetrages zu empfehlen, ist doch diese Bezah­
lung durch ein Verwaltungshandeln veranlasst worden, das - wie 
oben dargelegt - einen nicht unbedeutenden Missstand in der 
Verwaltung bildet. 

Da es nach Auffassung der VA den Verwaltungsbehörden obliegt, 
nachteilige Folgen aus einem derartigen Missstand von sich aus 
so weit wie möglich zu beheben, wurde dem BMI empfohlen, die 
Rückzahlung dieses zu Unrecht einbehaltenen Betrages zu ver­
anlassen. 

Anleitung des Be­
schwerdeführers durch 
VA 

Dieser Empfehlung kam der BMI nur zu einem Teil nach. Er hielt Empfehlung der VA 
die oben dargestellte ursprüngliche Rechtsansicht betreffend die teilweise entsprochen 

Anwendbarkeit von Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches nicht weiter aufrecht, betonte jedoch, dass die (un-
zweifelhaft eingetretene) Vollstreckungsverjährung sich nur auf 
den nach Verjährungseintritt einbezahlten Strafbetrag, nicht je-
doch auf die Verfahrenskosten beziehe. 

Daraufhin wurde die Rückzahlung des Strafbetrages an den 
Beschwerdeführer in die Wege geleitet. 

Die VA hat denjenigen Teil des Prüfvorganges, der den organi­
satorischen Bereich des UVS betroffen hat, in ihrem an den Wie­
ner Landtag erstatteten Tätigkeitsbericht (22. Bericht für das 
Berichtsjahr 2000) unter 4.1 dargestellt. 

Wiener Landtag infor­
miert 
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BMJ VA Mag. Ewald Stadler 

8 Bundesminister für Justiz 

8.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

8.1.1 Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden dem Ressort des Bundesministers für 
Justiz 596 Beschwerden und sonstige Eingaben zugeordnet. Die­
se Zahl bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von ca. 
18 %. In dieser Anfallszahl sind auch viele Ersuchen um Rechts­
auskunft in privat- und strafrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Beschwerden über richterliche Entscheidungen und Ersuchen um 
Unterstützung in anhängigen Gerichtsverfahren enthalten. In allen 
Fällen, in welchen sich die VA für unzuständig erklären muss, ist 
sie bemüht, neben dem Hinweis auf die für Rechtsberatungen 
zuständigen Stellen auch einfache Rechtsaufklärungen zu geben. 

8.1.2 Verfahrensdauer 

Ein großer Teil jener Beschwerden für deren Behandlung die VA 
zuständig ist, betraf wieder die lange Dauer von Gerichtsverfahren 
sowie Verzögerungen bei der Ausfertigung und Zustellung von 
Gerichtsentscheidungen. Als Ursache dafür wurden gegenüber 
der VA wie bisher die Notwendigkeit der Einholung von Sachver­
ständigengutachten, Überlastung bzw. Krankenstände einzelner 
Richter sowie Richterwechsel bzw. personelle Engpässe angege­
ben. 

Bei der Prüfung der Beschwerden über Verfahrensverzögerungen 
musste die VA immer wieder feststellen, dass Akte über mehrere 
Monate vom zuständigen Richter nicht bearbeitet wurden. Für 
diese Verfahrensstillstände von (in Extremfällen) bis zu acht Mo­
naten Dauer, konnten gegenüber der VA nur unzureichende oder 
gar keine Begründungen gegeben werden. In der Regel war die 
Setzung dienstaufsichtsbehördlicher Maßnahmen die Folge (405-
J/OO, VA 415-J/00, 16-J/01, 58-J/01, 63-J/01, 145-J/01). 

In einem Verfahren wegen Aufteilung des ehelichen Gebrauchs­
vermögens kam es nicht nur in erster Instanz beim zuständigen 
Bezirksgericht Steyr zu bemerkenswerten Verfahrensstillständen, 
auch das Landesgericht Steyr als Rekursgericht benötigte zu sei­
ner Entscheidung einen Zeitraum von über 14 Monaten, für den 
gegenüber der VA keinerlei Begründung genannt wurde. In einem 

94 

Steigendes Beschwer­
deaufkommen 

Unzureichend bis 
nicht begründete Ver­
fahrensstillstände 

Verzögerte Rechtsmit­
telentscheidungen 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original) 93 von 266

www.parlament.gv.at



anderen Aufteilungsverfahren benötigte das zuständige Landes­
gericht Innsbruck als Rekursgericht für seine Entscheidung 
ebenfalls einen Zeitraum von fast acht Monaten, wobei auch in 
diesem Fall eine Begründung dafür der gegenüber der VA erstat­
teten Stellungnahme nicht zu entnehmen war (VA 349-J/00, 47-
J/01 ). 

In zwei Prüfungsverfahren wegen Beschwerden einerseits über 
die lange Dauer eines Pflegschaftsverfahrens des Bezirksgerich­
tes Neulengbach in der Entscheidung über einen Obsorgeantrag, 
andererseits über die lange Dauer eines Verfahrens des Landes­
gerichtes Korneuburg nach Einbringung einer Pflichtteilsklage 
musste die VA in beiden Fällen gravierende einander gleichende 
Versäumnisse der zuständigen Gerichte feststellen. 

Im von der Einbringung des Antrages bis zur Entscheidung dar­
über zwei Jahre dauernden Verfahren des Bezirksgerichtes Neu­
leng bach kam es zu unbegründeten Verfahrensstillständen von 
einmal über acht Monaten und sodann von 5 1;'2 Monaten. 

Im von der Einbringung der Klage bis zum Zeitpunkt des Prü­
fungsverfahrens der VA bereits fast 2 1;'2 Jahre dauernden Verfah­
ren des Landesgerichtes Korneuburg kam es zu unbegründeten 
Verfahrensstillständen von einmal über sechs Monaten und so­
dann von sieben Monaten. 

Die VA hat sowohl in der langen Dauer des Verfahrens des Be­
zirksgerichtes Neulengbach als auch in der langen Dauer des 
Verfahrens des Landesgerichtes Korneuburg einen Missstand im 
Bereich der Verwaltung iS des Art. 148a B-VG festgestellt. 

In beiden Fällen wurden auf Grund des Einschreitens und der 
Feststellungen der VA dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen 
gegen die zuständigen Richter gesetzt (VA 459-J/00, 480-J/00). 

Im Prüfungsverfahren zu einer Beschwerde über die lange Dauer 
eines Verfahrens des Bezirksgerichtes Donaustadt nach dem An­
trag des Kindesvaters auf Herabsetzung von Unterhaltszahlungen 
musste die VA ebenfalls eine bemerkenswerte Verfahrensverzö­
gerung feststellen. Im von der Einbringung des Antrages bis zur 
erfolgten Entscheidung darüber über 15 Monate dauernden Ge­
richtsverfahren kam es - obwohl die Angelegenheit bereits im 
Oktober 2000 entscheidungsreif war - zu einer Verzögerung bis 
zur endlichen Entscheidung im Oktober 2001 von einem Jahr. In 
diesem langen Zeitraum wurden praktisch keine Verfahrens­
schritte gesetzt, sondern lediglich in Abständen von fünf bis sie­
ben Monaten Nachforschungen über das Einkommen des Unter­
haltspflichtigen eingeholt, die sich im Nachhinein auch noch als 
völlig unnötig zur Entscheidungsfindung herausstellten. 

Unbegründete Verfah­
renstilIstände, Miss­
standsfeststellungen 

Pflegschafts-Unterhalts­
herabsetzung, Verfah­
rensstillstand, Miss­
standsfeststellung 
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Die VA hat daher in der langen Dauer eines Verfahrens des Be­
zirksgerichtes Donaustadt einen Missstand im Bereich der Ver­
waltung iS des Art. 148a B-VG festgestellt (VA 341-J/01). 

Im Prüfungsverfahren zu einer Beschwerde über die Dauer eines 
Verlassenschaftsverfahrens des Bezirksgerichtes Montafon 
musste die VA gravierende Säumigkeiten sowohl des vom Gericht 
beauftragten Gerichtskommissärs als auch des Bezirksgerichtes 
Montafon selbst feststellen. 

In diesem seit dem Mai 1997 anhängigen Verfahren - beendet 
erst im September 2001 mit Einantwortung - kam es beim vom 
Gericht beauftragten Gerichtskommissär zu faktischen Verfah­
rensstilIständen von jeweils mehreren Monaten, wobei zwei Ver­
fahrensstillstände von je sieben Monaten besonders herauszu­
streichen sind. Darüber hinaus urgierte der Gerichtskommissär 
ein von ihm in Auftrag gegebenes Sachverständigengutachten 
überhaupt erst nach acht Monaten. 

Eine Urgenz des Bezirksgerichtes Montafon beim Gerichtskom­
missär während der gesamten Verfahrensdauer in der ersten 
Phase des Verfahrens von Mai 1997 bis Mai 2000 erfolgte nicht. 

Im Juni 2000 setzte das Bezirksgericht Montafon dem Gerichts­
kommissär eine Erledigungsfrist von drei Monaten, deren Einhal­
tung jedoch nicht überprüft wurde, wodurch es zu einem der bei­
den oben erwähnten Verfahrensstillstände von sieben Monaten 
kam. Die erste telefonische Urgenz des zuständigen Richters beim 
Gerichtskommissär erfolgte erste im Jänner 2001, also vier Mo­
nate nach dem Ende der gesetzten Erledigungsfrist von drei Mo­
naten. 

Die VA hält die Dauer eines gerichtlichen Verlassenschaftsverfah­
rens von über vier Jahren - verursacht durch die ausgeführten 
Umstände - insgesamt als absolut unzumutbar für die betroffenen 
Erben, die ihrerseits bereits seit dem Jahr 1999 mehrmals und 
offenbar vergeblich sowohl beim Gerichtskommissär als auch 
beim zuständigen Bezirksgericht Montafon die Erledigung urgiert 
haben. Die VA hat daher in der langen Dauer dieses gerichtlichen 
Verlassenschaftsverfahrens einen Missstand im Bereich der 
Verwaltung iS des Art. 148a B-VG festgestellt (VA 116-J/01). 

Schon im 17. Bericht an den Nationalrat - auf S. 311 -, im 
19. Bericht - auf S. 156 -, im 23. Bericht - auf S. 77 ff - sowie im 
24. Bericht - auf S. 83 - wurde der Fall von zwei bereits seit 1989 
dauernden Strafverfahren wegen des Vergehens der vorsätzlichen 
Beeinträchtigung der Umwelt und des Verbrechens des schweren 
gewerbsmäßigen Betruges betreffend die Sondermülldeponie 
Bachmanning bzw. eine Neumarkter Lederfabrik erwähnt. In zwei 
bisher amtswegigen Prüfungsverfahren hat die VA mehrfach Ver-
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zögerungen des Vertahrens festgestellt und Beanstandungen 
ausgesprochen. 

Einer der Hauptangeklagten ist nach jahrelanger Verhandlungs­
unfähigkeit in der Zwischenzeit verstorben, weshalb das Strafver­
fahren wegen der Umweltdelikte und wegen schweren Betruges 
gegen ihn eingestellt wurde. 

Das Strafvertahren gegen den zweiten Hauptangeklagten wegen 
der Umweltdelikte ist immer noch anhängig. Zuletzt war die 
Hauptverhandlung für den 23. Jänner 2002 anberaumt. 

Der dritte Hauptangeklagte konnte bisher lediglich wegen des 
Vergehens der versuchten Bestimmung zur falschen Beweisaus­
sage vor Gericht rechtskräftig verurteilt werden. Seine Verurtei­
lung wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges wurde vom 
Obersten Gerichtshof (OGH) am 9. Jänner 2001 aufgehoben und 
die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das 
Landesgericht Wels zurückverwiesen. Die Einholung des vom 
OGH für eine endgültige Entscheidung ertorderlich erachteten 
Gutachtens "zur Frage der Einstellung der Ledermessmaschinen" 
scheiterte daran, dass nicht nur in Österreich, sondern auch in der 
Bundesrepublik Deutschland kein geeigneter Sachverständiger 
gefunden werden konnte, der sich für in der Lage erklärt hätte, die 
ertorderlichen Begutachtungen vorzunehmen. Das Vertahren ge­
gen diesen Angeklagten wurde daher hinsichtlich des Betrugs­
komplexes in der Zwischenzeit eingestellt. Diesbezüglich stellt die 
VA weitere Erhebungen an. Im anderen, wegen des Umweltkom­
plexes anhängigen Vertahren wurden die geplanten Hauptver­
handlungen im Hinblick auf eine Herzoperation des Angeklagten 
abgesetzt. Ein neuer Hauptverhandlungstermin steht noch nicht 
fest. 

Die VA beurteilt die bisherige Vertahrensdauer von nunmehr fast 
13 Jahren in den oben genannten Fällen als für die Rechtssicher­
heit inakzeptabel und aus der Sicht der betroffenen Beschwerde­
führer auch als grundrechtswidrig. Der in ähnlich gelagerten Fällen 
gewonnene Eindruck, dass bei umfangreicherem und komplizier­
tem Sachverhalt, gepaart mit der Ausschöpfung aller zur Vertü­
gung stehenden Mittel zur Verteidigung entsprechend finanzstar­
ker Angeklagter, die zur Strafvertolgung bestimmten Gerichtsin­
stitutionen ohnmächtig erscheinen, bestätigt sich jedoch auch hier. 
Es gehört nach Meinung der VA auch zu den Aufgaben eines 
Strafrichters, offenbar in Verschleppungsabsicht gestellte Anträge 
von Verteidigern zurückzuweisen bzw. ist es Aufgabe der Staats­
anwaltschaft, solchen Anträgen in gehöriger Weise zu widerspre­
chen. Nur eine solche Vorgangsweise entspricht dem durch Art. 6 
Abs. 1 MRK garantierten Anspruch auf Erledigung "innerhalb einer 
angemessenen Frist". Die VA hält die Angelegenheit weiter in Evi­
denz (VA 5-J/98). 
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Der Umstand, dass nach Schluss der Verhandlung die Ausferti­
gung bzw. Zustellung der Gerichtsentscheidung einen unzumutba­
ren Zeitraum in Anspruch nimmt, gibt ebenfalls wiederholt Anlass 
für Beschwerden. Trotz der zwingenden Bestimmungen des § 415 
Zivilprozessordnung (ZPO) bzw. des § 270 Abs. 1 Strafprozess­
ordnung (StPO), wonach jedes Urteil binnen vier Wochen nach 
Schluss der Verhandlung bzw. vom Tage der Verkündung schrift­
lich abzufassen bzw. auszufertigen ist, kommt es immer wieder zu 
erheblichen Überschreitungen dieser Frist von bis zu einem hal­
ben Jahr. Sofern überhaupt eine Begründung dafür gegeben wer­
den konnte - wurde gegenüber der VA die starke Arbeitsbela­
stung der jeweils zuständigen Richter angeführt (VA 19-J/01, 53-
J/01, 288-J/01 , 465-J/01). 

8.1.3 Mangelnde Sorgfalt der Gerichte 

Im Berichtszeitraum mussten von der VA I rrtümer bei der Zustel­
lung von Gerichtsentscheidungen festgestellt werden. In einem 
Fall verfügte der für die Sache zuständige Rechtspfleger zwar die 
Zustellung eines Beschlusses an beide ausgewiesenen Parteien­
vertreter, jedoch wurde der Akt aus einem Versehen der Leiterin 
der zuständigen Gerichtsabteilung abgelegt, ohne dass zuvor die 
Zustellungen erfolgt wären. In einem anderen Fall wurde das Ur­
teil an einen Rechtsvertreter zugestellt, zu welchem zum Zeitpunkt 
des Schlusses der Verhandlung längst kein Vollmachtsverhältnis 
mehr aufrecht war. Im dritten Fall hatte der zuständige Richter 
zwar mit Endverfügung die Zustellung einer Rechtsmittelentschei­
dung an den Verteidiger sowie die Zustellung eines Formulars 
über die bedingte Strafnachsicht an den Verurteilten veranlasst, 
jedoch ist eine derartige Abfertigung aus Versehen der beauf­
tragten Kanzleibediensteten nicht erfolgt. In allen drei Fällen 
konnten die Irrtümer behoben werden und es wurden, soweit 
Fehlleistungen einzelner Gerichtsbediensteter vorlagen, entspre­
chende dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen gesetzt (VA 62-
J/01, 75-J701, 272-J/01). 

In einem amtswegigen Prüfungsverfahren war die VA mit einem 
besonders gravierenden Fall mangelnder Sorgfalt bei Gericht 
befasst. 

Gemäß § 181 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) sind Be­
schlüsse auf Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungs­
haft längstens für einen bestimmten Zeitraum wirksam (Haftfrist), 
der Ablauf tag ist im Beschluss anzuführen. Vor Ablauf der Haft­
frist ist eine Haftverhandlung durchzuführen oder der Beschul­
digte zu enthaften. 
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In einem Vertahren des Landesgerichtes für Strafsachen Graz 
kam es zu einer Versäumung der im § 181 StPO normierten Haft­
frist, weshalb ein wegen des Verbrechens des Mordes Verdächti­
ger aus der Untersuchungshaft entlassen werden musste. 

Die VA stellte fest, dass der Leiter der zuständigen Gerichtsabtei­
lung vor Antritt seines bis 24. August 2001 dauernden Erholungs­
urlaubes dem Vertretungsrichter keine Mitteilung davon machte, 
dass die letzte Haftverlängerung im bezughabenden Akt (nur) bis 
20. August 2001 beschlossen worden war. Als dem Vertretungs­
richter der Akt (mit einem Ergänzungsantrag der Staatsanwalt­
schaft) - noch rechtzeitig - vorgelegt wurde, ließ er den Akt als 
"nicht dringend" auf den Tisch des im Urlaub befindlichen zustän­
digen Richters legen. Das nahe Ende der Haftfrist und damit de­
ren notwendige Verlängerung übersah er, woraufhin es zu den in 
der breiten Öffentlichkeit bekannt gewordenen Folgen kam. 

Die Übergabe und Übernahme der Listen der Haftakten, die in je­
der der Untersuchungsrichterabteilungen geführt werden, war of­
fenbar auch allgemein nicht üblich und wurde vom Präsidenten 
des Landesgerichtes für Strafsachen Graz erst nach Eintritt des 
daraus resultierenden Schadens für das Ansehen der Justiz an­
geordnet. 

Bei Beurteilung der gegenständlichen Angelegenheit vertrat der 
Präsident des Oberlandesgerichtes Graz als zuständige Dienst­
aufsichtsbehörde die Meinung, dass den Vertretungsrichter der 
Vorwurt treffe, seine Vertretungstätigkeit nicht mit der ertorderli­
chen Sorgfalt ausgeübt zu haben, weshalb gegen ihn Diszipli­
naranzeige an den Vorsitzenden des Disziplinargerichtes beim 
Oberlandesgericht Wien erstattet wurde. Das Fehlverhalten des 
eigentlich zuständigen Richters wurde von der Dienstaufsichtsbe­
hörde noch als leicht fahrlässig und für disziplinäre Maßnahmen 
nicht ausreichend gewertet. Dieser Meinung tritt die VA nicht bei. 

Der zuständige Richter verantwortete sich sinngemäß mit der ge­
genwärtigen Situation nach einer System umstellung im Landesge­
richt für Strafsachen Graz seit dem 1. Juli 2001 und den damit 
verbundenen Anfangsschwierigkeiten, großen Organisationspro­
blemen und Übertorderung sowie Überlastung der Kanzleibeam­
ten, wofür nach Beurteilung der VA der für die Betriebsorganisati­
on zuständige Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen 
Graz die Verantwortung zu tragen hat. Nach Meinung des zustän­
digen Richters sei dieses Organisationsproblem ein Mitgrund dafür 
gewesen, dass es zum Übersehen der gegenständlichen Haftfrist 
kommen konnte. Sämtliche Untersuchungsrichter hätten bereits 
vor Einführung der Großkanzlei und auch danach auf diese Pro­
blematik hingewiesen. 

Entlassung eines des 
Mordes Verdächtigen 
wegen Versäumung 
der Haftfrist 

Fehlverhalten zweier 
Richter, jedoch Setzung 
disziplinärer Maßnah­
men nur gegen einen 
der beiden 
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Umso unverständlicher erscheint der VA der Umstand, dass der Beanstandung 

zuständige Richter es in Kenntnis der beschriebenen Probleme 
unterlassen hat, sich vor Antritt seines Urlaubes durch entspre-
chende Kontaktaufnahme mit seinem Vertreter und konkrete Wei-
sungen an die Kanzlei zu vergewissern , dass gegebenenfalls die 
Verlängerung der Haftfrist sichergestellt ist. Die VA kann der Be-
urteilung, wonach dieses Fehlverhalten noch als leicht fahrlässig 
zu werten sei und disziplinäre Maßnahmen nicht rechtfertigen 
würde, nicht folgen und hat diesbezüglich ausdrücklich eine Be-
anstandung ausgesprochen und dies dem Bundesminister für 
Justiz zur Kenntnis gebracht (VA 522-J/01). 

Ein pensionierter Justizwachebeamter gab im März 2001 gegen­
über der VA an, dass ihm auch nach seiner Versetzung in den 
Ruhestand die weitere Benützung der von ihm und seiner Ehefrau 
bewohnten Naturalwohnung gestattet worden war. 

Seit der Neufestsetzung seiner Miete durch das Bundesministeri­
um für Justiz werde zwar von seinem Konto eine erhöhte Miete 
abgebucht, jedoch werde gleichzeitig immer noch der ursprüngli­
che Betrag von ATS 716,-- eingehoben, den er vor seiner Ruhe­
standsversetzung bezahlt habe. 

Im daraufhin durchgeführten Prüfungsverfahren der VA wurde 
festgestellt, dass anlässlich einer automationsunterstützten Um­
stellung der Einhebung von Miete und Nebengebühren für Dienst­
und Naturalwohnungen beim Bundespensionsamt irrtümlich keine 
Einstellung der seinerzeitigen Vergütung von ATS 716,-- erfolgt 
war. Dadurch kam es im vorliegenden Fall zu einer Doppelver­
rechnung über mehrere Jahre. 

Als Ergebnis des Einschreitens der VA wurde der Fehler erkannt 
und dem Beschwerdeführer immerhin ein Betrag von ATS 
28.640,-- zurück erstattet. Der Beschwerde wurde von der VA Be­
rechtigung zuerkannt (VA 112-J/01). 

In ihrem 23. Bericht an den Nationalrat hat die VA auf S. 79 ff 
und im 24. Bericht auf S. 85, ausgehend von einem Fall der dis­
kriminierenden Bezeichnung "arbeitslos" im Adressfeld des Emp­
fängers auf einer Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft St. 
Pölten die Ankündigung selektiver Datenbehandlung durch das 
Projekt "Redesign" geschildert und die Beobachtung des weiteren 
Fortganges dieses Projektes angekündigt. 

In seiner Stellungnahme vom 25. Oktober 2001 teilte der Bun­
desminister für Justiz mit, dass inzwischen für das Strafverfahren 
sowohl bei den Gerichten als auch bei den Staatsanwaltschaften 
die so genannte VJ (Verfahrensautomation Justiz - Redesign) im 
Echtbetrieb zur Verfügung steht. Wie für alle anderen derzeit in 
der VJ-Redesign schon laufenden Verfahren (Verlassenschafts-
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verfahren und Verfahren in Gebührenangelegenheiten) ist es 
nunmehr möglich, zusätzliche neben dem Namen des jeweiligen 
Verfahrensbeteiligten erfasste Merkmale (wie Geburtsdatum und 
Berufsbezeichnung) durch Markierungen in das Adressfeld der 
zentralen Ausdrucke miteinzubeziehen bzw. dort nicht aufscheinen 
zu lassen. Im Zuge der laufend durchgeführten Schulungen zum 
Projekt Redesign wird auch auf die technische Handhabe, persön­
liche Angaben im Adressfeld entweder nicht mehr aufscheinen zu 
lassen oder einzubeziehen, hingewiesen (VA 370-J/98). 

8.1.4 Tätigkeit der Staatsanwaltschaften 

Häufiger Gegenstand von Beschwerden bei der VA über die Tä­
tigkeit der Staatsanwaltschaften ist die Zurücklegung von Strafan­
zeigen. Im langjährigen Durchschnitt erweist sich in den meisten 
Prüfungsverfahren der VA die rechtliche Beurteilung der Staats­
anwaltschaften als richtig. Trotzdem musste in Einzelfällen fest­
gestellt werden, dass die Einstellungsbegründung einer näheren 
Überprüfung nicht standhält. I n einem speziellen bei der VA in 
Beschwerde gezogenen Fall wurde zu drei Anzeigezurücklegun­
gen der Staatsanwaltschaft Wien infolge des Einschreitens der 
VA das Strafverfahren formlos fortgesetzt (VA 1 07-J/01). 

In einem Prüfungsverfahren musste festgestellt werden, dass 
zwei Eingaben der späteren Beschwerdeführerin vom 13. Sep­
tember 1999, eingelangt bei der Staatsanwaltschaft Wien am 
14. September 1999 und vom 29. Oktober 1999, eingelangt bei 
der Staatsanwaltschaft Wien am 3. November 1999, zu keinen 
nachvollziehbaren Veranlassungen der Staatsanwaltschaft geführt 
haben. Erst ein Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. Juni 
2000 wurde von der Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen, 
tätig zu werden. 

Der Beschwerde wurde im Hinblick auf die Nichtbearbeitung von 
Anzeigen in einem Zeitraum von etwa acht Monaten durch die 
Staatsanwaltschaft Wien Berechtigung zuerkannt. Die VA hält die 
dafür gegebene Begründung, wonach die Verzögerung auf Grund 
überdurchschnittlicher Arbeitsbelastung und infolge eines längeren 
Krankenstandes des zuständigen Referenten eingetreten sei, für 
nicht befriedigend. Bei einem längeren Ausfall sind seitens der 
Dienstbehörde entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um derar­
tige Verfahrensverzögerungen von vornherein zu vermeiden (VA 
172-J/01 ). 

Immer wieder muss die VA an hand von Formularen, die an Be­
schwerdeführer ergangen sind, feststellen, dass in Benachrichti­
gungen der Staatsanwaltschaften von der Zurücklegung von 
Strafanzeigen, aber auch in Ladungen von Gerichten, die in ande­
ren Strafsachen ergehen, lediglich Gesetzesparagraphen ohne 
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Strafanzeigen durch 
Staatsanwaltschaften 

Nichtbearbeitung 
einer Strafanzeige 

Formulare, unvollstän­
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textliche Erläuterung angeführt sind, aus denen für den Laien 
nicht ersichtlich ist, um welchen Verfahrensgegenstand es sich 
eigentlich handelt. 

In diesem Zusammenhang sind die Bestimmungen des § 173 Abs. 
2 sowie im bezirksgerichtlichen Verfahren des § 454 StPO zu er­
wähnen, wonach die Ladung des Beschuldigten unter anderem 
den Namen des Vorgeladenen und "die allgemeine Bezeichnung 
des Gegenstandes der Untersuchung" bzw. "die wesentlichen Tat­
sachen der dem Beschuldigten zur Last gelegten strafbaren 
Handlung" zu enthalten hat. Die bloße Anführung von Paragra­
phen oder die Verweisung darauf entspricht jedenfalls nicht den 
Erfordernissen des Gesetzes. 

Ausgehend davon hat der Bundesminister für Justiz bereits in 
mehreren Erlässen und Rundschreiben darauf hingewiesen, dass 
es auch in allen anderen Fällen, in denen aus Anlass einer Straftat 
erstmals an Privatpersonen (Verdächtige, Beschuldigte, gesetzli­
che Vertreter, Zeugen, Geschädigte, Privatbeteiligte, Privatanklä­
ger etc.) herangetreten wird, in der Regel zum Verständnis des 
Schriftstückes erforderlich sein wird, die strafbare Handlung an­
ders als lediglich durch die Anführung des entsprechenden Para­
graphen zu bezeichnen. 

Nichtsdestoweniger gelangen der VA regelmäßig Verständigun- Anregung der VA 

gen bzw. Ladungen zur Kenntnis, in welchen den dargelegten 
Vorschriften und Erfordernissen nicht entsprochen wird. Die VA 
erwartet daher vom Bundesminister für Justiz, in seinem Ressort 
neuerlich auf die angeführte Problematik hinzuweisen und die 
strikte Beobachtung seiner Anordnungen einzufordern. 

8.1.5 Häftli ngsbeschwerden 

Wegen der Besonderheit der Lebensumstände, in denen sich 
Strafgefangene befinden, soll hier berichtet werden, dass die An­
zahl dieser Beschwerden gegenüber dem vorigen Berichtszeit­
raum spürbar zurückgegangen ist (von 53 auf 39). Es hat sich 
weiters gezeigt, dass die Anzahl der Beschwerdeführer in diesem 
Bereich zwar abnimmt, der Umfang der Aktenbewegungen jedoch 
auf Grund oftmaliger Mehrfachmitteilungen erheblich angestiegen 
ist. Die weitaus größte Zahl der Eingaben von Strafgefangenen 
betraf allerdings nicht der volksanwaltschaftlichen Kontrolle unter­
liegende Bereiche (Gerichte, Angehörige, etc.). Der Anteil der ge­
gen konkrete Vollzugsmaßnahmen gerichteten Beschwerden ist 
gering. 
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8.1.6 Erhebungsbericht des sachzuständigen 
Volksanwaltes über das Ergebnis der 
amtswegigen Prüfung betreffend 
die 5 Todesfälle in der Justizanstalt Stein 
in den Monaten Mai bis Juli 2001 

Auf Grund zahlreicher Medienberichte über angebliche Missstände 
in der Justizanstalt Stein führte der für Justizverwaltung sachzu­
ständige Volksanwalt am 19.7.2001 eine ganztägige Visite dieser 
Vollzugsanstalt durch. Bereits am 16.7.2001 war dem Bundesmi­
nister für Justiz die Prüfung angekündigt und ein Fragenkatalog 
übermittelt worden. Die Schwerpunkte der Untersuchung bildeten 
der Betreuungsstandard für die Häftlinge, die Todesfälle innerhalb 
der Vollzugsanstalt in letzter Zeit, behauptete "Folterungen" durch 
Spezialeinrichtungen und das zahlenmäßige bzw. klimatische 
Verhältnis zwischen Aufsichtspersonal und Häftlingen. 

Im Zuge des durchgeführten Lokalaugenscheines in der Justizan­
stalt Stein wurden Befragungen des Anstaltsleiters, des Leiters 
des ärztlichen Dienstes, des Anstaltspsychiaters, der Vertreter des 
Dienststellenausschusses (Personalvertretung) und der Vertreter 
des Bundesministeriums für Justiz (stellvertretender Leiter der 
Sektion V und Leiter der Abteilung V/1) vorgenommen. Dem sach­
zuständigen Volksanwalt wurde durch die Anstaltsleitung in sämt­
liche bezug habende Akten nach Wunsch Einsicht gewährt und es 
wurden Unterlagen durch die Anstaltsleitung der Justizanstalt 
Stein wie auch durch das Bundesministerium für Justiz in Kopie 
ausgehändigt. Während des Rundganges bot sich die Gelegenheit 
mit weiteren Beamten des Wachpersonals sowie mit Häftlingen 
problembezogene Themen zu besprechen. 

Zur Betreuung der Häftlinge stehen sowohl bedienstete praktische 
Ärzte als auch werkvertraglich tätige Fachärzte (für Radiologie, 
Urologie, Dermatologie, Hals - Nasen und Ohrenkrankheiten, Or­
thopädie, Unfallchirurgie, Lungenkrankheiten sowie Zahn - Mund 
und Kieferheilkunde) zur Verfügung. Die Pflegerinnen in der an­
staltsinternen Krankenabteilung sind jeweils halbtägig beschäftigt. 
Der Bereich der Psychiatrie wird von voll- bzw. teilzeitbeschäftig­
ten Psychiatern betreut (Drogenfreizone und Substitution), wobei 
eine mit einer Teilzeitkraft zu besetzende Stelle noch zur Verfü­
gung steht. Auch im Psychologiebereich könnte ein halber Ar­
beitsplatz noch besetzt werden. Ein Teil der Arbeitsplätze im So­
zialen Dienst der Justizanstalt Stein ist derzeit nicht besetzt. Der 
Seelsorgedienst wird von römisch-katholischem, evangelischen 
und islamischem Betreuungspersonal wahrgenommen. 

Angesichts der Häftlingszahl wurde festgestellt, dass die Beset­
zung im Betreuungsbereich als noch ausreichend erachtet wird. 
Dennoch regte der sachzuständige Volksanwalt gegenüber dem 
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Bundesminister für Justiz eine Nachbesetzung der freien Arbeits­
plätze beim Psychologischen bzw. Sozialen Dienst an. 

Durch die infolge der europaweiten Migration veränderten Häft­
lingsstruktur ergibt sich eine umfassende AufgabensteIlung des 
Strafvollzugs auch in der psychologischen und psychiatrischen 
Versorgung . Dies ist vor allem dann der Fall, wenn stabilisierte 
Häftlinge ohne Hinweis auf Suizidgefährdung aus der Psychiatrie 
in die Vollzugsanstalt rücküberstellt werden. Die drei aktuellen 
Selbstmorde betreffen zwei psychisch kranke Patienten die in der 
Niederösterreichischen Landesnervenklinik Mauer-Öhling stabili­
siert wurden und 10 bzw. 11 Tage nach ihrer RückübersteIlung 
Selbstmord begangen haben. Der dritte Fall betraf einen Häftling 
der alkoholkrank war, an Medikamentensucht litt und schwere 
Drogen genommen hat (polytoxycoman). Dieser hat sich zur Ent­
zugsbehandlung in die Justizanstalt Stein überstellen lassen und 
war dem bevorstehenden Entzug offenbar nicht gewachsen. Nach 
fachärztlicher Auskunft sind viele Selbstmorde so genannte Bi­
lanzselbstmorde: Das Leben des Häftlings erscheint ihm ohne je­
de Zukunftsperspektive. 

Bereits vor den prüfungsgegenständlichen Ereignissen hat das 
Bundesministerium mit Erlass (52201/20-V.5/2000) vom 27.7. 
2000 sämtliche Justizanstalten angewiesen, selbstmordgefährde­
ten Häftlingen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ein Ver­
stoß gegen diese allgemein gehaltene Verfügung konnte in den 
Anlassfällen nicht festgestellt werden, weil bei keinem der betrof­
fenen Häftlinge eine erkennbare Selbstmordprognose vorlag. 

Ein Verdacht dahingehend, dass selbstmordgefährdete Häftlinge 
keine ausreichende Betreuung erhalten, ergab sich nicht. Eine 
lückenlose Überwachung jedes einzelnen Häftlings - außerhalb 
der Absonderungszellen - ist weder in den Bestimmungen des 
Strafvollzugsgesetzes vorgesehen noch technisch möglich und 
wäre darüber hinaus auch menschenrechtlich problematisch (Art.8 
EMRK). Die Zahl der Suizidfälle in der Justizanstalt Stein im Jahr 
2001 ist im Vergleich zu den Vorjahren (3 im Jahre 2000, 1 im 
Jahre 1999, 0 im Jahre 1998, 1 im Jahre 1997, 2 im Jahre 1996) 
nicht unverhältnismäßig. 

Der Raum, in dem der Häftling K. verstorben ist, befindet sich in 
der Krankenabteilung der Anstalt und hat die Größe einer norma­
len Haftzelle. In diesem Raum steht ein Spitalsbett mit Gurten zur 
Fixierung des Häftlings. Derartige Gurte sind in gleicher Weise als 
medizinische Geräte auch in öffentlichen Krankenanstalten in 
Verwendung. Der Fall K. ist erst der zweite Fall, bei dem die Fixie­
rung auf dem Spitalsbett angeordnet wurde (die erste Fixierung 
wurde vor drei Jahren anlässlich des Hungerstreiks eines arabi­
schen Terroristen angeordnet). Für die Fixierung von Häftlingen 
besteht ansonsten in der Justizanstalt Stein kein Bedarf, weil in 
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der Krankenanstalt Mauer eine forensische Abteilung eingerichtet 
ist, wohin Häftlinge im Bedarfsfalle überstellt werden können. 

Bei der so genannten "Saunazelle" handelt es sich um eine Ab­
sonderungszelle, die mit einer Fußbodenheizung ausgestattet ist. 
Heizkörper sind in dieser Zelle aus Sicherheitsgründen nicht vor­
handen. Die deshalb erforderliche Fußbodenheizung kann nach 
dem vorgelegten technischen Gutachten vom 25. Juni 2001 selbst 
bei Höchstbetriebsstufe nur eine maximale Bodentemperatur von 
34°C sowie eine Raumtemperatur bis 29°C erreichen. Beim Lo­
kalaugenschein wurden eine Bodentemperatur von 29°C und eine 
Raumtemperatur von 2rC gemessen. Im Übrigen ist diese Ab­
sonderungszelle ein rechteckiger Raum in der Größe eines nor­
malen Haftraumes, verfügt über einen Wasserhahn mit Becken 
(Druckknopf für Kaltwasser), ein (italienisches) Boden-WC und ist 
durch ein vergittertes Fenster im oberen Bereich der Frontwand, 
welches von außen gekippt werden kann, belüftbar. Die Zelle ist 
durch eine vergitterte Neonröhre beleuchtet. Die Unterbringung in 
dieser Zelle erfolgt unter ärztlicher Aufsicht. 

Die von den Medien kolportierten Foltervorwürfe erwiesen sich 
durchwegs als unberechtigt. Verdachtsmomente hinsichtlich der 
Verletzung der Menschenwürde (Art.3 EMRK) waren nicht verifi­
zierbar. Dennoch wurde seitens des sachzuständigen Volksan­
waltes gegenüber dem Bundesminister für Justiz empfohlen, mög­
lichst rasch die bereits vor Fertigstellung befindlichen modernen 
Zellen für derartige Sondermaßnahmen zu verwenden. Weiters 
wurde angeregt, eine Videokamera zu Beweiszwecken zum 
Schutz von Häftlingen und Justizwachebeamten bei Absonde­
rungsmaßnahmen zu installieren. 

In der Justizanstalt Stein wurden zum Prüfzeitpunkt 656 Häftlinge 
- davon 39 in Außenbetrieben (Oberfucha, Mautern, Meidling im 
Tal) - angehalten. Das sind ungefähr 10 % der bundesweit ange­
haltenen Häftlinge. Die Zusammensetzung der Häftlinge unterlag 
in den letzten 10 Jahren einem dramatischen Wandel. Waren frü­
her bei einem Rest von 75 % einfach zu führenden Häftlingen nur 
etwa 25 % auffällig (Fluchtgefahr, Drogenproblematik, psychische 
Störungen), so hat sich dieses Verhältnis dergestalt verschoben, 
dass derzeit ca. 78 % der Häftlinge mit besonderen Auffälligkeiten 
(Drogenproblematik, psychische Störungen, Maßnahmenfälle, 
Hepatitis- und Aidsfälle etc.) angehalten werden. Eine zusätzliche 
Belastung für die Justizwache entsteht durch den hohen Anteil von 
angehaltenen und der deutschen Sprache weitgehend unkundigen 
Ausländern (derzeit etwa 30 % der Häftlinge aus 60 verschiede­
nen Nationen, größtenteils jedoch aus der Türkei und aus dem 
ehemaligen Jugoslawien). 

In der Anstalt ist derzeit ein maximales Plansoll von 315 Justizwa­
chebeamten vorgesehen. Davon sind 8 Planstellen vakant (Ka­
renz, Langzeitkrankenstände, Nachbesetzungsverbot). Ab Jänner 
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2002 werden jedoch bis zu 10 Beamte, allerdings vorerst infolge 
Ausbildung nur bedingt einsetzbar sein. Von den vorhandenen Ju­
stizwachebeamten versieht mehr als die Hälfte Tagesdienst. In 
den 5 Außenwachposten, der geschlossenen Abteilung im LKH 
Krems und den 3 Außenbetrieben sind 42 Beamte eingesetzt. 

Das Zahlenverhältnis zwischen Aufsichtspersonal und Häftlingen 
erlaubt keine weiteren Reduktionen mehr, zumal bereits in den 
letzten Jahre die Einsperrzeiten - besonders an den Wochenen­
den - durch Personalknappheit länger geworden sind. Der Pro­
zentsatz an schwierigen Häftlingen hat sich in den letzten Jahren 
annähernd verdreifacht. Dazu kommen erhebliche Verständi­
gungsprobleme mit ausländischen Häftlingen. Seitens des sach­
zuständigen Volksanwaltes wurde daher eine Aufstockung des 
Justizwachepersonals in der Justizanstalt Stein empfohlen. 

Nach Ansicht des sachzuständigen Volksanwaltes sind Schuldzu­
weisungen an das Aufsichtspersonal durch die Medien im Zu­
sammenhang mit den Todesfällen nicht gerechtfertigt. Offensicht­
lich wurden falsche Behauptungen - etwa aus dem Bereich eines 
der Volksanwaltschaft und dem Bundesministerium für Justiz be­
kannten Vereines - von einzelnen Medien ungeprüft übernom­
men. Es wurde ausdrücklich festgestellt, dass das nummerische 
Verhältnis zwischen Aufsichtspersonal und Häftlingen zwar be­
trächtlichen Einfluss auf die Atmosphäre in der Justizanstalt Stein 
hat, sich jedoch in keiner Weise kausal auf die untersuchungsge­
genständlichen Todesfälle auswirkte. 

Aus dem Ergebnis des "Gesamtberichtes der vom Bundesminister 
für Justiz eingesetzten Expertenkommission zu Fragen des Straf­
und Maßnahmenvollzuges" (Expertenbericht) kann festgestellt 
werden, dass zahlreiche Übereinstimmungen mit dem "Erhe­
bungsbericht des sachzuständigen Volksanwaltes Mag. Ewald 
Stadler über das Ergebnis der amtswegigen Prüfung über die 5 
Todesfälle in der Justizanstalt Stein in den Monaten Mai bis Juli 
2001" (Erhebungsbericht) bestehen. Allerdings ist festzuhalten, 
dass die beiden Berichte kaum miteinander vergleichbar sind. 
Während der Erhebungsbericht des sachzuständigen Volksan­
waltes sich ausschließlich auf die Justizanstalt Stein und die un­
tersuchungsgegenständlichen Vorfälle bezieht, präsentiert sich der 
Expertenbericht der Kommission als Gesamtbeurteilung aller 
österreichischen Justizanstalten aus psychiatrischer bzw. psycho­
logischer Sicht. Thematische Berührungen sind demzufolge nur 
vereinzelt gegeben. Wo jedoch vergleichbare Themen behandelt 
wurden, herrscht auffällige Übereinstimmung in beiden Berichten. 
Gegensätzliche Ansichten kamen hingegen in keinem einzigen 
Punkt hervor. 
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VA Dr. Peter Kostelka BMJ 
~~~~~~~~~~~---------------------------------------

8.2 

8.2.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

Heimvertragsgesetz 

Die VA tritt weiterhin für eine zügige rechtliche Umsetzung eines 
nach dem Vorbild des Konsumentenschutzgesetzes mit besonde­
ren Rechtsschutzgarantien ausgestalteten Bundes-Heimvertrags­
gesetzes ein. Wenn man den Grundsatz der Selbstbestimmung 
älterer pflegebedürftiger oder behinderter Menschen ernst nimmt, 
muss auch dafür Sorge getragen werden, dass durch außerge­
richtliche Schlichtungsverfahren und die Möglichkeit von Ver­
bandsklagen im Sinne des § 29 KSchG Interessenkonflikte gelöst 
werden können. Keinesfalls soll auch nur ein Bewohner die unge­
rechtfertigte vorzeitige Vertragsauflösung befürchten müssen. 

8.2.2 Sachwalterschaft 

Aber auch auf dem Gebiet des Sachwalterrechtes besteht nach 
Ansicht der VA Handlungsbedarf. Bei Einführung des Sachwalter­
schaftsgesetzes 1984 herrschte die überwiegende Meinung vor, 
dass nur Fragen des Einkommens, des Eigentums und des son­
stigen Vermögens, der Wohn- und Urheberrechte u. dgl. sowie 
deren Verwaltung in den Regelungsbereich von Sachwaltern fal­
len werden. An reine Persönlichkeitsrechte, wie z.B. das Recht 
auf freie Bestimmung des Aufenthalts (Pflegeplatz), der Medikati­
on und auf Bewegungsfreiheit wurde zunächst nicht gedacht. 

Erst nach Erlassung des Unterbringungsgesetzes wurde die 
Grauzone hinsichtlich all jener Behinderten, die nicht unter das 
Unterbringungsgesetz fallen, wahrgenommen. Die Bundesländer 
haben zwar zum Teil Pflegeheimgesetze oder Verordnungen, die 
Aspekte der Heimunterbringung regeln, erlassen; doch tragen ge­
rade diese Normen im Behindertenwesen der realen Notwendig­
keit nicht ausreichend Rechnung. 

§ 282 ABGB normiert zwar schon jetzt, dass der Sachwalter einer 
behinderten Person die erforderliche Personensorge sicherzu­
stellen hat. Mehr als 16 Jahre Sachwalterschaftsrecht haben aller­
dings gezeigt, dass dieser Gesetzesauftrag nicht ausreichend als 
Verpflichtung aufgefasst wird. 

Die Personensorge wird von Mitarbeitern der Sachwaltervereine, 
die bekanntlich aber nur in der Lage sind, gerade etwas mehr als 
10 % der Sachwalterschaften zu betreuen, äußerst zufrieden 
stellend ausgeübt. Problematisch wird es aber oftmals dann, wenn 
die Pflegschaftsrichter gemäß § 281 Abs. 3 ABGB einen Rechts-

VA fordert nachdrück­
lich ein Heimvertrags­
gesetzes 

Sachwalterschaft für 
ältere Menschen re­
formbedürftig 

Personensorge sollte 
zur Hilfe im Alltag 
ausgestaltet werden 
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anwalt oder Notar zum Sachwalter bestellen. Auf Grund der Ar­
beitsbelastung dieser Berufsstände ergibt sich oftmals das Pro­
blem, dass - abgesehen von der Regelung anstehender Rechts­
probleme - auch noch viel Zeit in die Überwachung der Perso­
nensorge investiert werden sollte bzw. kaum Zeit zur Verfügung 
steht, die Bewohner von Heimen oder Wohnplätzen in den Ein­
richtungen zu besuchen. 

Die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen, dass es gerade für 
diesen Personenkreis, der den Anforderungen der Gesellschaft 
nicht oder nicht mehr im ausreichenden Maß gerecht werden 
kann, ein Rechtsinstitut geben sollte, das im Vorfeld der Sach­
walterschaft liegt. Für viele Menschen würde eine begleitende Be­
treuung und Hilfestellung z.B. bei Behördenwegen oder z.B. auch 
bei der Suche nach einem geeigneten Heim zur Bewältigung ihrer 
Probleme völlig ausreichen, ohne dass es einer Beschränkung ih­
rer Rechtsfähigkeit bedarf. 

Im Pflegealltag geht es in der Regel nicht um komplizierte juristi­
sche Problemstellungen, die der Lösung durch Rechtsexperten 
harren, sondern um einfache Fragen, die in die eine oder andere 
Richtung erst dann gelöst werden können, wenn es ein klares 
Konzept in Bezug auf die Rechtsstellung Behinderter und deren 
Versorgungsstandard in Einrichtungen gibt. 

Weitere Probleme stellen sich für Eltern von besachwalteten Kin­
dern: Für viele dieser Eltern stellt sich das Problem, auf welche 
Weise für ihre Kinder nach dem Tode der Eltern gesorgt werden 
kann. Vielfach kommt es diesen Menschen darauf an, dahinge­
hend Verfügungen zu treffen, dass nach ihrem Tod vorhandenes 
Vermögen ausschließlich für die Betreuung des behinderten Kin­
des (Enkels) eingesetzt wird. Es besteht bei diesen Menschen 
vielfach die Sorge, dass ein zu ihrem Tode vorhandener Vermö­
genswert ausschließlich zur Abdeckung allfälliger künftiger Forde­
rung von Sozialhilfeträgern von einem Sachwalter verwaltet wird, 
der seinerseits nur bereit ist, diese Mittel äußerst sparsam einzu­
setzen, wogegen bei den Angehörigen der Wunsch besteht, dass 
der Behinderte auch nach ihrem Ableben die bestmögliche Be­
treuung haben soll. 

Es erhebt sich somit auch die Frage, ob die Eltern nicht das Recht 
bekommen sollten - so sie es wünschen - den (die) Sachwal­
ter(in) für ihr Kind selbst auszusuchen (und dies bei Gericht zu 
deponieren) . 
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9 Bundesminister für Landesverteidigung 

9.1 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

9.1.1 Allgemeines 

Das Beschwerdeaufkommen betreffend den Ressortbereich des 
Bundesministers für Landesverteidigung ist gegenüber dem Vor­
jahr nahezu unverändert geblieben (57 Fälle). Wie bereits in den 
Vorjahren, so bildeten auch im gegenständlichen Berichtszeitraum 
Dienstrechtsbelange und vermutete Ungerechtigkeiten bei der 
Einberufung zur Wehrpflicht den Großteil der Eingaben. Demge­
genüber sehr gering war die Zahl der Fälle, die Probleme im 
Grundwehrdienst oder gar behauptete Schikanen zum Gegen­
stand hatten. Tatsächlich umfassen die behandelten Beschwerden 
eine Vielzahl von Problem bereichen vom Schadenersatzrecht 
(Flurschäden) bis zum Zustand von Naturalwohnungen: 

Eirberufungenl 
Wehrpflicht 

22% 

9% 

EntschädigungenIV 
erträge 

11 % 

Probleme im 
Grundwehrdienst 

11 % 

Schikanen 

~----~==~~~ 4% 

und 

25% 

Durch den sachzuständigen Volksanwalt wurden die von dessen 
Amtsvorgänger begonnenen Informationsvorträge an Ausbil­
dungseinrichtungen des Bundesheeres (Theresianische Militära­
kademie, Heeresunteroffiziersakademie) fortgesetzt. Auch die 
Reihe der Truppen- und Kasernenbesuche wurde mit einer Visite 
der Assistenztruppen an der Staatsgrenze (Niederösterreich) wie­
der aufgenommen. 
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BMLV VA Mag. Ewald Stadler 

9.1.2 Wehrgerechtigkeit 

Bereits im 18., 20., 22., 23. und 24. Bericht an den Nationalrat 
hat die VA darauf hingewiesen, dass die Auswahlkriterien bei der 
Beurteilung der Tauglichkeit zum Wehrdienst als zu streng anzu­
sehen sind. Personen, die zwar in vollem Umfang erwerbsfähig, 
jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht feldverwendungsfähig 
sind, sollten - aus Gründen der Wehrgerechtigkeit - zu System­
diensten (Territorialverwaltung, Küchenbetrieb, Kasinos, Messen, 
Soldatenheime, Lager auf Heeresebene, etc.) herangezogen oder 
aber zum Zivildienst einberufen werden. 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung hat bisher keine 
Maßnahmen zur Absenkung der Tauglichkeitskriterien eingeleitet. 
Diese Haltung wird nachhaltig eingenommen, obgleich diesbezüg­
lich von namhaften Persönlichkeiten dieses Ressorts (u.a. Ge­
neraltruppeninspektor General Horst Pleiner It. "Kurier" vom 
19.8.2000) ehemals sehr positive Erklärungen abgegeben wurden. 
In diesem Zusammenhang wurden auch - wenig stichhaltige­
verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Änderung des ge­
genwärtigen Rekrutierungsmodus vorgebracht. 

In Art. 9a Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes wird normiert, 
dass jeder männliche österreich ische Staatsbürger wehrpflichtig 
ist und jene Personen, die aus Gewissensgründen von der Erfül­
lung der Wehrpflicht befreit werden, einen Ersatzdienst zu leisten 
haben. Die Verweigerung des Dienstes mit der Waffe führt somit 
zur Zivildienstpflicht. Aus Gründen der Wehrgerechtigkeit sollten 
möglichst viele männliche österreichische Staatsbürger den Wehr­
bzw. Zivildienst ableisten. 

Die Gespräche über das gegenständliche Thema mit dem Bun­
desministerium für Landesverteidigung wurden - bislang ergeb­
nislos - fortgesetzt. Die VA erwartet derzeit einen legistischen 
Vorschlag aus dem Verteidigungsressort (VA 7-LV/98). 

9.1.3 Pensionsprobleme der IIUN-Legionärell 

Seitens der VA wurde im 24. Bericht an den Nationalrat aufge­
zeigt, dass vom Bundesministerium für Landesverteidigung für 
Soldaten im Auslandseinsatz - soferne diese nicht in einem 
Dienstverhältnis zum Bundesministerium für Landesverteidigung 
stehen - kein Arbeitgeberbeitrag für die Pensionsversicherung 
bezahlt wird. Auch Arbeitnehmerbeiträge sind von diesen Solda­
ten nicht zu entrichten. Solche Dienstzeiten gelten demzufolge 
zwar als Ersatzzeiten, nicht jedoch als anrechenbare Beitragszei­
ten zur Erlangung eines Pensionsversicherungsanspruches 

110 

Wiederholte Berichte an 
den Gesetzgeber brach­
ten bisher keinen Erfolg 
hinsichtlich einer ge­
rechteren Lastenvertei­
lung 

VA erwartet legistischen 
Vorschlag des BM für 
Landesverteidigung 

VÖB fordert pensions­
rechtliche Verbesserun­
gen für UN-Soldaten 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original) 109 von 266

www.parlament.gv.at



..:..V:....,:A...:.;M:...:.::la=Q...:..... -=E..:..:.w.:::.:.al:..:::d.-::S::...::.ta:::..;d:::..;.le.:::::..
v 
_____________ BMLV 

(§ 227 Abs. 1 Z 7 u. Z 8 ASVG). Gegen diese Vorgangsweise 
richtete sich eine Beschwerde der Vereinigung österreichischer 
Blauhelme (VÖB) . 

Ein Missstand in der öffentlichen Verwaltung konnte im Zusam­
menhang mit diesem Beschwerdevorbringen nicht vermutet wer­
den. Es wurde nämlich nicht eine fehlerhafte behördliche Ent­
scheidung behauptet, sondern vielmehr die geltende Gesetzesla­
ge betreffend die Anrechnung von Präsenzdienstzeiten für die 
Pension beanstandet. Der Umstand, dass Präsenzdienstzeiten in 
pensionsrechtlichem Sinne lediglich als Ersatzzeiten gelten, nicht 
jedoch als anspruchsbegründende Beitragszeiten anzusehen 
sind, trifft alle betroffenen Soldaten gleich und ist nicht vom Ein­
zelfall abhängig . Von einer gesetzlichen Härte (vom Gesetzgeber 
unbeabsichtigte Belastungen aus dem korrekten Normenvollzug 
im Einzelfall) kann deshalb im Gegenstande nicht ausgegangen 
werden. 

Der Vereinigung österreichischer Blauhelme wurde deshalb mit­
geteilt, dass seitens der VA im Gegenstande kein Missstand in 
der Heeresverwaltung vorliegt. Jedoch wird seitens der VA ange­
regt, diese Problematik durch eine Novelle zum Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetz dadurch zu lösen, dass die geringstmög­
liche Pflichtversicherung für Soldaten im Auslandseinsatz vorge­
sehen wird (VA 53-LV/00, 116-C/01). 

9.1.4 Unverständliche Personalentscheidung im 
San itätsbereich 

Ein Arzt hat sich wegen der Nichtberücksichtigung einer Bewer­
bung an die VA gewandt. Der Beschwerdeführer hat sich für die 
mit Oktober 2000 nachzubesetzende HV-Arztstelle in einer nie­
derösterreichischen Kaserne beworben und dabei seine Erfahrun­
gen als Bataillonsarzt (Miliz) bzw. als Notarzt im Krankenrevier 
einer anderen Kaserne betont. Die Bewerbung blieb erfolglos, weil 
die gegenständliche Stelle mit einer Ärztin - der Tochter des vor­
herigen HV-Arztes - vorläufig besetzt wurde. Diese Ärztin wurde 
später definitiv mit der ausgeschriebenen Position betraut. 

Seitens der VA wurde erwogen, dass der Beschwerdeführer - im 
Gegensatz zu seiner Mitbewerberin - über jahrelange Erfahrungen 
als Bataillonsarzt verfügt, engagierter Milizoffizier war und den 
Heeresbereich auch aus der Warte der Notfallmedizin kennt. Es 
stellte sich deshalb die Frage, weshalb diese nachweislichen Qua­
lifikationen bei der gegenständlichen Nachbesetzung des HV­
Arztes offenbar unberücksichtigt blieben, während eine wesentlich 
jüngere und offenbar weniger erfahrene Mitbewerberin zum Zuge 
kam. Es gilt doch, die Behandlung verunfallter oder erkrankter 
Präsenzdiener durch möglichst erfahrene Ärzte sicherzustellen . 

Eine gesetzliche Härte 
liegt nicht vor 
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Der Bundesminister für Landesverteidigung wurde deshalb mit 
Schreiben vom 26.7.2001 ersucht, der VA eine Stellungnahme zu 
übermitteln und die endgültige Nachbesetzung des HV-Arztes in 
der betreffenden Kaserne bis zum Abschluss dieses Prüfungs­
verfahrens aufzuschieben. 

Nach einer Urgenz am 12.9.2001 ging der VA sodann am 
26.11.2001 eine Information des Ressortministers zu, in der die 
Vorgangsweise erläutert wurde. Die Zweifel an der Richtigkeit des 
behördlichen Vorgehens konnten aber durch seine Ausführungen 
nicht beseitigt werden. 

Seitens des Bundesministers für Landesverteidigung wurde näm­
lich dargelegt, dass die Bewerbung des Beschwerdeführers sei­
tens des Leitenden Sanitätsoffiziers des Militärkommandos Nie­
derösterreich wegen seines Lebensalters (57 Jahre) und wegen 
der vergleichsweise weiteren Entfernung zwischen dessen Wohn­
bzw. Ordinationsort und der gegenständlichen Kaserne nicht be­
fürwortet wurde. Die Ansichten des Militärkommandos im Gegen­
stande sind für den Ressortminister aber lediglich informativ und 
keinesfalls entscheidungsrelevant. Dazu ist festzustellen, dass 
Ärzte hinsichtlich ihres beruflichen Werdeganges und ihrer medi­
zinischen Erfahrungen nicht mit dem Maßstab gemessen werden 
können, der bei anderen Berufsgruppen zur Anwendung kommt. 
Der Wohn- und Ordinationsort des Beschwerdeführers liegt un­
mittelbar neben der ländlichen Garnisonsstadt, wobei sich die 
Ortschaften teilweise sogar berühren. Die leichtere Erreichbarkeit 
der Mitbewerberin (Ordination in Kasernennähe) kann somit nicht 
als plausible Entscheidungsgrundlage angesehen werden. 

Auf die im Vergleich zur Mitbewerberin bessere Qualifikation des 
Beschwerdeführers wurde in der Stellungnahme überhaupt nicht 
eingegangen. Der Bundesminister für Landesverteidigung wurde 
vom sachzuständigen Volksanwalt mit der neuerlichen Kritik kon­
frontiert. Eine Reaktion darauf liegt noch nicht vor. Die VA wird die 
Angelegenheit weiter verfolgen (VA 27 -LV /01) . 

9.1.5 Unverständlicher Personenkult 

Anlässlich der Vollendung seines zehnten Dienstjahres als Militär­
kommandant von Wien wurde von diesem Offizier eine Broschüre 
("Siege, Unentschieden, Niederlagen, etc.") herausgegeben und 
im Militärkommandobereich verteilt. Der sachzuständige Volksan­
walt hat wegen dieser Broschüre aus den nachstehenden Grün­
den ein amtswegiges Prüfungsverfahren eingeleitet: 

Die Broschüre ist - gemessen am Anlassfall - unangemessen. 
Insbesondere werden darin keinerlei ausbildungs- bzw. motivati­
onssteigernde Aspekte angesprochen. Überdies sollte gerade in 
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einem demokratischen Rechtsstaat stets das Amt anstatt der 
Amtsträger im Vordergrund zu stehen. Diesem Prinzip wird mit der 
gegenständlichen Selbstdarstellung klar widersprochen. So um­
fassen weite Passagen der Broschüre Darstellungen des Militär­
kommandanten beim Fußballspiel, bei Privatveranstaltungen und 
beim Scherzen mit Künstlern. 

Diejenigen Exemplare der Broschüre, die im Zuge der Feierlich­
keiten (1 O-jähriges Dienstjubiläum des Militärkommandanten von 
Wien) verteilt wurden, waren von der Stadt Wien gedruckt und fi­
nanziert worden. Mit dem Ende dieser Feierlichkeiten war der 
Zweck der Broschüre erfüllt. Ein später auf Heereskosten vorge­
nommener Nachdruck stand somit in keinem direkten Bezug zum 
Anlassfall und ist deshalb als entbehrlich anzusehen. Letztendlich 
hat der Militärkommandant von Wien auf dem Wege über die 
Stabsabteilung 5 des Militärkommandos Wien den Nachdruck sei­
ner "Jubelbroschüre" selbst genehmigt und dem Bundesheer da­
durch Kosten von € 2.600,00 verursacht. 

Der Bundesminister tür Landesverteidigung wurde um eine infor­
mative Stellungnahme ersucht. Eine solche ist noch ausständig. 
Unabhängig davon erhebt sich schon derzeit die konkrete Frage 
nach der Berechtigung eines solchen Personenkultes (VA 47-
LV/01 ). 

9.1.6 Schadenersatzpflicht von Grundwehrdienern 

Bereits in ihrem 13. Bericht an den Nationalrat hat die VA darauf 
hingewiesen, dass die Haltung des Bundesministeriums für Fi­
nanzen in Bezug auf die Haftung von Heereskraftfahrern für Un­
fallschäden nicht nachvollziehbar ist. Nunmehr wurde ein weiterer 
derartiger Härtefall an die VA herangetragen und zum Anlass für 
eine neuerliche Berichterstattung genommen. Es zeigte sich näm­
lich wiederholt, dass das Bundesministerium für Finanzen auch 
dann nicht zum Verzicht auf die Schadenseinbringung bereit ist, 
wenn das Bundesministerium für Landesverteidigung einen sol­
chen Verzicht aus sachlichen Gründen ausdrücklich nahe legt. 
Dabei gelangen die Bestimmungen des Organhaftpflichtgesetzes 
in voller Härte zur Anwendung, obgleich Grundwehrdiener nur auf 
Grund einer gesetzlichen Verpflichtung, ohne Entlohnung (ledig­
lich "Monatsgeld" gemäß Heeresgebührengesetz) und nur für kur­
ze Zeit zu Organen des Bundes werden. 

Wenn ein Grundwehrdiener einen Schaden vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeiführt, bestehen keinerlei Bedenken gegen seine 
Heranziehung zum vollen Schadenersatz. Die Bedenken der VA 
betreffen auch nicht Fälle des Verlustes persönlicher Ausrüstung, 
die zum Ersatz vorgeschrieben wird. Jedoch bei leichter Fahrläs­
sigkeit - beispielsweise im Heereskraftfahrdienst - erscheint ein 
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genereller Verzicht auf Schadenersatz aber geboten, insbesonde­
re da ein Heereskraftfahrer auf Befehl tätig wird und keine Mög­
lichkeit hat - etwa wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse -
von einer Fahrt Abstand zu nehmen. Ähnliches gilt auch für ande­
re riskante Tätigkeiten. 

Im Bundesministerium für Finanzen war man bisher - unter Beru­
fung auf das Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes zu ZI. 14 Ob 
30/86 - zu einer solchen Haltung nicht bereit und verlangt zumin­
dest die anteilige Tragung des Schadens durch den betroffenen 
Heereskraftfahrer. Die Heranziehbarkeit dieses Erkenntnisses bei 
der Beurteilung der Schadenersatzpflicht verantwortlicher Grund­
wehrdiener ist jedoch fraglich. Das gegenständliche Erkenntnis 
betrifft nämlich einen Berufskraftfahrer mit entsprechendem Mo­
natseinkommen, während Grundwehrdiener lediglich nach dem 
Heeresgebührengesetz besoldet werden. Heereskraftfahrer und 
die Bedienungen hochtechnischer Geräte tragen aber - im Unter­
schied zu anderen Funktionen - ein erhebliches Schadensrisiko, 
das in keiner argumentierbaren Relation zur der Höhe der Besol­
dung steht. 

Schadenersatzforderungen werden von (ehemaligen) Grundwehr­
dienern zumeist nur wegen Rechtsunkenntnis, in Ermangelung 
rechtsfreundlicher Beratung bzw. aus Angst vor den finanziellen 
Konsequenzen eines Zivilprozesses anerkannt - nicht jedoch im 
subjektiven Bewusstsein einer gerechtfertigten Schadenersatz­
pflicht. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in den eher seltenen 
Fällen einer Zahlungsverweigerung die Gerichte meist aus Grün­
den der Billigkeit den Ersatz zur Gänze erlassen. 

Nach Ansicht der VA wäre es daher zweckmäßig, der besonderen 
Stellung von Grundwehrdienern (riskante Tätigkeit ohne entspre­
chende Entlohnung) seitens des Bundesministeriums für Finanzen 
Rechnung zu tragen (VA 11-LV/01) . 
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10 

10.1 

10.1.1 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Geschäftsbereich von 
Volksanwältin Rosemarie Bauer 

Wasserrecht 

Die im Berichtszeitraum neu eingebrachten Beschwerden und 
durchgeführten Prüfungsverfahren ließen keine gehäuften Voll­
zugsmängel erkennen. Die Zusammenarbeit mit dem Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt­
schaft als Oberster Wasserrechtsbehörde gaben keinen Grund zu 
Beanstandungen. 

10.1.1.1 Säumnis mit der Vollstreckung eines wasser­
polizeilichen Auftrags zum Verschließen von 
Zuleitungen in einen öffentlichen Kanal 

VA 125-LF/01, BH Weiz 3.0-59/00 

N.N. führte darüber Beschwerde, dass die BH Weiz den der Ge­
meinde Ludersdorf-Wilfersdorf am 17. März 2000 erteilten Auftrag, 
die konsenslose Einleitung von Oberflächen- und Dränagewäs­
sern in die Abwasserreinigungsanlage der Gemeinde zu verhin­
dern, Ende 2001 immer noch nicht vollstreckt habe. 

Nach dem erwähnten wasserpolizeilichen Auftrag hätte die Ge­
meinde Ludersdorf-Wilfersdorf bis zum 30. September 2000 fol­
gende Maßnahmen ergreifen müssen: 

1. Die Zuleitungen aus 3 Anrainergrundstücken sind durch eine 
hiezu befugte Firma nachweislich zu verschließen. 

2. Die ausführende Firma hat die fachkundige Verschließung 
dieser Zuleitungen zu bestätigen. 

Die BH Weiz ersuchte die Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdort mit Fristerstreckung bis 

Schreiben vom 11. September 2000 erstmals um Mitteilung, ob 30. April 2002 

die aufgetragenen Maßnahmen bereits durchgeführt wurden. Die 
Gemeinde teilte daraufhin mit, dass eine einvernehmliche Lösung 
erzielt worden sei. Man habe sich mit den Benutzern des Kanals 
darauf geeinigt, bis zum 31. Mai 2001 eine Lösungsvariante aus-
zuarbeiten. In der Folge ersuchte die Gemeinde die BH allerdings 
immer wieder um Fristverlängerung und stellte schließlich für das 
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Jahr 2002 eine Erledigung in Aussicht, da der Aufwand erst im 
Budget 2002 Deckung finde. Nach einer Eingabe des Beschwer­
deführers vom 28. Dezember 2001 setzte die BH der Gemeinde 
unter Androhung der Verwaltungsvollstreckung letztmalig eine 
Frist bis zum 30. April 2002. 

Nach Einschätzung der VA ist das Verschließen von Zuleitungen 
zu einem öffentlichen Kanalstrang relativ einfach und mit ver­
gleichsweise geringen Kosten zu bewerkstelligen. Unter diesem 
Aspekt erschien es nicht einsichtig, dass der wasserpolizeiliehe 
Auftrag weit mehr als ein Jahr nach Ablauf der Leistungsfrist noch 
nicht umgesetzt war. Vereinbarungen des Bescheidadressaten 
(hier: Gemeinde) mit Dritten (hier: Anliegern) können verwal­
tungspolizeiliche Aufträge nicht modifizieren und ihre Vollstreck­
barkeit nicht hinausschieben. 

Nach Auffassung der VA hätte die BH Weiz das Vollstreckungs­
verfahren zu jenem Zeitpunkt einleiten müssen, in dem klar war, 
dass die Gemeinde den wasserpolizeilichen Auftrag nicht inner­
halb einer akzeptablen Frist umsetzen würde. Da die Vollstrek­
kungsbehörden nach § 2 Abs. 1 VVG jeweils das gelindeste noch 
zum Ziel führende Zwangsmittel anzuwenden haben, hätte die BH 
zunächst ohnehin nur die Ersatzvornahme androhen (§ 4 Abs. 1 
VVG) und erst nach ungenütztem Verstreichen der Erfüllungsfrist 
weitere Vollstreckungsschritte setzen können. Die VA ersuchte die 
BH um Bekanntgabe der nach dem 30. April 2002 gesetzten Voll­
streckungssch ritte. 

10.1.1.2 Säumnis bei Erteilung einer wasserrechtlichen 
Bewilligung - BH Hartberg 

VA 89-LF/01 , BH Hartberg VstV1-01 /7 

N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass er 1998 einen 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zum Be­
trieb einer Abwasseranlage bei der zuständigen Wasserrechtsbe­
hörde eingebracht habe. Über Aufforderung der Behörde habe der 
Beschwerdeführer am 13. November 2000 ergänzend Unterlagen 
vorgelegt. Für den Beschwerdeführer waren die Gründe, die einer 
Entscheidung der Behörde bis dahin entgegenstanden, nicht 
nachvollziehbar. 

Nach Einholung einer Stellungnahme der zuständigen Wasser­
rechtsbehörde ergab sich für die VA folgendes Bild: 

Mit Antrag vom 30. September 1998 hat N.N. einen Antrag auf 
Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung für den Betrieb einer 
Abwasseranlage bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg einge­
bracht. 
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Mit Schreiben vom 13. Oktober 1998 hat die BH Hartberg die 
Baubezirksleitung Hartberg um Stellungnahme ersucht, welche 
am 20. Oktober 1998 erfolgte. 

Am 3. Dezember 1998 hat die BH Hartberg den Beschwerdefüh­
rern den wasserbautechnischen Amtssachverständigenbericht zur 
Stellungnahme übermittelt. 

Am 22. Jänner 1999 erfolgte eine Mitteilung der Projektanten des 
öffentlichen Kanals der Gemeinde Schäffern bezüglich des durch­
geführten Anschlusses der anschlusspflichtigen Objekte. 

Mit Schreiben vom 30. Juni 1999 nahm der Beschwerdeführer 
zum wasserbautechnischen Amtssachverständigenbericht SteI­
lung. 

Wie dem Akteninhalt zu entnehmen war, hat die Behörde die Be­
schwerdeführer sodann mit Schreiben vom 21. März 2000 unter 
Hinweis auf § 13 AVG 1991 idgF aufgefordert, fehlende Unterla­
gen vorzulegen. Dieser Aufforderung sind die Beschwerdeführer 
mit Schreiben vom 4. April 2000 nachgekommen. 

Einem Aktenvermerk der BH Hartberg vom 10. April 2000 ist der 
Vorschlag einer Vorprüfung unter Hinweis auf die Stellungnahme 
des wasserbautechnischen Amtssachverständigen vom 20. Okto­
ber 1998 zu entnehmen. Nach Kundmachung vom 12. Juli 2000 
führte die Wasserrechtsbehörde sodann am 1. August 2000 eine 
mündliche Verhandlung durch. 

Aus dem Verhandlungsprotokoll ergibt sich, dass nach Ansicht 
des naturschutzfachlichen Sachverständigen zur Beurteilung der 
Eignung des Vorfluters die Vorlage hydrologischer Daten für eine 
Emissionsbemessung mit einer Frist bis zum 31. Oktober 2000 
notwendig erscheint. 

Das hydrologische Gutachten wurde erstellt und am 18. Oktober Schleppende Veriah-

2000 vorgelegt. Am 7. Februar bzw. 9. Februar 2001 übermittelte rensführung 

die BH Hartberg den Bezug habenden Akt an die Baubezirkslei-
tung Feldbach zur ergänzenden Beurteilung. Auf Grund eines 
Irrlaufes übermittelte die BH Hartberg mit Schreiben vom 6. März 
2001 die Aktenunterlagen erneut an die Baubezirksleitung Feld-
bach. 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2001 nahm die Baubezirksleitung Feld­
bach zum gegenständlichen Genehmigungsprojekt ergänzend 
Stellung und ersuchte um Einholung eines naturschutzfachlichen 
Gutachtens und sodann um nochmalige Vorlage des Gesamtak­
tes. 

Mit Schreiben vom 14. September 2001 erfolgte eine ergänzende 
naturschutzrechtliche Stellungnahme durch den Bezirksnatur­
schutzbeauftragten der Baubezirksleitung Hartberg. 
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Eine behördliche Entscheidung über den Antrag der Beschwer­
deführer zur Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung für den 
Betrieb der Pflanzenkläranlage ist bislang nicht ergangen. 

Gemäß § 73 Abs. 1 AVG ist die Behörde verpflichtet, über Anträge 
von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, späte­
stens aber sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu 
erlassen. 

Wiewohl die Behörde - dies war dem Akteninhalt zu entnehmen - Schleppende Verfah-

seit der Einbringung des Antrages auf Erteilung einer wasser- rensführung 

rechtlichen Bewilligung für eine Pflanzenkläranlage durch die Be­
schwerdeführer am 30. September 1998 Verfahrensschritte ge-
setzt hat, war die - insgesamt betrachtet - schleppende Verfah-
rensführung zu beanstanden. Beispielsweise war nicht nachvoll-
ziehbar, ob bzw. welche Verfahrensschritte die Behörde zwischen 
30. Juni 1999 und 21. März 2000 bzw. 4. April 2000 und 12. Juli 
2000 gesetzt hat. 

Da die Behörde ihrer Entscheidungspflicht bislang nicht nachge­
kommen ist und Gründe für dieses Vorgehen nicht zu erkennen 
waren, liegen diese im überwiegenden Verschulden der Behörde. 

Der Beschwerde war daher insoweit Berechtigung zuzuerken­
nen. 

Die VA hat der Behörde daher nahe gelegt, ihrer Entscheidungs­
pflicht nachzukommen, indem sie den Antrag der Beschwerdefüh­
rer auf Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung für eine 
Pflanzenkläranlage einer bescheidmäßigen Erledigung zuführt. 
Die Behörde hat in ihrer Stellungnahme den Ergang der in Rede 
stehenden Entscheidung in Aussicht gestellt, sodass weitere Ver­
anlassungen der VA entbehrlich erschienen. 

10.1.1.3 Säumnis bei der Erlassung eines Ersatzbe­
scheides - Amt der Salzburger Landesregierung 

VA 21-LF/00, Amt der Sbg LReg 0/01-VA-478/6-2001 

Auf Grund einer Beschwerde war von der VA eine Verletzung der 
Entscheidungspflicht durch den Salzburger Landeshauptmann als 
Wasserrechtsbehörde zweiter Instanz bei der Erlassung eines Er­
satzbescheides festzustellen. Die VA ging dabei von nachstehen­
den Erwägungen aus: 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Hallein vom 22. No- Bewilligungslose Ver-
vember 1982 hat die Behörde Frau XX und den Ehegatten N.N. rohrung eines Gerinnes 

sowie den Ehegatten Y.Y. zur Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustandes der von ihr und ihren Rechtsvorgängern bewilligungs-
los vorgenommenen Verlegung bzw. Verrohrung des von den 
Schönbachgutgründen kommenden, ehemals obertags fließenden 
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natürlichen Gerinnes aufgetragen, entweder unter gleichzeitiger 
Vorlage eines entsprechenden Sanierungsprojektes für den füh­
renden Teil der Verrohrung um nachträgliche Bewilligung anzusu­
chen oder den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. 

Die von Frau X.X. gegen diesen Bescheid erhobene Berufung hat 
der Landeshauptmann von Salzburg als Berufungsbehörde mit 
Bescheid vom 9. Jänner 1984 als unbegründet abgewiesen. 

Gegen diesen Bescheid hat Frau XX eine Beschwerde beim Ver­
waltungsgerichtshof eingebracht. Dieser hat mit Erkenntnis vom 
26. Juni 1984 den genannten Bescheid wegen Verletzung von 
Verfahrensvorschriften behoben. 

Wie dem Akteninhalt zu entnehmen war, hat die Berufungsbehör­
de sodann für den 14. Mai 1985 - sohin ein Jahr nach Ergang der 
höchstgerichtlichen Entscheidung - eine mündliche Verhandlung 
zur Ergänzung des Ermittlungsverfahrens durchgeführt. 

Einem Aktenvermerk des Amtssachverständigen vom 21. Novem­
ber 1985 war zu entnehmen, dass die gegenständlich in Rede 
stehende Verrohrung ein gemäß § 41 WRG wasserrechtlich bewil­
ligungspflichtiges Vorhaben darstellt. 

In weiterer Folge habe nach Darstellung der Behörde die Be­
scheidverpflichtete die Errichtung eines Sanierungsprojektes be­
absichtigt und hätte es mehrfach auch im Hinblick auf die Ergän­
zung der Entwässerungsmaßnahmen Gespräche gegeben. Ob 
bzw. wann tatsächlich ein entsprechendes Ansuchen zur Erteilung 
einer wasserrechtlichen Bewilligung bei der zuständigen Behörde 
eingegangen ist, war dem Akteninhalt nicht zu entnehmen und 
wurde dies auch in der Stellungnahme der Behörde nicht ange­
führt. 

Mit Gutachten vom 12. Jänner 1987 stellte der wasserbautechni­
sche Amtssachverständige neuerlich fest, dass die gegenständlich 
durchgeführte Verrohrung einer wasserrechtlichen Bewilligung 
gemäß § 41 WRG bedürfe. 

In weiterer Folge erging ein Schreiben der Salzburger Landesre­
gierung vom 16. Februar 1988 an die BH Hallein, in dem diese 
festhielt, dass durch die Verrohrung keine Missstände aufgetreten 
seien und die Anlage beschwerdefrei funktioniere, sodass keine 
weiteren Veranlassungen erforderlich seien. 

Wie die Berufungsbehörde in ihrer Stellungnahme vom 20. Sep­
tember 2000 ausgeführt hat, habe sie hierauf ihren Behördenakt 
eingelegt. Auch der Gegenstandsakt der BH Hallein sei mit dem 
Bemerken, dass das Verfahren abgeschlossen sei, da keine Be­
willigungspflicht angenommen worden sei, abgelegt worden. 
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Gemäß § 73 Abs. 1 AVG ist die Behörde verpflichtet, über Anträge 
von Parteien und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, späte­
stens aber sechs Monate nach deren Einlangen den Bescheid zu 
erlassen. 

Mit Aufhebung des oben genannten Bescheides durch den Ver­
waltungsgerichtshof tritt die Rechtssache in die Lage zurück, in 
der sie sich vor Erlassung des aufgehobenen Bescheides befun­
den hat. Die belangte Behörde ist im Sinne des § 63 Abs. 1 VwGG 
verpflichtet, mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes ent­
sprechenden Rechtszustand herzustellen. 

Weder der behördlichen Stellungnahme noch dem Akteninhalt 
war der Ergang eines Ersatzbescheides, mit welchem über die 
durch das aufhebende Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 
wieder offene Berufung abgesprochen wurde, zu entnehmen. Es 
war daher davon auszugehen, dass die Berufung bis heute uner­
ledigt ist. Gründe, die dieses Vorgehen der Behörde rechtfertigen, 
waren nicht zu erkennen. 

Da die Behörde somit ihrer Entscheidungspflicht nicht nachge­
kommen ist, war der Beschwerde insoweit Berechtigung zuzuer­
kennen. 

Der behördlichen Stellungnahme war zu entnehmen, dass zwi­
schenzeitig eine wasserrechtliche Bewilligung für eine ersatzweise 
Ableitung der Wässer ergangen sei. Die VA hielt hiezu fest, dass 
die Erteilung einer derartigen wasserrechtlichen Bewilligung für ei­
ne ersatzweise Ableitung von Wässern die Behörde von ihrer Ent­
scheidungspflicht über die vorliegende Berufung nicht entbindet. 

Die VA legte der Behörde daher nahe, ihrer Entscheidungspflicht 
nachzukommen, in dem sie die Berufung der Frau X.X. vom 
13. Dezember 1982 einer entsprechenden bescheidmäßigen Erle­
digung zuführt. 

Hiezu führte die Behörde in einer weiteren Stellungnahme aus, 
dass es sich bei einer neuerlichen Berufungsentscheidung ledig­
lich um einen Formalakt handle, "womit niemandem gedient wä­
re ", zumal zum damaligen Zeitpunkt eine Gesamt/ösung in Aus­
sicht gestanden habe, die jedoch erst spät verwirklicht worden sei. 

Ausstellung eines Er­
satzbescheides wurde 
unterlassen 

Die VA musste im gegenständlichen Verfahren auch die schlep- Schleppende Verfah-
pende Verfahrensführung beanstanden. Beispielsweise war nicht rensführung 

nachvollziehbar, dass die Behörde auf Grund der Berufung gegen 
den Bescheid der BH Hallein vom 22. November 1982 erst am 
18. Mai 1983 eine Verhandlung an Ort und Stelle durchführte und 
erst wiederum ein halbes Jahr später, nämlich am 9. Jänner 1984, 
einen entsprechenden Berufungsbescheid erließ. 
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Auch im Zeitraum zwischen Ergang des Erkenntnisses des Ver­
waltungsgerichtshofes am 26. Juni 1984 bis zur Durchführung ei­
ner mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 1985 waren die von der 
Behörde allenfalls getätigten Schritte nicht nachvollziehbar. 

Mit Ausnahme dreier Aktenvermerke vom 21. November 1985, 
13. Jänner 1986 und 1. November 1986 waren dem Akteninhalt 
auch in weiterer Folge in diesem Zeitraum keine behördlichen 
Maßnahmen zu entnehmen. 

Bis zum Schreiben vom 16. Februar 1988 erfolgte lediglich eine 
Stellungnahme des wasserbautechnischen Amtssachverständigen 
vom 12. Jänner 1987. 

Unnachvollziehbar war auch letztlich die Annahme der Behörde im 
Schreiben vom 16. Februar 1988, dass die zu diesem Zeitpunkt 
bereits mehrfach amtssachverständig festgestellte bewilligungs­
pflichtige, jedoch bis dahin bewilligungslose Anlage beschwerde­
frei funktioniere und daher keine weiteren Veranlassungen erfor­
derlich seien. 

Gründe für die äußerst schleppende Verfahrensführung wurden 
der VA nicht bekannt gegeben. Es war daher davon auszugehen, 
dass sie im überwiegenden Verschulden der Behörde liegen. Die­
se Vorgangsweise der Behörde war daher überdies zu beanstan­
den. 

10.1.1.4 Verzögerungen in einem wasserrechtlichen 
Verfahren - BH Gmünd 

VA 61-LF/00 

In der gegenständlichen Beschwerdesache wurde auf Grund einer 
Beschwerde eines Anrainers festgestellt, dass im Hinblick auf eine 
Teichanlage ein Verfahren gemäß § 28 Wasserrechtsgesetz und 
gleichzeitig ein Verfahren zur wasserrechtlichen Bewilligung von 
Neuerungen an der gegenständlichen Anlage anhängig war. 

In einer mündlichen Verhandlung vom 30. September 1999 wur­
den die Eigentümer der gegenständlichen Teichanlage von der 
Bezirkshauptmannschaft aufgefordert, die zur Beurteilung von 
wasserrechtlich bewilligungspflichtigen Neuerungen an der Anlage 
erforderlichen Projektunterlagen bis längstens 31. Jänner 2000 
beizubringen. Andernfalls wurden von der Behörde wasserpolizei­
liche Aufträge angedroht. 

Obwohl die gegenständlichen Unterlagen nicht fristgerecht beige­
bracht wurden, wurden die von der Wasserrechtsbehörde ange­
kündigten Schritte in der Folge nicht gesetzt, was zu von der Be­
hörde zu vertretenden erheblichen Verfahrensverzögerungen in 
der gegenständlichen Angelegenheit führte. 
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So wurden die ausstehenden Unterlagen erst am 17. Oktober 
2000 vollständig eingebracht und erwies sich die vorliegende Be­
schwerde wegen dieser Verfahrensdauer von mehr als einem Jahr 
als berechtigt. 

Da in der Folge mündliche Verhandlungen angesetzt und das 
wasserrechtliche Verfahren fortgeführt wurde, waren weitere Ver­
anlassungen durch die VA nicht zu setzen. 

10.1.1.5 Verzögerungen bei der Erlassung eines 
Ersatzbescheides 

VA 23-LF/01 , BMLFUW M 906101 

N.N. wandte sich an die VA und beschwerte sich darüber, dass die 
Oberste Wasserrechtsbehörde nach Aufhebung des Bescheides 
durch den Verwaltungsgerichtshofes einen entsprechenden Er­
satzbescheid aus für den Beschwerdeführer nicht nachvollziehba­
ren Gründen bislang nicht erlassen habe. Nach Einholung einer 
behördlichen Stellungnahme stellte die VA Nachstehendes fest: 

Mit Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 3. Februar 2000 
hat das Höchstgericht den Bescheid des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 
2. Oktober 1996 aufgehoben. 

Mit der Aufhebung dieses Bescheides durch den Verwaltungsge­
richtshof tritt die Rechtssache somit in die Lage zurück, in der sie 
sich vor Erlassung des aufgehobenen Bescheides befunden hat. 
Die belangte Behörde ist im Sinne des § 63 Abs. 1 VwGG ver­
pflichtet, mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
den der Rechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshofes ent­
sprechenden Rechtszustand herzustellen. 

Wie in der behördlichen Stellungnahme bestätigt wurde, war bis­
lang noch kein Ersatzbescheid ergangen. Die Behörde ist damit 
ihrer Entscheidungspflicht nicht nachgekommen. 

Als Grund für die Verfahrensverzögerungen führte die Oberste 
Wasserrechtsbehörde aus, dass seitens der Bundesstraßenver­
waltung noch keine Vorstellungen über den nunmehr geplanten 
konkreten Trassenverlauf der in diesem Bereich zu bauenden 
Bundesstraße mitgeteilt worden sei. 

Für die VA war nicht ersichtlich, weshalb die von der Behörde an­
geführten Gründe der Erfüllung der Entscheidungspflicht durch die 
Behörde entgegenstehen sollten. Die angeführten Gründe ver­
mochten daher die Säumnis der Behörde nicht zu rechtfertigen, 
sodass davon auszugehen war, dass diese im überwiegenden 
Verschulden der Behörde liegen. 
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Der Beschwerde war daher insoweit Berechtigung zuzuerkennen. 

Die VA hat der Obersten Wasserrechtsbehörde nahe gelegt, ra­
schestmöglich ihrer Entscheidungspflicht durch Erlassung des Er­
satzbescheides nachzukommen. 

10.1.1.6 Beitragsvorschreibung an Nichtmitglieder einer 
freiwilligen Wassergenossenschaft 

VA 120-LF/00, BH St. Johann/Pg. 30403-206/333/8-2001-Hi 

Zwei Eigentümer von Grundstücken am Fuße eines Berghanges 
führten darüber Beschwerde, dass die freiwillige Wassergenos­
senschaft Bürgerwald ihnen Kostenbeiträge für die Anlegung von 
Forststraßen, die Schaffung eines mehrschichtigen Baumbestan­
des und die Herstellung verschiedener Einbauten und Steinfang­
netze vorgeschrieben habe. Ihre Grundstücke würden aber nicht 
in einem felssturzgefährdeten Gebiet liegen, welches durch die 
gegenständlichen Verbauungsmaßnahmen geschützt werden soll. 

Das Prüfverfahren der VA führte zu folgendem Ergebnis: 

Den der VA zur Verfügung stehenden Unterlagen zufolge haben 
die Beschwerdeführer am 17. bzw. 20. Mai 1999 ein Formular der 
Verbauungsgenossenschaft Bürgerwald unterschrieben, wonach 
sie mit der Gründung der Genossenschaft nicht einverstanden 
sind. Laut Niederschrift über die am 20. Mai 1999 durchgeführte 
Gründungsversammlung haben sie sich gegen die Gründung der 
Genossenschaft ausgesprochen. 

Mit Bescheid vom 5. Mai 2000 erkannte die BH St. Johann im Irrtümliche Zustellung 

Pongau die auf Grund freier Vereinbarung der Beteiligten gebil-
dete Wassergenossenschaft zur Verbauung des Bürgerwaldes in 
Bad Hofgastein an (§ 74 Abs. 1 Iit. a WRG). Laut Mitteilung der 
BH St. Johann/Pongau wurde dieser Bescheid irrtümlich an einen 
der Beschwerdeführer zugestellt. 

Am 5. Dezember 2000 schrieb die Genossenschaft zugleich mit 
der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung einen "Jah­
resinteressentenbeitrag 2000" über ATS 4.100,- bzw. ATS 2.900,­
vor und rief dessen Bezahlung mit Schreiben vom 14. Februar 
2001 in Erinnerung, obwohl die Beschwerdeführer nicht Mitglieder 
der freiwilligen Wassergenossenschaft waren. 

Laut Mitteilung des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Gebietsbauleitung Pongau, vom 26. Feber 
2001 liegen zwei der drei beschwerdegegenständlichen Grund­
stücke außerhalb des braunen Hinweisbereiches des Gefahrenzo­
nenplans (gemäß § 7 lit. a der Verordnung über die Gefahrenzo­
nenpläne, BGBI. 1976/436, ein Bereich, der Naturgefahren wie 
Steinschlag oder nicht im Zusammenhang mit Wildbächen oder 
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Lawinen stehenden Rutschungen ausgesetzt ist), sodass für diese 
zwei Grundstücke mit keinen Schadenseinwirkungen zu rechnen 
war. 

Die BH St. Johann/Pongau machte die Wassergenossenschaft 
über Einschreiten der VA mit Schreiben vom 29. Jänner und 
21. Februar 2001 darauf aufmerksam, dass der von ihr geforderte 
Betrag mangels Rechtsgrundlage nicht eingetrieben werden kann . 
Die Eintreibung unterblieb daraufhin. 

Die Kostenvorschreibung an Personen, die nicht Mitglieder einer 
freiwilligen Wassergenossenschaft sind, ist, wie sich aus einem 
Umkehrschluss zu § 86 WRG ergibt, rechtlich unzulässig. Die vor­
liegende Beschwerde war daher insofern berechtigt, als die Ver­
bauungsgenossenschaft Bürgerwald den Beschwerdeführern am 
5. Dezember 2000 einen Jahresinteressentenbeitrag über ATS 
4.100,- bzw. ATS 2.900,- vorgeschrieben und dessen Bezahlung 
mit Schreiben vom 14. Februar 2001 in Erinnerung gerufen hat. 

Die Eigentümer von Liegenschaften, die keiner Wassergenossen­
schaft angehören, können jedoch zufolge § 86 Abs. 1 WRG auf 
Antrag der Genossenschaft durch Bescheid dazu verhalten wer­
den, einen angemessenen Kostenbeitrag zu leisten. Die Heran­
ziehung von Nichtmitgliedern ist ein antragsbedürftiger Verwal­
tungsakt (VwGH 19.12.1963, 502163) , der von der zuständigen 
Wasserrechtsbehörde nur dann verfügt werden darf, wenn die 
Nichtmitglieder aus Einrichtungen der Wassergenossenschaft 
einen wesentlichen Nutzen ziehen. Im Verfahren vor der Wasser­
rechtsbehörde haben nur die Genossenschaft und der betreffende 
Liegenschaftseigentümer ParteisteIlung (Raschauer, Kommentar 
zum Wasserrecht Rz 2 zu § 86). 

Da die Wassergenossenschaft die Einbringung eines Antrags auf 
Beitragsleistungen von Nichtmitgliedern ankündigte, wäre in einem 
allfälligen, über Antrag der Genossenschaft einzuleitenden Er­
mittlungsverfahren von der BH zu klären , ob die Nichtmitglieder 
der Genossenschaft tatsächlich aus deren Einrichtungen einen 
wesentlichen Nutzen ziehen und zur Beitragsleistung herangezo­
gen werden können. 

10.1.2 Sonstige Einzelfälle 

10.1.2.1 Unterlassungsklage wegen Reitens auf 
bundesforstlichen Liegenschaften - ÖBF 

VA 39-LF/01 , Finprok. 551-Präs/2001 

Die Finanzprokuratur hat namens der Republik Österreich (der 
Österreichischen Bundesforste und der Österreichischen Bun-
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desforste AG) am 24. April 2001 gegen N.N. eine Klage auf Un­
terlassung des Reitens auf bundesforstlichen Liegenschaften im 
Wienerwald außerhalb gekennzeichneter Reitwege eingebracht. 

Der Beschwerdeführer erachtete die Einbringung einer derartigen 
Klage als unangemessen. Auch die VA vermochte die Zweckmä­
ßigkeit und Angemessenheit der gerichtlichen Schritte nicht zu er­
kennen. 

Die VA holte sowohl bei der Finanzprokuratur als auch bei den 
Österreichischen Bundesforsten eine Stellungnahme ein. 

Die Finanzprokuratur hielt gegenüber der VA fest, dass in Bezug 
auf Verstöße gegen § 33 Forstgesetz mit bloßen Abmahnungen 
kein nachhaltiger Erfolg erzielt werden könne, weshalb die Öster­
reichische Bundesforste AG aus präventiven Gründen gegen Per­
sonen, die bei einem Verstoß gegen das forstgesetzliche Reitver­
bot betreten würden, gerichtlich vorgehe. Die Finanzprokuratur sei 
daher bereits in mehreren Fällen mit der Führung einer Unterlas­
sungsklage beauftragt worden und diesen Aufträgen pflichtgemäß 
nachgekommen. Nach Ansicht der Finanzprokuratur liege eine 
unangemessene Vorgangsweise somit nicht vor. 

In der Zwischenzeit sei ein Versäumungsurteil gegen den Be­
schwerdeführer ergangen. 

Wiewohl ausgegliederte Rechtsträger von der Prüfkompetenz der 
VA nicht umfasst sind, wurde es für notwendig erachtet, auch eine 
Stellungnahme der ÖBF AG einzuholen. 

Auch die Österreichischen Bundesforste AG hielt im gegenständli­
chen Fall den Vorwurf der Unangemessenheit für unbegründet 
und argumentierte, dass bereits aus Erfahrung die Einbringung ei­
ner Unterlassungsklage wie im gegenständlichen Fall der einzig 
zielführende Weg sei. 

Die VA musste mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass die 
Österreichischen Bundesforste AG auf Grund der mangelnden 
Prüfkompetenz der VA gegenüber ausgegliederten Rechtsträgern 
keine Bereitschaft mehr hat, auf Anfragen der VA im bisherigen 
Umfang einzugehen. 

10.1.2.2 Auszahlung und nachträgliche Rückforderung 
einer Ausgleichszulage - Agrarmarkt Austria 

VA 69-LF/00, BMLFUW 08012/36-Pr.C1/2000 

Frau und Herr N.N. wandten sich an die VA und brachten vor, 
dass sie im Mehrfachantrag - Flächen 1999 versehentlich im Feld 
"Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete und Nationale Bei-

Abmahnungen nicht 
ausreichend 
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hilfe (= Wahrungsregelung)" das dafür vorgesehene Feld nicht 
angekreuzt hätten. 

Dass sie die Ausgleichszulage beantragen wollten, sei aber dar­
aus ersichtlich, dass sie beim darauf folgenden Punkt "nur für 
Ausgleichszulage auszufüllen" das Feld "Nein" angekreuzt hätten. 

Nachdem dieser Irrtum erkannt worden sei , habe man am 5. Juli 
1999 eine Korrekturmeldung an die Agrarmarkt Austria getätigt, 
worauf mit Schreiben vom 29. Oktober 1999 eine Mitteilung der 
Agrarmarkt Austria erging , wonach die gegenständliche Aus­
gleichszulage antragsgemäß in der Höhe von 2.125,68 Euro ge­
währt werde. Es sei in der Folge dieser Betrag auch auf das Konto 
der Förderungswerber überwiesen worden. 

Mit Mitteilung vom 14. Februar 2000 sei die gegenständliche Aus­
gleichszulage jedoch von der AMA neu berechnet und zurückge­
fordert worden. 

Im Zuge des Prüfverfahrens der VA bestätigen sich diese Anga­
ben und war festzustellen , dass nach Ablauf der dafür vorgesehe­
nen Frist eine (neue) AntragsteIlung auf Gewährung der gegen­
ständlichen Ausgleichszulage nicht mehr möglich war. 

Wegen des Fehlens des Ankreuzens des richtigen Kästchens Beantragung erfolgte 
bzw. das Ankreuzen eines anderen Kästchens - wie im gegen- nicht rechtzeitig 

ständlichen Fall festzustellen war - konnte von einer rechtzeitigen 
Beantragung der Ausgleichszulage nach den geltenden Richtlini-
en und Festlegungen des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft sowie der AMA, 
welche den Umgang mit unvollständigen Anträgen betrafen, nicht 
ausgegangen werden. 

Die Nichtgewährung der gegenständlichen Ausgleichszulage war 
daher - auch im Sinne der Gleichbehandlung aller Förderungs­
werber - von der VA nicht zu beanstanden. 

Auf Anfrage an die Agrarmarkt Austria bzw. das Bundesministeri­
um für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
weshalb zunächst eine Auszahlung der Ausgleichszulage erfolgte 
und diese dann zurückgefordert wurde, berief sich die Agrarmarkt 
Austria lediglich auf "EDV-technische Gründe" ohne diese näher 
zu erläutern. Die VA vertrat in diesem Zusammenhang die An­
sicht, dass solche "EDV-technischen Gründe" im Bereich der Be­
hörde angesiedelt und von dieser zu vertreten sind. Da das Un­
verständnis der Beschwerdeführer für die zunächst erfolgte Aus­
zahlung und die darauf folgende Rückforderung (nach ca. vier 
Monaten) nachvollziehbar war, erwies sich die gegenständliche 
Beschwerde als berechtigt. 
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11 Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen 

11 .1 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

11.1.1 Krankenversicherung 

11.1.1.1 Allgemeines 

Im Bereich der Krankenversicherung hat die Zahl der im Jahr 2001 
neu zu bearbeitenden Beschwerden im Vergleich zum vorange­
gangenen Berichtsjahr deutlich zugenommen (2000: 143; 2001: 
223). 

Diese deutliche Zunahme des Beschwerdeaufkommens ist zwei­
fellos darauf zurückzuführen, dass auf Grund der angespannten 
finanziellen Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung das 
vorhandene Einsparungspotenzial möglichst ausgenützt wird. Dies 
führt aber dazu, dass beispielsweise im Bereich der Bewilligung 
von Heilmittel und Hilfsmittel eine restriktive Vollzugspraxis der 
Krankenversicherungsträger erkennbar ist. 

Die VA war in den hiezu eingeleiteten Prüfungsverfahren bemüht, 
eine nochmalige eingehende Abwägung der medizinischen 
Aspekte im Einzelfall anzuregen. So konnte in einem Beschwer­
defall für eine Versicherte, die an multipler Sklerose leidet, letztlich 
doch die Verschreibung von Cannabispräparaten erreicht werden, 
wofür ein ausführliches Gutachten des zuständigen Klinikvorstan­
des des AKH Wien notwendig war (VA 623-SV/01). 
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11.1.1.2 Ambulanzgebühren - Ärger und Verwaltungsaufwand 

Die Vorschreibung des Behandlungsbeitrages-Ambulanz löste eine Flut von Be­

schwerden aus. § 135a Abs. 2 ASVG nennt insgesamt acht Befreiungsgründe. Al­

lein zu diesem Absatz erarbeiteten das BMSG und der Hauptverband Erläuterungen 

im Umfang von 10 A4-Seiten. 

Tatsächlich ist die Einhebung der Ambulanzgebühr von einem hohen Verwaltungs­

aufwand begleitet und fehleranfällig. Patientendaten werden von den Krankenan­

stalten erfasst und elektronisch in Form normierter Datensätze an die Krankenver­

sicherungsträger übermittelt. Erst nach der Zahlungsvorschreibung und einer 

nochmaliger Befassung der Krankenanstalten kann im Regelfall geklärt werden, ob 

eine Beitragspflicht zu Recht oder zu Unrecht angenommen wurde. An die VA 

wandten sich Menschen mit chronischen oder seltenen Krankheiten, die gezielt in 

Spezialambulanzen überwiesen werden, Patienten und Unfallopfer, die außerhalb 

regulärer Ordinationszeiten bzw. dringend ärztlicher Hilfe bedurften, sowie Perso­

nen, die in ärztlich unterversorgten ländlichen Regionen wohnen und keine extra­

murale Versorgung in Anspruch nehmen können. 

Einzelfälle: 

VA 510-SV/01 u. ca. 60 Fälle bis Stichtag Mai 2002 

Die Vorschreibung der Ambulanzgebühr zwingt die Spitäler zur 
aufwändigen Dokumentation jedes einzelnen - und nicht nur des 
gebührenpflichtigen - Ambulanzbesuches. Wird für das Ausfüllen 
eines entsprechenden Formulars und die Eingabe der Computer­
daten bloß eine Minute kalkuliert, entsteht dadurch bei österreich­
weit 15 Millionen Ambulanzbesuchen jährlich ein Mehraufwand 
von 250 Stunden allein für das Spitalspersonal. 

Gem. § 135a Abs. 4 ASVG sind die mit der Einhebung des Be­
handlungsbeitrages verbundenen Verwaltungskosten je Kalen­
derjahr mit nicht mehr als 6,5 % der Summe der vorgeschriebe­
nen Behandlungsbeiträge verrechenbar. Fällt in einem Jahr für 
eine Person nur ein Behandlungsbeitrag von € 18,17 Euro oder € 
10,90 an , stehen nur diese Beträge zur Deckung der Verwal­
tungskosten zur Verfügung. Ein Betrag von € 0,71 Euro deckt 
aber lediglich das Porto (€ O,51) . Allein mit dem Papier und dem 
Kuvertaufwand sind 6,5% der verrechenbaren Kosten bereits er-
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reicht. Die darüber hinausgehenden Aufwendungen für die Er­
mittlung der Behandlungsbeiträge, für zusätzliches Personal, 
Überstunden oder EDV-Ausstattung können auch von den restli­
chen € 0,47, die bei der Vorschreibung eines Behandlungsbeitra­
ges von € 18,17 noch zur Verfügung stehen, nicht gedeckt wer­
den. Dabei sind die Kosten für Mahnschreiben, Bescheiderteilung, 
Auslandszustellungen oder Aufwände für die Eintreibung von strit­
tigen Fällen noch gar nicht berücksichtigt. 

Die erstmalige Vorschreibung für das zweite Quartal 2001 (April 
bis Juni) erfolgte im September/Oktober und löste erheblichen 
Unmut aus. Auf Grund des amtswegigen Prüfungsverfahrens zu 
VA 510-SV/01 kann man davon ausgehen, dass mitursächlich 
dafür auch tatsächlich objektiv falsche Vorschreibungen waren. 
Nach Schätzungen der NÖGKK dürften bei der ersten Einhebung 
10% der insgesamt ausgeschickten Vorschreibungen unrichtig 
gewesen sein (Stellungnahme vom 13.11.2001), die Stmk GKK 
geht von 9% (Stellungnahme vom 22.10.2001) fehlerhaften Vor­
schreibungen in diesem Quartal aus. Die Sbg GKK führt in der 
Stellungnahme vom 21.11.2001 aus, dass in den ersten Tagen 
bis zu 100 Mitarbeiter nur damit beschäftigt waren, Beschwerden 
entgegenzunehmen. Die WGKK registrierte bis zu 3.000 Anrufe 
pro Tag, sodass auch die installierte Hotline längere Zeit hoff­
nungslos überlastet war. Die Vlbg GKK teilte am 19.11.2001 mit, 
dass die Reklamationen den Rückschluss zulassen, dass schein­
bar alle Kontakte in den Ambulanzen, unabhängig davon, ob eine 
Behandlung erfolgte oder nicht, gemeldet wurden. Wer nur in der 
Ambulanz war, um einen Termin zu vereinbaren, Röntgenbilder 
abzugeben etc. hat ebenso eine Zahlungsaufforderung erhalten, 
wie Patienten, die unverrichteter Dinge wieder gehen mussten, 
weil etwa ein Spitalsbett nicht frei, Geräte defekt waren etc. Auch 
die von der VA durchgeführten Prüfungsverfahren zeigten, dass 
Fehler bei der Registrierung bzw. fehlerhafte Eintragungen be­
dingten, dass Befreiungstatbestände negiert wurden. 

Nicht zu erklären ist Versicherten, weshalb sie einen Behand­
lungsbeitrag von € 18,17 zu leisten haben, wenn sie als "Unfal­
lopfer" von der Polizei bzw. der Rettung in eine Ambulanz ge­
bracht werden; die niedrigere Gebühr in Höhe von € 10,90 aber zu 
entrichten ist, wenn der Transport mit einem Notarztwagen erfolgt 
oder ein Überweisungsschein vorgelegt werden kann. Letzteres ist 
Verunfallten faktisch nicht möglich. 

Vorschreibungen 
fehleranfällig 

Der Gesetzgeber hat den Befreiungsgrund "medizinischer Notfall" "Medizinischer Notfall" 

in § 135a Abs. 2 ASVG an die Voraussetzung geknüpft, dass we-
gen Lebensgefahr oder aus anderen Gründen unmittelbar eine 
stationäre Aufnahme erfolgen muss. Damit hat der normierte Tat-
bestand keinerlei Relevanz, da jede Behandlung im Vorfeld einer 
stationären Aufnahme als Anstaltspflege anzusehen ist. Auch 
ohne diesen Befreiungstatbestand wäre in den 2% aller Ambu-
lanzbesuche, die unmittelbar einer stationären Behandlung vor-

129 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)128 von 266

www.parlament.gv.at



SM SG _____________ ...:..;VA:.....:.-=D...:..;r.~P__=e::....:.te:=:....:.r__=.K..:..:o:...:::s..:.:::te;..;.;..lk=a 

ausgehen, nicht ambulanzgebührenpflichtig. Legistische Kosmetik 
und eine darauf aufbauende verzerrte mediale Darstellung führt 
dazu, dass fälschl ich der Eindruck erweckt wird, der Gesetzgeber 
nimmt auf Sachverhalte Bezug, die gemeinhin im allgemeinen 
Sprachgebrauch als "medizinische Notfälle" aufgefasst werden. 
Dies produziert unnötigen Verwaltungsaufwand und Erklärungs­
bedarf. 

Unverständlich und gesundheitspolitisch zu bedauern ist weiters 
der Umstand, dass der Gesetzgeber nur bestimmte chronische 
Erkrankungen von der Vorschreibung ausnimmt nicht darauf Be­
dacht genommen hat, dass zur ganzheitlichen Erfassung komple­
xer Erkrankungen Spezialambulanzen geschaffen worden sind, 
die den Besuch nicht nur eines, sondern mehrerer Fachärzte in­
nerhalb kürzester Zeit entbehrlich machen (Schmerz-, Diabetes-, 
MS-, Gehörlosenambulanzen etc.). All diese Besuche sind jetzt 
kostenpflichtig . 

Auslegungsbedürftig erweist sich die Definition dessen, was der 
Gesetzgeber in § 135a Abs. 2 Z 8 als "ein und denselben Be­
handlungsfall" auffasst. Entgegen der Verwaltungspraxis vertritt 
die VA den Standpunkt, dass zur Erstellung von Diagnosen in 
Vorbereitung einer Operation nicht pro Ambulanzbesuch unter­
schiedlich viele einzelne für sich abgeschlossene, sondern ein 
und derselbe Behandlungsfall vorliegt. Werden einzelne T eillei­
stungen vor einer stationären Aufnahme erbracht, sind diese 
gleichwohl dem Leistungstypus Anstaltspflege zuzuordnen und 
damit aber auch nach § 27 Abs. 1 Bundeskrankenanstaltengesetz 
mit den Pflegegebühren der allgemeinen Gebührenklasse, die der 
Sozialversicherungsträger zu leisten hat, bereits umfassend ab­
gegolten. Eine wiederholte Vorschreibung einer Ambulanzgebühr 
erscheint auch im Lichte von Grundsätzen, die der OGH bei ver­
gleichbaren Sachverhalten aufgestellt hat (10 Ob S 28/01t-ASoK 
2001 /306) für rechtswidrig. Offene Rechtsfragen sind zu erörtern 
und nicht durch das Spitalspersonal zu Lasten der Patienten de 
facto zu entscheiden. 

Zusammenfassend wäre es aus der Sicht der VA ein Jahr nach 
Einführung der Ambulanzgebühr sinnvoll , die Mehreinnahmen den 
damit im Zusammenhang stehenden Verwaltungsaufwand der 
Spitäler und Kassen gegenüber zu stellen und gesondert zu eva­
luieren, ob und wann Ambulanzbesuche kostengünstiger sind als 
Behandlungen im niedergelassenen Bereich. 

Da schwer kranke Personen bereits mit verschiedensten Selbst­
behalten für Hilfsmittel, Heilbehelfe, Spitalsbehandlungsbeiträge 
etc. belastet sind, ist zu überdenken, ob bei Ambulanzgebühren 
eine Anhebung der Befreiungsgrenze auch über den Ausgleichs­
zulagenrichtsatz hinaus in Erwägung gezogen werden soll. 
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11.1.1.3 Beitragspflichtige Mitversicherung von Angehörigen 

1. Die vorgesehenen Ausnahmeregelungen tragen der individuellen Lebenssituati­

on der Betroffenen nicht ausreichend Rechnung. 

2. Mangels Kenntnis alternativer Versicherungsmöglichkeiten werden zum Teil 

überhöhte Beiträge geleistet. 

3. Die Berechnung des Zusatzbeitrages sollte auf Grund der aktuellen Einkom­

mensverhältnisse erfolgen. 

Einzelfälle: 

VA 88, 91,105,113,156,205,244,257,262,287, 336,345,354,357, 396,482,483,489, 
543,577,604,613, 778-SV/01 

Im Zuge des Budgetbegleitgesetzes 2001 (BGBI. I Nr. 142/2000) 
wurde die beitragsfreie Mitversicherung von Angehörigen in der 
Krankenversicherung weitgehend beseitigt. Demnach ist die in 
den Sozialversicherungsgesetzen vorgesehene Mitversicherung in 
der Krankenversicherung - soweit sie Ehegatten, haushaltsfüh­
rende Angehörige sowie durch Satzung als Angehörige aner­
kannte Verwandte und haushaltsführende Lebensgefährten be­
trifft - seit 1. Jänner 2001 beitragspflichtig. Die Versicherten haben 
grundsätzlich einen Zusatzbeitrag in Höhe von 3,4 % der Bei­
tragsgrundlage zu leisten. 

Ein solcher Zusatzbeitrag ist nur in einigen Ausnahmefällen nicht 
einzuheben. So entfällt diese Verpflichtung zur Zahlung eines Zu­
satzbeitrages insbesondere dann, wenn der bisher beitragsfrei 
mitversicherte Angehörige ein Kind erzieht bzw. in der Vergan­
genheit mindestens vier Jahre erzogen hat. Weiters ist eine Aus­
nahme für jene Angehörigen vorgesehen, die Anspruch auf Pfle­
gegeld der Pflegestufe 4 oder höher haben oder die den versi­
cherten Ehepartner/Lebensgefährten aktuell pflegen, sofern es 
sich um einen Pflegefall der Stufe 4 oder höher handelt. 

Überdies ist bei Vorliegen einer sozialen Schutzbedürftigkeit nach 
Richtlinien des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversi­
cherungsträger von der Einhebung dieses Zusatzbeitrages abzu­
sehen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das monatliche 
Nettoeinkommen des Versicherten den im Pensionsversiche­
rungsrecht maßgeblichen Ausgleichszulagenrichtsatz nicht über­
steigt. 

Beseitigung der bei­
tragsfreien Mitversi­
cherung 
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Im Berichtszeitraum langten bei der VA insgesamt 23 Beschwer­
den zu dieser Neuregelung ein. 

Die überwiegende Anzahl der Beschwerden wurde von älteren 
Versicherten (Pensionisten zwischen 60 und 70 Jahren und älter) 
eingebracht. Dieser Personenkreis beanstandet verständlicher­
weise insbesondere das Fehlen von Übergangsregelungen, weil 
naturgemäß im fortgeschrittenen Lebensalter diese gesetzliche 
Änderung nicht mehr in der Lebensplanung berücksichtigt werden 
kann. 

Der Grund für viele Beschwerden ist allerdings auch ein oft tragi­
sches persönliches Schicksal. So empfinden die Beschwerdefüh­
rer im Ergebnis den Zusatzbeitrag "als Strafzuschlag" für unge­
wollte Kinderlosigkeit, für erlittene Fehlgeburten oder für den vor­
zeitigen Tod des einzigen Kindes im Kleinkindalter. In diesem Zu­
sammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass in dieser Le­
benssituation eine Arbeitsaufnahme für Frauen oft mangels ge­
eigneter Beschäftigungsmöglichkeiten von vornherein nicht in 
Betracht kam und derzeit auch nicht kommen kann. 

Auf Grund dieser Beschwerden ist daher davon auszugehen, dass 
die Ausnahmen von der Entrichtung eines Zusatzbeitrages für An­
gehörige gerade für ältere Menschen verständlicherweise nicht 
einsichtig ist, wobei letztlich ihr Vertrauen in den Sozialstaat er­
schüttert wurde, weil sie von vornherein keine Chance hatten, die­
ser Beitragsentrichtung zu entgehen. 

So empfinden es die Betroffenen, die in der Vergangenheit oft jah­
relang aufopferungsvoll Angehörige - teils ohne Pflegegeld - ge­
pflegt und dafür ihre Beschäftigung aufgegeben haben, daher als 
besondere Härte, dass sie nunmehr durch die Gesetzesänderung 
gleichsam finanziell zusätzlich noch einmal dafür "bestraft" wer­
den. 

Ein weiterer Mangel dieser Regelung besteht darin, dass sie al­
ternative Versicherungsmöglichkeiten unberührt lässt. So kann 
beispielsweise für die Betroffenen eine freiwillige Selbstversiche­
rung in der Krankenversicherung oder die Aufnahme einer Be­
schäftigung mit geringem Entgelt kostengünstiger sein. Den Be­
troffenen sind diese Ausweichmöglichkeiten allerdings oft nicht 
bekannt, was dazu führt, dass sie im Ergebnis überhöhte Beiträge 
leisten. 

Ebenso wendeten sich die Beschwerdeführer dagegen, dass die 
Zusatzbeiträge nicht laufend von ihrem Entgelt oder ihrer Pensi­
onsleistung abgezogen werden und somit nicht wie andere Sozi­
alversicherungsbeiträge zu einer unmittelbaren Steuerkürzung 
führen. Die VA war daher in diesen Fällen bemüht, die Betroffe­
nen darüber aufzuklären, dass eine nachträgliche Geltendma­
chung von entsprechenden Werbungskosten in der Arbeitneh­
merveranlagung in Betracht kommt. Gerade für die Bezieher ge-
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ringer Einkommen ergibt sich daraus auf Grund ihrer von vorn­
herein eingeschränkten finanziellen Flexibilität eine zusätzliche 
Härte. 

Diese unbefriedigende Situation wurde durch eine Änderung der 
Sozialversicherungsgesetze vorerst nur für Pensionsbezieher ab 
1. Jänner 2002 gebessert, wonach für Pensionsbezieher der Zu­
satzbeitrag von der jeweiligen Pension (Pensionssonderzahlung) 
einzubehalten und an die zuständigen Krankenversicherungsträ­
ger zu überweisen ist, wofür allerdings ein Antrag notwendig ist. 

Einen weiteren Problemkreis bildet die Bemessung des Zusatz­
beitrages. Der Versicherte hat für seine Angehörigen nämlich den 
Zusatzbeitrag von seiner auf Jahresdurchschnittsbasis ermittelten 
Beitragsgrundlage zu entrichten. Dabei wird grundsätzlich auf die 
letzten beim Hauptverband gespeicherten und aufgewerteten Bei­
tragsgrundlagen vorangegangener Jahre abgestellt. 

Diese Regelung hat in einem Beschwerdefall dazu geführt, dass 
der Versicherte für seine Ehegattin einen Zusatzbeitrag zu leisten 
hatte, der um zwei Drittel höher ist, als der von ihm selbst zu lei­
stende Krankenversicherungsbeitrag . 

Der Beschwerdeführer hatte nämlich im Jahr 2001 auf Grund ei­
ner Teilzeitbeschäftigung ein deutlich niedrigeres Einkommen, als 
im für den Zusatzbeitrag maßgeblichen vorletzten Kalenderjahr, in 
dem er über der Höchstbeitragsgrundlage verdiente. 

Die VA hat daher hinsichtlich dieses Beschwerdepunktes auch mit 
dem Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
Kontakt aufgenommen und darauf hingewiesen, dass letztlich ein 
Gleichklang der Beitragsentrichtung nur dann gewährleistet ist, 
wenn auch für den Zusatzbeitrag die allgemeine Beitragsgrundla­
ge, also das im Beitragszeitraum laufend gebührende Entgelt, 
herangezogen wird. 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
entgegnete diesen Ausführungen lediglich, dass die bestehende 
Regelung Einkommensschwankungen eben zeitverzögert in die 
eine oder andere Richtung berücksichtige und einer möglichst 
einfachen Vollziehung diene. 

Die VA hält demgegenüber aber daran fest, dass nur eine laufen­
de Beitragseinhebung für die Versicherten einsichtig sein kann. 

Bemessung des Zusatz­
beitrages 
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BMSG VA Dr. Peter Kostelka 

11.1.1.4 Existenzgefährdung durch Leistungseinbehalt für Beitragsschulden 

In den sozialversicherungsrechtlichen Aufrechnungsbestimmungen sollte eindeutig 

klargestellt werden, dass den Versicherten bzw. Leistungsbeziehern ein Betrag un­

ter Bedachtnahme auf das in der Exekutionsordnung vorgesehene Existenzmini­

mum zu verbleiben hat. 

Einzelfälle: 

VA 43, 52,268, 298,310,514, 620,692, 803-SV/01 und 52-SV/02 

Die Sozialversicherungsträger können gemäß § 103 ASVG und 
den entsprechenden Parallelbestimmungen in den übrigen Sozial­
versicherungsgesetzen auf die von ihnen zu erbringenden Geld­
leistungen vom Anspruchsberechtigten geschuldete fällige Sozial­
versicherungsbeiträge und zu Unrecht erbrachte Leistungen auf­
rechnen. Diese Aufrechnung ist uneingeschränkt bis zur Hälfte 
der zu erbringenden Geldleistung zulässig. 

Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes sind die Aufrech­
nungsbestimmungen der Sozialversicherungsgesetze nämlich als 
dem eigentlichen Exekutionsrecht vorrangig und spezielle Normen 
zu betrachten, sodass die Pfändungsbeschränkungen der Exeku­
tionsordnung einer Aufrechnung bis zur Hälfte der vom Versiche­
rungsträger zu erbringenden Geldleistungen nicht entgegenstehen 
(vgl. zu 10 Obs 146/93 = SSV-NF 7/100 = SZ 66/134). 

Es obliegt somit ausschließlich dem Ermessen des zuständigen 
Sozialversicherungsträgers, inwieweit er von dieser weit gehenden 
Ermächtigung zur Aufrechnung Gebrauch macht. 

Im Berichtszeitraum wurde die VA mit zahlreichen Beschwerden 
konfrontiert, in denen darauf hingewiesen wurde, dass diese Re­
gelung dazu führt, dass selbst bei Ausgleichszulagenbeziehern die 
Pensionsleistung - teilweise sogar in beträchtlicher Höhe - ge­
kürzt wird. Eine solche Vorgangsweise kann allerdings - auch 
wenn nur geringe Beträge einbehalten werden - für die Betroffe­
nen, unter Bedachtnahme auf ihre geringe Leistungshöhe, zu ei­
ner existenzbedrohenden Situation führen, in der selbst die not­
wendigsten Lebensbedürfnisse nicht mehr abgedeckt werden 
können. 

So hat die Wiener Gebietskrankenkasse beispielsweise in einem 
Beschwerdefall die Hälfte einer Krankengeldleistung einbehalten, 
weshalb dem Versicherten lediglich eine monatliche Leistung von 
ca. ATS 2.500,-- (€ 182,--) verblieb. 
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Die VA ist daher in diesen Fällen insbesondere bemüht, einen ge­
ringeren Leistungseinbehalt im Interesse der Beschwerdeführer 
durchzusetzen. 

Abgesehen davon erscheint eine solche drastische Leistungskür­
zung auch aus grundrechtlicher Sicht bedenklich (vgl. hiezu 
Grundrechtsteil). Die VA tritt daher dafür ein, dass durch eine No­
vellierung der in den Sozialversicherungsgesetzen enthaltenen 
Aufrechnungsbestimmungen ausdrücklich jener Betrag festgelegt 
werden sollte, der im Fall einer Aufrechnung dem Leistungsbezie­
her zu verbleiben hat, wobei auf das in der Exekutionsordnung 
vorgesehene Existenzminimum Bedacht genommen werden soll­
te. Andernfalls könnten ausgerechnet die Sozialversicherungsträ­
ger im Gegensatz zu ihrem Grundauftrag weiterhin die Existenz­
grundlage der Versicherten gefährden. 

11.1.1.5 Kostenfalle: Krankenhausbehandlung im Ausland 

Keine Autrechnung 
unter das Existenzmi­
nimum 

Für Behandlungsfälle im Ausland sollte ergänzend zu den zwischenstaatlichen So­

zialversicherungsabkommen und den EU-Richtlinien vorgesehen werden, dass in 

der Satzung differenzierte Sätze zur Kostenerstattung geregelt werden können. 

Einzelfall: 

VA 773-SV/01 

Die Krankenbehandlung oder ein stationärer Aufenthalt während Hohe Kostenbelastung 

eines Urlaubs kann für die Betroffenen zu einer extremen finan- tür Urlauber 

ziellen Belastung führen, wenn sie sich außerhalb des EU-
Raumes in einem Urlaubsstaat, mit dem kein Sozialversiche-
rungsabkommen abgeschlossen wurde, aufhalten. 

In diesen Fällen verrechnet nämlich beispielsweise die Kranken­
anstalt die tatsächlichen Behandlungskosten, nach deren Beglei­
chung im Regelfall ein wesentlich geringerer Pflegekostenzu­
schuss als Kostenersatz geleistet wird. 

Dies zeigt der gegenständliche Beschwerdefall besonders deut­
lich. Der Beschwerdeführer besuchte seine Schwester in der 
Schweiz und erkrankte an einer Lungenentzündung. Sein Ge­
sundheitszustand verschlechterte sich drastisch, weshalb er ins 
Krankenhaus eingeliefert werden musste. In der Folge musste 
festgestellt werden, dass durch Bakterien die Herzklappe des Be­
schwerdeführers angegriffen war, weshalb ihm nach weiteren 
Untersuchungen letztlich operativ ein Herzschrittmacher einge-

135 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)134 von 266

www.parlament.gv.at



BMSG _____________ V.;;...;.A...;....::::;;.D.;;...;.L-'-P-=e:....:....te::...;.r-.:...K..:..:;o-"'-s.:..::;te.;;...;.lk.:.;:.;a 

pflanzt werden musste. Eine ÜbersteIlung nach Österreich war 
medizinisch nicht möglich. 

Dem Beschwerdeführer wurde daher seitens der Schweizer Kran­
kenanstalten ein Betrag in der Gesamthöhe von ca. ATS 
800.000,-- (€ 58.140,--) in Rechnung gestellt. 

Aus der Sicht der VA ist hiezu auszuführen, dass gemäß § 131 
Abs. 3 ASVG der Versicherte bei im Inland eingetretenen Unfällen, 
plötzlichen Erkrankungen und ähnlichen Ereignissen an Stelle ei­
nes Vertragesarztes (einer Vertragskrankenanstalt) den nächst­
erreichbaren Arzt (die Krankenanstalt) in Anspruch nehmen kann 
und dafür einen an den tatsächlich erwachsenen Kosten orien­
tierten satzungsmäßigen Ersatz erhält. 

Auf Grund des ausdrücklich vorgesehenen Inlandsbezuges kann 
zwar diese Regelung nicht auf die dringlichen Auslandserkran­
kungen angewendet werden, doch wäre eine entsprechende Er­
weiterung des Anwendungsgebietes dieser Bestimmung aus sozi­
alpolitischen Überlegungen angebracht (vgl. hiezu auch Binder 
DRdA 5/2001 , S. 392). Zumal auch in diesen Behandlungsfällen 
ausschließlich die vorgesehene notwendige medizinische Versor­
gung erbracht wird und eine Alternative hiezu naturgemäß nicht 
besteht. 

Nach einer solchen Änderungen wären in der Satzung Höchstsät­
ze der Kostenerstattung je nach Art der Behandlung und des 
Staates festzulegen . 

11.1.1.6 Einzelfälle und sonstige Wahrnehmungen 

VA 467-SV/01 

Anregung einer sat­
zungsmäßigen Erhö­
hung des Kostener­
satzes 

Eine Beschwerdeführerin wandte sich an die VA und teilte mit, Antrag auf Kostenüber-
dass sie an einer halbseitigen Poliolähmung leide. Im Laufe die- nah me für Stützapparat 

ses Jahres habe sich ihr Leiden erheblich verschlechtert, wodurch 
es ihr nicht mehr möglich sei , ihren Fuß zu bewegen bzw. das 
Knie zu biegen. Aus diesem Grunde habe sie bei der Steiermärki-
schen Gebietskrankenkasse um Übernahme der Kosten für einen 
Stützapparat für das Bein in Höhe von ATS 44.000,- (€ 3.197,60) 
angesucht. 

Seitens der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse sei ihr zuge­
sagt worden, dass lediglich ein Kostenanteil in Höhe von ATS 
4.000,- (€ 290,69) übernommen werden kann. Die Kosten für ei­
nen Rollstuhl in Höhe von ca. ATS 60.000,- (€ 4.360,37) könnten 
hingegen zur Gänze übernommen werden . 

Dazu teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie mit Hilfe ihrer Ar­
beitskollegen sich mit dem Stützapparat zum Aufzug bzw. zum 

136 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original) 135 von 266

www.parlament.gv.at



PKW bewegen könne. Dieses Hilfsmittel sei für sie ausreichend 
und sie möchte derzeit noch nicht auf die Benützung eines Roll­
stuhls angewiesen sein. 

Eine Anfrage der VA bei der Steiermärkischen Gebietskranken­
kasse hat ergeben, dass aus der ursprünglich bei der GKK einge­
langten ärztlichen Verordnung die Polioerkrankung der Beschwer­
deführerin nicht ersichtlich war. Daher hatte der zuständige Sach­
bearbeiter keine Möglichkeit, die Notwendigkeit einer Dauerver­
sorgung zu erkennen und konnte nur die Kosten zur Sicherung für 
einen Heilbehelf im Sinne von § 137 ASVG, nicht jedoch für ein 
Hilfsmittel im Sinne von § 154 ASVG abgeben. 

Auf Grund des Einschreitens der VA wurde der tatsächliche Be­
darf der Beschwerdeführerin der Steiermärkischen GKK bekannt. 
In weiterer Folge hat die Steiermärkische GKK Kontakt mit der 
PVA der Angestellten aufgenommen, welche den von der Be­
schwerdeführerin gewünschten Stützapparat als Rehabilitations­
hilfsmittel im Sinne von § 154a ASVG anerkannt hat. Nach er­
folgter Zusage übernahm die Steiermärkische GKK vorschuss­
weise die Kosten in Höhe von ATS 44.778,42 (€ 3.254,17). 

11.1.2 Pensionsversicherung 

11.1.2.1 Allgemeines 

Im vorliegenden Berichtszeitraum betrafen 358 Beschwerdefälle 
den Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung. Insgesamt 
konnten 319 Prüfverfahren abgeschlossen werden. 

Die im Zuge der volksanwaltschaftlichen Prüf tätigkeit von den 
Pensionsversicherungsträgern an den Tag gelegte Kooperations­
bereitschaft war allgemein als sehr gut zu bewerten. Den Ersu­
chen der VA um Stellungnahme und Aktenübersendung wurde, 
wie auch bereits in den vergangenen Jahren, rasch entsprochen. 
BereChtigte Beschwerden konnten infolge des Einschreitens der 
Volksanwaltschaft behoben werden, soweit dies der Natur der 
Sache nach möglich war. Zu Unrecht vorenthaltene Geldleistun­
gen wurden auf Anregung der VA jeweils rückwirkend zur Aus­
zahlung gebracht. 

Kostenübernahme für 
Hilfsmittel bewilligt 

Anzahl der Beschwer­
den und Prüfverfahren 

Gute Kooperationsbe­
reitschaft der Versi­
cherungsträger 
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11.1.2.2 Europarechtliche Probleme bei der vorzeitigen Alterspension 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit 

Das unterschiedliche Pensionsalter für Männer und Frauen bei der vorzeitigen AI­

terspension stellt eine europarechtlich unzulässige geschlechtsspezifische Diskrimi­

nierung dar, die trotz des maßgeblichen in der Rechtssache Buchner ergangenen 

EuGH-Urteils durch Übergangsbestimmungen weiter aufrecht erhalten wurde. 

Einzelfall: 

VA 588-SV/01 

Zum vorliegenden Problemkreis führte die VA unter der Ge­
schäftszahl VA 588-SV/01 ein amtswegiges Prüfverfahren durch, 
wobei diesbezüglich direkt mit dem Bundesminister für Soziale 
Sicherheit und Generationen Kontakt aufgenommen wurde. Als 
Ergebnis ist festzuhalten , dass es im Zuge der Übergangsbe­
stimmung des § 587 Abs. 4 ASVG und den entsprechenden Be­
stimmungen in den sozialversicherungsrechtlichen Parallelgeset­
zen zu europarechtswidrigen geschlechtsspezifischen Diskriminie­
rungen kam. Im Einzelnen ging es um männliche Versicherte, die 
nach Vollendung ihres 55. Lebensjahres und vor der Vollendung 
des 57. Lebensjahres in der Zeit vom 24. Mai bis 1. Juni 2000 bei 
den jeweils zuständigen Pensionsversicherungsträgern Anträge 
auf Zuerkennung einer vorzeitigen Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit gestellt hatten. 

Im Detail stellt sich die Problematik folgendermaßen dar: 

Durch das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2000, BGBI. I 
43, wurden die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die vorzei­
tige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. Er­
werbsunfähigkeit (§§ 253d ASVG, 131 c GSVG, 122c BSVG) mit 
Ablauf des 30. Juni 2000 außer Kraft gesetzt. In den genannten 
gesetzlichen Bestimmungen war jeweils ein unterschiedliches 
Pensionsanfallsalter für Männer und Frauen vorgesehen. Männer 
hatten frühestens ab Vollendung des 57. Lebensjahres Anspruch 
auf eine solche vorzeitige Alterspension, Frauen bereits ab dem 
55. Lebensjahr. 

Mit Urteil vom 23. Mai 2000, Rs C 104/98, in der Rechtssache 
Buchner gegen Österreich stellte der EuGH fest , dass das unter­
schiedliche Pensionsanfallsalter, das bei der gegenständlichen 
Variante der vorzeitigen Alterspension vorgesehen war, eine eu­
roparechtswidrige Diskriminierung darstelle und im Einzelnen in 
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Widerstreit mit Art. 7 der Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 
19. Dezember 1978 stehe. Infolge des Urteils und der damit ein­
hergehenden Medienberichterstattung kam es im Zeitraum vom 
24. Mai bis 1. Juni 2000 zu einer besonderen Antragswelle auf 
Zuerkennung einer vorzeitigen Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit. Zum überwiegenden 
Teil wurden derartige Anträge von Männern im Alter zwischen 55 
und 57 Jahren gestellt, die im Hinblick auf das Urteil des EuGH 
darauf vertrauten, nunmehr bereits ab der Vollendung des 55. 
Lebensjahres einen Anspruch auf vorzeitige Alterspension zu ha­
ben. Nach den Informationen der VA wurden im gegenständlichen 
Zeitraum insgesamt über 5300 Anträge bei den Pensionsversiche­
rungsträgern eingebracht. 

Durch die Verankerung der Übergangsbestimmung des § 587 
Abs.4 ASVG durch das Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 
(BGBI. I Nr. 92 bzw. Nr. 101) reagierte der Gesetzgeber auf jene 
Antragsflut. Auch in den sozialversicherungsrechtlichen Parallel­
gesetzen wurden analoge Bestimmungen in Kraft gesetzt. Dem­
nach sind Anträge auf vorzeitige Alterspension wegen geminder­
ter Arbeitsfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit, die nach dem 
23. Mai 2000 und vor dem 2. Juni 2000 gestellt wurden, als Anträ­
ge auf Invaliditätspension bzw. Berufsunfähigkeits- oder Erwerbs­
unfähigkeitspension mit Stichtag 1. Juni 2000 zu werten. Dadurch 
wurden jene Pensionsanträge im Ergebnis strengeren Beurtei­
lungskriterien hinsichtlich der Feststellung einer pensionsbegrün­
denden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit unterstellt. Zahlreiche 
Anträge wurden daher abgelehnt. Aus Sicht der VA ist jene Vor­
gangsweise schon allein unter dem Gesichtspunkt der Rechtssi­
cherheit inakzeptabel und daher zu beanstanden. Zudem wurde 
dadurch das bestehende europarechtliche Problem nicht beseitigt. 

So stellte der Oberste Gerichtshof mit Urteil vom 28. Juni 2001, 
10 Ob S 43/01 y, fest, dass die Übergangsregelung des § 587 
Abs. 4 eine im Hinblick auf das geltende Gemeinschaftsrecht 
mittelbare geschlechterspezifische Diskriminierung aufrecht er­
halte und demgemäß auf Grund des europarechtlichen Anwen­
dungsvorranges gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen unan­
wendbar sei. Im Klartext heißt das, dass über jene oben genann­
ten rund 5300 Anträge von den Pensionsversicherungsträgern auf 
Grund einer gesetzlichen Bestimmung durch die Pensionsversi­
cherungsträger entschieden wurde, welche nach europarechtli­
chen Prinzipien überhaupt nicht anwendbar gewesen wäre. 

Im Zuge der Korrespondenz der VA mit dem zuständigen Bun­
desminister wurde von diesem mitgeteilt, dass eine Neubeurtei­
lung der Pensionsanträge der betroffenen männlichen Versicher­
ten nur in jenen Fällen Platz greifen könne, in denen zum Zeit­
punkt des zitierten OGH-Urteils noch Verfahren, insbesondere 
Gerichtsverfahren, anhängig waren. Bei männlichen Versicherten, 
deren Antrag bereits rechtskräftig entschieden war, würden die 

Reaktion des Öster­
reichischen Gesetz­
gebers 

OGH stellt mittelbare 
Diskriminierung fest 

Europarechtswidrige 
Entscheidungen blei­
ben teilweise aufrecht 
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betreffenden Verfahren jedoch weder wieder aufgenommen, noch 
würden auf andere Art und Weise die rechtskräftigen Bescheide 
behoben. 

Aus der Sicht der VA ist die Situation absolut unbefriedigend. Im­
merhin werden hier evident europarechtswidrige Bescheide auf­
recht erhalten. 

Auf der anderen Seite verkennt die VA auch nicht die Problematik, 
dass die Voraussetzungen für eine amtswegige Behebung ableh­
nender Bescheide und der rückwirkenden Herstellung des gesetz­
lichen Zustandes im Hinblick auf die der restriktiv gefassten Vor­
aussetzungen des § 101 ASVG problematisch erscheinen. Daher 
erscheint der VA eine legistische Sanierung des vorliegenden 
Problems notwendig zu sein. 

Kritik der VA 

Rückwirkende Herstel­
lung des gesetzlichen 
Zustandes? 

11.1.2.3 Pensionsnachteile durch Berücksichtigung bestimmter Ausbil­
dungszeiten 

Der Gesetzgeber sollte dafür Sorge tragen, dass alle Ausbildungszeiten, für die ei­

ne Einbeziehung in die gesetzliche Vollversicherung vorgesehen ist, keine dämp­

fenden Effekte auf die Höhe der Pensionsbemessungsgrundlage haben. 

Einzelfall: 

VA 316-SV/01 

Im Fall VA 316-SV/01 legte eine Versicherte dar, dass sie im Zu- Anlassfall und Problem-

sammenhang mit der Bemessung ihrer vorzeitigen Alterspension stellung 

bei langer Versicherungsdauer Nachteile erlitten hatte, da in die 
Pensionsbemessungsgrundlage auch von ihr absolvierte Ausbil­
dungszeiten an der Schule für den medizinisch-technischen Labo­
ratoriumsdienst im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien ein­
gerechnet worden waren. Die Berücksichtigung ihrer Ausbil­
dungszeit erfolgte im Rahmen der allgemeinen Bemessungs­
grundlage im Sinne des § 238 ASVG. Die Ausbildungszeit wurde 
gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 iVm § 44 Abs. 6 ASVG idF der 8. Novelle 
mit einem fiktiven Entgelt von monatlich ATS 600,-- (€ 43,6) an-
gesetzt. Durch dieses niedrige fiktive Entgelt verminderte sich die 
Gesamtbemessungsgrundlage zu Ungunsten der Versicherten. 

Aus der Sicht der VA weist der vorliegende Fall auf eine beste- Gesetzliche Härte 

hende gesetzliche Härte hin. 
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Ein Vollzugsfehler der Pensionsversicherungsanstalt ist demge­
genüber nicht objektivierbar. 

Im Einzelnen ist darauf hinzuweisen, dass bestimmte Aus- bzw. 
Weiterbildungszeiten kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung 
von einer Einbeziehung in die Bemessungsgrundlage nach § 238 
ASVG ausgenommen sind, damit es zu keiner negativen Auswir­
kung auf die Pensionshöhe kommt. Hinzuweisen ist in diesem 
Zusammenhang konkret auf § 238 Abs. 3 Z 3 und Z 5 ASVG. 

So bleiben insbesondere Zeiten des Bezugs einer Beihilfe nach 
arbeitsmarktrechtlichen Vorschriften (DLU), die während der Zeit 
einer AMS-Schulung gewährt werden kann, bei der Bildung der 
pensionsrechtlichen Bemessungsgrundlage außer Ansatz. Auch 
Zeiten des Bezugs einer Lehrlingsentschädigung nach dem Be­
rufsausbildungsgesetzes fallen nicht in die Bemessungsgrundla­
ge. 

Für die in § 4 Abs. 1 Z 5 ASVG in die Vollversicherung einbezo­
genen Schüler bzw. Schülerinnen besteht demgegenüber keine 
entsprechende Ausnahme im Bereich des § 238 ASVG. Es han­
delt sich hierbei um Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen an einer 
Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Kran­
kenpflege und Krankenpflegefachdienst oder zum medizinisch­
technischen Fachdienst. Weiters zählen dazu Studierende an ei­
ner medizinisch-technischen Akademie oder einer Hebammena­
kademie. Geringe Entgelte, die während solcher Ausbildungs­
bzw. Schulungsverhältnisse bezogen werden, fallen voll in die 
Bemessungsgrundlage und zeitigen daher negative Effekte im 
Hinblick auf die (spätere) Pensionshöhe. 

Der zuständige Bundesminister hat der VA gegenüber im Hinblick 
auf das vorliegende Problem Verständnis bekundet. Er sicherte 
zu, eine Neufassung des § 238 Abs. 3 ASVG zu überdenken und 
das gegenständliche Thema in der Expertenkommission zur 
"Rahmenplanung des österreichischen Pensionssystems" zur 
Diskussion zu stellen. 

Rechtliche Beurteilung 
der VA 

Lehrlinge und Teilneh­
mer von AMS-Bildungs­
maßnahmen sind vor 
Nachteilen geschützt 

Schüler im medizini­
schen und pflegeri­
schen Bereich sind 
benachteiligt 

Bundesminister signa­
lisiert Verständnis 

141 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)140 von 266

www.parlament.gv.at



BM SG _____________ V.:;..:;.A-'---'=-D.:;..:;.r.-.;;...P...:::;e-"-'te:....;...r-.;;...K.;..:::.o...;;;;,.s.:...:;;te..;.;...lk;.;;.;.a 

11.1.2.4 Probleme des Antragsprinzips in der gesetzlichen Pensions­
versicherung 

Die Antragsgebundenheit von Leistungen aus der gesetzlichen Pensionsversiche­

rung führt immer wieder zu leistungsrechtlichen Nachteilen für Versicherte, die 

- vielfach durch ihre besonderen persönlichen Verhältnisse bedingt - keinen ausrei­

chenden Zugang zu rechtlicher Information und Beratung haben. 

Die VA tritt dafür ein, eine besondere Verpflichtung der Sozialversicherungsträger 

zur Auskunft und Beratung gesetzlich zu verankern. Im Fall einer unrichtigen oder 

unvollständigen Beratung oder Auskunftserteilung sollte ein Ausgleich des daraus 

resultierenden Schadens durch das Rechtsinstitut eines verschuldensunabhängigen 

Herstellungsanspruchs gewährleistet werden. 

Einzelfälle: 

VA 56, 305 und 663-SV/01 

Beim so genannten Antragsprinzip in der gesetzlichen Pensions­
versicherung geht es darum, dass Versicherungsleistungen nur 
auf Antrag gebühren und im Falle einer verspäteten Geltendma­
chung von Pensionsleistungen erst ab einem späteren Zeitpunkt 
zuerkannt werden können, als dies bei rechtzeitiger AntragsteI­
lung möglich gewesen wäre. 

Wie bereits in den Vorjahren haben sich auch im gegenständli­
chen Berichtszeitraum immer wieder Menschen an die VA ge­
wandt, die durch verspätete AntragsteIlung leistungsrechtliche 
Nachteile hinnehmen mussten. Vielfach wurde in diesem Zusam­
menhang beklagt, dass die Pensionsversicherungsträger nicht 
von sich aus zu einer umfassenden Beratung und Betreuung ver­
pflichtet sind. 

Besonders hervorzuheben ist aus der Sicht der VA der Fall VA 
663-SV/01. Der Fall betraf einen 28-jährigen Ehemann, dessen 
25-jährige Frau im Jahre 1996 infolge einer Lungenembolie ver­
starb. Der 28-Jährige hätte Anspruch auf Gewährung einer Wit­
werpension für die Dauer von 30 Kalendermonaten gehabt. Infol­
ge eines Informationsdefizits unterließ es der Witwer, bei der zu­
ständigen Pensionsversicherungsanstalt einen Antrag zu stellen. 
Erst rund fünf Jahre nach dem Tod seiner Gattin erfuhr der Wit­
wer zufällig von der Möglichkeit einer Hinterbliebenenleistung. Ein 
nunmehr eingebrachter Antrag konnte jedoch keine Leistungs-
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pflicht des Pensionsversicherungsträgers mehr begründen. Der 
befristete Anspruch auf Witwerpension war zu jenem Zeitpunkt 
auf Grund des Ablaufs der theoretischen Bezugsdauer von 30 
Kalendermonaten bereits erloschen, und eine rückwirkende Lei­
stungsgewährung ab dem Todestag wäre nur möglich gewesen, 
wenn ein entsprechender Pensionsantrag vom Witwer binnen 
sechs Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wor­
den wäre. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Prüferfahrungen hält die VA Forderung der VA 

ihre Forderung nach einer Lockerung des Antragsprinzips zu 
Gunsten der Versicherten, nach der gesetzlichen Verankerung 
einer Auskunfts- und Beratungspflicht sowie nach der Einführung 
eines sozialversicherungsrechtlichen verschuldensunabhängigen 
Herstellungsanspruchs ausdrücklich aufrecht. 

Es wird an dieser Stelle auf die ausführlichen Erörterungen der 
gegenständlichen Problematik im 24. Parlamentsbericht (Pkt. 
9.1.2.2) und im 23. Parlamentsbericht (Pkt. 9.1.3.2) verwiesen. 

11.1.2.5 Einzelfälle und sonstige Wahrnehmungen 

Vollzugsfehler 

Sofern im Zuge der volksanwaltschaftlichen Prüftätigkeit Fehler 
bei der Rechtsanwendung bzw. Vollzugsdefizite festzustellen wa­
ren, konnten diese durch das Einschreiten der VA durchwegs be­
hoben werden. Zu Unrecht vorenthaltene Pensionsleistungen 
wurden rückwirkend zur Auszahlung gebracht. 

Im Einzelnen waren folgende Vollzugsdefizite festzustellen , wobei 
die VA in den jeweiligen Fällen für die Betroffenen Abhilfe schaf­
fen konnte, sofern dies der Natur der Sache nach möglich war: 

• Verfahrensverzögerungen bei der Zuerkennung einer Abfin­
dung für eine Witwenpension (VA 35-SV /01) 

• Ungerechtfertige Ablehnung der Kostenübernahme für eine 
spezielle Kniegelenksprothese (C-Leg-Kniegelenk) aus dem 
Rechtstitel der Rehabilitation (VA 140-SV /01 ) 

• Die unvollständige Speicherung von pensionsrechtlichen Ver­
sicherungszeiten (VA 243-SV/01) 

• Die ungerechtfertigte Ablehnung der Zuerkennung einer Inva­
liditätspension sowie einer Berufsunfähigkeitspension (VA 300-
SV/01 , 332-SV/01) 

• Die irrtümliche Nichtberücksichtigung von pensionsrechtlichen 
Beitragszeiten auf Grund einer wirksamen freiwilligen Weiter-
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versicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung (VA 
339-SV/01) 

• Verzögerungen bei der Feststellung einer gebührenden Aus­
gleichszulage durch die irrtümliche Einreihung eines Akts in 
die Endablage vor Abschluss notwendiger Einkommenserhe­
bungen (VA 341-SV/01) 

• Die ungerechtfertigte Vorschreibung eines überhöhten Zuzah­
lungsbetrags bei Rehabilitationsmaßnahmen (VA 217-SV/01) 

• Die verzögerte Gewährung einer Pensionsbevorschussung im 
Zuge eines zwischenstaatlichen Pensionsverfahrens (VA 479-
SV/01) 

• Die ungerechtfertigte Ablehnung einer Ausgleichszulage bei 
einem Pensionsbezug aus anderen EU-Staaten (VA 770-
SV/01) 

In verschiedenen Fällen wurde die VA auch als Vermittler zwi­
schen den betroffenen Bürgern einerseits und den Pensionsversi­
cherungsträgern andererseits tätig. So konnten im Einzelfall gütli­
che Lösungen erzielt werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusam­
menhang etwa darauf, dass im Zuge von Kontaktaufnahmen der 
VA mit den Pensionsversicherungsträgern vielfach eine Be­
schleunigung anhängiger Verfahren vorgenommen wurde (VA 
570-SV/01 , 657-SV/00). Im Fall VA 83-S0Z/00 konnte über Ver­
mittlung der VA und in Kooperation mit der zuständigen Pensions­
versicherungsanstalt die Finanzierung einer freiwilligen Weiterver­
sicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung durch das 
zuständige Sozialamt erreicht und damit die Voraussetzungen für 
den Erwerb einer Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung für einen Hilfe Suchenden erfüllt werden. Im Fall VA 240-
SV/01 wurde über Einschreiten der VA auf besonders unbürokra­
tische Weise über eine Verlängerung einer befristeten Berufsun­
fähigkeitspension entschieden. 

Gesetzliche Härten 

In Einzelfällen haben Versicherte auch verschiedene Vorschriften 
des Pensionsrechts kritisiert und ausgeführt, dass sie die nor­
mierten Rechtsfolgen als besondere Härte empfinden. 

Das betrifft vor allem die folgenden Bereiche: 

• Die Anhebung des Pensionsantrittsalters durch das Sozial­
rechtsänderungsgesetz 2000 (VA 165-SV/01, 628-SV/01) 
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• Das Fehlen eines Anspruchs auf Pflegegeld im Sterbemonat 
infolge der Gewährung einer Pflegegeldbevorschussung im 
Zuge der gesetzlichen Umstellung der Fälligkeitstermine im 
Jänner 1 997 (VA 599-SV /01 ) 

• Die Verkürzung eines Ausgleichszulagenanspruchs bei Ver­
zicht auf Unterhaltsleistungen gegenüber dem geschiedenen 
Ehegatten nach neuerlicher Begründung einer Lebensgemein­
schaft (VA 47-SV/01) 

11.1.3 Unfallversicherung 

11.1.3.1 Allgemeines 

Die Beschwerdezahl im Unfallversicherungsbereich ist im Be­
richtszeitraum leicht zurückgegangen (2000: 39; 2001: 37). 

Neben den in der Folge näher dargelegten Problemen im Zusam­
menhang mit dem Härtefallausgleich nach Unfallrentenbesteue­
rung, betrafen diese Beschwerden insbesondere Verfahren zur 
Anerkennung eines Arbeitsunfalles bzw. einer Berufskrankheit und 
zur Zuerkennung von Versehrtenrenten. 

11.1.3.2 Unzumutbarer Rechtsschutzweg bei Härtefallausgleich nach 
Unfall rentenbesteuerung 

Im Rahmen der Härteausgleichsregelung nach Unfallrentenbesteuerung sollte ein 

effizienter und zumutbarer Rechtsschutz für die Betroffenen geschaffen werden. 

Einzelfälle: 

VA 79,500,509,874, 894-SV/01 

Nach dem mit dem Budgetbegleitgesetz 2001, BGBI. I Nr. 
142/2000, ab 1. Jänner 2001 die Steuerpflicht für Unfallrenten 
eingeführt worden war, stellte sich in der Folge heraus, dass diese 
Leistungen insbesondere durch die durchschlagende Progression 
der Einkommensteuer in einer nicht zu übersehbaren Anzahl von 
Fällen im tatsächlichen Effekt bis zu 50 % gekürzt wurden. 
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Diese Auswirkungen in der Unfallrentenbesteuerung veranlassten 
den Gesetzgeber mit einer Novelle zum Bundes-Behinderten­
gesetz, BGBI. I Nr. 60/2001, die eine zeitliche und nach dem Ein­
kommen abgestufte Übergangsregelung beinhaltet, für bestehen­
de Unfallrenten eine Art "Härtefallausgleich" zu schaffen. 

Als Härtefall gilt demnach grundsätzlich jede Steuerbelastung bis 
zu einem Jahreseinkommen von ATS 230.000,-- brutto. In diesen 
Fällen soll die auf die Versehrtenrente entfallende "Mehr"­
besteuerung zur Gänze rückerstattet werden. Bei einem höheren 
Jahreseinkommen wird die Mehrbelastung mit einer Einschleifre­
gelung teilweise abgegolten. 

Eine solcher Härteausgleich ist allerdings nur für Personen zuläs­
sig, bei denen bis längstens 30. Juni 2001 der Versicherungsfall 
des Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit eingetreten ist. 

Die VA hat am 9. Oktober 2001 eine Enquete zu dieser Härtefall­
regelung durchgeführt, die sich insbesondere den Rechts­
schutzaspekten dieser Regelung ausführlich widmete. 

Als wesentliches Ergebnis dieser Enquete kann festgehalten wer­
den, dass im gegebenen Zusammenhang auch im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung eine Bindung an die Grundrechte an­
zunehmen ist. Auch wenn im Bundes-Behindertengesetz grund­
sätzlich kein Rechtsanspruch auf Härtefallausgleich vorgesehen 
ist, so besteht auf Grund dieser Grundrechtsbindung letztlich doch 
die Möglichkeit einer Klage bei den Zivilgerichten. Der vom Ge­
setzgeber beabsichtigte Ausschluss des Rechtsweges besteht 
daher nicht 

In einem solchen Verfahren kann beispielsweise ein Anspruch auf 
gleichheitskonforme, insbesondere willkürfreie Vollziehung geltend 
gemacht werden. 

Letztlich kann auch die Frage der verfassungskonformen Ausge­
staltung der Anspruchsgrundlagen releviert und angeregt werden, 
dass die Gerichte - allerdings erst in zweiter Instanz - verfas­
sungsrechtliche Bedenken im Wege eines Gesetzprüfungsantra­
ges an den Verfassungsgerichtshof herantragen möge. 

Ein solcher Rechtsweg lässt sich aber nur über komplexe Ausle­
gungsvorgänge erkennen, die den meisten Betroffenen keinesfalls 
zumutbar sind. Überdies ist eine solche gerichtliche Durchsetzung 
verglichen mit einem Verwaltungsverfahren "kostspielig und natur­
gemäß von langer Dauer", was für die Unterstützungsbezieher ei­
ne zusätzliche Härte bedeutet (Vgl. hiezu auch Grundrechtsteil). 

Die VA tritt daher dafür ein, dass auch im Rahmen der Härteaus­
gleichsregelung nach Unfallrentenbesteuerung ein effizienter zu­
mutbarer Rechtsschutz für die Betroffenen vorgesehen wird. 
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Hiebei ist vor allem auch zu berücksichtigen, dass ein rechtsstaat­
liches Verfahren für die Besteuerung besteht und nicht einzusehen 
ist, warum bei der Rückerstattung nach Unfallrentenbesteuerung 
nicht. Ebenso ist es abzulehnen, das erhöhte "Effizienz" im Sozial­
recht letztlich auf Kosten des Rechtsschutzes erreicht werden soll. 

11.1.4 Bundespflegegeldgesetz und 
Behindertenangelegenheiten 

11.1.4.1 Allgemeines 

Die VA muss mit Bedauern feststellen, dass im Rahmen der Fest­
stellung der Begünstigteneigenschaft nach dem Behindertenein­
stellung die Festsetzung des Grades der Behinderung nach wie 
vor grundsätzlich durch Anwendung der Richtsätze für die Ein­
schätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) gemäß § 7 
KOVG 1957 erfolgt. Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) 
sieht zwar nunmehr gemäß § 14 Abs. 3 eine Ermächtigung des 
zuständigen Bundesministers vor, durch Verordnung nähere Be­
stimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung 
festzulegen , wobei diese Bestimmungen die Auswirkungen der 
Funktionsbeeinträchtigungen auf das allgemeine Erwerbsleben zu 
berücksichtigen und auf den Stand der medizinischen Wissen­
schaft Bedacht zu nehmen haben. Eine entsprechende Verord­
nung mit moderneren und zeitgemäßen Einschätzungskriterien, 
welche über rein medizinische Aspekte hinaus auch die Auswir­
kungen der Funktionsbeeinträchtigungen auf das allgemeine Er­
werbsleben berücksichtigen, wurde jedoch bislang nicht erlassen. 

11.1.4.2 Ruhen des Pflegegeldes -
Übergang gemäß § 13 BPGG 

VA 613-SV/OO 

Die VA wurde von einem Beschwerdeführer angerufen, der seit 
einiger Zeit in einer vom Kuratorium Wiener Pensionistenwohn­
häuser geführten Einrichtung untergebracht war. 

Im Grundleistungspaket der Einrichtung sind die öffentliche Reini­
gung des Appartements, Radio- , Fernseher- und Telekabelgebüh­
ren, Wasser- und Abwassergebühren, Strom- und Heizkosten so­
wie die volle Verpflegung durch die hauseigene Küche, die Nut­
zung der Gemeinschaftsräume und Freizeiteinrichtungen sowie 
die Bereitstellung von Pflegepersonal rund um die Uhr für den 

VA tritt für zeitgemäße 
Einschätzungskriteri­
en für Behinderungen 
ein 
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Notfall enthalten. Vollpflege durch qualifiziertes Personal wird al­
lerdings nicht in den Appartementwohnungen, sondern in der Be­
treuungsstation und den angeschlossenen Pflegewohnungen ge­
leistet. Betagte pflegebedürftige Senioren haben nicht nur grund­
sätzlich die Möglichkeit der freien Arztwahl , sondern können sich 
während des Verbleibens der Appartementwohnung auch selbst 
aussuchen, ob sie gegen eine entsprechende Aufzahlung das 
Pflegepersonal des Wohnheimes in Anspruch nehmen oder weiter 
von ihren Angehörigen pflegerisch betreut werden möchten. 

Der Beschwerdeführer teilte der VA mit, dass die PVA der Arbeiter 
zwar die Anspruchsvoraussetzungen zum Bezug des Pflegegeldes 
der Stufe 4 anerkannt habe, ihm aber lediglich ein Taschengeld 
überweise, obwohl ausschließlich seine Ehefrau die nicht durch 
das Grundleistungspaket abgedeckten Pflegeleistungen erbringe. 

Eine erste Kontaktaufnahme mit der PVA der Arbeiter hat erge­
ben, dass diese auf dem Standpunkt stand, dass auch mit der 
Unterbringung in den Appartementwohnungen pflegebezogene 
Leistungen abgegolten werden. Eine Trennung zwischen Woh­
nung und Pflege sei nicht gegeben, sodass die für ein Ruhen des 
Pflegegeldes gemäß § 13 BPGG verlangte Kostenbeteiligung ge­
geben sei. 

Die VA wandte sich nochmals an die PVA der Arbeiter und führte 
dazu aus, dass dem Beschwerdeführer ein Teil des ihm gebüh­
renden Pflegegeldes nicht mehr ausbezahlt werde, ohne dass 
zuvor ein vor dem Arbeits- und Sozialgericht anfechtbarer Be­
scheid erlassen worden war. Der Einbehalt des Differenzbetrages 
zwischen dem gebührenden Pflegegeld der Stufe 4 und dem Ta­
schengeld in Höhe von 10% des Pflegegeldes der Stufe 3 ist ohne 
vorausgehenden Übergang des Anspruches von bis zu 80% des 
Pflegegeldes auf den Sozialhilfeträger gesetzlich nicht gedeckt. 
Da der Beschwerdeführer mit der täglichen Unterstützung seiner 
Frau hinsichtlich pflegebezogener Leistung rechnen kann , wurde 
durch das Wohnheim im Rahmen des Heimaufenthaltes nicht alle 
jene Leistungen erbracht, zu deren Abgeltung das Pflegegeld 
herangezogen wird. Dazu hat auch der OGH im Rahmen der Ent­
scheidung vom 26.5.1997 (2 Ob 129/97b) zum Ausdruck ge­
bracht, dass es sich bei der Überlassung einer beheizten Wohn­
möglichkeit, der teilweisen Reinigung der Wohnung und der Be­
reitstellung von Mahlzeiten, um Dienstleistungen handelt, die allen 
- und damit auch dem nichtpflegebedürftigen Bewohner - eines 
Altenheimes zur Verfügung stehen. Diese Dienstleistungen rei­
chen nach der Ansicht des OGH zur Annahme, ein Heimbewoh­
ner werde deshalb tatsächlich vom Heimträger voll stationär ge­
pflegt, nicht aus. Vielmehr wird ausdrücklich die Prüfung dahinge­
hend verlangt, welcher Hilfe und/oder Betreuung ein Heimbewoh­
ner konkret bedarf, ob diese Leistungen erbracht werden und ob 
zumindest ein vertraglicher Anspruch auf deren Erbringung zu­
steht. Diese Feststellungen hat die PVA der Arbeiter zur Gänze 
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unberücksichtigt gelassen. Es traf im gegenständlichen Fall zwar 
zu, dass im Grundleistungstarif in geringem Umfang auch pau­
schalierte Kosten für pflegebezogene Dienstleistungen enthalten 
sind; dem Kostenträger ist aber allein deshalb nicht möglich, auf 
bis zu 80% des Pflegegeldes direkt zuzugreifen. 

Durch die Einschaltung der VA konnte im gegenständlichen Fall 
schließlich erreicht werden, dass die PVA der Arbeiter das Ruhen 
des Pflegegeldes rückwirkend ab 1.8.2000 aufgehoben hat. Da 
keinerlei Ersatzanspruch hinsichtlich der Pension geltend gemacht 
wurde, konnte der gesamte Betrag an Pension und Pflegegeld 
(abzüglich Differenz) an den Beschwerdeführer zur Anweisung 
gelangen. Die PVA der Arbeiter wies jedoch darauf hin, dass ge­
mäß Erlass des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 
27.10.1993 ein Differenzruhen des Bundespflegegeldes zulässig 
sei. Auch habe der OG H in seiner Entscheidung vom 14.11 .2000 
(10 Ob S 220/00a) darauf hingewiesen, dass selbst dann, wenn 
sich herausstellen sollte, dass ein bestimmter Teil der pauschal 
ausgewiesenen Kosten nicht zur Deckung pflegebedingter Mehr­
aufwendungen herangezogen werden, es in diesem Fall lediglich 
zu einer entsprechenden Verminderung des von der Legalzession 
nach § 13 Abs. 1 BPGG erfassten Betrages komme. 

Dem hielt die VA gegenüber dem Bundesministerium für soziale 
Sicherheit und Generationen entgegen, dass der erwähnte Erlass 
vom 27.10.1993 keinesfalls vom Wortlaut und der Intention des 
§ 13 BPGG gedeckt ist. Der Begriff "stationär gepflegt" in § 13 
Abs. 1 BPGG impliziert nämlich nur, dass in der betreffenden Ein­
richtung grundsätzlich alle Betreuungs- und Hilfsangebote vor­
handen sein müssen, die zur Abdeckung der insbesonders in § 1 
Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 Einstufungsverordnung angeführten Be­
darfsbereich erforderlich sind. Damit ist aber nicht zwangsläufig 
gesagt, dass Pflegegeld bzw. Bewohner von Seniorenwohnhei­
men in Bezug auf vorhandene Betreuungshilfsangebote die ge­
samte Dienstleistungspalette, die ein Heimträger ansonsten auch 
hochgradig Pflegebedürftigen anbietet de facto wirklich aus­
schöpfen. 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
steht dazu auf dem Standpunkt, dass es zu einem An­
spruchsübergang gemäß § 13 Abs. 3 BPGG nur dann kommt, 
wenn und insoweit die Verpflegskosten nicht bereits auf Grund 
anderer bundesgesetzlicher Ersatzansprüche gedeckt sind. Der 
Übergang eines Teiles des Pflegegeldes ist daher subsidiär im 
Verhältnis zu anderen Ansprüchen. Bei der Berechnung des 
übergehenden Pflegegeldanspruches ist unter Berücksichtigung 
dieser Subsidiarität von den gesamten Verpflegskosten auszuge­
hen, der eine präzise Trennung zwischen "Hotelleistung" und 
pflegerischer Leistung im eigentlichen Sinn nicht erfolgen kann, 
da auch Verrichtungen, die ebenso von nicht behinderten Bewoh­
nern eines Heimes regelmäßig in Anspruch genommen werden, 

Rückwirkende Aufhe­
bung des Ruhens des 
Pflegegeldes 
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pflegegeldrelevant sind. Reine Unterbringungskosten können je­
doch nicht als Verpflegskosten im Sinne des Bundespflegegeld­
gesetzes verstanden werden. Stationäre Pflege gemäß § 13 
BPGG ist somit so zu verstehen, dass in der betreffenden Ein­
richtung grundsätzlich eine umfassende Bedarfsdeckung in den 
Bereichen Betreuung und Hilfe im Sinne des § 4 BPGG bzw. des 
§ 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 der Einstufungsverordnung zum BPGG 
gewährleistet sein muss. Eine stationäre Pflege im Sinne des § 13 
Abs. 1 BPGG liegt dann nicht vor, wenn diese Bedarfsdeckung 
nicht wenigstens im Grundsatz bzw. für den Regelfall erfüllt ist. 

11.1.4.3 Einzelfälle 

11.1.4.3.1 Pflegegeld - Dauer von Verfahren 

Insbesondere die Situation älterer, schwer kranker Menschen erfordert rasche Be­

arbeitung von Pflegegeld-Anträgen. 

Mehrmonatige Verfahren betreffend Pflegegeld veranlassten die Beschleunigung des 
VA an das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Genera- Verfahrens durch VA 

tionen heranzutreten, um die Dauer der durchschnittlichen Bear-
beitung von Pflegegeldanträgen zu klären. Insbesondere im Fall 
von alten, schwer kranken und pflegebedürftigen Menschen kann 
die Überbrückung der Zeit bis zur ärztlichen Begutachtung und 
der Gewährung von Pflegegeld sowohl in finanzieller als auch in 
persönlicher Hinsicht zu großen Problemen und Härten führen . 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
holte daraufhin Stellungnahmen der Sozialversicherungsträger 
ein. Aus diesen ging hervor, dass die Dauer der Pflegegeldverfah-
ren vom Einlangen des Antrages bis zur bescheidmäßigen Erledi-
gung durchschnittlich 2 ,5 Monate beträgt. In Einzelfällen, in denen 
diese Dauer überschritten wird , seien oftmals Faktoren maßgeb-
lich, die von den Entscheidungsträgern nicht beeinflusst werden 
können. So führen etwa längere Krankenhausaufenthalte oder die 
Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen zu einer längeren 
Verfahrensdauer, bei der ärztliche Begutachtungen in der Regel 
erst nach Beendigung des stationären Aufenthaltes durchgeführt 
werden können. 

Die Sozialversicherungsträger versicherten jedoch in ihren Stel­
lungnahmen an das Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen, dass sie bemüht sind, die Anträge so schnell wie 
möglich zu erledigen. Dabei ist allerdings nicht außer Acht zu las-
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sen, dass die Zahl der Anträge in den letzten Jahren kontinuierlich 
gestiegen ist und allein im Jahr 2000 über 116.000 Anträge auf 
Gewährung oder Erhöhung eines Pflegegeldes eingebracht wur­
den. 

11.1.4.3.2 Ermittlung des Pflegebedarfes 

VA 508-SV/01 

Eine Beschwerdeführerin wandte sich im Zusammenhang mit dem 
Pflegegeldverlahren ihres Mannes in dessen Vertretung an die VA 
und teilte mit, dass ihr Ehemann im Februar 2001 einen Unfall er­
litten hatte, bei dem er sich das Bein brach und auf Grund an­
schließend auftretender Komplikationen wochenlang auf der In­
tensivstation, teilweise in künstlichem Koma, verbringen musste. 

Im April 2001 wurde der Ehegatte aus dem Krankenhaus entlas­
sen und kurz darauf ein Antrag auf Gewährung von Bundespfle­
gegeld gestellt. 

Im Juli 2001 wurde der Ehegatte der Beschwerdeführerin von ei­
nem Arzt begutachtet; zu dem Zeitpunkt befand er sich noch in 
ständiger ärztlicher Behandlung und war auf die ständige Hilfe 
seiner Frau angewiesen. 

Da die Beschwerdeführerin wegen der Pflege ihres Ehegatten 
auch die Arbeit aufgeben musste, hatte sie auf Grund ihrer 
schwierigen finanziellen Lage großes Interesse an einem mög­
lichst baldigen Abschluss des Pflegegeldverlahrens. 

Durch die Einschaltung der VA konnte erreicht werden, dass dem 
Ehegatten der Beschwerdeführerin mit Bescheid der Pensions­
versicherungsanstalt der Arbeiter vom 22. August 2001 ein Bun­
despflegegeld in Höhe der Stufe 2 zuerkannt wurde. 

11.1.4.3.3 Erhöhung des Pflegegeldes 

VA 649-SV/01, 117-SV/01 

Eine Beschwerdeführerin wandte sich in Vertretung ihrer Tante an 
die VA und teilte mit, dass diese seit 1.10.1998 ein Bundespflege­
geld der Stufe 2 beziehe. 

Da sich ihr Gesundheitszustand sehr verschlechtert habe, sei 
auch der Zeitaufwand für die Unterstützung größer geworden. 

Ergänzend teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie mit Schul­
beginn September 2001 von der Hauptschule überwart an die 
Hauptschule Neusiedl/See versetzt worden sei und dort nunmehr 
als Vertragslehrerin mit einer vollen Lehrverpflichtung unterrichte. 

Antrag auf Gewährung 
von Bundespflegegeld 

Kontaktaufnahme mit 
PVAng 

Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes 
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Dies bedeute, dass sie täglich eine Strecke von ca. 300 km fahren 
müsse. Im Winter sei es witterungsbedingt möglich , dass sie die 
tägliche Heimfahrt nicht antreten könne; in dem Zusammenhang 
würde es sie besonders hart treffen , aus eigenen Mitteln eine zu­
sätzliche Pflegeperson zu organisieren. 

Die VA kontaktierte die PVA der Angestellten und konnte errei- Erhöhung des Pflege-

chen , dass der Tante der Beschwerdeführerin mit Bescheid vom geldes 

12. November 2001 ein Pflegegeld in Höhe der Stufe 3 ab 1.10. 
2001 zuerkannt wurde. 

Im Fall VA 117 -SV /01 wandte sich eine Beschwerdeführerin in Klagsrückziehung ge-
Vertretung ihrer Mutter an die VA und teilte mit, dass ihrer Mutter gen Pflegegeldbescheid 

bislang lediglich ein Pflegegeld der Stufe 3 zugebilligt wurde. Ge-
gen den Bescheid der PVA der Arbeiter vom 3. April 2000 brachte 
die Beschwerdeführerin für ihre Mutter eine Klage beim Arbeits-
und Sozialgericht Wien ein, zog diese jedoch nach Erörterung der 
Sachverständigengutachten zurück, da ihr erläutert wurde, dass 
mit einer Anerkennung des höheren Pflegebedarfs nicht zu rech-
nen sei. 

Die VA kontaktierte daraufhin die PVA der Arbeiter und konnte 
erreichen, dass am 30.5.2001 ein neuerlicher Hausbesuch bei der 
Pflegebedürftigen durchgeführt und ein Betreuungsaufwand von 
insgesamt 213 Stunden monatlich sowie das Erfordernis nächtli­
cher Betreuungseinheiten festgestellt wurde. 

Durch die Einschaltung der VA konnte erreicht werden, dass der 
Pflegebedürftigen ab 1.5.2001 ein Pflegebedarf in Höhe der Stufe 
5 zuerkannt werden konnte. 

11.1.5 Bundesbehindertengesetz 

11.1.5.1 Rückerstattung der Normverbrauchsabgabe 

VA 190-SV/01 

Ein Ehepaar hat sich an die VA gewendet und mitgeteilt, dass es 
insgesamt vier Kinder adoptiert habe. Vor ca. 12 Jahren habe es 
ein sechs Monate altes Baby adoptiert. Das Mädchen sei eine ex­
treme Frühgeburt (27. Schwangerschaftswoche) gewesen und 
habe unmittelbar nach der Geburt unter anderem auch zwei Hirn­
blutungen erlitten. Seitdem sei das Mädchen nun schwer mehr­
fach behindert und leide unter spastischer Tetraplegie. 
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Das Ehepaar teilte weiters mit, dass es für das behinderte Kind 
einen behindertengerechten Umbau der Wohnung durchführen 
lassen musste und legte in dem Zusammenhang ihre schwierige 
finanzielle Situation dar. Außer den monatlichen finanziellen Bela­
stungen für die Bezahlung des Schulgeldes wären noch Selbstko­
sten für eine Operation in der Schweiz, Anschaffung eines Roll­
stuhles, Reparatur eines Zimmerfahrgestelles, Anschaffung eines 
speziellen Fahrrades und weitere Kosten hinzugekommen. Vor 
vier Jahren habe sich das Ehepaar zum Erwerb eines Leasing­
Autos für den Transport des behinderten Mädchens entschieden. 
In dem Zusammenhang wurde mitgeteilt, dass nunmehr eine 
Restzahlung von ca. ATS 167.000,-- (€ 12.136,36) angefallen 
wäre, für welche die Familie nicht aufkommen könne. 

Die VA kontaktierte in weiterer Folge den Landesvolksanwalt von 
Vorarlberg sowie das Bundessozialamt Vorarlberg. Ebenso wurde 
die Leasinggesellschaft kontaktiert, um eine Vertragsverlängerung 
des Leasingvertrages zu erwirken. 

Die Veranlassungen der VA haben ergeben, dass das Bundesso­
zialamt Vorarlberg für den behinderungsbedingten Umbau des 
Familienwohnsitzes aus Mitteln des Nationalfonds Uetzt: Unter­
stützungsfonds für behinderte Menschen) einen Zuschuss in Höhe 
von ATS 80.000,-- (€ 5.813,83) geleistet hat. Der Rollstuhl der 
behinderten Adoptivtochter (Gesamtkosten ATS 58.077,-- bzw. € 
4.220,62) wurde bis auf einen Selbstbehalt von ATS 5.170,-- (€ 
375,72) ebenfalls ausfinanziert. Weiters hat das Bundessozialamt 
dafür Sorge getragen, dass zur Ausfinanzierung des Leasingfahr­
zeuges ein Kostenvorschuss von ATS 55.000,-- (€ 3.997,01) 
durch verschiedene private Wohlfahrtseinrichtungen aufgebracht 
werden konnte, sodass unter Berücksichtigung der Kostenbeteili­
gung des Landes Vorarlberg insgesamt ATS 80.000,- (€ 5.813,83) 
bereitgestellt wurden. Überdies wurde eine weitere AntragsteIlung 
an den Familienlastenausgleichsfonds der Katastrophenhilfe 
Österreichischer Frauen veranlasst. Die Kontaktaufnahme mit der 
Leasing GmbH hat ergeben, dass auf Grund der privaten Spen­
den die Beschwerdeführer den Leasingvertrag vorzeitig auflösen 
konnten, da das Kreditinstitut bereit war, das Fahrzeug längerfri­
stig und zu günstigeren Konditionen weiter zu finanzieren. Die 
Abgeltung der Normverbrauchsabgabe vom Gesamtkaufpreis, 
zuzüglich allfälliger behinderungsbedingter Zusatzausstattungen 
konnte auf Grund des Eigentumserwerbs erfolgen. Ebenso wurde 
das Ehepaar hinsichtlich der Befreiung von der motorbezogenen 
Versicherungssteuer, der kostenlosen Vermittlung der Jahresvig­
nette und des Euroschlüssels durch das Bundessozialamt bera­
ten. 

Im Weiteren wurde von der VA auch der Landesvolksanwalt von 
Vorarlberg nochmals kontaktiert und auf die Problematik der Ko­
stenbeiträge aus dem Pflegegeld für den Besuch von Pflichtschu­
len behinderter Kinder ausführlich erörtert. Im Wesentlichen steht 
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dabei die VA auf dem Standpunkt, dass Pflichtschulen keine Be­
hinderteneinrichtungen sind, sodass die Heranziehung von Teilen 
des Pflegegeldes zur Abdeckung der Kosten, die mit dem Unter­
richt von behinderten Kindern im Zusammenhang stehen, als ge­
setzwidrig erachtet werden. 

11.1.6 Kriegsopferversorgungsgesetz 

11.1.6.1 Dauer der Sperrfrist gemäß § 52 Abs. 5 KOVG 1957 (Anträge auf 
Neubemessung der Beschädigtenrente) 

VA tritt für einjährige Frist zur Stellung von neuerlichen Anträgen auf Neubemes­

sung der Leistung nach dem KOVG 1957 ein. 

Einzelfall: 

VA 484-SV/01 

Aus Anlass eines Beschwerdefalles vertrat die VA gegenüber dem 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen den 
Standpunkt, dass es grundsätzlich einsichtig sei, dass aus ver­
waltungsökonomischen Gründen wiederholte und laufende An­
tragstellung betreffend die Erhöhung der Beschädigtenrente hint­
angehalten werden sollen. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
weshalb im Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 keine dem allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz (§ 362 Abs. 1 ASVG) bzw. 
dem Bundespflegegeldgesetz (§ 25 Abs. 4 BPGG) nachgebildete 
Regelung für eine AntragsteIlung vor Ablauf der Sperrfrist existiert. 

Die VA regte daher an, auch im Bereich der Kriegsopferversor- VA tritt für Verkürzung 
gung bei glaubhafter Bescheinigung einer Verschlechterung eine der Sperrfrist ein 

materielle Entscheidung vor Ablauf der Sperrfrist vorzusehen und 
auch die Sperrfrist auf ein Jahr zu reduzieren. 

Dazu teilte das BMSG mit, dass Anträge auf Neubemessung von 
Beschädigtengrundrenten nur mehr in etwa 10% der Verfahren zu 
einer Erhöhung führen und daher die früher geltende einjährige 
Frist, innerhalb der die Anträge auf Neubemessung einer Beschä­
digtengrundrente wegen einer Verminderung des Grades der Er­
werbsfähigkeit zurückzuweisen sind, auf zwei Jahre verlängert 
wurde. 
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Bei dieser Regelung, die auch der Verwaltungsvereinfachung 
dient, ist davon auszugehen, dass relevante Verschlimmerungen 
nach kausalen Leidenszuständen in dieser Frist im Allgemeinen 
nicht zu erwarten sind und im Bereich der Kriegsopferversorgung 
bereits durch die Zulage gemäß § 11 Abs. 3 KOVG 1957 eine 
pauschale Erhöhung der Beschädigtenrenten gegeben ist. 

Demgegenüber hält die VA fest, dass die alleinige Tatsache, dass 
Anträge auf Neubemessung von Beschädigtengrundrenten nur 
mehr zu einem geringen Teil der Verfahren zu einer Erhöhung 
führen, für sich alleine die Benachteiligung von Rentenbeziehern 
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 nicht rechtfertigen 
kann. Dies im Hinblick auch darauf, dass das Durchschnittsalter 
dieser Personen relativ hoch ist (ca. 80 Jahre) und dass gerade 
auf Grund des hohen Alters dieses Personenkreises immer wie­
der mit Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, die 
durchaus kausal bedingt sein können, gerechnet werden muss. 

11.1.7 Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz 

Ungleichbehandlung 
sachlich nicht gerecht­
fertigt 

11.1.7.1 Kriegsgefangenenentschädigung auch für Gefangene der 
westalliierten Staaten - Bemühungen der VA waren erfolgreich 

Das Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (KGEG) hat eine Entschädigung für 

Kriegsgefangene des 2. Weltkrieges nur bei Kriegsgefangenschaft mittelost- oder 

osteuropäischer Staaten vorgesehen. Die Verhältnisse für Kriegsgefangene waren 

in den Gefangenenlagern der westalliierten Staaten in zahlreichen Fällen kaum an­

dere, sodass eine Ausweitung des Kreises der anspruchsberechtigten Personen 

auch auf diese Gefangenen als die sachgerechte Lösung geboten war. Mit einem 

Jahr Verspätung, nämlich ab 1. Jänner 2002, gibt es nunmehr gleiche Behandlung 

für alle Kriegsgefangenen. 

Einzelfälle: 

VA 462, 477, 494, 642, 677-SV/01 und 
VA 7, 9, 11, 19, 21-BKAl01, (Gefangene der Westalliierten) 
VA 20-BKAl01 (Auslandsösterreicher) 
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Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2001 trat das Kriegsgefangenen­
entschädigungsgesetz, Art. 70 des BGBI. I Nr. 142/2000, in Kraft. 
Nach § 1 dieses Gesetzes haben österreichische Staatsbürger, 
die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft 
mittelost- oder osteuropäischer Staaten gerieten, oder während 
der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von einer 
ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen 
in Österreich festgenommen und in mittelost- oder osteuropäi­
schen Staaten angehalten wurden, oder sich auf Grund politischer 
Verfolgung oder drohender politischer Verfolgung im Sinne des 
Opferfürsorgegesetzes außerhalb des Gebietes der Republik 
Österreich befanden und aus den genannten Gründen von einer 
ausländischen Macht festgenommen und nach Beginn des Zwei­
ten Weltkrieges in osteuropäischen Staaten angehalten wurden, 
Anspruch auf eine Leistung nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. Weitere Voraussetzung war, dass diese 
Personen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben (§ 3 
KGEG) . 

Diese Gesetzeslage führte zu zahlreichen Beschwerden ehemali­
ger Kriegsgefangener. Da aber alle mit der Vollziehung des 
KGEG betrauten Stellen, insbesondere also die Pensionsversi­
cherungsträger, das Gesetz korrekt vollzogen haben, lag kein 
Verwaltungsmissstand, sondern eher eine gesetzliche Härte vor. 

Der weitaus größte Teil einschlägiger Beschwerden kam von 
ehemaligen Gefangenen westalliierter Staaten, die auf die auch in 
deren Gebieten gegebenen äußerst harten Lagebedingungen 
hinwiesen. Eine andere - zahlenmäßig kleinere - Fallgruppe betraf 
Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des Gesetzes ent­
weder keinen gewöhnlichen Aufenthalt mehr im Inland hatten oder 
aber die österreich ische Staatsbürgerschaft zwischenzeitig aufge­
geben hatten. 

Die VA nahm daher Kontakt zu dem für die legistischen Vorbe­
reitungsarbeiten zuständigen Bundesminister für soziale Sicher­
heit und Generationen auf. Das Bundesministerium verwies zu­
nächst darauf, dass bei der Schaffung des Kriegsgefangenenent­
schädigungsgesetzes die vielfältigen Nachteile, die Kriegsgefan­
gene im Osten erlitten haben und die budgetäre Entwicklung be­
rücksichtigt wurden. Der jährliche finanzielle Mehraufwand für 
diese Entschädigungsleistungen belief sich laut Angaben des 
Bundesministeriums angesichts von rd. 24.000 noch lebenden 
ehemaligen Kriegsgefangenen, die im Osten angehalten wurden, 
auf rd. 80 Millionen Schilling (ca. € 5,8 Mio). Eine Ausdehnung der 
Regelung auf Kriegsgefangene im Westen wäre diesen Ausfüh­
rungen zufolge mit wesentlich höheren Kosten verbunden gewe­
sen und habe aus budgetären Gründen nicht umgesetzt werden 
können. Nach Konsolidierung des Staatshaushaltes bestünde 
jedoch die Absicht, für alle Kriegsgefangenen eine Entschädi­
gungsleistung anzustreben. 
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Die ab 1.1.2002 in Geltung stehende Gesetzesnovelle (BGBI. I Nr. 
40/2002) hat die Leistungsansprüche auch auf Gefangene der 
Westalliierten ausgedehnt. Dazu kommt, dass auch ein Wohnsitz 
im Ausland kein Hindernis mehr ist, sodass auch Auslandsöster­
reicher vom Anspruch auf Kriegsgefangenenentschädigung nicht 
ausgeschlossen sind. Nicht gedacht ist hingegen auch weiterhin 
an eine Aufgabe des Erfordernisses der österreichischen Staats­
bürgerschaft. 

11.1.8 Verbrechensopfergesetz 

VA 496-SV/01 

Ein Beschwerdeführer brachte bei der VA vor, im April 2000 von 
einem psychisch kranken Mann unvermittelt niedergestochen 
worden zu sein. Nur auf Grund rascher ärztlicher Hilfe und mehre­
ren Operationen sei es in der Folge möglich gewesen, ihn am 
Leben zu erhalten. 

Der Beschwerdeführer hätte normalerweise bis zum Jahr 2008 be­
ruflich tätig sein können. Auf Grund der Beeinträchtigung des Ge­
sundheitszustandes und der laufenden Therapien, die seit dem 
Attentat zu absolvieren sind, sah er sich nicht mehr in der Lage, 
seinen Beruf als Zugsführer bei der ÖBB weiter auszuüben. Zum 
Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde war sein Dienstver­
hältnis trotz des langen Krankenstandes noch aufrecht. 

Mit Verständigung vom 6. April 2001 wurde dem Beschwerdefüh­
rer für die Zeit vom 19. April bis 31. Dezember 2000 ein gänzlicher 
Ersatz des Verdienstentganges seitens des Bundessozialamtes 
Wien, NÖ, Burgenland bewilligt. Über den Verdienstentgang ab 
1. Jänner 2001 hatte jedoch das Bundessozialamt Wien, NÖ, 
Burgenland bislang noch nicht abgesprochen. Der Beschwerde­
führer brachte diesbezüglich vor, dass er nicht sicher sei, ob er 
auch in den nächsten Jahren damit rechnen kann, den erlittenen 
Einkommensverlust auch tatsächlich weiter ersetzt zu erhalten. 

Der Beschwerdeführer und seine Familie sind vor dem tragischen 
Ereignis im April 2000 Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit 
der Errichtung eines Hauses eingegangen, die auch laufend be­
friedigt werden müssten. 

Die VA kontaktierte daraufhin das Bundessozialamt Wien, NÖ, 
Burgenland und konnte erreichen, dass ihm mit Entscheidung 
vom 9.3.2001 für die Zeit vom 19.4.2000 bis 31.12.2000 ein Er­
satz des Verdienstentganges in Höhe von insgesamt ATS 
35.849.-- (€ 2.605,24) bewilligt und zur Anweisung gebracht wur­
den. Bezüglich des Verdienstentganges ab 1.1.2001 wurde vom 
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Bundessozialamt die zuständige Dienststelle bei der ÖBB am 
3.8.2001 gebeten, diesen abgewandten Zeitpunkt zur Berechnung 
bekannt zu geben. 

Am 3.10.2001 langte das diesbezügliche Erhebungsergebnis bei 
der Behörde ein und der Beschwerdeführer konnte noch am glei­
chen Tag telefonisch in Kenntnis gesetzt werden. Nachdem der 
Beschwerdeführer die Bezugsbestätigungen nachgereicht hat, 
konnte über den Ersatz des Verdienstentganges für den genann­
ten Zeitraum insgesamt abgesprochen werden . Der Anweisung 
der Nachzahlung erfolgte im Dezember 2001. 

Darüber hinaus wurde dem Beschwerdeführer ab 24.7.2000 Heil­
fürsorge (Kostenzuschuss für Psychotherapie) bewilligt. Dieser 
betrug insgesamt ATS 4.000.-- (€ 290,69). Überdies konnte er­
reicht werden, dass die ÖBB sich bereit erklärten, im Falle einer 
Pensionierung des Beschwerdeführers weiterhin einen fiktiven 
Gehalt samt sämtlicher Nebengebühren zu erheben und dem 
Bundessozialamt bekannt zu geben. 

11.1.9 Impfschadengesetz 

11.1.9.1 Bemessung der Pflegezulage 
sowie der Beschädigtenrente 

VA 506-SV /00 

Eine Ehepaar wandte sich in der Angelegenheit ihrer Tochter an 
die VA und teilte Folgendes mit: 

Ihre im Jahr 1969 geborene Tochter erkrankte nach einer Po­
lioimpfung am 17.3.1970 im Alter von 12 Monaten an einer Ge­
hirnentzündung. Die Tochter konnte jedoch auf Grund des Impf­
schadens mit einer leichten Intelligenzminderung die erste bis 
vierte Schulstufe der Allgemeinen Volksschule, die 5. bis 8. 
Schulstufe der Sonderschule mit dem bestmöglichen Notendurch­
schnitt sowie als höchsten Schulabschluss ein Polytechnikum po­
sitiv absolvieren. Danach war die Tochter im Übungsbüro einer 
Tageswerkstätte im Rahmen ihrer körperlichen Fähigkeiten und 
Belastbarkeit integriert und hat dort den Umgang mit Computern 
erlernt und sich ein gründliches Wissen in der Textverarbeitung 
angeeignet. Im Wesentlichen führt sie in bescheidenem Umfang 
Tätigkeiten aus, die auch einer Bürokauffrau zugeschrieben wer­
den können. 

Am 30. April 1997 haben die Eltern für ihre Tochter beim Bundes­
sozialamt Steiermark einen Antrag auf Gewährung von Leistungen 
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nach dem Impfschadengesetz gestellt. Die Tochter bezog bis da­
hin ein Landespflegegeld in Höhe der Stufe 7. 

Die Eltern des Kindes wandten sich dagegen, dass mit der Zuer­
kennung eines Vorschusses nach dem Impfschadengesetz eine 
Pflegezulage lediglich in Höhe der Stufe 4 gewährt wurde, obwohl 
die Tochter an einer Tetraplegie und nicht nur an einer Tetrapare­
se leidet. Ebenso wandten sich die Eltern dagegen, dass bei der 
Tochter nur die Mindestbemessungsgrundlage zur Anwendung 
kommen sollte, obwohl diese einen regulären Schulabschluss 
samt polytechnischem Lehrjahr absolvierte und seither in einer 
Tageswerkstätte tätig ist, wo sie einfache Briefe am pe erstellen 
kann. 
Die Problematik hinsichtlich der Bemessung der Beschädigten­
rente nach dem Impfschadengesetz ist jedoch bis heute noch 
nicht abschließend geklärt; diesbezüglich ist das Verfahren beim 
Verwaltungsgerichtshof anhängig. 

Die VA teilte den Eltern der behinderten Tochter mit, dass es zur 
Auslegung des § 24 Abs. 8 1. und 2. Satz HVG nur ein Erkenntnis 
des VwGH gibt und der Gerichtshof nicht zu erkennen gegeben 
hat, ob und wo die begünstigende Interpretation zu Gunsten jener, 
die tatsächlich keine Berufsausbildung abschließen konnten, ihre 
Grenze findet. Da bislang nur feststeht, dass nach Ansicht des 
VwGH zumindest von einem Einkommen aus einem ungelernten 
Beruf auszugehen ist, kann nach Ansicht der VA jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass auch Bemühungen in Richtung 
einer Qualifizierung nach Eintritt des Impfschadens zum Anlass 
für eine im Einzelfall "günstigere" Beurteilung zulässig und gebo­
ten sind. Allerdings müsste man dann auch in Kauf nehmen, dass 
im Rahmen eines Versorgungsgesetzes unterschiedliche An­
spruchshöhen für Kinder, welche die Schulpflicht trotz Behinde­
rung nach dem Regelschulplan erfüllen oder eben nicht erfüllen 
konnten, zu Stande kommen. Lässt man diese Differenzierung im 
Einzelfall nicht zu, wird unabhängig von den trotz der kausalen 
Behinderung unternommenen Eingliederungsmaßnahmen 
zwangsläufig immer unterstellt werden müssen, dass Impfge­
schädigte - bei Außerachtlassung der Auswirkungen ihrer ge­
sundheitlichen Beeinträchtigungen - immer nur auf das Einkom­
men ungelernter Arbeitskräfte verwiesen werden können, da kon­
krete Hinweise in Bezug auf eine "möglicherweise eingeschlagene 
Ausbildung" nur antizipiert, aber nicht glaubhaft gemacht werden 
können. 
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11.1.10 Bereich Familie 

11.1.10.1 Allgemeines 

Im vorliegenden Berichtszeitraum betrafen 52 Beschwerdefälle 
den Bereich der Familienbeihilfen sowie der Schülerbeförderung. 
Einzelne Beschwerden hatten bereits die Bestimmungen des mit 
1.1 .2002 in Kraft getretenen KBG zum Gegenstand. Dies bedeutet 
im Vergleich zum Jahr 2000, in welchem 23 Beschwerdefälle zu 
verzeichnen waren, dass sich das Beschwerdeaufkommen mehr 
als verdoppelte. Dabei fällt auf, dass von den genannten 52 Be­
schwerdefällen alleine 13 Fälle die von der Finanzverwaltung für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland im Sommer 2001 vorge­
nommene plötzliche Einstellung der Familienbeihilfenleistung be­
trafen, welche die VA auch dazu bewogen hat, eine Empfehlung 
an den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu 
richten (siehe Pkt. 11 .1.10.2, S. 161 ff) . 

Offene Anregungen: 

Bereits seit einigen Jahren weist die VA in ihren Berichten an den Heimfahrtbeihilfe 

Nationalrat auf die durch die Streichung der Heimfahrtbeihilfe mit 
dem Strukturanpassungsgesetz 1995 entstandenen beträchtli-
chen Kosten für Familien hin , deren Kinder wegen der Entfernung 
zwischen Schulort und Hauptwohnsitz in einem Internat oder an 
einem sonstigen Zweitwohnsitz wohnen müssen. Diese Proble-
matik war auch heuer wieder Gegenstand einiger Beschwerden 
(VA 12-JF/01 , 18-JF/01 , 20-JF/01). Die VA ist daher auch im Jahr 
2001 neuerlich an den Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen herangetreten und hat sich für die Wiedereinfüh-
rung der Heimfahrtbeihilfe für Schüler und Lehrlinge eingesetzt. 
Bedauerlicherweise teilte der Bundesminister wie auch schon im 
letzten Jahr mit, dass die Ausweitung der Schülerfreifahrt auf In-
ternatsschüler für die Fahrt vom Wohnort in das Internat zwar im 
Regierungsübereinkommen vom Februar 2000 festgeschrieben 
ist, Voraussetzung für dessen Umsetzung jedoch die Finanzier-
barkeit sei , sodass Form und Zeitpunkt einer Einführung dieser 
Leistung auf die budgetären Möglichkeiten des Staatshaushaltes 
abzustimmen sind. Die Bekanntgabe eines Zeitpunktes für eine 
Wiedereinführung der Fahrtenbeihilfe sei daher derzeit nicht mög-
lich. Aus Sicht der VA erscheint es jedoch weiterhin dringend ge-
boten, die seit Jahren beabsichtigte Wiedereinführung der Heim-
fahrtbeihilfe zur Vermeidung von Härten, die insbesondere bei 
Familien im ländlichen Raum auftreten, in die Tat umzusetzen. 
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Offen ist auch eine Reaktion des Gesetzgebers auf die Auswir­
kungen der Herabsetzung der Volljährigkeitsgrenze durch das 
Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 auf die Gewährung der 
Familienbeihilfe. In ihrem 24. Bericht an den Nationalrat und den 
Bundesrat hat die VA jene Auswirkungen aufgezeigt, die sich auf 
Grund der Herabsetzung des Volljährigkeitsalters für die Gewäh­
rung von Unterhaltsvorschüssen ergeben. Im Berichtsjahr langten 
bei der VA Beschwerden ein, die den durch diese Gesetzesände­
rung bewirkten Verlust des Anspruches auf Familienbeihilfe gel­
tend machten: Da die Zeit der Ableistung des Präsenz- oder Zivil­
dienstes nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtsho­
fes eine Unterbrechung der Ausbildung darstellt, ist bei Volljährig­
keit kein Anspruch auf Familienbeihilfe gegeben. Durch die Her­
absetzung der Volljährigkeitsgrenze auf 18 Jahre, die vom Ge­
setzgeber ohne Normierung einer entsprechenden Übergangsre­
gelung vorgenommen wurde, geht somit bei Ableistung des Prä­
senzdienstes zwischen dem 18. und 19.Lebensjahr der Anspruch 
auf Familienbeihilfe verloren, womit für manche Familien eine 
nicht unerhebliche und vor allem plötzliche finanzielle Belastung 
verbunden ist. 

Herabsetzung der 
Volljährigkeit wirkt sich 
auf Familienbeihilfenbe­
zug aus 

11.1.10.2 "Auszahlungsstopp" bei Familienbeihilfen - VA erteilt Empfehlung 

Die VA fordert in einer Empfehlung den Bundesminister für Soziale Sicherheit und 

Generationen auf, der unrechtmäßigen Verwaltungspraxis der Finanzlandesdirekti­

on für Wien, NÖ und Burgenland, Familienbeihilfen "vorsorglich", ohne Durchfüh­

rung eines Ermittlungsverfahrens und ohne Erlassung eines Bescheides nicht wei­

ter auszuzahlen, obwohl den betroffenen Familien weder Betrugsabsicht unterstellt 

noch nachgewiesen werden kann, entgegenzutreten. 

Einzelfälle: 

VA 14·JF/01, 26-JF/01, 27-JF/01, 32-JF/01, 33-JF/01, 34-JF/O1 , 35-JF/01, 36-JF/01, 40-
JF/01 ,41-JF/01, 43-JF/01, 48-JF/01, 49-JF/01 

Insgesamt 13 Familien wandten sich im Zusammenhang mit einer Prüfaktion der Finanz-
von der Finanzlandesdirektion für Wien, NÖ und Burgenland unter verwaltung 

Mitwirkung des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und 
Generationen durchgeführten "Aktion scharf" und der damit ver-
bundenen plötzlichen Einstellung der Familienbeihilfe sowie des 
dazu gebührenden Erhöhungsbetrages für erheblich behinderte 
Kinder an die VA. 
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All diesen Beschwerden lag zu Grunde, dass die zuständigen Fi­
nanzbehörden aus Anlass einiger Fälle, in denen Amtsärzte im 
Zusammenwirken mit Familienbeihilfenbeziehern falsche Gutach­
ten ausgestellt und so unrechtmäßig erhöhte Familienbeihilfen be­
zogen hatten, eine breit angelegte Überprüfungsaktion durchführ­
ten. Grundsätzlich besteht natürlich von Seiten der VA Verständ­
nis dafür, dass betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Sozialleistungen jedenfalls nachzugehen ist. Die Verantwortung 
für betrügerische Manipulationen Einzelner kann aber nicht glei­
chermaßen auch auf alle schuldlosen Haushalte, die in der Ver­
gangenheit eine erhöhte Familienbeihilfe bezogen, überwälzt wer­
den. 

Die Finanzverwaltung hat jedoch im Rahmen der Durchführung 
dieser Prüfaktion auch mit Wirkung für Eltern, denen weder Be­
trugsabsicht unterstellt noch nachgewiesen werden konnte, nicht 
nur die sofortige Einstellung des Erhöhungsbetrages der Famili­
enbeihilfe vorgenommen, sondern darüber hinaus in vielen Fällen 
"vorsorglich" auch die Auszahlung des Grundbetrages der Famili­
enbeihilfe, die selbst bei Vorliegen eines konkreten Verdachtes 
gegen die Eltern nie strittig gewesen wäre, vorgenommen. Die 
Einstellung erfolgte darüber hinaus nicht mittels eines Bescheides, 
sondern die Familien erhielten lediglich eine Mitteilung, in der auf 
die Unregelmäßigkeiten bei der Gewährung der erhöhten Famili­
enbeihilfen hingewiesen und um Verständnis dafür ersucht wurde, 
dass die Auszahlung der Beihilfe vorerst eingestellt wird. 

Diese Vorgangsweise ist aus Sicht der VA mit dem Zweck von 
Familienbeihilfenleistungen unvereinbar. Vor allem Familien mit 
mehreren Kindern mussten durch den Auszahlungsstopp der 
Familienbeihilfe erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen. Es 
wurde dabei massiv in die Sphäre jener eingegriffen, die auf 
Grund der ihnen zugesprochenen Familienbeihilfenleistungen 
damit rechnen konnten, dass die mit der Kinderbetreuung ver­
bundenen Lasten finanziell wie bisher weiter abgegolten sind. 

Besonders deutlich zeigt sich dies am Fall einer Familie mit sechs 
Kindern (VA 27-JF/01), die nach einer Erkrankung des Familien­
vaters, die ihn dazu zwang, seine selbstständige Tätigkeit aufzu­
geben, teilweise von Sozialhilfeunterstützung leben muss: 
Die dem dreijährigen Sohn der Familie von Amtsärzten im Jahr 
1999 wegen obstruktiver Bronchitis gewährte erhöhte Familienbei­
hilfe wurde nach einer im Zusammenhang mit der Prüfaktion der 
Finanzbehörden neuerlich durchgeführten Untersuchung im Au­
gust 2001 nicht mehr gewährt, da nun lediglich eine Behinderung 
von 10 v.H. festgestellt wurde. In der Folge wurden "vorsorglich" 
auch die Familienbeihilfen für die übrigen fünf - gesunden - Kinder 
eingestellt und überdies die Rückforderung der für den behinder­
ten Sohn bezogenen Familienbeihilfe angekündigt. Für die be­
troffene Familie bedeutete dies von einem Tag auf den anderen 
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einen Einkommensverlust von monatlich ATS 17.000,-- und damit 
eine finanzielle Katastrophe. 

Abgesehen von diesen für die betroffenen Familien völlig unver­
ständlichen und überraschend eingetretenen finanziellen Bela­
stungen, hätte die Einstellung der Familienbeihilfe aus rechts­
staatlicher Sicht nur nach Durchführung eines entsprechenden 
Ermittlungsverfahrens, unter Wahrung des Parteiengehörs und 
durch Erlassung eines konstitutiven Verwaltungsaktes erfolgen 
dürfen. 

Da die von den Finanzbehörden getroffenen Maßnahmen in allen 
Fällen, die an die VA herangetragen wurden, ähnlich waren, stellte 
die VA in ihrer kollegialen Sitzung am 22.10.2001 stellvertretend 
für diese Beschwerden im Fall VA 14-JF/01 fest, dass folgende 
Vorgehensweisen Missstände in der Verwaltung gemäß 
Art. 148 a Abs. 1 B-VG darstellen: 

1. Die ohne Bescheid rechtsgrundlos erfolgte Einstellung der 
allgemeinen Familienbeihilfe; 

2. die ohne Bescheid erfolgte Einstellung gebührender Erhö­
hungsbeträge an Familienbeihilfe sowie 

3. der nach Durchführung einer Neubegutachtung ebenfalls ohne 
Bescheid erfolgte, rückwirkende Entzug der erhöhten Famili­
enbeihilfe. 

Die VA erteilte daher dem Bundesminister für Soziale Sicherheit 
und Generationen eine Empfehlung gemäß Art. 148c B-VG für 
die aus Anlass dieser Fälle zu treffenden Maßnahmen. 

Als Ergebnis der von der VA eingeleiteten Prüfungsverfahren 
konnte erfreulicherweise in den meisten Fällen eine relativ rasche 
Weiterzahlung der - unstrittigen - allgemeinen Familienbeihilfe an 
die beschwerdeführenden Familien erreicht werden. 

Wenn jedoch bei der im Rahmen der Überprüfungsaktion ange­
ordneten Nachuntersuchung durch das Bundessozialamt keine 
erhebliche (also über 50%ige) Behinderung der Kinder festgestellt 
wurde, forderten die Finanzbehörden in einigen Fällen die Eltern 
sogar auf, die für die letzten Jahre bezogene Familienbeihilfe zu­
rückzuzahlen. 
In manchen Fällen (so zB im Fall VA 14-JF/01 sowie im Fall VA 
33-JF/01) wurde nach Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA 
von den angedrohten Rückforderungen Abstand genommen, wo­
bei jedoch allein die Ankündigung der Nachforderung, die teilweise 
über 100.000.- Schilling betrug, große Verunsicherung bei den 
betroffenen Familien auslöste. Teilweise wurde von den Betroffe­
nen Berufung gegen die bescheidmäßige Rückforderung erhoben, 
über die von den zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der Be­
richtersteIlung der VA noch nicht entschieden war. 

Widerspruch zum 
rechtsstaatlichen 
Prinzip 

VA erteilt Empfehlung 

Weiterzahlung erreicht 

Rückforderung der 
erhöhten Familienbei­
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gerechtfertigt 
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Aus Sicht der VA konnten jedoch die betroffenen Familien, die 
selbst weder ein verpöntes Verhalten gesetzt noch sonst Einfluss 
darauf genommen haben, ob ihrem durch Fachärzte oder Univer­
sitätskliniken bescheinigten Antrag auf Zuerkennung der erhöhten 
Familienbeihilfe entsprochen wird, während der Bezugsdauer bei 
einem an sich unveränderten Gesundheitszustand des Kindes da­
von ausgehen, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung des 
Erhöhungsbetrages vom Finanzamt geprüft und als gegeben er­
achtet wurden. Bei der Rückforderung haben sich die Behörden 
offensichtlich nicht mit den in der Vergangenheit vorgelegten, po­
sitiven Gutachten auseinander gesetzt, sondern lediglich dem 
letzten Untersuchungsergebnis Bedeutung beigemessen. Nach­
trägliche Zweifel der Finanzbehörden bzw. breit angelegte Prüfak­
tionen, wobei auch eine "zu großzügige Anwendung" der Richt­
satzverordnung durch Amtsärzte vermutet wurde, können aus 
Sicht der VA aber nicht Rückforderungen zu Lasten schutzwürdi­
ger und redlicher Leistungsempfänger legitimieren. In diesem Sin­
ne hat der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
24.10.2000, 95/14/0119 ausgesprochen, dass sich die Frage, ob 
die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Familienbeihilfe erfüllt sind oder nicht, unabhängig vom Zeitpunkt 
der behördlichen Beurteilung nach den Verhältnissen im An­
spruchszeitraum bestimmt. 

Einige Familien machten darüber hinaus geltend, dass die im 
Rahmen der durchgeführten Prüfungsaktion vorgenommenen 
Nachuntersuchungen durch das Bundessozialamt äußerst kurz 
und oberflächlich vorgenommen wurden. Auf Unverständnis der 
Beschwerdeführer stieß dabei auch die Tatsache, dass keine er­
gänzende Untersuchung durch Fachärzte angeordnet wurde, ob­
wohl allein diese über das nötige Fachwissen verfügt hätten, um 
hinreichend beurteilen zu können, ob und welche Behinderungen 
bei den betroffenen Kindern vorliegen . Der dazu vom Bundesmini­
ster an die VA gerichtete Hinweis, dass es den Betroffenen frei­
stehe, die Weitergewährung der erhöhten Familienbeihilfe beim 
zuständigen Finanzamt nochmals zu beantragen, eine erneute 
Begutachtung beim Bundessozialamt in Kauf zu nehmen und 
dann eine entsprechend begründete Berufung unter Anschluss 
entsprechender Gutachten einzubringen, verschiebt aus Sicht der 
VA lediglich Verantwortlichkeiten. Die VA regte daher in einigen 
Fällen (VA 32-J F/O 1 , 36-JF/01 , 40-JF/01 , 41-JF/01 , 48-JF/O1 und 
49-JF/01) in einem Schreiben an den Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen die ehestmögliche Durchführung von 
Nachuntersuchungen, die diesmal von Fachärzten vorzunehmen 
wären, an. 
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11.1.10.3 Mehrkindzuschlag 

VA schlägt Staffelung der Höchstgrenze des Familieneinkommens im Zusammen­

hang mit dem Mehrkindzuschlag vor. 

Einzelfälle: 

VA 21-JF/01 

Eine Familie mit acht Kindern wandte sich im Zusammenhang mit 
dem in § 9 FLAG 1967 geregelten Mehrkindzuschlag an die VA. 
Anspruch auf einen solchen Mehrkindzuschlag besteht für jedes 
dritte und weitere Kind einer Familie, für das Familienbeihilfe ge­
währt wird. Gemäß § 9a Abs. 1 FLAG 1967 ist dieser Anspruch 
jedoch vom Einkommen der Familie abhängig und steht nur dann 
zu, wenn das zu versteuernde Einkommen des anspruchsberech­
tigten Elternteiles und seines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Ehegatten oder Lebensgefährten insgesamt das 12-fache der 
Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung (§ 45 ASVG) für 
einen Kalendermonat nicht übersteigt. Auf Grund einer geringfü­
gigen Einkommenserhöhung des alleinverdienenden Familienva­
ters im Jahr 1999 wurde dieses für die Gewährung des Mehrkind­
zuschlages höchstzulässige Familieneinkommen knapp über­
schritten, sodass in der Folge der Antrag auf Mehrkindzuschlag 
vom Finanzamt abgewiesen wurde. 

Anhand des vorliegenden Beschwerdefalles zeigte sich, dass die 
genannte gesetzliche Regelung für besonders kinderreiche Fami­
lien zu sozialen Härten führen kann. Aus Sicht der VA wäre daher 
eine Neuregelung der derzeitigen Bestimmungen betreffend den 
Mehrkindzuschlag erforderlich. Es wurde daher an den Bundes­
minister für soziale Sicherheit und Generationen der Vorschlag 
herangetragen, eine Staffelung der Höchstgrenze des in § 9a 
FLAG 1967normierten Familieneinkommens je nach Kinderzahl 
vorzusehen. Vorstellbar wäre die Einführung einer Steigerung 
über das 12-fache der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversi­
cherung hinaus, sodass ab dem fünften Kind beispielsweise das 
13-fache, ab sieben Kindern das 15-fache der Höchstbeitrags­
grundlage jährlich verdient werden könnte, ohne den Anspruch 
auf Mehrkindzuschlag zu verlieren. Nach Ansicht der VA wäre mit 
einer solchen Gesetzesänderung auch kein unverhältnismäßiger, 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand verbunden. 

Bedauerlicherweise ist der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen diesem Vorschlag der VA bislang nicht gefolgt, 
sondern merkte an, dass Verbesserungen für kinderreiche Famili­
en im Hinblick auf die restriktive Personalverwaltung des Bundes 
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nur im Einklang mit einer einfachen Vollziehung stehen könnten, 
was derzeit noch geprüft werden müsse. Es sollen jedoch in Zu­
kunft Überlegungen angestellt werden, ob bzw. wie Familien in 
Härtefällen Hilfestellung geboten werden kann bzw. wie beson­
ders kinderreiche Familien noch besser unterstützt werden kön­
nen. 

11.1.10.4 Sonstige Prüfungsergebnisse 

VA 23-JF/00, VA 23, 25, 19, 43, 15-JF/01 

In zwei Fällen konnte die VA die Wiederaufnahme abgeschlosse­
ner Verwaltungsverfahren erreichen. Im ersten Fall (VA 23-JF/00) 
wurde von der VA festgestellt, dass einerseits divergierende 
amtsärztliche Gutachten vorlagen, andererseits nach der Art der 
Behinderung auf Grund eines Verkehrsunfalles eine Behinderung 
zweifellos bestanden hat. Es konnte in diesem Fall erreicht wer­
den, dass die erhöhte Familienbeihilfe im wieder aufgenommenen 
Verfahren bewilligt werden konnte. 

Im zweiten Fall (VA 23-JF/01) wurde die Familienbeihilfe zunächst 
versagt und im Gesamtbetrag von € 1.671,48 (ATS 23.000,--) zu­
rückgefordert. Auf G rund des Prüfungsverfahrens der VA stellte 
sich jedoch heraus, dass ein zielstrebiges Studium des Sohnes 
der Beschwerdeführerin nicht möglich war, weil er in neurologi­
scher Behandlung gewesen ist und voraussichtlich dauernd außer 
Stande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. Auf Grund 
der eingetretenen Behinderung stand der Familie die erhöhte Fa­
milienbeihilfe zu, die auch im wieder aufgenommenen Verfahren 
nachgezahlt wurde. 

Im Fall 25-JF/01 wurde die Familienbeihilfe jeweils nur für kurze 
Zeiträume bewilligt. Grund dafür war die theoretische Möglichkeit 
der Arbeitsaufnahme im grenznahen Ausland. Die VA teilte dem 
Bundesminister mit, dass diese Begründung für die mehrfache 
Befristung der Familienbeihilfe nicht gerechtfertigt erschien, weil 
keine Anhaltspunkte für die Aufnahme einer solchen Erwerbstä­
tigkeit im Ausland vorlagen. Auf grund des Prüfungsverfahrens 
der VA wurde das Finanzamt angewiesen, den Familienbeihilfen­
anspruch auch in diesem Fall für die Dauer von fünf Jahren zu 
verlängern, wodurch der Grund für diese berechtigte Beschwer­
de behoben werden konnte. 

Im Bereiche der Schülerfreifahrt konnte die VA in einem Einzelfall 
(VA 19-JF/01 )erreichen, dass den Schülern lediglich in den Som­
mermonaten die Benützung eines Forstweges bis zur nächsten 
Bushaltestelle zugemutet werden soll. In den Wintermonaten (von 
Dezember bis April) wird den Schülern jedoch die Schülerbeförde­
rung durch die Gemeinde gegen Kostenersatz aus Mitteln des 
Familienlastenausgleichsfonds ermöglicht. 
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11.1.10.5 Kinderbetreuungsgeld 

Durch die intensive mediale Berichterstattung und Ankündigungspolitik im Bereich 

des Kinderbetreuungsgeldes kam bereits im Vorfeld des Inkrafttretens des Kinder­

betreuungsgeldgesetzes zu Kritik von potenziell betroffenen Eltern. 

Einzelfälle: 

VA 277-SV/OO, 346-SV/01, 410-SV/01, 426-SV/01, 501-SV/01, 521-SV/01 

11.1.10.5.1 Allgemeines 

Im Zusammenhang mit der Einführung des Kinderbetreuungsgel­
des langten bei der VA bereits im Vorfeld des per 1. Jänner 2002 
vorgesehenen Inkrafttretens der gesetzlichen Bestimmungen des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes diverse Anfragen von Eltern ein. 
Im Zuge der medialen Berichterstattung über die Grundsatz­
einigung der Regierungsparteien entstand nach dem Eindruck der 
VA eine gewisse Verwirrung unter den betroffenen Eltern, insbe­
sondere was nun konkret die Frage des zeitlichen Geltungsbe­
reichs des Kinderbetreuungsgeldgesetzes und der entsprechen­
den Übergangsregelungen im Karenzgeldgesetz betrifft. Darüber 
hinaus wurde auch Kritik an konkreten gesetzlichen Bestimmun­
gen geäußert. Darauf wird weiter unten noch näher einzugehen 
sein. 

Hinzuweisen ist auch darauf, dass die VA direkt in das Gesetzes­
begutachtungsverfahren eingebunden war und zu dem unter der 
GZ 10.302/13-4/2001 zur Stellungnahme ausgesandten Entwurf 
zum Kinderbetreuungsgeldgesetzes am 10. Mai 2001 eine Stel­
lungnahme abgegeben hat. Die VA hat hier insbesondere die ein­
geschränkte Anspruchsberechtigung für nicht österreichische 
Staatsbürger in § 2 Kinderbetreuungsgeldgesetz kritisiert, wobei 
Bedenken im Hinblick auf Art. lAbs. 1 des B-VG vom 3.Juli 1973 
zur Durchführung des Internationalen Übereinkommens über die 
Beseitigung aller Formen rassicher Diskriminierung BGBI. 
390/1973 geäußert wurden. Weiters wurde seitens der VA aufge­
zeigt, dass im Gegensatz zum bestehenden Karenzgeld nach 
dem Karenzgeldgesetz beim Kinderbetreuungsgeld keine Famili­
enzuschläge gewährt werden, wodurch es bei bestimmten Kon­
stellationen zu einer niedrigeren Leistung kommen kann, als dies 
beim Karenzgeld der Fall war. 

Den von der VA im Begutachtungsverfahren vorgebrachten Kritik­
punkten wurde, soweit ersichtlich, bedauerlicherweise keine Folge 
gegeben. 

Verwirrung im Vorfeld 
des Inkrafttretens 

Mitwirkung der VA im 
Gesetzesbegutach­
tungsverfahren 

167 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)166 von 266

www.parlament.gv.at



SM SG _____________ ...::-VA:....:....=D:....:..;r.:.......:.P--=e::..;:.te:::.;.r--=.K..:..;:o::...::::s.::.:::;te:.;.:.lk.:.:::a 

11.1.10.5.2 Kritikpunkte potenziell betroffener Eltern an 
der gesetzlichen Regelung 

Die bei der VA im gegenständlichen Zusammenhang hauptsäch­
lich geäußerte Kritik bezog sich auf die durch eine Novelle zum 
Karenzgeldgesetz mit BGBI. I 2001/103 eingefügten Übergangs­
bestimmungen für Geburten vom 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 
2001. Für die im gegenständlichen Zeitraum geborenen Kinder 
wurde durch die oben genannte Novelle im Ergebnis eine Adaptie­
rung des bestehenden Karenzgeldbezuges vorgenommen, wo­
durch Karenzgeldanspruch ab 1. Jänner 2002 in Bezug auf die 
Anspruchsdauer, die mögliche Zuverdienstgrenze sowie grund­
sätzlich auch im Hinblick auf die Leistungshöhe an die Familien­
leistung des Kinderbetreuungsgeldes im Sinne des Kinderbetreu­
ungsgeldgesetzes angeglichen wurde. 

Insbesondere Mütter, die vor der Geburt ihres Kindes unselbst­
ständig erwerbstätig waren und deren Kind im ersten Halbjahr 
2000 zur Welt kam, haben bei der VA dargelegt, dass sie bzw. 
ihre Kinder nicht nur beim Kinderbetreuungsgeldgesetz bzw. der 
entsprechend adaptierten Karenzgeldleistung gleichsam "durch 
den Rost" fallen, sondern auch zusätzlich noch die Nachteile des 
Budgetbegleitgesetzes 2001, BGBI. I 2000/142, voll zu spüren 
bekommen. Im Einzelnen wurde in diesem Zusammenhang der 
für diese Mütter zum Tragen kommende Entfall des Weiterbil­
dungsgeldes nach § 26a AIVG im Anschluss an den Karenzgeld­
bezug angesprochen. Konkret wurde damit auf die Regelung des 
Art. 42 des Budgetbegleitgesetzes 2001 und die dadurch erfolgte 
Novellierung des § 26a AIVG iVm § 79 Abs. 62 AIVG Bezug ge­
nommen. In dieser Novelle wurde vom Gesetzgeber bestimmt, 
dass eine bereits für die Inanspruchnahme des Karenzgeldes 
konsumierte Anwartschaft von Versicherungszeiten nicht noch­
mals für die Beurteilung des Anspruchs auf Weiterbildungsgeld 
herangezogen werden darf. 

Ein weiterer Kritikpunkt im Zusammenhang mit dem Kinderbe­
treuungsgeldgesetz bezog sich auf dessen § 2 Abs. 6. In jener 
Bestimmung wird festgelegt, dass bei Zwillingen bzw. allgemein 
bei Mehrlingsgeburten Kinderbetreuungsgeld nur für ein Kind ge­
bührt, es also zu keiner Verdoppelung des Kinderbetreuungsgel­
des kommt und auch kein sonstiger Zuschlag zur Abgeltung der 
Mehrbelastung gewährt wird. 

Insbesondere was den letztgenannten Punkt betrifft, wurde seitens 
der VA eine nähere Prüfung in die Wege geleitet, ob gegebenen­
falls Bedenken vor dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen 
Gleichheitssatzes objektivierbar sein könnten. 
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VA Dr. Peter Kostelka BMSG 
~~~~~~~~~~~-------------------------------------

11.1.11 Bereich Gesundheit 

11.1.11.1 Allgemeines 

Im Gesundheitsbereich sind die Beschwerden im Berichtszeitraum 
im Vergleich zum Vorjahr wesentlich angestiegen (2000: 22; 2001: 
35). Ein wesentlicher Schwerpunkt der Tätigkeit der VA war hiebei 
die Prüfung diverser Nostrifikations- und Zulassungsverfahren 
nach einer Ausbildung für einen Gesundheitsberuf im Ausland. 

Abgesehen davon musste bedauerlicherweise im Schriftverkehr 
dem Staatssekretariat für Gesundheit im Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen festgestellt werden, dass sich 
die Beantwortung von Anfragen der VA beträchtlich verzögerte 
und in mehreren Beschwerdefällen eine beträchtliche Fristüber­
schreitung eintrat (VA 516-SV/01 , 235-SV/01 , 27-GU/01 , 10-
GU/01 , 15-GU/01). 

11.1.11.2 Nostrifikation und Zulassung zur Berufsausübung nach einer 
ausländischen Ausbildung für einen Beruf des gehobenen 
medizinisch-technischen Dienstes 

Die gegenständlichen Verfahren sollten rascher durchgeführt werden, wobei von 

vornherein auf die tatsächlich erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse vermehrt 

Bedacht genommen werden sollte. 

Einzelfälle: 

VA 27, 30, 32-GU/01 

Im Bereich des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes (zB Rechtlich eingeschränk-
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten u.a.) ist bei einer ausländi- ter Berufszugang 

schen Ausbildung zwischen einem Nostrifikationsverfahren ge-
mäß § 6 MTD-Gesetz und der Zulassung zur Berufsausübung bei 
einer Ausbildung im EU-Raum gemäß § 6b MTD-Gesetz zu unter-
scheiden. 

Im Zuge eines Nostrifikationsverfahrens ist zu prüfen, ob die im 
Ausland absolvierte Ausbildung hinsichtlich des Gesamtumfanges 
und der Ausbildungsinhalte der österreichischen Ausbildung 
gleichwertig ist. Sofern eine solche Gleichwertigkeit nicht zur Gän­
ze gegeben ist, ist die erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer 
kommissioneller Ergänzungsprüfungen bzw. die erfolgreiche Ab­
solvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika an einer Aka-
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demie des jeweiligen gehobenen medizinisch-technischen Dien­
stes erforderlich. Die Entscheidung über einen solchen Nostrifika­
tionsantrag hat binnen eines Jahres ab Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu erfolgen. 

Auch die Ausbildung im EU-Bereich garantiert unter Bedachtnah­
me auf die hiefür maßgeblichen EWG-Richtlinien keinen freien 
Zugang zur Berufsausübung. So ist die Zulassung zur Berufsaus­
übung an die Bedingung der erfolgreichen Absolvierung wahlweise 
eines Anpassungslehrganges oder einer Eignungsprüfung oder 
des Nachweises von Berufserfahrung zu knüpfen, wenn sich die 
absolvierte Ausbildung wesentlich von der entsprechenden öster­
reichischen Ausbildung unterscheidet. Die Entscheidung über die 
Zulassung zur Berufsausübung hat innerhalb von vier Monaten ab 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu erfolgen. 

In beiden Verfahren ist erforderlichenfalls ein Sachverständigen­
gutachten einzuholen. 

Diese an sich schon unbefriedigende Rechtslage wird nach den 
Erfahrungen der VA durch eine restriktive Anerkennungspraxis 
des Gesundheitsressorts zu Ungunsten der Betroffenen ver­
schärft. 

So ist festzuhalten , dass die gegenständlichen Verfahren oft meh­
rere Jahre dauern. Dabei drängt sich allerdings der Eindruck auf, 
dass diese Verfahrensdauer nicht in der besonders sorgfältigen 
Prüfung des Einzelfalls begründet ist, sondern vielmehr darauf 
zurückzuführen ist, dass nach einer zunächst äußerst restriktiven 
Begutachtung die Antragsteller mühevoll ihre Einwände zu doku­
mentieren haben. Letztlich werden nämlich in den gegenständli­
chen SaChverständigengutachten größtenteils lediglich formale 
Vergleiche der Stundentabellen angestellt und den auf Grund ei­
ner beruflichen Tätigkeit erworbenen Fähigkeiten nur eine unter­
geordnete Bedeutung beigemessen. 

Überdies sollten aus der Sicht der VA bei der Auswahl der Gut­
achter von vornherein jeglicher Verdacht einer Befangenheit ver­
mieden werden. So musste in einem Prüfungsverfahren festge­
stellt werden, dass die Gutachterln gleichzeitig die Funktion der 
Präsidentin des Bundesverbandes der diplomierten Physiothera­
peutlnnen Österreichs inne hat. 

Letztlich ist auch davon auszugehen, dass die geforderten Ergän­
zungsprüfungen und Praktika für die Betroffenen nicht laufend 
angeboten werden und beispielsweise neben einer Berufstätigkeit, 
die im eingeschränkten Ausmaß auch vor Anerkennung der aus­
ländischen Ausbildung möglich ist, kaum bewältigbar sind. 

In diesem Sinne war es in zwei Prüfungsverfahren der VA den 
Betroffenen verständlicherweise nicht einsichtig , dass eine ergo­
therapeutische Ausbildung in der Schweiz und eine physiothera-
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peutische Ausbildung in Deutschland nicht einen problemlosen 
Berufszugang in Österreich gewährleistet, obwohl unbestritten in 
diesen Ländern eine hochwertige und international anerkannte 
Ausbildung für diese Gesundheitsberufe angeboten wird. 

Die VA tritt daher nachdrücklich dafür ein, dass der Berufszugang Standpunkt der VA 

für die Betroffenen in einem raschen Verfahren unter besonderer 
Bedachtnahme auf ihre konkreten Zusatzqualifikationen ermög-
licht wird. 

11.1.11.3 Keine Leistung aus dem In-vitro-Fertilisations-Fonds trotz Pflicht­
versicherung eines Ehegatten 

Im IVF-Fonds-Gesetz sollte ausdrücklich vorgesehen werden, dass eine Leistung 

aus dem IVF-Fonds auch dann zu erbringen ist, wenn nur ein Ehepartner der ge­

setzlichen Krankenversicherung unterliegt. 

Einzelfall: 

VA 235-SV/01 

Seit 1. Jänner 2000 ist ein Fonds zur Finanzierung der In-vitro- Rechtslage 

Fertilisation gesetzlich eingerichtet (IVF-Fonds-Gesetz). 

Dieser Fonds wird zu gleichen Teilen aus Mitteln des Ausgleich­
fonds für Familienbeihilfen und der Sozialversicherungsträger do­
tiert. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen sind aus 
dem Fonds 70% der Kosten für Maßnahmen der In-vitro­
Fertilisation zu tragen. 

Ein solcher Anspruch auf Kostentragung besteht gemäß § 4 
Abs. 1 IVF-Fonds-Gesetz für höchstens vier Versuche pro Paar, 
sofern unter anderem die Leistungszuständigkeit der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder einer Krankenfürsorgeeinrichtung im 
Krankheitsfall vorliegt. 

Die Textierung dieser Bestimmung lässt demnach den Schluss zu , 
dass für beide Ehepartner ein gesetzlicher Krankenversicherungs­
schutz notwendig ist. 

Diese Gesetzesauslegung hatte in einem Beschwerdefall zur Fol­
ge, dass ein Leistungsanspruch für ein Ehepaar nicht gegeben 
war, weil zwar die Ehefrau der gesetzlichen Krankenversicherung 
unterliegt, aber der Ehemann als Arzt privat versichert ist. Eine 
solche Konsequenz ist allerdings für die Betroffenen verständli-
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cherweise nicht einsichtig, weil trotz der Pflichtversicherung eines 
Ehepartners ein Kostentragungsanspruch zur Gänze entfällt. 

Die VA tritt daher dafür ein, dass durch eine Gesetzesänderung Legistische Anregung 

zumindest klargestellt werden sollte, dass im Falle einer gesetzli-
chen Krankenversicherung eines Ehepartners ein Leistungsan-
spruch gegenüber dem In-vitro-Fonds in Höhe von 35% der Ko-
sten gegeben ist. 
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11.1.12 Mängel bei der Vergabe von Heizkostenzuschüssen in der 
Heizperiode 2000/2001 

Der Bund hat sich in der Heizperiode 2000/2001 im Interesse einkommensschwä­

cherer Haushalte mit 600 Millionen Schilling an der Mittelaufbringung für Raumhei­

zungszuschüsse beteiligt. Diese Ausgabenermächtigung wurde bundesweit aber 

bloß zu 18,916% ausgeschöpft. 

Die Antragsgebundenheit dieser Mittel, die damit in Zusammenhang stehende "Bü­

rokratisierung" sowie unzureichende Informationen über die näheren Modalitäten 

der Zuerkennung dieser einmaligen Zuwendung standen einer treffsichereren Ver­

gabe vorab entgegen. Kritisch zu sehen ist insbesondere die unkoordinierte Vor­

gangsweise zwischen Bund und Ländern. Obwohl auf Grund der Kritik der VA die 

Rahmenbedingungen für eine neuerliche Förderaktion verbessert wurden, ist der 

Anregung, auch in der Heizperiode 2001/2002 eine (adaptierte) Mittelvergabe zu 

Gunsten armutsgefährdeter Haushalte zu beschließen, nicht entsprochen worden. 

Einzelfall: 

VA 46-SV/01 u.a.m. 

11.1.12.1 Allgemeines 

Die VA legte im vorliegenden Berichtszeitraum dem Parlament Sonderbericht der VA 

erstmals einen Sonderbericht vor. Die Präsidialkonferenz des Na-
tionalrates beschloss am 15.11.2001 diesen nicht in parlamentari-
sche Behandlung zu nehmen. Auch wenn die Verfassung derarti-
ge Sonderberichte nicht ausdrücklich vorsieht, steht Art. 148 d B-
VG nach Meinung der Volksanwälte der Vorlage und Zuweisung 
aktueller themenbezogener Wahrnehmungen und Prüfungser-
gebnisse aber nicht entgegen. Die bedauerliche Entscheidung der 
Präsidialkonferenz musste dennoch zur Kenntnis genommen wer-
den. Die VA hat aber allen Abgeordneten des Nationalrates und 
des Bundesrates ein Exemplar dieses Berichtes zugemittelt und 
diesen am 14.12.2001 im Lokal VIII zur Diskussion gestellt. 

Gegenstand dieses Berichts waren die Ergebnisse eines zu VA 
46-SV/01 durchgeführten amtswegigen Prüfverfahrens, welches 
ergab, dass viele bedürftigen Menschen, die an sich die materiell­
rechtlichen Fördervoraussetzungen erfüllt hätten, tatsächlich nicht 
in den Genuss der ihnen zugedachten Zuwendungen kamen. 

173 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)172 von 266

www.parlament.gv.at



BMSG _____________ ....:...V~A..;:;D....:...r.~P_._:;e::....:.te~r__:.K...:..:o:...:::s...:..::te~lk..;..;:;.;ca 

11.1.12.2 Informationsdefizite und Antragsbedürftigkeit 
als Hindernis 

Nicht einmal die Hälfte all jener Personen, welche die Vorausset­
zungen für die Heizkostenzuschussvergabe sicher erfüllt hätten, 
erhielten die ihnen zugedachte finanzielle Unterstützung. 

In Wien ging die Landesregierung von 68.500 möglichen Anträ­
gen aus. Nach Ende der Antragsfrist zeigte sich, dass insgesamt 
nur 30.541 Heizkostenzuschüsse angewiesen worden waren. In 
Wien lebten im Dezember 2000 allein 30.245 Ausgleichszula­
genempfänger, von dieser Personengruppe wurden gar nur 
11.529 Anträge eingebracht. 

In Niederösterreich rechnete man ursprünglich mit rund 82.000 
Antragstellern. Es haben aber insgesamt nur 17.351 Personen 
einen Heizkostenzuschuss erhalten, obwohl in Niederösterreich 
allein 43.561 Ausgleichszulagenbezieher wohnten. Allerdings 
konnte der finanzielle Ausgleich für Energiepreiserhöhungen bei 
niederösterreichischen Gemeindeämtern nur im Zeitraum zwi­
schen 3. und 30. November 2000 beantragt werden. Diese An­
tragsfrist war viel zu kurz bemessen. 

11.1.12.3 Große Unterschiede zwischen den 
Vergaberichtlinien der Länder 

Im Burgenland wurden auf Grund der Förderrichtlinien der Lan­
desregierung trotz Bedürftigkeit keine Zuwendungen an Arbeitslo­
sengeld- oder Notstandhilfe- und Karenzgeldbezieherbezieher 
bzw. Menschen gewährt, die mit einem unter dem Ausgleichszu­
lagenrichtsatz liegenden Erwerbseinkommen das Auslangen fin­
den mussten. 

In Salzburg wiederum waren einkommensschwache Haushalte, 
die ihre Wohnräume in der Heizperiode 2000/2001 mit Erdgas, 
Fernwärme, Strom oder festen Brennstoffen beheizt haben, von 
der Heizkostenzuschuss-Aktion ausgenommen worden, während 
dies in anderen Bundesländern nicht der Fall war. 

Beispiele aus den 
Bundesländern 

Wien 

Niederösterreich 

Beispiele aus den 
Bundesländern -
Kreis der Berechtigten 
differiert 

Auch die Bedingungen, die für die Vergabe von Heizkostenzu- Divergierende Voraus-

schüssen erfüllt hätten werden sollen, wurden länderweise völlig setzungen 

unterschiedlich geregelt. Alleinstehende in Niederösterreich be-
kamen bei einem Monatseinkommen von knapp über ATS 8.312,-
bzw. Ehepaare/Lebensgemeinschaften mit einem Gesamtein-
kommen von über 11.859 brutto keine Zuwendung mehr. In 
Kärnten rechtfertigte demgegenüber auch noch ein Einkommen 
von bis zu ATS 11.000,-- netto die Zuerkennung an Alleinstehen-
de bzw. ATS 14.500 an Ehepaare/Lebensgemeinschaften. 
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Die bundesweit uneinheitliche Vergabepraxis lässt sich aber auch Sonstige Differenzie-

an anderen Beispielen festmachen. In Salzburg betrug der zur rungen 

Hälfte aus dem Landes- und dem Bundesbudget finanzierte Heiz-
ölscheck ATS 2.000,-- ; dieser Betrag wurde auch allen bedürfti-
gen Oberösterreichern, unabhängig welche Brennstoffe von ihnen 
verwendet wurden, gewährt. Die Steiermärkische Landesregie-
rung differenzierte bei der Höhe der Zuwendung zwischen Gas­
heizungen (Zuschuss von ATS 1.200,--) und Ölheizungen (Zu-
schuss von ATS 2.400,--). Alle anderen als unterstützungswürdig 
befundene Antragsteller erhielten in Wien, Niederösterreich, 
Kärnten, und im Burgenland einen Einmalbetrag in Höhe von ATS 
1.000,--. Die höchste vom Bund in einem Bundesland geleistete 
Zuzahlung war demnach um 140% höher als die geringste. 

11.1.12.4 Schlussfolgerungen 

Es wäre angesichts der Regelung des § 13 Finanz-Verfassungs­
gesetz geboten gewesen, dass der Bund in Abstimmung mit den 
Ländern ungleichförmige Verteilungsvorgänge im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung nicht eintreten lässt und die Vertei­
lungsgerechtigkeit und soziale Treffsicherheit beeinträchtigende 
Rahmenbedingungen vorweg zu optimieren sucht. 

11.1.12.5 Reaktion des Bundesministers für soziale 
Sicherheit und Generationen 

Der Bundesminister wies im Zusammenhang mit dem vorliegen­
den Bericht darauf hin, dass bereits eine Arbeitsgruppe zur Wei­
terentwicklung des Sozialhilferechts eingesetzt wurde, da ein 
Harmonisierungsbedarf nicht zu leugnen sei. Die im Sonderbericht 
der VA aufgezeigten Kritikpunkte bei der Vergabe der Heizko­
stenzuschüsse sollen in den Diskussionsprozess aufgenommen 
werden. Da Pensions- und Ausgleichszulagenbezieher vielfach 
leider nicht in den Genuss von Heizkostenzuschüssen gekommen 
waren, wurde in der 58. Novelle zum ASVG, BGBI. I Nr. 99/2001 
vorgesehen, dass sich die Pensionsversicherungsträger dazu 
verpflichten können, Heizkostenzuschüsse gegen Abgeltung der 
Verwaltungskosten zusammen mit Pensionen anzuweisen. Dazu 
kam es aber dann nicht, da trotz vergleichbarer Ausgangssituation 
eine neuerliche Förderaktion aus dem Bundesbudget leider nicht 
in Aussicht genommen wurde. 

Verstärkte Koordinie­
rung der Vergabepraxis 
zwischen Bund und 
Ländern notwendig 

Bundesminister sichert 
Berücksichtigung von 
Kritikpunkten zu 
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12 

12.1 

12.1.1 

Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

Allgemeines 

Gesamtzahl der Fälle: 254 (2000: 192) 

In diesem Bereich waren - wie in den Vorjahren - die das Kraft­
fahrwesen betreffenden Beschwerden am stärksten vertreten. 
Zahlreiche Eingaben hatten die Aufstellung von Mobilfunkanten­
nen zum Inhalt, bzw. Anfragen und Befürchtungen über deren 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Einen Schwerpunkt in die­
sem Berichtszeitraum stellten auch Anfragen und Beschwerden 
über die Gewährung eines Zuschusses zu den Fernsprechentgel­
ten dar. Die Neuregelung dieser Materie brachte viele Probleme 
mit sich. 

12.1.2 Kraftfahrwesen 

Der zahlenmäßig größte Anteil von Beschwerden in diesem Bereich 
die Erteilung, Entziehung und Befristung von Lenkberechtigungen. 

Ein etwa gleich bleibender Teil hatte wieder bereits bekannte und 
von der VA auch bereits aufgezeigte Probleme zu Inhalt. 

12.1.2.1 Führerscheinkosten für Behinderte 

Bei der VA langen immer wieder Beschwerden über die mit der 
Verlängerung der Gültigkeit der Lenkberechtigung verbundenen 
Kosten ein. Für Inhaber von Lenkberechtigungen, deren Gültigkeit 
auf Grund eines Gebrechens immer nur zeitlich befristet werden, 
stellen diese Kosten eine nicht zu unterschätzende finanzielle Be­
lastung dar. Wie bereits im 23. Bericht der VA an den Nationalrat 
ausgeführt wurde, ist diese Steigerung der Kosten mit den seit 
1.11.1997 geltenden Bestimmungen des Führerscheingesetzes 
und der Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung eingetreten. 
Nicht nur, dass bei jeder Verlängerung ein neuer Führerschein 
ausgestellt und bezahlt werden muss, hat der Antragsteller die 
Kosten für den Amtsarzt in der Höhe von ATS 650.- zu tragen. 
Von diesen ATS 650.- erhält die Gebietskörperschaft, die den 
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Aufwand zu tragen hat 75 %, die restlichen 25 % der Amtsarzt. 
Somit wird für die Befassung eines Amtssachverständigen, der 
neben seiner Entlohnung für diese Tätigkeit ein zusätzliches Ho­
norar erhält, eine Gebühr eingehoben. Die VA regt daher neuerlich 
an, Erleichterungen für diesen Personenkreis, der in der Regel 
ohnehin wenig begütert ist, zu schaffen. 

12.1.2.2 Kinderbeförderung in Omnibussen 

Die VA hat bereits in ihrem 4. Bericht an den Nationalrat im Jahre 
1980 die Beförderungsbestimmungen des § 106 Abs. 3 KFG 1967 
bezüglich der Zählung von Kindern kritisiert. Nach der damaligen 
Rechtslage galten zwei Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als eine 
Person. Im Jahre 1991 wurde im Zuge der 13. KFG-Novelle die 
Zählregel in Autobussen von 2:1 auf 3:2 geändert. Die Zählregel 
1: 1 konnte auf Grund betriebswirtschaftlicher Einwendungen der 
Beförderungsunternehmen nicht verwirklicht werden. 

Schließlich wurde mit der 15. KFG-Novelle die Personenbeförde­
rung dahingehend geändert, dass im Interesse der Sicherheit der 
beförderten Kinder, diese wie Erwachsene zu zählen sind. Die 
diesbezüglichen Bestimmungen sind mit 1. Jänner 1994 in Kraft 
getreten. 

Während die Beförderung in privaten PKW's im Sinne der Ver­
kehrssicherheit neu geregelt wurde, hat sich bei der Zähl regel für 
Kinder in Omnibussen bisher nichts geändert, sodass diese nach 
wie vor 3:2 lautet. Dieser Umstand lässt den Eindruck entstehen, 
dass finanzielle Aufwendungen gewichtiger als die Verkehrssi­
cherheit gewertet werden, während die Kostenfrage beim privaten 
Fahrzeughalter unerheblich sind. Da sich die VA schon mit dem im 
Jahre 1991 erzielten Kompromiss nicht zufrieden geben konnte, 
wird an dieser Stelle nochmals im Sinne der Verkehrssicherheit 
angeregt, diese Bestimmung - die in der bestehenden Form auch 
nicht vollziehbar ist - zu ändern. 

12.1.2.3 Einführung einer Lenkberechtigung für die 
Untergruppe 01 

VA 67-V/01 , BMVIT GZ. 14500/87-PR/01 

An die VA wurde im Berichtszeitraum der Wunsch nach einer 
Lenkberechtigung D1 für kinderreiche Familien herangetragen. 
Die Prüfung durch die VA ließ hier auf Grund der Reaktion des zu­
ständigen Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Tech­
nologie keine Lösung in absehbarer Zeit erkennen. 

Betriebswirtschaftliche 
Rücksichten verhindern 
eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit 
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Die VA stellte fest, dass es eine derartige Lenkberechtigung so­
wohl in Italien als auch in Deutschland und in England gibt. In 
Deutschland und auch in England berechtigt die Klasse D 1 zur 
Personenbeförderung mit mehr als 8 und nicht mehr als 16 Sitz­
plätzen außer dem Fahrersitz. In England ist die Lenkberechti­
gung D 1 auf nicht gewerbliche Fahrten beschränkt. 

Im Hinblick auf die Tatsache, dass im Sinne der Verkehrssicher­
heit bei der Anzahl der zu befördernden Personen Kinder mit Er­
wachsenen gleichgestellt sind, stehen Familien mit mehr als 
7 Kindern vor dem Problem, wie sie diese in einem Fahrzeug be­
fördern können, ohne deswegen einen Autobus in Anspruch neh­
men zu müssen und auch die entsprechende Lenkberechtigung 
der Klasse D zu erwerben. 

Nicht nur, dass es in den bevölkerungsreichsten Mitgliedsstaaten 
der EU eine Lenkberechtigung D 1 gibt, ist in der Richtlinie 
91 /439-EWG ausdrücklich vorgesehen, dass innerhalb der Klas­
sen A, B, B+E, C, C+E, D und D+E für das Führen von Fahrzeu­
gen von Unterklassen ein besonderer Führerschein ausgestellt 
werden kann. 

Nach den Bestimmungen von § 8 FSG-DV ist bei der Umschrei­
bung eines im EWR ausgestellten Führerscheines, dessen Be­
rechtigungsumfang auch die Unterklasse D 1 enthält, bei der Aus­
stellung eines österreichischen Führerscheines, die Lenkberechti­
gung der Klasse D durch den Code 75 auf die Unterklasse D 1 
einzuschränken. Der Antragsteller kann somit in den Besitz eines 
österreichischen Führerscheines für die Unterklasse D 1 kommen, 
welche Besitzern von im Inland erworbenen Führerscheinen ver­
wehrt ist. 

Die VA vertritt den Standpunkt, dass die in der EU-Richtlinie vor­
gesehene Einführung der Unterklasse D 1 auch für Inhaber öster­
reichischer Lenkerberechtigungen offen stehen soll , wenn ca. 50% 
der EU-Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können. 

12.1.2.4 Taxi (Gelegenheitsverkehr) 

Rechtslage in anderen 
EU-Staaten 

Gleichstellung von Kin­
dern mit Erwachsenen 
bei Beförderungszahl 

Das Bundesministerium für Verkehr Innovation und Technologie ist mit der Erlas­

sung einer Novelle zur Betriebsordnung für den nicht linienmäßigen Personenver­

kehr säumig . 

Die VA regte bereits in ihrem 21. Bericht eine Novellierung der 
Bestimmungen der Betriebsordnung für den nicht linienmäßigen 
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Personenverkehr (BO 1994) an. Im Dezember 1998 wurde vom 
damaligen Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr ein 
Entwurf zur Begutachtung ausgesendet. Im 24. Bericht wurde die 
Novelle urgiert, sie liegt aber immer noch nicht vor. Dies ist umso 
bedauerlicher, als dadurch die von der VA immer wieder aufge­
zeigten Härtefälle auch weiterhin nicht verhindert werden können. 

12.1.2.5 Einzelfälle 

12.1.2.5.1 Entziehung der Lenkberechtigung - Verzicht 

Bei einem Verzicht auf die Lenkberechtigung sollte die Behörde den Inhaber der 

Lenkberechtigung über die Folgen ausreichend informieren und den Verzicht ent­

sprechend dokumentieren. 

Einzelfall: 

VA 140-V/00, BMVIT ZI. 421.875/4-II/B/8/00 

N.N. wurde von der Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft Feld­
bach zwecks Ausstellung einer Bestätigung über erhöhten Auf­
wand für Diabetiker untersucht. Im Zuge dieser Untersuchung sei 
von der Amtsärztin verlangt worden, dass er den Führerschein 
"zurücklege". Nachdem er dieser Aufforderung durch Abgabe des 
Führerscheins bei der Gendarmerie in Kirchberg an der Raab 
nachgekommen sei , hätte man ihm von der BH Feldbach mitge­
teilt , dass eine Wiederausfolgung des Führerscheins nicht mehr 
möglich sei. Über diesen Vorgang führte er bei der VA Beschwer­
de. Die VA ersuchte das Bundesministerium für Verkehr, Innova­
tion und Technologie um Stellungnahme zu diesem Beschwerde­
vorbringen. 

Mit Schreiben vom 19.10.2000 hat das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie eine Stellungnahme der BH 
Feldbach übermittelt, wonach der Beschwerdeführer freiwillig den 
Führerschein abgegeben und somit auf die Lenkberechtigung ver­
zichtet hätte. Dazu wird auch im Schreiben des Bundesministeri­
ums für Verkehr, Innovation und Technologie auf die Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes hingewiesen, wonach auch nach den 
Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 ein Verzicht auf die 
Lenkberechtigung möglich war. 

Im gegenständlichen Fall hat N. N. gegenüber dem Gendarmerie­
posten angegeben, seinen Führerschein auf die Zeit seiner Krank­
heit zurücklegen zu wollen. Alleine diese Formulierung ließ erken-

Ausfolgung des zurück­
gelegten Führerschei­
nes verweigert 
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nen, dass er offensichtlich nur bereit war, vorübergehend auf das 
Lenken von Kraftfahrzeugen zu verzichten und dies mit der Abga­
be des Führerscheines zu dokumentieren. Auch die Amtsärztin hat 
in ihrem Gedächtnisprotokoll vom 5.12.2000 angegeben, dass der 
Beschwerdeführer bereit war, "freiwillig bis zu einer Besserung 
des Gesundheitszustandes und unter Vorlage von neuen Befun­
den seinen Führerschein zurückzulegen". 

Nach Ansicht der VA konnte dieser Formulierung kein Verzicht auf 
das Recht zum Lenken von Kraftfahrzeugen entnommen werden. 
Nach Ansicht der VA muss der Verzicht auf die Lenkberechtigung 
unmissverständlich erklärt werden, wobei dies auch in schriftlicher 
Form entweder durch eine Eingabe des Betroffenen oder durch 
eine Niederschrift bei der Behörde festzuhalten ist. Nach Ansicht 
der VA bewirkt die bloße Übergabe des Führerscheins ohne aus­
drückliche Erklärung (auf die Lenkberechtigung zu verzichten) 
keinen Verzicht. Die vom Beschwerdeführer gewählte Formulie­
rung ließ jedoch dessen Absicht erkennen, dass er gewillt war, in 
absehbarer Zeit wieder von seinem Recht zum Lenken von Kraft­
fahrzeugen Gebrauch zu machen. 

Auf Grund der Beschwerde bei der VA musste davon ausgegan­
gen werden, dass der Beschwerdeführer auf der Ausfolgung sei­
nes Führerscheines bestand. Die Behörde hatte daher im Hinblick 
auf die bestehenden Bedenken ein Verfahren zur Überprüfung der 
Eignung des Beschwerdeführers zum Lenken von Kraftfahrzeu­
gen durchzuführen. In diesem Verfahren konnte sich N.N. dann 
entscheiden, ob er die notwendigen Nachweise seiner Eignung 
beibringt, oder tatsächlich auf seine Lenkberechtigung verzichtet. 

12.1.2.5.2 Bedingte Erteilung einer Lenkberechtigung 

Zurücklegung unter Be­
dingungen kann nicht 
als Verzicht gewertet 
werden 

Durchführung des 
Entziehungsverfahren 

Bedingungen müssen so klar umschrieben sein, dass ihnen der Besitzer der Lenk­

berechtigung entsprechen kann. 

Einzelfall: 

VA 112-V/01 , BMVIT GZ 421939/4-II/B/7/01 

N.N. wendete sich wegen Befristung seiner Lenkberechtigung an Beschwerde über auf-
die VA, weil diese unter der Bedingung von Kontrolluntersuchun- erlegte Bedingungen 

gen erteilt worden war. 
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Auf Grund dieser Beschwerde wurde der VA eine Verwaltungspra­
xis über die Verfassung von Niederschriften bekannt, die Anlass 
zur Beanstandung gab. 

Bei Durchsicht der Verwaltungsakten war festzustellen, dass die 
in Beschwerde gezogene Erteilung der Lenkberechtigung münd­
lich verkündet und mit Niederschrift beurkundet wurde. Dieser 
Niederschrift war zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer die 
Lenkberechtigung befristet erteilt wurde. Bedingungen, wie der 
Nachweis von Kontrolluntersuchungen, waren dieser Niederschrift 
nicht zu entnehmen. 

Gemäß § 5 Abs. 5 FSG ist die Lenkberechtigung, soweit dies auf 
Grund des ärztlichen Gutachtens oder wegen der Art der Lenkbe­
rechtigung nach den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nötig 
ist, unter den entsprechenden Bedingungen, Befristungen, Aufla­
gen oder zeitlichen, örtlichen oder sachlichen Beschränkungen 
der Gültigkeit zu erteilen. Nachdem sich in der Niederschrift kein 
Hinweis darauf fand, dass die Lenkberechtigung unter einer ent­
sprechenden Bedingung oder Auflage erteilt worden ist, schien es 
für diese vom Beschwerdeführer verlangte Kontrolluntersuchung 
keine Rechtsgrundlage zu gegeben. 

In der Stellungnahme der Bundespolizeidirektion Wien wurde im 
Prüfungsverfahren der VA darauf hingewiesen, dass die Erteilung 
der Lenkberechtigung durch Verkündung eines mündlichen Be­
scheides erfolgte und die schriftliche Ausfertigung des Bescheides 
der Führerschein darstelle, wobei sowohl die Befristung als auch 
die Bedingung eingetragen wurde. 

Diese Ausführungen sind nach Ansicht der VA unzutreffend. Ge­
mäß § 62 Abs. 1 AVG 1991 können Bescheide, wenn in den Ver­
waltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, sowohl schriftlich 
als auch mündlich erlassen werden. Nach Abs. 2 ist der Inhalt und 
die Verkündung eines mündlichen Bescheides, wenn die Verkün­
dung bei einer mündlichen Verhandlung erfolgt, am Schluss der 
Verhandlungsschrift, in anderen Fällen in einer besonderen Nie­
derschrift zu beurkunden. 

Abgesehen von diesen Formvorschriften ist nach Ansicht der VA 
im Hinblick darauf, dass in den EU-Führerscheinen Befristungen, 
Bedingungen oder Auflagen nur mehr mittels Code eingetragen 
werden, eine unmissverständliche Formulierung und Kenntnis­
nahme durch den Betroffenen in der über die mündliche Be­
scheidverkündung angefertigten Niederschrift notwendig. Denn 
die Bedeutung der im Führerschein eingetragenen Codes ist in 
den seltensten Fällen dem Inhaber bekannt. Auch der Verwal­
tungsgerichtshof vertritt in seiner Judikatur den Standpunkt, dass 
Bedingungen klar umschrieben sein müssen, damit ihnen der Be­
sitzer der Lenkberechtigung entsprechen kann, um nicht Gefahr 
zu laufen, die Lenkberechtigung wegen Nichteinhaltung der Be-

Mangelhafte Nieder­
schrift 

Rechtsgrundlage für 
Bedingungen 

Führerschein hat Be­
scheidcharakter 

Formvorschriften des 
AVG 1991 

Eintragung in den 
Führerschein erfolgt 
nur mehr mit Code 
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dingung zu verlieren. Diesen Standpunkt hat die VA der Bundes­
ministerin für Verkehr, Innovation und Technologie auch zur 
Kenntnis gebracht. 

Der Stellungnahme der Bundespolizeidirektion Wien war zu ent­
nehmen, dass jetzt neue Formulare zur Verfügung stehen. Daher 
geht die VA davon aus, dass die Niederschriften in Zukunft den 
oben dargelegten Intentionen entsprechen. 

Verwendung neuer 
Formulare für die 
Niederschrift 

12.1.2.5.3 Verhängung von Verwaltungsstrafen wegen Nichterteilung der 
Lenkerauskunft 

Die Aufforderung zur Lenkerauskunft nach § 103 Abs. 2 KFG als Falle für den Be­

schuldigten. 

Einzelfall: 

VA 66-V/00, BMVIT GZ 412.845/1-I1/B/8/01 

N.N. hat bei der VA über ein gegen ihn durchgeführtes Verwal­
tungsstrafverfahren wegen Übertretung des § 103 Abs. 2 KFG 
(Lenkerauskunft) Beschwerde geführt. Über ihn wurde mit 
Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien vom 23. Feber 
2000, eine Geldstrafe verhängt und diese mit Berufungsbescheid 
des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien vom 4. April 2000 
bestätigt. Zur Prüfung des Vorbringens ersuchte die VA den da­
maligen Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
um Übermittlung der bezughabenden Verwaltungsstrafakten des 
Magistrates der Stadt Wien. 

Den übermittelten Unterlagen war zu entnehmen, dass über den 
Beschwerdeführer mit Straferkenntnis vom 23. Feber 2000 eine 
Geldstrafe verhängt wurde, da er der Behörde auf ihr schriftliches 
Verlangen vom 19. November 1999, zugestellt am 9. Dezember 
1999, nicht binnen zwei Wochen nach erfolgter Zustellung die 
verlangte Lenkerauskunft erteilt hatte. 

Bei der Prüfung ergab sich aus den Akten folgender Verfahrens­
ablauf, bei dem zur Verdeutlichung der Sichtweise des Beschwer­
deführers sowohl das Verfahren wegen Übertretung der Straßen­
verkehrsordnung 1960 (StVO) als auch nach dem Kraftfahrgesetz 
1967 (KFG) zunächst chronologisch dargestellt sind: 
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09.08.1999 

18.10.1999 

05.11.1999 

09.12.1999 

27.1.2000 

28.1.2000 

21.2.2000 

23.2.2000 

Anzeige der Bundespolizeidirektion Wien an die MA 67, 
dass das KFZ des Beschwerdeführers am 6.8.1999 in 
1210 Wien in zweiter Spur abgestellt war 

Strafverfügung wegen Übertretung der StVO an den Zu­
lassungsbesitzer 

Einspruch mit Bekanntgabe der tatsächlichen Lenkerin 

Zustellung der Aufforderung zur Bekanntgabe des Len­
kers nach § 103 Abs.2 KFG 

Hinterlegung des Schreibens der MA 67 mit der Aufforde­
rung zur Mitwirkung im Strafverfahren 

Hinterlegung der Strafverfügung wegen Nichterteilung der 
Lenkerauskunft 

Einlangen der Antwort auf die Aufforderung zur Mitwir­
kung durch die tatsächliche Lenkerin bei der MA 67 

Straferkenntnis wegen Übertretung des § 103 Abs.2 KFG 

Im Hinblick auf diesen Verfahrensverlauf erschien die Beschwer­
deführung verständlich. Dies im Hinblick darauf, dass der Zu las­
sungsbesitzer zunächst ein Schreiben wegen Bekanntgabe nähe­
rer Angaben über den von ihm namhaft gemachten Lenker erhal­
ten hat und tags darauf eine Strafverfügung wegen Unterlassung 
der Bekanntgabe des Lenkers. 

Abgesehen davon war zum gegenständlichen Beschwerdefall von 
der VA zu bemerken, dass bezüglich der Frage der Lenkererhe­
bung in Verwaltungsstrafverfahren mit dem Magistrat der Stadt 
Wien eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit besteht. Die 
VA geht grundsätzlich davon aus, dass vor Erlassung einer Straf­
verfügung die Täterschaft zu klären ist. Die Magistratsdirektion ist 
der Rechtsauffassung der VA bisher nicht beigetreten. 

Die Magistratsdirektion hat vielmehr den Standpunkt vertreten, 
dass eine Lenkererhebung nach den Bestimmungen des KFG 
auch nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für 
die Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens nicht zwin­
gend erforderlich sei. Unter anderem wurde im Schreiben der Ma­
gistratsdirektion - Verwaltungsrevision vom 28.12.1999, Folgen­
des ausgeführt: 

"Schließlich ist festzuhalten, dass bei der von der VA geforderten 
Vorga ngs weise, vor Erlassung einer Strafverfügung eine Len­
kererhebung im Sinne des § 103 Abs.2 KFG durchzuführen, vom 
Gesichtspunkt des Betroffenen kein Vorteil erkannt werden kann. 
Bei (direkter) Erlassung einer Strafverfügung ohne vorherige Len­
keranfrage hat der betroffene Zulassungsbesitzer jedenfalls die 

Unterschiedliche 
Rechtsansicht der Stadt 
Wien 

Standpunkt der Stadt 
Wien 
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Möglichkeit, entweder die Strafe zu akzeptieren oder im Zuge ei­
nes Einspruches den Lenker namhaft zu machen, ohne zusätzlich 
mit einer behördlichen Lenkeranfrage konfrontiert zu werden, die 
ihrerseits eine verwaltungsstrafrechtlich relevante Auskunftspflicht 
auslöst. 

Diese Ausführungen wurden durch den Verfahrensablauf des ge­
genständlichen Beschwerdefalles geradezu widerlegt. Nicht nur, 
dass bei einer Lenkererhebung vor Einleitung des Strafverfahrens 
der Behörde ein erheblicher Aufwand erspart worden wäre, hätte 
man auch dem Betroffenen Ärger erspart. 

Der VwGH hat in seiner Judikatur (Erk. vom 21.6.1989, 
89/03/0109, Erk. vom 10.10.1990, 90/03/0135) festgestellt, dass 
eine Anfrage gemäß § 103 Abs. 2 KFG keinen rechtlich gefor­
derten Verfahrensschritt in einem gegen den Lenker eines Kraft­
fahrzeuges durchgeführten Verwaltungsstrafverfahren darstellt. 
Die Lenkereigenschaft kann nicht nur im Wege einer solchen 
Aufforderung ermittelt werden. Im vorliegenden Fall war der Be­
schwerdeführer in seiner Eigenschaft als Beschuldigter im Straf­
verfahren wegen der Übertretung der StVO seiner Mitwirkungs­
pflicht nachgekommen. Dies hat die Behörde erkannt und hat die­
ses Strafverfahren eingestellt. Damit war aber die Lenkereigen­
schaft als geklärt anzusehen. Weshalb zusätzlich die Aufforde­
rung zur Bekanntgabe des Lenkers nach § 103 Abs. 2 KFG er­
ging, erschien vor allem im Hinblick auf den oben dargestellten 
Standpunkt des Magistrats nicht verständlich. 

Mit dieser Lenkererhebung nach dem KFG hat man nicht nur den 
Beschwerdeführer verunsichert, es war auch für die Behörde da­
mit keine andere Information zu gewinnen. 

Die Lenkerauskunft nach § 103 Abs.2 KFG hat zwar eine höhere 
Qualität als die Angaben eines Beschuldigten, doch entbindet 
auch die erteilte Lenkerauskunft die Behörde nicht von der Prü­
fung der darin erteilten Auskünfte. 

Wegen der grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit mit der 
Stadt Wien zur Frage der Erlassung von Strafverfügungen ohne 
Ermittlung des Täters hat die VA auch eine Stellungnahme des 
Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt eingeholt. Dieser hat 
in seiner Äußerung zum Ausdruck gebracht, dass die Erlassung 
einer Strafverfügung (auch auf Grund einer automatischen Über­
wachung) nicht zulässig ist, wenn der Täter unbekannt ist. Ohne 
die Ermittlung des Täters generell mit Strafverfügung vorzugehen, 
scheint auch nach der Rechtsansicht des Verfassungsdienstes 
mit den Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens nicht 
vereinbar. 
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Die VA hat aus diesen Gründen der Beschwerde Berechtigung 
zuerkannt und die Vorgangsweise der Behörde gegenüber der 
zuständigen Bundesministerin beanstandet. Darüber hinausge­
hende Maßnahmen, wie etwa eine Empfehlung zur Aufhebung 
des Strafbescheides waren deshalb nicht möglich, weil der Be­
schwerdeführer eine von der Behörde ausdrücklich geforderte 
Lenkerauskunft im dazu durchgeführten Verfahren nicht erteilt 
hatte. 

In der auf Grund dieser Beanstandung ergangenen Stellungnah­
me des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Techno­
logie schloss sich dieses der Ansicht der VA an und gab bekannt, 
dass bei Kenntnis eines neuerlichen Falles die Erhebung einer 
Beschwerde gegen einen Bescheid des unabhängigen Verwal­
tungssenates an den Verwaltungsgerichtshof gemäss Art. 131 
Abs. 2 B-VG iVm. § 123 Abs. 1 letzter Satz KFG 1967 in Erwä­
gung gezogen werde. 

12.1.2.5.4 Umfang amtsärztlicher Nachuntersuchungen 

Beschwerde berechtigt 

BMVIT schließt sich der 
Beurteilung durch die 
VA an 

Die amtsärztliche Nachuntersuchung hat sich auf die gesundheitlichen Mängel zu 

beschränken, auf Grund derer die Nachuntersuchung vorgeschrieben wurde, es sei 

denn, an lässlich der Nachuntersuchung treten andere Auffälligkeiten auf. 

Einzelfall: 

VA 155-V/00, BMVIT ZI. 421.882/2-II/B/8/00 

N.N. hat an lässlich eines Sprechtages in Völkermarkt am 26. Sep­
tember 2000 bezüglich der amtsärztlichen Untersuchung bei der 
Verlängerung der Gültigkeit Ihrer Lenkberechtigung Beschwerde 
geführt. Wie sie dabei angegeben hat, erfolgte die Befristung Ihrer 
Lenkberechtigung auf Grund eines eingeschränkten Sehvermö­
gens. Trotzdem hätte sie bei der Nachuntersuchung darüber hin­
ausgehende Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen. 
Die VA hat ihr Vorbringen geprüft und damit auch den Bundesmi­
nister für Verkehr, Innovation und Technologie befasst. 

In der dazu der VA vorliegenden Stellungnahme hat die Amtsärz­
tin das Vorbringen bestätigt. In ihrer Stellungnahme führte die 
Amtsärztin Folgendes aus: 

Befristung wegen Seh­
schwäche 
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"Bei der Erstellung eines Gutachtens nach § 8 Führerscheinge­
setz wird zusätzlich zu der Begutachtung vorgelegter Befunde 
auch eine ärztliche Untersuchung durchgeführt, die ebenfalls eine 
Grundlage des genannten Gutachtens bildet. Hierbei handelt es 
sich um eine grobklinische Untersuchung, einen Harntest auf Glu­
kose und Eiweiß und einen Sehtest. 

Die Untersuchung erfolgt entsprechend dem Formblatt ärztliche 
Untersuchung nach § 8 FSG, um eventuell zusätzlich aufgetretene 
gesundheitliche Probleme, die einen Einfluss auf die Eignung für 
eine Lenkberechtigung haben könnten, feststellen zu können. 

Meines Erachtens ist es allerdings auch im Interesse des Klienten, 
eine Übersicht über seinen körperlichen Zustand zu erhalten. Als 
Beispiel seien Hypertonie oder Diabetes mellitus erwähnt, wo gar 
nicht selten den ersten Hinweis darauf die Untersuchung im Ge­
sundheitsamt erbringt." 

Abschließend bemerkte die BH Völkermarkt in ihrer Stellungnah­
me, dass es in individuellen Fällen Sache des Amtsarztes ist, fest­
zustellen, welche Untersuchungen konkret erforderlich sind. 

Umfassende Nachunter­
suchung mit Befunden 
und Harntest 

Im Hinblick auf diese Ausführungen hat die VA der Beschwerde Beschwerde berechtigt 

Berechtigung zuerkannt und die Vorgangsweise der Amtsärztin 
der Bundesministerin gegenüber beanstandet. 

Die VA verwies dazu auf die Bestimmungen zum Begriff "amts- Beanstandung 

ärztliche Nachuntersuchung" in § 1 Abs. 1 Z 4 Führerscheinge­
setz-Gesundheitsverordnung. Nach diesen Bestimmungen hat 
sich die amtsärztliche Nachuntersuchung auf die gesundheitlichen 
Mängel zu beschränken, auf Grund derer die Nachuntersuchung 
vorgeschrieben wurde, es sei denn, an lässlich der Nachuntersu-
chung treten andere Auffälligkeiten auf. 

Dieser Formulierung ist zu entnehmen, dass es der Verordnungs­
geber grundsätzlich nicht dem freien Ermessen des Amtsarztes 
überlassen wollte, in welcher Art und Weise Nachuntersuchungen 
durchzuführen sind. Durch die Formulierung wird eindeutig zum 
Ausdruck gebracht, dass sich die Nachuntersuchung auf die ge­
sundheitlichen Mängel zu beschränken hat, auf Grund derer die 
Nachuntersuchung vorgeschrieben wurde. Darüber hinausgehen­
de Untersuchungen sind erst dann vorgesehen, wenn andere 
Auffälligkeiten auftreten. 

Keinesfalls war aber beabsichtigt - bei allem Verständnis für die 
Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung - durch diese Bestim­
mungen Reihenuntersuchungen anzuordnen, die der Früherken­
nung von allenfalls vorhandenen Risikofaktoren dienen könnten. 
Dazu könnten die Amtsärzte allenfalls auf die Bestimmungen einer 
im Rahmen der Sozialversicherungsgesetzgebung (zB § 132b 
ASVG) für die Versicherten kostenlosen Vorsorge (Gesunden)­
untersuchung hinweisen. 
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Dass bei der Beschwerdeführerin "andere Auffälligkeiten" bei der 
Untersuchung aufgetreten wären, die eine Beibringung weiterer 
Befunde auf Kosten der Beschwerdeführerin gerechtfertigt hätten, 
wurde von der Amtsärztin in ihrer Stellungnahme nicht behauptet. 

12.1.2.5.5 Ausgabe von missverständlichen Kennzeichen 

Die nicht behördenbezogenen Teile eines Kennzeichens dürfen keine lächerliche 

oder anstößige Buchstabenkombination enthalten. 

Einzelfall: 

VA 155-V/01 

N.N. hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, dass von der Kritik an Kennzeichen 

Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau Kennzeichen ausgegeben 
werden, die politisch zumindest missverständliche Buchstaben-
kombination "HJ" aufweisen. Die VA hat das Vorbringen geprüft 
und auch mit dem Bezirkshauptmann der BH Spittal/Drau Kontakt 
aufgenommen. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hatte das Bundesministeri­
um für Wissenschaft und Verkehr bereits mit Schreiben vom 23. 
August 1999 offensichtlich auf Grund von Beschwerden darauf 
hingewiesen, dass unter anderem von der BH Spittal/Drau Kenn­
zeichen mit der anstößigen Buchstabenkombination "HJ" ausge­
geben worden sind. Da diese Buchstabenkombination historisch 
belastet ist, wären die erforderlichen Veranlassungen im Zusam­
menhang mit diesen Kennzeichen zu treffen. 

Im Bereich des Bezirkes Spittal/Drau wurden 33 Standardkenn­
zeichen und ein Wunschkennzeichen (Namensinitialen) mit "HJ" 
zugewiesen. Diese Zulassungsbesitzer wurden daher angeschrie­
ben und eingeladen, ihre Kennzeichen gegen andere zuzuwei­
sende Buchstabenkombinationen kostenlos auszutauschen. Für 
einen zwangsweisen Umtausch der Kennzeichen bietet das Ge­
setz jedoch keine Handhabe. 

Wunschkennzeichen mit dieser Buchstabenkombination werden 
nicht mehr ausgegeben. Die Prägefirmen haben vom Verkehrsmi­
nisterium eine Weisung erhalten , welche Buchstabenkombinatio­
nen jedenfalls nicht zu prägen sind. Darunter fällt auch die in Be­
schwerde gezogene Kombination. 

Zusammenfassend war von der VA festzustellen , dass rechtlich 
keine Möglichkeit besteht, die bereits im Umlauf befindlichen 
Kennzeichen mit dieser Buchstabenkombination einzuziehen. Es 

Rückgabeaktion der BH 

Weisung an Prägefir­
men 
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wurden jedoch die nötigen Veranlassungen getroffen, damit der­
artige Kennzeichen nicht mehr ausgegeben werden. 

12.1.2.6 Post, Telekommunikation und Fernmeldewesen 

12.1.2.6.1 Fernsprechentgeltzuschussgesetz 

Mit 1. Jänner 2001 ist das Bundesgesetz über Zuschussleistun- Neue gesetzliche Re-

gen zu Fernsprechentgelten (FeZG) in Kraft getreten. Die früher gelung 

in der Fernmeldegebührenordnung geregelte Befreiung von den 
Telefongrundgebühren wurde auf Grund der Liberalisierung im 
Bereiche der Telekommunikation neu gestaltet. So trat an Stelle 
der Befreiung von der Grundgebühr ein Zuschuss zum Fern­
sprechentgelt, der bei jedem Betreiber von Kommunikationsnet-
zen eingelöst werden kann. Diese Neuregelung hat bei der VA zu 
einer Reihe von Beschwerden geführt. Sowohl die Verfahrensbe­
stimmungen als auch die normierten Voraussetzungen waren 
Hauptpunkte der Kritik. Die VA hat diese Beschwerden zur Durch-
führung einer amtswegigen Prüfung veranlasst. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, konnten einzelne Nachwei- Unerfüllbare Anforde-

se für die Anspruchsberechtigung von den Antragstellern nicht rungen 

beigebracht werden. In den in § 4 geregelten Vertahrensbestim-
mungen wird der Antragsteller unter anderem verpflichtet (Abs. 3) , 
eine Bestätigung der örtlich zuständigen Meldebehörde über die in 
seinem Haushalt lebenden Personen einzuholen. Da die Ausstel-
lung einer solchen Bestätigung nach dem Meldegesetz unzulässig 
ist, hat das Bundesministerium für Inneres die Meldebehörden mit 
Erlass angewiesen, diese Bestätigungen nicht auszustellen. Dies 
führte in der Praxis zu unnötigen Behördenwegen für die Antrag-
steller. In der Folge wurden vom Antragsteller nur mehr die Vorla-
ge von Kopien der Meldezettel aller im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen verlangt. 

Die VA hat auch kritisiert, dass die Befreiung nur zeitlich begrenzt Befreiung nur auf 3 
gewährt werden kann (maximal 3 Jahre). Damit können alle jene Jahre begrenzt 

Fälle, bei welchen ein Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen 
nach menschlichem Ermessen auszuschließen ist, nicht berück-
sichtigt werden. 

Um dieser neuen Situation gerecht zu werden, mussten auch 
Übergangsbestimmungen geschaffen werden, um die noch gülti­
gen Befreiungen auf die neuen Gegebenheiten anzupassen. 

Diese Übergangsbestimmungen brachten es mit sich, dass Inha­
ber bereits erteilter Befreiungen nochmals einen Antrag stellen 
mussten, was zu nochmaligen Behördenwegen führte , wofür von 
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den Betroffenen wenig Verständnis aufgebracht wurde, bzw. zu 
Missverständnissen und Irritierungen führte. Schließlich handelt es 
sich bei vielen Anspruchsberechtigten um ältere und gebrechliche 
Personen. 

Außerdem war die GIS durch diese zusätzlichen Anträge offenbar 
derart überlastet, dass bis zur Antragsbewilligung unverhältnis­
mäßig viel Zeit verstrich, wodurch es zur rückwirkenden Vor­
schreibung vorerst gewährter Zuschüsse durch die Telekom Aus­
tria AG kam. 

Aus der Praxis und dem Beschwerdeaufkommen haben sich für 
die VA darüber hinausgehend weitere Anregungen ergeben. 

Bis 31.12.2000 gab es die "Befreiung von der Fernsprechgrund­
gebühr", die in der Fernmeldegebührenordnung geregelt war. Der 
Antragsteller musste einen Nachweis über die Einkommensver­
hältnisse beibringen, der ihm am Gemeindeamt ausgestellt wurde 
("Mittellosigkeitszeugnis"). 

Jetzt muss der Antragsteller für ihn unverständliche Vordrucke 
ausfüllen, mit den Meldezetteln aller im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen zum Finanzamt gehen, um eine Einkommens­
bestätigung zu erhalten. Der Behördenweg führt nun nicht mehr 
zum eigenen Gemeindeamt, sondern zum zuständigen Finanz­
amt. Der Unterschied ist im ländlichen Raum meistens beträcht­
lich. 

Eine weitere Hürde bis zum Erlangen des Zuschusses hat sich in 
der Praxis daraus ergeben, dass der Zuschussbescheid vom An­
tragsteller an den Telefonanbieter gesendet werden muss, was 
viele aus Gewohnheit unterlassen. Da im Antrag der Telefonan­
bieter zu nennen ist, wäre die direkte Verständigung durch die 
GIS nahe liegend. Nach Ansicht der VA sollte der Zugang zu Un­
terstützungen aus sozialen Gründen nicht durch einen Hürdenlauf 
zur Vermeidung von Missbräuchen erschwert werden. 

Zusätzlicher Arbeits­
anfall verlängert Ver­
fahrensdauer 

Zusätzlicher Behör­
denweg 

Direkte Verständigung 
des Telefonanbieters 
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12.1.2.6.2 Fernsprechentgeltzuschuss 

Nach den Bestimmungen der Fernsprechentgeltzuschussverordnung übermittelt die 

GIS den Befreiungsbescheid dem Antagsteller, der diesen Befreiungsbescheid dem 

Telefonanbieter vorzulegen hat. Nachdem im Antrag auf die Gebührenbefreiung der 

Telefonanbieter genannt werden muss, erschiene es der VA zweckmäßig, wenn der 

Befreiungsbescheid von der GIS auch dem Telefonanbieter übermittelt wird, damit 

Versäumnisse verhindert werden können. 

Einzelfall: 

VA 180-V/01 

B.E. hat sich für K.R. mit einer Beschwerde betreffend die Gewäh- Zuschuss bewilligt 

rung eines Zuschusses zum Fernsprechentgelt an die VA gewen-
det. K. R. war bisher von der Entrichtung der Fernsprechgrundge-
bühr befreit. Ein Zuschuss nach den nun geltenden Bestimmun-
gen des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes wurde ihr ab 
1.3.2001 bewilligt. Von der Telekom Austria AG erhielt sie im Au-
gust 2001 eine Telefonrechnung über die gesamte Summe der 
ausstehenden Entgelte; einen Betrag, den sie nicht bezahlen 
konnte. Darauf wurde der Telefonanschluss gesperrt. 

Aus den Ausführungen musste geschlossen werden, dass die Telekom Austria AG 
Beschwerdeführerin es offenbar verabsäumt hat, den positiven nicht verständigt 

Bescheid der GIS an die Telekom Austria AG weiterzuleiten. Die 
VA ist daher mit dem Generaldirektor der Telekom Austria AG in 
Verbindung getreten und um Überprüfung des Falles ersucht. 

Diese Vermutung hat sich bei der Prüfung der Angelegenheit be- Rückwirkende Anrech-
stätigt. Wie die VA von der Telekom Austria AG informiert wurde, nung des Zuschusses 

hat man bei der Telekom Austria AG auf die verspätete Einrei-
chung des Befreiungsbescheides von der GIS jedoch insofern 
reagiert, als die Gebührenbefreiung rückwirkend ab 1. März 2001 
berücksichtigt wurde. Somit ergab sich in der aktuellen Telekom-
Rechnung 10/01 ein geringer offener Saldo der zwischenzeitig 
auch bezahlt wurde. Es waren somit keine Forderungen der Tele-
kom Austria AG gegenüber der Beschwerdeführerin offen und der 
Beschwerdegrund behoben. 
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12.1.3 Bahn 

Mehrere Beschwerden bezüglich der Änderung bei der Vergünsti­
gung bei der VORTEILScard der ÖBB sind im abgelaufenen Be­
richtsjahr bei der Volksanwaltschaft eingelangt. Die ÖBB haben 
bisher für Besitzer einer ÖBB-VORTEILScard eine Fahrpreiser­
mäßigung von 50% gewährt. Ab 1.1.2001 wurde die Ermäßigung 
auf 45% reduziert. Weitere 5% Zusatzbonus gibt es nur noch für 
Internetbucher mit dem online-Vorteilsticket. 

Diese Kürzung der Ermäßigung hat zu zahlreichen Beschwerden 
geführt. Die VA hat sich daher mit diesen Vorbringen an den Ge­
neraldirektor der ÖBB gewendet. 

Der Stellungnahme der ÖBB war zu entnehmen, dass diese nicht 
geneigt sind, die vorgenommene Änderung zurückzunehmen. Auf 
Grund der wirtschaftlichen Situation der ÖBB und insbesondere 
zukünftiger Investitionen sei die Rabattabsenkung unumgänglich 
notwendig gewesen. Für Senioren wurde seitens der ÖBB jedoch 
in Aussicht gestellt, dass im Sinne einer Angebotsoptimierung für 
die Senioren mit dem Seniorenrat vereinbart wurde, eine Arbeits­
gruppe für ein Zukunftsmodell von Seniorenermäßigungen unter 
spezieller Berücksichtigung von Ermäßigungsdifferenzierung nach 
Reisezeiten einzusetzen. 

12.1.3.1 Ausbau von Hochleistungsstrecken 

Mehrere Beschwerden betrafen wieder den Ausbau von Hochlei­
stungsstrecken, wobei in diesem Berichtszeitraum jene Be­
schwerden überwogen, die sich gegen die zu geringe Höhe der 
angebotenen Entschädigungsbeträge für die Inanspruchnahme 
von Liegenschaften richteten. 

Gemäß § 6 Abs.1 Hochleistungsstreckengesetz ist die Höhe der 
Entschädigung auf Grund einer Sachverständigenschätzung nach 
den Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 zu 
ermitteln. Im Fall eines Übereinkommens über die Höhe der Ent­
schädigung tritt im Enteignungsbescheid an die Stelle der Ent­
scheidung über die Entschädigung die Beurkundung des Überein­
kommens. Die Leistungsfrist beginnt mit der Rechtskraft des Ent­
eignungsbescheides. Eine Berufung bezüglich der Höhe der fest­
gesetzten Entschädigung ist unzulässig, doch steht es jeder der 
Parteien frei, binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Enteig­
nungsbescheides die Entscheidung über die Höhe der Entschädi­
gung bei jenem Bezirksgericht zu begehren, in dessen Sprengel 
sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Mit der Anrufung 
des Gerichtes tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung über 
die Entschädigung außer Kraft. 

Reduzierung von Ta­
rifbegünstigungen 

Frage der Entschädi­
gung 
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Grundsätzlich waren die Beschwerdeführer von der VA daher 
darüber zu informieren, dass die einvernehmliche Ablöse von für 
das Projekt benötigte Liegenschaften ein privatrechtliches Rechts­
geschäft zwischen dem Eisenbahnunternehmen und den Liegen­
schaftseigentümern darstellt. Wenn es hier nicht zu einer einver­
nehmlichen Lösung kommt, hat in letzter Konsequenz das Gericht 
über die Höhe der Entschädigung zu entscheiden. 

In einem dieser Beschwerdefälle hat die HL-AG die VA darüber 
informiert, dass die Säumigkeit der Eisenbahnbehörde bei der 
Erlassung des eisenbahnrechtlichen Baubewilligungsbescheides 
auch als Auslöser für die Beschwerdeführung anzusehen ist. Das 
von der VA daraufhin eingeleitete Prüfungsverfahren der Verlet­
zung der Entscheidungspflicht durch die Oberste Eisenbahnbe­
hörde ist noch anhängig. 

12.1.3.2 Beförderung behinderter Personen in 
öffentlichen Verkehrsmittel 

Zivilrechtliche An­
sprüche 

Säumigkeit der Eisen­
bahnbehörde 

N.N. führte bei der VA darüber Beschwerde, dass es für ihn als Begleitperson erfor-

Rollstuhlfahrer nicht möglich sei , den Linienbus der ÖBB zur Fahrt derlich 

an seinen Arbeitsplatz zu benützen, da er dafür eine Begleitper-
son benötige. 

Obwohl die ÖBB nicht mehr der Kontrolle durch die VA unterlie­
gen, hat die VA den Generaldirektor der ÖBB vom Beschwerde­
vorbringen informiert. Im Hinblick auf die Besonderheit des Falles 
wurde ersucht, die Angelegenheit zu prüfen, ob hier nicht doch ei­
ne kundenfreundliche Regelung möglich wäre. 

Wie von den ÖBB mitgeteilt wurde, hat man auf das Anliegen des 
Beschwerdeführers mit Schreiben vom 26. November 2001 ge­
antwortet. Wie aus diesem Schreiben ersichtlich war, können die 
ÖBB auf eine Begleitperson für Rollstuhlfahrer nicht verzichten, 
haben dem Beschwerdeführer jedoch das Angebot unterbreitet, 
dass diese Begleitperson kostenlos befördert wird und ihm eine 
Jahreskarte für diese Begleitperson angeboten. 

12.1.4 Seilbahnen 

Auch in diesem Berichtszeitraum war die VA mit einer Beschwerde 
über das eisenbahnrechtliche Bewilligungsverfahren für die Er­
richtung einer Seilbahnanlage (Sessellift) konfrontiert. Ähnlich wie 
im Fall 10.1.5.1 im 24. Bericht der VA an den Nationalrat wurden 
Anrainerrechte ignoriert. Der zur Durchführung des Verfahrens 
zuständige Landeshauptmann ließ keine Bereitschaft zur Sanie­
rung bzw. zum rechtskonformen Tätigwerden erkennen. Erst nach 
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Befassung der Obersten Eisenbahnbehörde durch die VA wurde 
eine Bereitschaft zur Ausübung des Aufsichtsrechtes erkennbar. 

12.1.4.1 Verletzung des Parteiengehörs der Anrainer 

Bei der Durchführung von eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren muss 

dem rechtsstaatlichen Prinzip Rechnung getragen werden und sind die Parteien­

rechte von der Behörde nicht nur dem Antragsteller (Betreiber) zu gewähren. 

Einzelfall: 

VA 40-V/01, BMVIT GZ. 15069/6-PR4/01 

N.N. brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Die N.N. Bergbahnen haben bei der Frau Landeshauptmann von 
Steiermark um die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Bauge­
nehmigung sowie der Betriebsbewilligung für einen Sessellift an­
gesucht. Die Baubewilligung wurde mit Bescheid vom 23. Juni 
1999 erteilt. Die Betriebsbewilligung wurde mit Bescheid vom 
31.(!) November 1999, der mit Bescheid vom 9. Dezember 1999 
berichtigt wurde, erteilt. In diesem Bewilligungsverfahren wurde 
nicht nur dem Beschwerdeführer kein Parteienrecht eingeräumt, 
sondern auch dessen Grund ohne Zustimmung in Anspruch ge­
nommen. Gegen beide Bescheide hat der Rechtsanwalt des Be­
schwerdeführers Berufung erhoben, über die noch nicht entschie­
den wurde. Der Betreiber der Liftanlage ist die Steiermärkische 
Landesholding Gesellschaft mbH. Der Sessellift wird bereits seit 
zwei Jahren betrieben. 

Die VA leitete eine Prüfung ein und ersuchte die Bundesministerin 
für Verkehr, Innovation und Technologie, als oberste Eisenbahn­
behörde und Berufungsinstanz, um Information über den Verfah­
rensstand. Auf diese Anfrage wurde mit Schreiben vom 20. Mai 
2001 geantwortet, dass der zuständige Referent beim Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung fernmündlich mitgeteilt habe, 
dass vom Beschwerdeführer zwar ein Berufungsantrag einge­
bracht, dieser aber bisher nicht an die zuständige Berufungsbe­
hörde weitergeleitet worden sei. 

Eine Reaktion der obersten Eisenbahnbehörde zu der Tatsache, 
dass die Behörde erster Instanz einen Berufungsantrag ca. 
1 112 Jahre liegen lässt und ihn nicht der zuständigen Berufungs­
behörde weiterleitet, war dem Schreiben jedoch nicht zu entneh­
men. Die VA ersuchte daher um diesbezügliche Ergänzung der 
ergangenen Stellungnahme. Daraufhin wurde vom Bundesministe-

Beschwerde: 
Verletzung des Partei­
engehörs und der 
Entscheidungspflicht 

Berufungen 1 % Jahre 
liegen gelassen 
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rium das Amt der Steiermärkischen Landesregierung angewiesen, 
die Berufungen vorzulegen. Bis die Berufungsanträge der Ober­
sten Eisenbahnbehörde tatsächlich vorgelegt wurden, bedurfte es 
mehrerer Urgenzen sowie einer direkten Kontaktaufnahme der VA 
mit der Frau Landeshauptmann von Steiermark. 

Derzeit ist das Berufungsverfahren noch anhängig. Die VA wird Verfahren noch an-

nach Abschluss des Verfahrens die Prüfung fortsetzen. hängig 
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12.2 

12.2.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

Allgemeines 

Gesamtanfall in diesem Ressort: 23 

12.2.2 Bundesstraßen 

Ein wesentlicher Teil der Eingaben bezogen sich auf Probleme mit 
vorhandenen oder geplanten bzw. nicht vorhandenen und nicht 
geplanten Lärmschutzwänden. Beschwerden über vorhandene 
Lärmschutzwände werden überwiegend deswegen erhoben, weil 
sie nach Auffassung der Einschreiter Behinderungen darstellen. 
Zufahrten zu landwirtschaftlichen Anwesen bzw. zu Gewerbebe­
trieben der Einschreiter werden mit der Errichtung einer Lärm­
schutzwand unterbunden oder erschwert. Das Unbehagen der 
Betroffenen ist in jenen Fällen besonders groß, in denen sie zum 
Teil über Jahrzehnte hinweg - wenn auch ohne entsprechende 
Genehmigung der Bundesstraßenbehörde - zu ihrem Grundstück 
zufahren konnten (VA 85-W Al01, 1 OO-W Al01). Geplante Lärm­
schutzwände werden gegenüber der VA von einzelnen Betroffe­
nen im Bereich ihrer Liegenschaft als unzweckmäßig und unnötig 
bezeichnet (VA 188-WAlOO). Anrainer von Bundesstraßen bemü­
hen sich wiederum über Jahre hinweg vergeblich um die Errich­
tung einer Lärmschutzwand bzw. um Verbesserung des vorhan­
denen Lärmschutzes (VA 150, 151-W AlOO, 150-W Al01). 

Lärmschutzwände: 
unterschiedlichste 
Anrainerinteressen 

In all diesen unterschiedlichen Angelegenheiten ist die VA jeweils VA jeweils um Interes-

um einen Interessenausgleich zwischen den Betroffenen und dem senausgleich bemüht 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bzw. 
der Bundesstraßenverwaltung bemüht. 

12.2.3 Mautvignette 

Einzelne Beschwerden erreichten die VA im Zusammenhang mit 
Problemen rund um die Mautvignette. 

Im Zusammenhang mit einer Bestrafung wegen fehlender Maut­
vignette stieß die VA auf eine Ungleichbehandlung, die zum Ge­
genstand eines gesonderten Prüfungsverfahrens genommen wur­
de. Die Bestimmung des § 13 Abs. 3 Bundesstraßenfinanzie­
rungsgesetz, BGBL I Nr. 201/1996 idF 142/2000, stellt denjenigen 
Lenker ausdrücklich straflos, der bei Betreten auf frischer Tat den 
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Preis einer Vignette und einen Zuschlag nach der Mautordnung 
bezahlt. Demjenigen Lenker allerdings, der außerhalb des Tator­
tes betreten wird, kann die Zahlung einer Ersatzmaut nicht ange­
boten werden und es ist ein Verwaltungsstrafverlahren durchzu­
führen. 

Bei Berücksichtigung der Regelung des Art. IX Abs. 4 EGVG stellt 
dies eine Ungleichbehandlung dar, da nach dieser Bestimmung 
die Tat (Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr die­
nende Einrichtung ohne Entrichtung des Entgelts) auch dann 
straflos wird, wenn der Täter den Fahrpreis und einen in den Ta­
rifbestimmungen oder Förderungsbedingungen etwa vorgesehe­
nen Zuschlag innerhalb von drei Tagen bezahlt. 

Nach Auffassung der VA scheint eine Angleichung der betreffen­
den Bestimmung des Bundesstraßenfinanzierungsgesetzes an die 
Regelung des Art. IX Abs. 4 EGVG im Sinne einer systematischen 
Vereinheitlichung der Rechtsordnung zweckmäßig (VA 153-
WAl01). 

Gesetzliche Ungleich­
behandlung bei Straf­
barkeit 

Noch im Prüfungsverlahren der VA tritt das Bundesministerium für BMVIT sagt Lösung zu 

Verkehr, Innovation und Technologie dieser Anregung insofern 
näher, als auf die anhängigen Vorbereitungsarbeiten für ein neues 
Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 verwiesen wird. In diesem Ge-
setzesvorschlag wird die strafbefreiende Zahlung einer Ersatz-
maut auch für jene Fälle vorgesehen, in denen der Lenker außer-
halb des Tatortes betreten wird; die Ersatzmaut wird allerdings 
auch hier sofort und nicht - wie in Art. IX Abs. 4 EGVG vorgese-
hen - innerhalb von drei Tagen zu bezahlen sein. 
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13 Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

13.1 

13.1.1 

Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 

Allgemeines 

Gesamtanfall in diesem Ressort: 177 

In mehr als 80% der im Jahr 2001 angefallenen Eingaben hatten 
die Beschwerdeführer Mitte Mai 2002 eine abschließende Erledi­
gung der VA erhalten. 

Diese Prüfungsverfahren konnten in mehr als 22% mit der Behe­
bung des Beschwerdegrundes abgeschlossen werden. 

13.1.2 Gewerberecht 

Nahezu 70% aller Eingaben aus diesem Ressort betrafen Proble­
me mit dem Gewerberecht. Befasst wurde die VA sowohl von 
Nachbarn gewerblicher Betriebsanlagen (siehe Punkt 13.1.3) als 
auch von Unternehmern (siehe auch Unternehmerbeschwerden, 
Punkt 13.1.5). 

13.1.3 Betriebsanlagenbeschwerden 

Wie auch schon in den Vorjahren blieben Beschwerden über die 
lange Dauer von Betriebsanlageverfahren in der Minderzahl. In 
nahezu 75% der Fälle wurde die VA von Nachbarn wegen Beein­
trächtigungen durch gewerbliche Betriebsanlagen befasst. Der 
Vorwurf richtete sich in diesen Fällen nahezu ausschließlich ge­
gen die Untätigkeit der Gewerbebehörde bei der Objektivierung 
der behaupteten Beeinträchtigungen bzw. bei der wirksamen oder 
dauerhaften Behebung des Beschwerdegrundes (siehe dazu auch 
Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes, Punkt 
13.1.3.1 ). 

In einem Fall übte die VA heftige Kritik am Vorgehen der Be­
zirkshauptmannschaft Oberwart nachdem im Prüfungsverfahren 
festgestellt worden war, dass die BH Oberwart trotz massiver Be­
schwerden über Staubbelästigungen zunächst keinerlei konkret 
wirksame Maßnahmen setzte, sondern sich auf die bloße Ge­
nehmigung einer Entstaubungsanlage beschränkte und gleichzei-

Untätigkeit der Gewer­
bebehörden bei Beein­
trächtigungen 

Kritik an BH Oberwart 
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tig für die Vorlage eines Staubschutzprojektes einen Termin ein­
räumte, an dem der staubursächliche Betrieb des Steinbruchs 
möglicherweise gar nicht mehr stattfindet. (VA 184-WA/00). 

13.1.3.1 Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen 
Zustandes 

Die zuletzt im VA-Bericht 2000, S. 165, von der VA geäußerte 
Kritik an der nur zögerlichen Wahrnehmung der gesetzlichen Ver­
pflichtung zur Herstellung des so genannten rechtmäßigen Zu­
standes kann auch für den vorliegenden Berichtszeitraum nicht 
zurückgenommen werden. Die VA vertritt die Auffassung, dass 
der Gesetzgeber den Gewerbebehörden mit dem Instrumentarium 
der Zwangsmaßnahmen gemäß § 360 GewO ein wirksames Mittel 
gegen jene Unternehmen in die Hand gegeben hat, die eine Be­
triebsanlage konsenslos errichten, ändern oder Auflagen nicht 
erfüllen; die Kritik der VA richtet sich hier ausschließlich an die 
Vollziehung durch die Bezirksverwaltungsbehörden, die bei der 
Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages häufig zögern oder über­
haupt untätig bleiben. 

In Einzelfällen ist von der VA auch immer wieder festzustellen , 
dass die Gewerbebehörde zwar konkrete Schließungsbescheide 
erlässt, doch diese Bescheide trotz deren sofortiger Wirksamkeit 
ohne Folgen bleiben. Konkrete Veranlassungen zur Durchsetzung 
solcher Zwangsmaßnahmen unterbleiben in solchen Fällen zum 
Teil wegen eines eingebrachten Rechtsmittels oder aus Sorge vor 
allfälligen Amtshaftungsansprüchen des Unternehmers. Demge­
genüber stehen aber in den der VA bekannten Fällen immer kon­
krete Nachbarschaftsbelästigungen, die üblicherweise auch An­
lass für die Verhängung von Zwangsmaßnahmen waren. 

Die Praxis zeigt daher nach Auffassung der VA sehr deutlich, dass 
Nachbarn trotz eines gesetzlich gut ausgebauten Instrumentari­
ums gegen Rechtswidrigkeiten von Unternehmen in Folge recht­
widriger Untätigkeit der Gewerbebehörden im Ergebnis schutzlos 
zurück bleiben. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle ein Beschwerdefall aus dem 
Bereich der BH Wien-Umgebung festgehalten. Dieser Bezirks­
verwaltungsbehörde "gelang" es über mehr als zwei Jahrzehnte 
hindurch trotz Beschwerden von Nachbarn über Beeinträchtigun­
gen nicht, den Unternehmer zu einem rechtmäßigen Verhalten zu 
veranlassen bzw. die Situation für die Nachbarn dauerhaft zu ver­
bessern. Vielmehr fand mit Wissen der Gewerbebehörde ein kon­
senslos geänderter Betrieb statt und Auflagen zum Nachbar­
schaftsschutz wurden nicht erfüllt. Die BH Wien-Umgebung ließ 
nach Feststellung der VA jegliches (konsequentes) Vorgehen 
gegen den Unternehmer vermissen (VA 182-WA/99). 
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In einem weiteren Beschwerdefall aus dem Sprengel der Be­
zirkshauptmannschaft Rohrbach stellte die VA fest, dass ein 
LKW-Abstellplatz mit Wissen der Gewerbebehörde seit mehr als 
10 Jahren konsenslos betrieben wurde. Während des gesamten 
Zeitraumes waren die Nachbarn unzumutbaren Beeinträchtigun­
gen ausgesetzt. Die beantragte Genehmigung wurde im vorlie­
genden Fall von der Gewerbebehörde überdies mit Rücksicht auf 
das besondere Ausmaß der festgestellten Nachbarschaftsbelästi­
gungen versagt. Während der gesamten Dauer der Konsenslo­
sigkeit beschränkte sich die BH Rohrbach auf die Durchführung 
einzelner Verwaltungsstrafverfahren sowie auf die Erlassung ei­
nes Schließungsbescheides, der jedoch aus Sorge vor allfälligen 
Amtshaftungsansprüchen des Betreibers ohne jegliche Folgen 
blieb (VA 162-W Al01). 

Siehe dazu auch den unter Mineralrohstoffgesetz, Punkt 13.1.6, 
angeführten Fall. 

13.1.3.2 Gesetzesprüfungsverfahren des VfGH betreffend 
§ 359b Abs. 4 Gewerbeordnung 1994 

Mit der Regelung des § 359b Abs. 4 GewO 1994 wurde vom Ge­
setzgeber das vereinfachte Betriebsanlageverfahren verpflichtend 
unabhängig von der Betriebsgröße für alle Gebiete vorgeschrie­
ben, die nach den für die Widmung der Liegenschaften maßge­
benden Rechtsvorschriften überwiegend oder ausschließlich ge­
werblichen Tätigkeiten dienen und in denen nach diesen Vor­
schriften das Errichten und Betreiben bzw. Ändern der Anlage 
zulässig ist. Im VA-Bericht 2000 (S. 167 f, Pkt. 11.1.5) verwies 
die VA auf ein zum damaligen Berichtszeitpunkt beim Verfas­
sungsgerichtshof anhängiges Gesetzesprüfungsverfahren. 

Bereits im Beschluss vom 30.6.2000, mit dem das Gesetzesprü­
fungsverfahren eingeleitet wurde, unterstützte der VfGH in vielen 
Punkten die bisher von der VA am vereinfachten Betriebsanlage­
verfahren geübte Kritik. 

Zunächst stellte der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 
3.3.2001 fest, dass die Bestimmung des § 359b Abs. 4 GewO 
1994 idF BGBI. I Nr. 63/1997 verfassungswidrig war. 

Mit Erkenntnis vom 24.9.2001, ZI. G 98/01, G 112/01, hob der 
Verfassungsgerichtshof schließlich die Bestimmungen des § 359b 
Abs. 4 GewO 1994 idF BGBI. I Nr. 88/2000 mit Wirkung ab 
1.8.2002 als verfassungswidrig auf. 

Zusammenfassend begründete der Verfassungsgerichtshof die 
Behebung unter Hinweis auf das Vorerkenntnis vom 3.3.2001 vor 
allem damit, "dass es unsachlich sei, wenn ausschließlich die 
raumordnungsrechtliche Widmung darüber entscheidet, ob die 

Jahrelanger konsenslo­
ser Betrieb mit Wissen 
der BH Rohrbach 

Vereinfachtes Verfahren 
auch in bestimmten 
Widmungsgebieten 

Behebung durch VfGH 
ab 1.8.2002 
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Nachbarn ihre Schutzinteressen selbst artikulieren und wahrneh­
men können oder ob sie darauf angewiesen sind, dass die Behör­
de entsprechende Aufträge erteilt' . 

Der in diesem Verfahren gleichzeitig geprüfte Antrag auf Behe­
bung des vorletzten Satzes des Abs. 1 im § 359b GewO 1994 
("Nachbarn (§ 75 Abs. 2) haben keine ParteisteIlung") wurde al­
lerdings abgewiesen. Der Verfassungsgerichtshof teilte die ange­
meldeten Bedenken am Regelungsinhalt dieses Teils der Be­
stimmung nicht. Er bezweifelte in diesem Punkt insbesondere 
nicht, dass nach dem Konzept des § 359b Abs. 1 GewO 1994 den 
Nachbarn bei Vorliegen der Voraussetzungen für ein verfassungs­
rechtlich zulässiges vereinfachtes Betriebsanlagengenehmi­
gungsverfahren keine ParteisteIlung, sondern prinzipiell nur Anhö­
rungsrechte zukommen sollen. Die Einfügung des Satzes "Nach­
barn ... haben keine ParteisteIlung" durch die Novelle BGBI. I Nr. 
88/2000 betrachtete der Gerichtshof lediglich als KlarsteIlung der 
Rechtslage. Nach seiner Auffassung könne die mit dieser Vari­
ante des Genehmigungsverfahren intendierte Verfahrensbe­
schleunigung ansonsten von vornherein nicht erreicht werden. 

Anders als der Verfassungsgerichtshof vertrat und vertritt die VA 
hier eine abweichende Meinung. Die Auffassung der VA und die 
Studien, die die Meinung belegen, wurden in den VA-Berichten 
auch immer wieder dargelegt (zuletzt: VA-Bericht 2000, S 164f): 
Ursache für Verzögerungen von gewerblichen Betriebsanlage­
verfahren war und ist nicht die Teilnahme von Nachbarn, sondern 
schwerfällige und lang dauernde Abläufe innerhalb der Verwal­
tung. Zuletzt brachte die VA in ihrem VA-Bericht 2000 ihre Wahr­
nehmung und Auffassung zum Ausdruck, dass die in den letzten 
Jahren wahrgenommene raschere Durchführung dieser Verfahren 
vielmehr als Ergebnis einer besseren und effizienteren Verwal­
tungsorganisation zu werten ist. 

Die Aufhebung dieser Bestimmung, die mit Ablauf des 31. Juli 
2002 in Kraft tritt , bewirkt den aus der Sicht der VA erfreulichen 
Entfall des vereinfachten Betriebsanlageverfahrens zumindest für 
jene Fälle, in denen ausschließlich raumordnungsrechtliche Wid­
mungen auch bei Betriebsgrößen über 1000 m2 darüber entschei­
den, ob die Nachbarn ParteisteIlung erlangen können oder nicht. 

Aus der Sicht der VA ist somit ein Handlungsbedarf des Gesetz­
gebers nicht gegeben. 

Die VA setzte alle jene Beschwerdeführer, bei denen ein Betriebs­
anlageverfahren gemäß § 359b Abs. 4 GewO 1994 anhängig war, 
von der Behebung des Verfassungsgerichtshofes mit dem Hinweis 
in Kenntnis, dass die als verfassungswidrig erachtete Bestimmung 
jedoch noch bis 31 .7.2002 anzuwenden ist. 
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13.1.3.3 Vereinfachtes Betriebsanlageverfahren 

Die VA sprach sich bisher konsequent gegen die Einführung, aber 
vor allem gegen den Ausbau des so genannten vereinfachten 
Verfahrens wegen der damit verbundenen Verdrängung des 
Nachbarn aus dem Betriebsanlagenrecht aus (VA-Bericht 1996, 
S 161; VA-Bericht 1997, S 141; VA-Bericht 1998, S 149; VA­
Bericht 1999, S 175; VA-Bericht 2000, S 166). 

Mit der Behebung der Bestimmung des § 359b Abs. 4 GewO 1994 
idF BGBI. I Nr. 88/2000 durch den Verfassungsgerichtshof - die 
Aufhebung tritt mit Ablauf des 31.7.2002 in Kraft - wird der An­
wendungsbereich des vereinfachten Verfahrens aus der Sicht der 
VA erfreulicherweise deutlich reduziert. 

Die VA empfiehlt, von einer (Wieder)Einführung einer verfas­
sungskonformen Ausdehnung des vereinfachten Betriebsanlage­
verfahrens Abstand zu nehmen (siehe dazu auch Gesetzesprü­
fungsverfahren des VfGH betreffend § 359b Abs. 4 GewO 1994, 
Punkt 13.1.3.2). 

13.1.4 Gewerbeausübung in Gastgärten 

Bereits im VA-Bericht 1999, S 176 ff sowie im VA-Bericht 2000, 
S 168 f, widmete die VA diesem Problemkreis breiten Raum. 

In Erinnerung gebracht sei neuerlich, dass der Gesetzgeber seit 
1992 den Betrieb von Gastgärten während der Sommermonate 
bis 23.00 Uhr erlaubt, aber gleichzeitig den Landeshauptleuten 
eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung von Abweichun­
gen eingeräumt hat. Eine Verlängerung der Sperrstunde ist nach 
dem Willen des Gesetzgebers allerdings nur nach Durchführung 
eines Ermittlungsverfahrens gestattet, in welchem beispielsweise 
auch die Bedürfnisse einerseits der ortsansässigen Bevölkerung 
und andererseits der Touristen Rücksicht genommen werden 
muss. 

Festgehalten sei, dass im vorliegenden Berichtszeitraum keine 
Beschwerden von Anrainern über Lärmbelästigungen durch Gast­
gärten bei der VA einlangten. 

Das zuletzt beim Verfassungsgerichtshof hinsichtlich der Sperr­
stundenverlängerung für Steiermark anhängige Verordnungsprü­
fungsverfahren wurde mit einer Zurückweisung der Beschwerde 
der Anrainer erledigt; nach Auffassung des Verfassungsgerichts­
hofes mangelt den Anrainern die Beschwerdelegitimation. 

VA ist gegen Reduzie­
rung der Nachbarrech­
te 

§ 148 GewO: 
Im Sommer Sperrstunde 
für Gastgärten um 
23.00 Uhr 

LH: Sperrstundenver­
längerung mit VO 
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Zu den Hintergründen, warum bei der VA im vorliegenden Be­
richtszeitraum keine solchen Beschwerden einlangten, konnte 
insbesondere für den Bereich des Stadtgebietes Graz in Erfah­
rung gebracht werden , dass hier von Seiten der Gemeinde Lö­
sungen gefunden wurden. Die Stadt Graz, die ausdrücklich, aber 
erfolglos Bedenken gegen die undifferenzierte Sperrstundenver­
längerung durch den Landeshauptmann bis 24.00 Uhr in ihrem 
Stadtgebiet angemeldet hatte, verpflichtete alle Gastwirte, die 
einen Gastgarten auf öffentlichem Grund betrieben, im Rahmen 
eines Gestattungsvertrages zur Schließung des Gastgartens be­
reits um 23.30 Uhr. 

13.1.5 Unternehmerbeschwerden 

In insgesamt 16% der Fälle wandten sich Unternehmer an die VA. 
Schwerpunkte innerhalb der verschiedenen Anliegen lassen sich 
hier nicht erkennen, häufig wurde die VA um bloße Auskunft - so 
zB auch über die gesetzlichen Voraussetzungen des verein­
fachten Betriebsanlageverfahrens (siehe Punkt 13.1 .3.3) - ersucht. 

Nicht unerwähnt bleiben soll aber jener Fall eines oberösterreichi­
schen Unternehmers, der sich bei der VA über die lange Dauer 
eines bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land anhängigen Be­
triebsanlageverfahrens beschwerte. Bis zur positiven Erledigung 
seines Ansuchens verging insgesamt ein Zeitraum von mehr als 
einem Jahr, wobei ein geringer Teil des langen Zeitraumes vom 
Konsenswerber zu verantworten war (VA 1 03-W Al01). 

Der Beschwerde eines weiteren Unternehmers erkannte die VA 
deswegen Berechtigung zu , weil das Bundesministerium für Wirt­
schaft und Arbeit auf einen Antrag des Einschreiters auf amtswe­
gige Aufhebung eines Feststellungsbescheides gemäß § 68 
Abs. 2 AVG in keiner Weise reagierte und dies gegenüber der VA 
mit dem an sich rechtlich zutreffenden Argument begründete, 
dass nach der eindeutigen Rechtslage kein Anlass für eine amts­
wegige Aufhebung bestehe. Die VA vertrat allerdings die Auffas­
sung, dass entsprechend dem Gebot der Höflichkeit und bürger­
nahen Verwaltung dem Einschreiter zumindest ein formloses Ant­
wortschreiben hätte übermittelt werden müssen (VA 1 01-W Al01) . 

In einem weiteren Fall konnte im Prüfungsverfahren der VA die 
Behebung einer verhängten Verwaltungsstrafe erreicht werden, 
wobei nach Auffassung der VA der Auflage, wegen deren Nicht­
erfüllung die Strafe verhängt wurde, bereits zum Zeitpunkt der 
Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens längst entsprochen 
gewesen war (VA 124-W Al01) . 
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VA Mag. Ewald Stadler BMWA 

Die Beschwerde eines niederösterreichischen Unternehmers über Beschwerde über 
Probleme beim Meisterkurs für Gebäude-, Denkmal- und Fassa- Meisterprüfung 

denreiniger in Wien beinhaltete konkret den Vorwurf, dass der 
Umfang und der Inhalt der schriftlichen Prüfungsarbeit bewusst so 
angesetzt gewesen sei , dass die Beispiele innerhalb der zur Ver-
fügung stehenden Zeit nur von einigen Kandidaten hätten bewäl-
tigt werden können. Besonders kritisch angemerkt wurde, dass 
die Textangaben mit "etlichen Fallen" versehen gewesen seien 
und man zur Errechnung nicht nur der Ergebnisse, sondern schon 
der Angaben der Beispiele "regelrechte Rätsel und Denksportauf-
gaben" lösen hätte müssen. In diesem Fall griff die VA eine Anre-
gung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit auf und er-
suchte ihn, entsprechend dem Angebot der zuständigen Landes-
innung Wien einen Angehörigen der zuständigen Fachabteilung 
zum nächsten Prüfungstermin zu entsenden und über die Wahr-
nehmungen zu berichten. Der zuständige Abteilungsleiter des 
Ressorts berichtete der VA in der Folge, dass die Prüfung von 
insgesamt fünf Kandidaten zwar anspruchsvoll , aber fair, nicht 
ohne persönliche Anteilnahme der Prüfer, aber objektiv abgehal-
ten worden sei. Die VA nimmt dies zur Kenntnis , hat aber vor al-
lem deswegen keinen Grund an der Richtigkeit der Beschwerde 
über die schriftliche Prüfungsarbeit zu zweifeln, zumal der Ein-
schreiter seine Kritik erst vorbrachte, nachdem er die Meisterprü-
fung auf Anhieb bestanden hatte (VA 40-W A/01). 

13.1.6 Mineralrohstoffgesetz 

Die Übertragung der Vollziehungstätigkeit dieses Gesetzes auf 
die Bezirksverwaltungsbehörden brachte nach den Wahrnehmun­
gen der VA gewisse Verzögerungen in einzelnen Verfahren mit 
sich, die mit der Komplexität dieser Materie erklärbar ist. 

In einem Einzelfall musste die VA allerdings feststellen , dass die 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde bei der Wahrnehmung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben besondere Zurückhaltung übte. Der 
Nachbar eines Schotterwerkes im Sprengel der Bezirkshaupt­
mannschaft Krems führte bei der VA seit mehreren Jahren Be­
schwerde über die Säumigkeit dieser Bezirksverwaltungsbehörde, 
die zunächst als Gewerbebehörde und mit Inkrafttreten des Mine­
ralrohstoffgesetzes als Bergbehörde zuständig war. Keinesfalls 
mit der Komplexität des neuen Gesetzes erklärbar war nach Auf­
fassung der VA eine Verzögerung von über einem Jahr bei der 
Erledigung eines Antrages. Im konkreten Fall hatte der Nachbar 
nach Inkrafttreten des Mineralrohstoffgesetzes einen Antrag nach 
den nicht mehr geltenden Bestimmungen des Gewerberechtes 
eingebracht. Für die Zurückweisung dieses Antrages benötigte die 
BH Krems nach Auffassung der VA einen zu langen Zeitraum, der 
mit diesem Argument nicht mehr gerechtfertigt werden konnte. 

Verfahrensverzögerun­
gen wegen Komplexität 
der Rechtsmaterie 

Verzögerungen bei BH 
Krems 

203 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)202 von 266

www.parlament.gv.at



BMWA ____________ ...c:-V;;....;;,A.:..;...M;..;..:;ac=9"'-. =Ew.:..;...a;;:.,;..;.l.;;;.;;..d...;::;;.S..;;..::.ta~d;.;..;;;..;..ler 

Im vorliegenden Fall war von der VA auch eine jahrelange Säu­
migkeit der BH Krems als Gewerbebehörde bei der Herstellung 
des rechtmäßigen Zustandes (siehe auch Maßnahmen zur Her­
stellung des rechtmäßigen Zustandes, Pkt. 13.1.3.1) festzustellen. 
Trotz Kenntnis von Nachbarbeschwerden über Nichteinhaltung 
von Auflagen zum Nachbarschaftsschutz blieb sie im Ergebnis 
untätig. Besonders auffällig war für die VA allerdings der Um­
stand, dass die BH Krems erstmals behördliche Vollstreckungs­
maßnahmen gegen das Unternehmen einleitete, als über dessen 
Vermögen bereits der Konkurs eröffnet und die Abbautätigkeit 
gänzlich eingestellt worden war (VA 95 HG1/92, 108-WA/95 und 
27-WA/00). 
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13.2 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

13.2.1 Arbeitsmarktverwaltung 

13.2.1.1 Allgemeines 

Im Bereich des Arbeitsmarktservice (AMS) ist die Zahl der im Be­
richtsjahr 2001 eingelangten Beschwerden im Vergleich zum Be­
richtszeitraum 2000 wieder angestiegen. Während im Jahr 2000 
insgesamt 157 Prüfverfahren neu anhängig gemacht wurden, be­
lief sich die Zahl der eingeleiteten Verfahren im vorliegenden Be­
richtsjahr auf 173. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 144 Prüf­
verfahren abgeschlossen werden. 

Das Einschreiten der VA führte durchwegs zur Behebung des 
Beschwerdegrundes, soferne dies der Natur der Sache nach 
möglich war. 

Beschwerdeaufkom­
men und Prüfverfah­
ren 

Effiziente Mängelbe­
hebung durch VA 

13.2.1.2 Probleme bei der Wahrung des Datenschutzes und der 
Privatsphäre arbeitsloser Menschen 

Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen kann der auf einem Steilen­

vorschlag enthaltene Hinweis, dass der Vorschlag von einer für Rehabilitation zu­

ständigen Geschäftsstelle des AMS kommt, vermittlungshemmend wirken. 

Die Speicherung einer Sektenzugehörigkeit eines arbeitslosen Menschen in den 

Datensätzen des AMS ist durch die Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungs­

befugnis des AMS nicht gedeckt. 

Einzelfälle: 

VA 92-SV/01, 665-SV/01 

Zum vorliegenden Problem bereich hatte sich die VA mit zwei Fäl­
len zu befassen, welche beide das AMS Wien betrafen. 
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BMWA VA Dr. Peter Kostelka 
--------------------------------------~~~~~~~~~~~ 

Im Fall VA 92-SV/01 wandte sich eine zum Kreis der begünstigten 
Behinderten gehörende Kundin der regionalen Geschäftsstelle 
des AMS Berufliche Rehabilitation Wien an die VA. Sie legte im 
Einzelnen dar, dass auf den Stellenvermittlungsvorschlägen, die 
sie vom AMS erhalte, immer aufscheine, dass jene Vorschläge 
von der regionalen Geschäftsstelle des AMS - Berufliche Rehabi­
litation Wien stammen. Dies führe, so die weiteren Ausführungen 
der Kundin, zu Nachteilen und Schwierigkeiten im Zuge von Vor­
stellungsgesprächen bei potenziellen Dienstgebern. Die genann­
ten Stellenvermittlungsvorschläge müssen nämlich im Zuge des 
Vorstellungsgespräches dem Dienstgeber zur Bestätigung vorge­
legt werden, wobei der Hinweis, dass die Kundin im Rehabilitati­
onsbereich des AMS Wien betreut wird, in den meisten Fällen 
eine zurückhaltende Reaktion bei den Dienstgebern auslöse bzw. 
abschreckend auf diese wirke. 

Im Zuge der Kontaktaufnahme der VA mit dem AMS Wien wurde 
angeregt, im vorliegenden Zusammenhang für eine Anonymisie­
rung der Stellenvorschläge Sorge zu tragen bzw. Vorkehrungen 
zu treffen, damit eine Offenlegung der Betreuungszuständigkeit 
der Kunden vermieden wird. Umgehend und auf sehr unbürokrati­
sche Art und Weise wurde in diesem Zusammenhang seitens der 
Landesgeschäftsführerin des AMS Wien mitgeteilt, dass die Kun­
din, sofern sie damit einverstanden wäre, jedenfalls von der Ver­
pflichtung entbunden werden könne, entsprechende Vermittlungs­
vorschläge zur Bestätigung beim potenziellen Dienstgeber vorzu­
legen. Dadurch konnte letztlich im Ergebnis dem Wunsch der 
Kundin umfassend Folge gegeben werden. 

Im Fall VA 665-SV/01 wandte sich ein jugendlicher Arbeitsloser an 
die VA und führte im Wesentlichen darüber Beschwerde, dass im 
Datensatz des AMS (PST) ein Hinweis seiner früheren Sektenzu­
gehörigkeit enthalten sei. Vor diesem Hintergrund äußerte der 
Genannte die Befürchtung, dass ihm jener Hinweis zum Nachteil 
gereichen könne bzw. diesbezüglich auch eine Verletzung des 
Grundrechts auf Datenschutz gegeben wäre. 

Im Zuge des von der VA eingeleiteten Prüfverfahrens war festzu­
stellen , dass sich im Betreuungsdatensatz des Kunden tatsächlich 
ein - wenngleich ganz allgemein gehaltener - Hinweis auf eine 
seinerzeitige Sektenzugehörigkeit fand. Dieser Hinweis wurde im 
Zusammenhang mit einer Schilderung offenkundiger psychischer 
Probleme des Kunden sowie daraus resultierender Schwierigkei­
ten im Rahmen eines früheren Arbeitsverhältnisses in die Betreu­
ungsdokumentation des AMS aufgenommen. 

Seitens der VA wurde im vorliegenden Zusammenhang darauf 
hingewiesen, dass die Speicherung einer Sektenzugehörigkeit im 
elektronischen Betreuungsakt des AMS an den Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 2 Datenschutzgesetz (DSG) sowie des § 25 Abs. 1 
Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) zu messen ist. Im Einzelnen 
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wurde dargelegt, dass die Speicherung einer Sektenzugehörigkeit 
insbesondere nur dann als zulässig und rechtlich gedeckt zu be­
urteilen wäre, wenn diese Information eine wesentliche Voraus­
setzung für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des AMS 
darstellen würden oder aber eine derartige Datenspeicherung für 
die Erfüllung von Dienstleistungen des AMS und den zweckmäßi­
gen Beihilfeneinsatz notwendig wäre. Vor diesem Hintergrund 
wurde betont, dass es aus Sicht der VA ausreichend sein muss, 
eine allgemeine Dokumentation vermittlungsrelevanter gesund­
heitlicher Einschränkungen einschließlich allfälliger psychisch be­
dingter Vermittlungsbarrieren vorzunehmen. Der Hinweis auf eine 
Sektenzugehörigkeit müsste jedenfalls als entbehrlich beurteilt 
werden. 

Das AMS Wien schloss sich dieser Rechtsauffassung der VA um­
gehend an und nahm die Löschung der beanstandeten Datenein­
tragung umgehend vor. 

Die VA möchte vor dem Hintergrund der vorliegenden Fälle all­
gemein dafür plädieren, bei der Speicherung personenbezogener 
Daten besonders sorgsam vorzugehen und für eine ausreichende 
Wahrung der Privatsphäre der betroffenen arbeitslosen Menschen 
Sorge zu tragen. 

AMS Wien lenkt ein 

Verstärkte Achtung 
der Privat- und Per­
sönlichkeitssphäre 

13.2.1.3 Die Problematik der vorläufigen Einstellung von Geldleistungen 
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 

Die bestehende Praxis der formlosen, vorläufigen Einstellung von Geldleistungen 

aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung im Fall von Zweifeln hinsichtlich ei­

ner weiter bestehenden Anspruchsberechtigung entbehrt der rechtlichen Grundla­

ge. 

Durch legistische Maßnahmen sollte für die Zukunft möglichst rasch eine dem Ge­

bot der Rechtsstaatlichkeit entsprechende Grundlage geschaffen werden. 

Einzelfälle: 

VA 369-SV/01, BMWA 435.005/63-VI/A/8/2001; 461-SV/01 

Nach den Wahrnehmungen der VA entspricht es der ständigen 
Vollzugspraxis des AMS, immer dann, wenn konkrete Anhalts­
punkte für den (vorübergehenden) Verlust einer Geldleistung aus 
der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, insbesondere von 

Wahrnehmungen der 
VA - Rechtsschutzdefi­
zit für die Betroffenen 
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Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, erkennbar werden, diese 
Leistung bis zur endgültigen Klärung des Sachverhalts, also bis 
zur Beendigung des behördlichen Ermittlungsverfahrens "vorläu­
fig" einzustellen . Die betroffenen arbeitslosen Menschen erhalten 
in diesem Zusammenhang keine Einstellungsbescheide, sondern 
lediglich formlose schriftliche Informationsschreiben über die Lei­
stungseinstellung , die letztlich nur einen EDV-mäßig vorgegebe­
nen Textbaustein enthalten. Diese Vorgangsweise ist vor allem im 
Zusammenhang mit der Verfügung von Leistungssperren im Sin­
ne des § 10 AIVG (Verweigerung bzw. Vereitelung einer zumutba­
ren Beschäftigung; Ablehnung oder Vereitelung einer Ausbil­
dungs- oder Reintegrationsmaßnahme) oder im Zusammenhang 
mit der Verfügung eines Anspruchsverlusts nach § 49 AIVG (Kon­
trollmeldeversäumnis) üblich. Im Vorfeld der bei Verwirklichung 
jener Tatbestände gebotenen Bescheiderlassung nach § 47 AIVG 
kommt es zu vorläufigen Bezugseinstellungen, gegen die den 
Betroffenen kein Rechtsmittel zur Verfügung steht. 

Seitens der Arbeitsmarktverwaltung wird die angesprochene Vor­
gangsweise mit Hinweis auf die Vermeidung gesetzwidriger Lei­
stungsbezüge bzw. rechtlich nicht gedeckter Überbezüge ge­
rechtfertigt. Im Ergebnis wurde dadurch auf Erfordernisse einer 
effizienten und sparsamen Vollzugspraxis rekurriert. 

Seitens der VA wurden gegenüber dem Bundesminister für Wirt­
schaft und Arbeit jedoch rechtliche Bedenken geäußert, die in 
letzter Konsequenz das in Art. 18 Abs. 1 B-VG verankerte Legali­
tätsprinzip berühren bzw. überhaupt zu Bedenken im Lichte des 
rechtsstaatlichen Prinzips Anlass gibt. Festzuhalten ist nämlich, 
dass für solche "vorläufige Leistungseinstellungen" keinerlei ge­
setzliche Grundlage, und zwar weder innerhalb des AIVG noch 
außerhalb desselben, erkennbar ist. Mit anderen Worten: die vor­
liegende ständige Vollzugspraxis hat keinerlei rechtliche Grundla­
ge. 

Es ergibt sich im Zusammenhang mit den vorläufigen Leistungs­
einstellungen ein besonderes Rechtsschutzdefizit der betroffenen 
Arbeitslosen, da sich diese ja gegen solche Maßnahmen mit 
rechtlichen Schritten nicht zur Wehr setzen können. Ansatzpunkt 
für den Rechtsschutz ist der erst später ergehende Bescheid über 
den Anspruchsverlust. Bedenkt man, dass es sich bei Leistungen 
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, also insbesondere 
dem Arbeitslosengeld und der Notstandshilfe um existenzsichern­
de Leistungen handelt, so fällt dieses Rechtsschutzdefizit aus 
Sicht der VA in besonderem Maße ins Gewicht. 

Aus der Sicht der VA besteht hier daher rechtspolitischer Hand­
lungsbedarf. Das wurde auch gegenüber dem zuständigen Bun­
desminister für Wirtschaft und Arbeit klar und deutlich zum Aus­
druck gebracht. Seitens des Ministers wurde in diesem Zusam­
menhang ins Aussicht gestellt , dass auch aus seiner Sicht die 
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Schaffung einer rechtlichen Grundlage notwendig ist und diesbe­
züglich im Zuge der künftigen Novellierung des AIVG entspre­
chende Maßnahmen getroffen werden. 

Es wird jedenfalls dafür Sorge zu tragen sein, dass die Vorausset­
zungen und Bedingungen, nach denen eine allfällige vorläufige 
Leistungseinstellung zulässig ist, genau festgelegt werden. Aus 
der Sicht der VA wäre es besonders wichtig, eine Frist für eine 
- nachfolgende - Bescheiderlassung bei erfolgter vorläufiger Lei­
stungseinstellung vorzusehen. Denkbar wäre es, zu normieren, 
dass innerhalb von zwei Wochen nach der vorläufigen Leistungs­
einstellung spätestens ein Bescheid ergehen muss, widrigenfalls 
die Leistungseinstellung wieder als aufgehoben zu gelten hätte 
und die Geldleistung rückwirkend anzuweisen wäre. 

13.2.1.4 Probleme im Leistungsrecht der gesetzlichen Arbeitslosenversi­
cherung bei Aus- und Weiterbildung 

Die am Formalkriterium der Inskription bzw. Meldung als ordentlicher Hörer an einer 

Universität orientierte Auslegung des Begriffs der Arbeitslosigkeit bei studierenden 

Arbeitslosen führt zum Anspruchsverlust auf Arbeitslosengeld / Notstandshilfe auch 

dann, wenn der betreffende Arbeitslose trotz seines Studiums der Arbeitsvermitt­

lung in vollem Umfang zur Verfügung steht. Die VA plädiert daher für eine Ausle­

gung, die eine Berücksichtigung der realen Verhältnisse des Einzelfalls ermöglicht. 

Der Ausschluss von Vertragsbediensteten des Bundes vom Anspruch auf Weiter­

bildungsgeld erscheint sachlich nicht gerechtfertigt. 

Einzelfälle: 

VA 700-SV/OO, BMWA 440.080/531-VI/A/8/2001 
VA 95-SV/01, 150-SV/01, 423-SV/01, 422-SV/01, 50-SV/01, 
VA 176-SV/01, BMWA440.080/416-VI/A/8/2001; 17-SV/01 

13.2.1.4.1 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bei 
Absolvierung eines Studiums 

Die VA ist immer wieder mit Beschwerden konfrontiert, welche die Problemstellung -
Ablehnung, Einstellung oder Rückforderung von Arbeitslosengeld rechtliche Grundlagen 

oder Notstandshilfe im Zusammenhang mit der Regelung des 
§ 12 Abs. 3 litt AIVG (iVm § 38 AIVG) betreffen. Die zitierte Be-
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stimmung sieht vor, dass diejenigen Personen, die in einer Schule 
oder einem geregelten Lehrgang - so etwa als ordentliche Hörer 
an einer Hochschule, als Schüler einer Fachschule oder einer 
mittleren Lehranstalt - ausgebildet werden, nicht als arbeitslos 
gelten und demnach die Anspruchsvoraussetzungen für das Ar­
beitslosengeld bzw. die Notstandshilfe im Sinne des § 7 Abs. 2 
AIVG 1977 nicht erfüllen. 

Bei den konkreten Beschwerdefällen geht es zum überwiegenden 
Teil um Menschen, die mehr oder weniger nur "pro forma" an ei­
ner Universität als ordentliche Hörer gemeldet bzw. inskribiert sind 
und ihr Studium faktisch aufgegeben haben, weil sie den diesbe­
züglichen Anforderungen nicht entsprechen konnten und in der 
Folge über das Arbeitsmarktservice versuchen, ins Beschäfti­
gungsleben einzusteigen oder das Studium von vornherein nur 
deshalb betreiben, um die Situation ihrer Arbeitslosigkeit besser 
bewältigen zu können, da ihnen durch das Studium soziale Kon­
takte ermöglicht werden und letztlich auch eine Stärkung des 
Selbstwertgefühls und eine Stabilisierung der Persönlichkeit die­
ser Menschen bewirkt wird. 

Allen diesen Fallkonstellationen ist gemeinsam, dass das primäre 
Interesse jener "studierenden" Arbeitslosen darin besteht, ihre Si­
tuation der Arbeitslosigkeit zu bewältigen und eine Eingliederung 
bzw. Reintegration ins Beschäftigungsleben zu schaffen. Das In­
teresse dieser Personen ist mithin aus Sicht der VA nicht auf das 
Erreichen eines Studienabschlusses gerichtet. In Wahrheit stehen 
diese Arbeitslosen also dem Arbeitsmarkt in vollem Umfang zur 
Verfügung und sind - unter dem Blickwinkel einer realen Betrach­
tung der Umstände - auch als arbeitslos einzustufen. 

Dennoch lehnt der Verwaltungsgerichtshof in seiner bisherigen 
Judikatur eine individuelle Sichtweise im Zusammenhang mit § 12 
Abs. 3 litt AIVG ab. Der Gerichtshof wertet das bloße formale 
Faktum der Inskription bzw. Meldung als ordentlicher Hörer bzw. 
ordentliche Hörerin als unwiderlegliche Vermutung, dass sich die 
betreffende Person gänzlich dem Studium widmet und daher nicht 
als arbeitslos zu sehen ist. Der Gegenbeweis wurde bislang vom 
Gerichtshof nicht zugelassen. Diese Rechtsprechung findet aus 
Sicht der VA sicherlich im Wortlaut des § 12 Abs. 3 litt AIVG Dek­
kung, doch wäre nach Meinung der VA auch eine weniger formali­
stische Sichtweise der zitierten Gesetzesbestimmung durchaus 
mit dessen Wortlaut vereinbar. 

Auch im Zusammenhang mit der Erfüllung von Rückforderung­
statbeständen im Zusammenhang mit objektiv zu Unrecht bezo­
genen Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
nach § 25 AIVG vertrat der Gerichtshof bis dato einen tendenziell 
restriktiven Standpunkt, insbesondere was die Annahme eines 
gutgläubigen Leistungsbezugs durch studierende Arbeitslose be-
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trifft (zB VwGH 23.6.1998, 97/08/0164); das Vorliegen von Gut­
gläubigkeit würde eine Rückforderung nach der zitierten Geset­
zesbestimmung ausschließen. 

Vielfach erweist sich aus Sicht der VA die Rechtsprechung des 
VwGH und die dieser Rechtsprechung folgende Vollzugspraxis 
des AMS als Härte und führt zu unbefriedigenden Ergebnissen. 

Zur Illustration sollen hier zwei Einzelfälle, die beide das AMS 
Wien betrafen, näher dargestellt werden. 

Im Fall VA 150-SV/01 ging es um eine Frau, die nach der Geburt 
ihrer Tochter im Jahr 1989 zunächst an der Universität Wien als 
ordentliche Hörerin für ein Dolmetschstudium inskribierte. Als sich 
nach ca. sechs Jahren zeigte, dass die Frau - letztlich auch infol­
ge der Belastung als Mutter - den Abschluss des Studiums in ab­
sehbarer Zeit nicht schaffen würde, wandte sie sich an das AMS 
Wien und beantragte 1998 Arbeitslosengeld. Da sie insbesondere 
auch die erforderlichen Vorversicherungszeiten nachweisen 
konnte, wurde die beantragte Leistung zuerkannt. Ab Anfang 
2000 bezog die Frau nach Erschöpfung des Arbeitslosengeldan­
spruchs die Notstandshilfe. In den jeweiligen Leistungsanträgen 
beantwortete sie die Frage, ob sie ein Studium betreibe, mit 
"Nein", da sie ja faktisch nicht studierte. Spätestens seit Ende 
1998 galt ihr primäres Interesse der Reintegration ins Beschäfti­
gungsleben und der Suche eines Arbeitsplatzes. Dies insbeson­
dere auch vor dem Hintergrund der notwendigen Aufbringung von 
Unterhaltsmitteln für das Kind. Die Genannte absolvierte keinerlei 
Prüfungen mehr und besucht auch nur ganz unregelmäßig Vorle­
sungen. Formell blieb sie jedoch noch inskribiert, da sie dadurch 
weiter Zugang zur Universitätsbibliothek hatte und mit dem Ge­
danken spielte, allenfalls später wieder das Studium voll aufzu­
nehmen. Dass es im vorliegenden Zusammenhang auf die for­
melle Inskription ankommen könnte, war Frau S. nicht bewusst. 

Trotz der aus der Sicht der VA bei realistischer Betrachtung des 
Falles vorliegenden Gutgläubigkeit forderte das AMS Arbeitslo­
sengeld und Notstandshilfe im Gesamtbetrag von rund ATS 
60.000.- (€ 4,360,--) zurück. 

Rechtsprechung schafft 
Härten 

Einzelfälle 

Mutter eines Kleinkin­
des wegen "Formalins­
kription" zu Rückzah­
lung verpflichtet 

Im Zuge des volksanwaltschaftlichen Prüfverfahrens, im Zuge Minister lehnt Lösung 

dessen der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kontaktiert ab 

wurde, ist seitens der VA dafür plädiert worden, eine Abweichung 
von der restriktiven Judikaturlinie des VwGH im vorliegenden Fall 
das Vorliegen von Gutgläubigkeit zu bejahen und letztlich auf die 
Rückforderung zu verzichten bzw. den ergangenen Rückforde­
rungsbescheid amtswegig im Sinne des § 68 AVG zu beheben. 
Leider wurde seitens des Ministers diesfalls der Anregung der VA 
nicht Folge gegeben. Eine Aufhebung des Rückforderungsbe­
scheides unterblieb. 
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Im Fall VA 95-SV/01 ging es um eine Frau, die im Jahre 1988 als 
ordentliche Hörerin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Wien inskribierte und bei aufrechter Inskription im Zeit­
raum von 1994 bis 1996 Arbeitslosengeld und Notstandshilfe be­
zog. Die Betroffene war auf Grund schwerer gesundheitlicher Be­
einträchtigungen nie wirklich in der Lage, ihr Studium ernsthaft zu 
betreiben. Im Wesentlichen erfolgte die Inskription auf Wunsch 
des ehrgeizigen Vaters der Frau. Spätestens ab 1994 versuchte 
die Betroffene direkt ins Beschäftigungsleben dauerhaft einzu­
steigen und absolvierte in diesem Zusammenhang auch geför­
derte Schulungen beim AMS. Eine Exmatrikulation an der Univer­
sität unterblieb jedoch, weil die Genannte davon ausging , dass es 
auf diesen bloßen Formalakt beim AMS nicht ankommen würde. 
Im Prinzip blieb sie dem Vater zuliebe formell inskribiert. 

Nachdem seitens des AMS festgestellt worden war, dass die Ge­
nannte insbesondere auch im Zeitraum 1994 bis 1996 als ordentli­
che Hörerin inskribiert war, wurden die bezogenen Geldleistungen 
widerrufen und zurückgefordert. 

Auch in diesem Fall versuchte die VA dafür zu plädieren, im Zuge 
einer sozialen Gesetzesauslegung von einer Rückforderung abzu­
sehen bzw. nachträglich den Rückforderungsbescheid zu behe­
ben. Doch dies wurde wiederum abgelehnt. 

Der einzige der VA bekannte Fall , bei dem bei einer Inskription als 
ordentlicher Hörer bzw. ordentliche Hörerin von einer Rückforde­
rung von bezogenen Geldleistungen aus der gesetzlichen Ar­
beitslosenversicherung (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) abge­
sehen wurde, betraf eine ältere Arbeitslose, die letztlich zur Über­
windung eines psychischen Tiefs und der besseren Bewältigung 
ihrer Situation das Studium der Kunstgeschichte begann. Hier 
wurde eine Rückforderung zunächst verfügt, da seitens des zu­
ständigen AMS Wien der Vorwurf erhoben worden war, dass eine 
Person die Aufnahme des Studiums nicht gemeldet hätte. Die 
Betroffene konnte jedoch darlegen, dass sie der zuständigen Be­
raterin beim AMS die Absicht geäußert hat, die Universität als 
ordentliche Hörerin zu besuchen. In diesem Zusammenhang wur­
de sie von den Betreuern des AMS allerdings nicht auf die lei­
stungsrechtlichen Konsequenzen hingewiesen. Es wurde also 
seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit Gut­
gläubigkeit angenommen. 

Vor dem Hintergrund der oben angeführten Beispielsfälle plädiert 
die VA ausdrücklich dafür, durch legistische Maßnahmen sicher 
zu stellen, dass im Zusammenhang mit der Beurteilung des Vor­
liegens von Arbeitslosigkeit bei Studierenden eine verstärkt reali­
tätsbezogene am konkreten Einzelfall orientierte Betrachtungs­
weise Platz greift. Eine Lösung durch den Gesetzgeber erscheint 
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vor allem deshalb geboten, weil bei gegebenem Stand der Dinge 
nicht damit zu rechnen ist, dass zu eine Änderung der Rechtspre­
chung des VwGH kommt. 

Hinzuweisen ist im gegenständlichen Zusammenhang auch auf 
Beschwerden, die bei der VA im Zusammenhang mit der durch 
das Budgetbegleitgesetz 2001 vorgenommenen Verschärfung der 
Ausnahmeregelung für Werkstudenten (§ 12 Abs. 4 AIVG) erho­
ben worden sind. 

Vor der gegenständlichen Novellierung kam die Ausnahmerege­
lung für Werkstudenten insbesondere dann zum Tragen, wenn 
der betroffene Arbeitslose nachweisen konnte, dass während ei­
nes Zeitraums von einem Jahr vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit 
mindestens sechs Monate oder mindestens die Hälfte der Ausbil­
dungszeit, wenn diese kürzer als 12 Monate ist, eine oder mehre­
re arbeitslosenpflichtige Beschäftigungen ausgeübt wurden. Das 
Erfordernis der sechsmonatigen Gesamtdauer eines parallel zur 
Ausbildung bzw. zum Studium ausgeübten Beschäftigungsver­
hältnisses wurde nunmehr auf 39 Wochen angehoben. Zudem 
wurde bestimmt, dass mindestens 26 Wochen an durchgehender 
Beschäftigungszeit vorliegen müssen. 

Betroffene Werkstudenten legten gegenüber der VA dar, dass sie 
infolge dieser Novellierung aus dem Kreis der Anspruchsberech­
tigten nach dem AIVG ausgeschlossen wären und dies für sie eine 
besondere Härte darstellen würde. 

Die VA kontaktierte in diesem Zusammenhang den zuständigen 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und ersuchte um Stel­
lungnahme. 

Beschwerden von 
Werkstudenten 

Kritik an Verschärlung 
von Ausnahmerege­
lungen 

Seitens des Ministers wurde jene Novellierung unter Hinweis auf Standpunkt des Bun-

eine Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 gerechtfer- desministers 

tigt. Durch jene Gesetzesänderung kommt es bei der Ermittlung 
der Einkommensgrenze für die Studienförderung nicht mehr dar-
auf an, ob im jeweiligen Monat selbst die sozialversicherungs-
rechtliche Geringfügigkeitsgrenze infolge einer Erwerbstätigkeit 
des Studenten überschritten wurde. Maßgeblich ist vielmehr eine 
Jahresdurchrechnung, wobei diesfalls der 12-fache Betrag der 
Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten werden darf, um einen 
ungekürzten Anspruch auf Studienbeihilfe realisieren zu können. 
Aus Sicht des Ministers wäre es daher möglich, neben dem Bezug 
einer Studienbeihilfe arbeitslosenversicherungspflichtig beschäf-
tigt zu sein und dadurch auch wesentlich leichter die Anwartschaft 
auf Arbeitslosengeld zu erfüllen. Um eine stärkere Belastung der 
Arbeitslosenversicherung durch Studenten zu vermeiden, sei es 
daher erforderlich gewesen, die bestehenden Ausnahmeregelun-
gen für Werkstudenten strenger zu fassen. 
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13.2.1.4.2 Kein Weiterbildungsgeld für Vertragsbedienstete ? 

In den Bestimmungen des § 26 AIVG werden die Anspruchsvor­
aussetzungen für die Gewährung des Weiterbildungsgeldes fest­
gelegt. Eine wesentliche Voraussetzung für diese relativ neue 
Leistung aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung ist die 
Inanspruchnahme einer Bildungskarenz durch den Dienstnehmer 
im Sinne des § 11 Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz 
(AVRAG). Diesem Tatbestand gleichgestellt ist eine Freistellung 
gegen Entfall des Arbeitsentgelts gemäß § 12 AVRAG. Da das 
AVRAG für Dienstnehmer von Gebietskörperschaften nicht gilt, 
wurde in § 26 Abs. 5 AIVG ein Auffangtatbestand in Form einer 
Generalklausel für Vertragsbedienstete vorgesehen. Dort heißt 
es, dass eine Bildungskarenz "nach gleichartigen bundes- oder 
landesgesetzlichen Regelungen" wie eine Bildungskarenz gemäß 
§ 11 AVRAG zu behandeln ist. 

Anlässlich der Beschwerdefälle zu VA 50-SV/01 und 176-SV/01, 
welche beide das AMS Oberösterreich betrafen, stellte sich im 
Einzelnen die Frage, was unter "gleichartigen bundes- oder lan­
desgesetzlichen Regelungen" im Sinne des § 26 Abs. 5 AIVG zu 
verstehen wäre. 

Der erstgenannte Fall betraf eine Vertragsbedienstete des Magi­
strats der Stadt Wels. Dieser wurde auf Basis des WeIser Ge­
meindebedienstetenrechts eine Bildungskarenz gewährt. Die be­
sondere Problematik bestand im vorliegenden Zusammenhang 
darin, dass zwar im OÖ Landes-Vertragsbedienstetengesetz, 
konkret in dessen § 48a, eine ganz klar an den Regelungen des 
AVRAG orientierte Bestimmung für die Gewährung einer Bil­
dungskarenz vorgesehen war, diese Regelung jedoch hinsichtlich 
ihres persönlichen Geltungsbereichs nicht auf Gemeindebedien­
stete bzw. Bedienstete von Städten mit eigenem Statut in Ober­
österreich Geltung hat. Seitens des Magistrats der Stadt Wels war 
jedoch durch das WeIser Stadtrecht die Bestimmung des § 48a 
des OÖ Landes-Vertragsbedienstetengesetzes auch für den Be­
reich der Stadtbediensteten für anwendbar erklärt worden. De 
facto wurde so durch die Gemeinde im Ergebnis die landesge­
setzliche Regelung in das Gemeinderecht transformiert. 

Das AMS Oberösterreich stellte sich vor diesem Hintergrund auf 
den Standpunkt, dass jene Gemeinderegelung nicht unter den 
Begriff der "gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Rege­
lungen" im Sinne des § 26 Abs. 5 AIVG subsumierbar wäre. Es 
handle sich um eine Gemeinderegelung. 

Seitens der VA wurde in diesem Zusammenhang jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Regelung des § 26 Abs. 5 AIVG im Lichte 
einer verfassungskonformen, auf den Gleichheitssatz nach Art. 7 
B-VG Bedacht nehmenden Gesetzesauslegung zu verstehen sei 
und insbesondere auch dann Anwendung finden müsste, wenn 
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entsprechende landesgesetzliche Regelungen, die den inhaltli­
chen Erfordernissen des AVRAG gleichzuhalten sind, durch ge­
meinderechtliche Vorschriften für den Bereich der Gemeinde­
bzw. Stadtbediensteten für anwendbar erklärt werden. 

Seitens des AMS Oberösterreich wurde den Argumenten der VA 
im Ergebnis Rechnung getragen. Der betroffenen Vertragsbe­
diensteten des Magistrats der Stadt Wels wurde das Weiterbil­
dungsgeld zuerkannt. 
Keine positive Lösung konnte jedoch im Falle einer Vertragsbe­
diensteten des Bundes gefunden werden (VA 176-SV/01). Der 
betreffenden Vertragsbediensteten war auf Grundlage des Ver­
tragsbedienstetengesetzes (VBG) Karenzurlaub gegen Entfall der 
Bezüge die Absolvierung von Weiterbildungsmaßnahmen gewährt 
worden. Im Einzelnen war als Rechtsgrundlage die Bestimmung 
des § 2gb VBG herangezogen worden. 

Da die genannte Bestimmung des VBG anders als § 48a des OÖ 
Landes-Vertragsbedienstetengesetzes keine detaillierten Voraus­
setzungen für eine Bildungskarenz vorsieht, sondern allgemein 
eine Karenzierungsmöglichkeit verankert, konnte auch unter Be­
zugnahme auf das Auslegungsinstrument der verfassungskon­
formen Interpretation keine Subsumtion unter § 26 Abs. 5 AIVG 
erfolgen. Eine "Gleichartigkeit" des § 2gb VBG im Hinblick auf 
§ 11 AVRAG konnte beim besten Willen nicht begründet werden. 
Weiters war anzuerkennen, dass die Möglichkeiten einer verfas­
sungskonformen Interpretation wohl dort ihre Grenzen finden 
müssen, wo ein Auslegungsergebnis mit dem Wortlaut einer Be­
stimmung überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen ist. An­
dernfalls wäre die Kompetenz des Verfassungsgerichtshofs zur 
Prüfung und Aufhebung gesetzlicher Bestimmungen gemäß 
Art. 140 B-VG durch jenes Interpretationsinstrument zu unterlau­
fen. 

Aus der Sicht der VA ist insbesondere der Umstand, dass bei ge­
gebener Gesetzeslage die Gewährung von Weiterbildungsgeld für 
die Vertragsbediensteten des Bundes ausgeschlossen, als unbe­
friedigend zu beurteilen. 

Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hinzuwei­
sen, dass Vertragsbedienstete des Bundes, wie alle anderen 
Dienstnehmer auch, der Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung (§ 1 Abs. 1 lit.a AIVG) unterliegen und 
auch die Höhe des Arbeitslosenversicherungsbeitrages mit insge­
samt 6% (geteilt zwischen Dienstnehmer und Dienstgeber zu je­
weils 3%) dem allgemein geltenden Beitragssatz entspricht (§ 2 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz / AMPFG). Es scheint 
somit schwer argumentierbar, aus welchem Grund Vertragsbe­
dienstete des Bundes von einer Versicherungsleistung der gesetz­
lichen Arbeitslosenversicherung, konkret dem Weiterbildungsgeld 
gemäß § 26a AIVG, schlechthin ausgeschlossen sein sollen. Es 
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bestehen hier Bedenken, ob ein derartiger genereller Ausschluss 
von Versicherungsleistungen im Lichte des Art. 7 B-VG sachlich 
gerechtfertigt ist. 

13.2.1.5 Verzögerte Ausstellung von Arbeitsbescheinigungen 

Bei Hinweisen auf eine mutwillige Verzögerung der Ausstellung von Arbeitsbe­

scheinigungen durch Dienstgeber sollte vom AMS verstärkt auch erwogen werden , 

Verwaltungsstrafanzeige zu erstatten. 

Einzelfälle: 

VA 320-SV/01 , 327-SV/01 

Im vorliegenden Berichtszeitraum war seitens der VA wiederholt 
festzustellen, dass es bei der Bearbeitung von Anträgen auf Ge­
währung von Arbeitslosengeld zu Verzögerungen kam, weil die in 
diesem Zusammenhang notwendigen Arbeitsbescheinigungen 
seitens der Antragsteller erst mit einer Verspätung von ein bis 
zwei Monaten beigebracht werden konnten. 

Der Grund hiefür lag in einer verspäteten Ausstellung jener Ar­
beitsbescheinigung durch die betroffenen Dienstnehmer bzw. den 
zuständigen Masseverwalter. Da sich aus der Arbeitsbescheini­
gung wesentliche Informationen hinsichtlich des Grundes der 
Auflösung des Dienstverhältnisses sowie hinsichtlich allfälliger An­
sprüche aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses finden, ist 
jene Bescheinigung für die Bearbeitung von Leistungsanträgen 
nach dem AIVG unerlässlich. 

Die VA nahm im Zusammenhang mit der gegenständlichen An­
gelegenheit mit der Landesgeschäftsführerin des AMS Wien 
Kontakt auf. Es wurde angeregt, in Fällen von Säumigkeit von 
Dienstnehmern seitens des AMS die amtswegige Einholung jener 
Arbeitsbescheinigungen zu betreiben und gegebenenfalls die Er­
stattung einer Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde im Sinn 
des § 71 AIVG ins Auge zu fassen. 

Das AMS Wien sicherte im vorliegenden Zusammenhang zu, 
durch gezielte Informationsarbeit, vor allem bei den Massever­
waltern, zukünftig für eine Verbesserung der Situation verstärkt 
Sorge zu tragen. So werde bei Insolvenzen, wo das AMS Wien im 
Rahmen des Frühwarnsystems zu den einzelnen Betriebsver­
sammlungen eingeladen wird , auf die rechtzeitige Ausstellung der 
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erforderlichen Dokumente für die Dienstnehmer und Dienstneh­
merinnen hingewiesen. Weiters wurden informative Artikel in den 
Zeitungen der Rechtsanwaltskammer zum vorliegenden Problem­
bereich in Aussicht gestellt. 

Zur Anregung betreffend die Erstattung von Strafanzeigen wurde 
vom AMS die Auffassung vertreten, dass es sich hierbei im Hin­
blick auf die grundsätzliche Kunden- und Dienstleistungsorientie­
rung des AMS um ein problematisches Instrument handle und da­
von im Prinzip kein Gebrauch gemacht werde. 

Aus Sicht der VA ist festzuhalten , dass der vom AMS primär favo­
risierte Informationsansatz selbstverständlich begrüßt wird. Auf 
der anderen Seite bleibt die VA aber auch weiter bei der Auffas­
sung, dass es im Einzelfall durchaus zweckmäßig sein kann, ge­
gen Dienstgeber auch verwaltungsstrafrechtliche Instrumente 
einzusetzen. Dies gilt insbesondere dann, wenn konkrete An­
haltspunkte dafür bestehen, dass von Dienstgeberseite mit schi­
kanösen Absichten Arbeitsbescheinigungen vorenthalten bzw. 
Abmeldungen von der gesetzlichen Sozialversicherung nicht 
rechtzeitig erstattet werden. 

Schlussfolgerungen 
der VA 

13.2.1.6 Grenzen der Rückforderung von Arbeitslosengeld und Notstands­
hilfe bei selbstständiger Erwerbstätigkeit 

Eine Rückforderung von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bei nachträglich fest­

gestellter Überschreitung der höchstzulässigen Umsatzgrenze im Zuge einer paral­

lel zum Leistungsbezug aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung ausgeübten 

selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur zulässig wenn und insoweit der Rückforde­

rungsbetrag in einem real erzielten Einkommen Deckung findet. 

Einzelfall: 

VA 628-SV/01 , BMWA 440.080/532-VI/A/8/2001 

Die vorliegende Problematik stellte sich im Zusammenhang mit ei­
nem Beschwerdefall betreffend das AMS Oberösterreich. 

Im Einzelnen ging es um die Frage der Rechtmäßigkeit der 
Rückforderung von Arbeitslosengeld für einen Zeitraum von drei 
Monaten. Während dieser Zeit hatte der Arbeitslose eine selbst­
ständige Erwerbstätigkeit aufgenommen und betrieben, so seine 
Arbeitslosigkeit zu beenden. Die Erwerbstätigkeit war dem AMS 
ordnungsgemäß gemeldet worden. Auf Grund eines nachträglich 
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vorgelegten Umsatzsteuerbescheides zeigte sich jedoch, dass die 
höchstzulässige Umsatzgrenze überschritten worden war. Der 
maßgebende Einkommensteuerbescheid wies jedoch einen Ver­
lust aus. Infolge der Überschreitung der Umsatzgrenze wurde 
vom AMS Oberösterreich die Rückforderung ausgesprochen und 
zudem dargelegt, dass der verfügte Rückforderungsbetrag in der 
aus § 12 Abs. 6 lit.c AIVG resultierenden fiktiven Umsatzrendite 
von 11 ,1 % des erwirtschafteten Umsatzes Deckung fände. 

Infolge des Einschreiten der VA wurde der gegenständliche Be­
scheid berichtigt und von einer Rückforderung abgesehen. 

In rechtlicher Hinsicht muss von der VA Folgendes festgehalten 
werden: 

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld ist mit der Ausübung einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit unter anderem dann vereinbar, 
wenn weder das daraus erzielte Einkommen auf 11 ,1 % des er­
wirtschafteten Umsatzes (= gesetzlich fingierte Umsatzrendite) die 
sozialversicherungsrechtliche Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. 
In diesen Fällen gilt der Erwerbstätige nach § 12 Abs. 6 lit.c AIVG 
weiter als arbeitslos. Die (endgültige) Feststellung des Einkom­
mens und des Umsatzes erfolgt jeweils auf der Grundlage des 
Einkommensteuer- bzw. Umsatzsteuerbescheides für das jeweili­
ge Kalenderjahr, in dem das Arbeitslosengeld bezogen wurde 
(§§ 36a Abs. 5 Z 1 und 36b Abs. 2 AIVG). Der Empfänger von 
Arbeitslosengeld ist nach § 25 Abs. 1 Satz 3 AIVG zur Rückzah­
lung eines Arbeitslosengeldes zu verpflichten, wenn sich 
- wenngleich ohne dessen Verschulden - auf Grund eines nach­
träglich vorgelegten Einkommens- bzw. Umsatzsteuerbescheides 
ergibt, dass diese Geldleistung aus der gesetzlichen Arbeitslosen­
versicherung nicht oder nicht im ursprünglich gewährten Umfang 
gebührt. Hierbei darf jedoch der Rückforderungsbetrag das er­
zielte Einkommen nicht überschreiten. 

Der VfGH hat in zwei maßgeblichen Erkenntnissen unter Bezug­
nahme auf das aus dem Gleichheitssatz nach Art. 7 B-VG erflie­
ßende Sachlichkeitsgebot klare Grenzen für eine Rückforderung 
von Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 
(Arbeitslosengel , Notstandshilfe) gezogen (VfGH 28.9.1998, G 
59/98; 16.3.1995, G 271/94 u.a.). Demnach darf in jenen Fällen , 
in denen sich nachträglich die Ungebührlichkeit einer Versiche­
rungsleistung infolge der Überschreitung der sozialversicherungs­
rechtlichen Geringfügigkeitsgrenze durch eine selbstständige Er­
werbstätigkeit herausstellt und den Versicherten kein Verschulden 
am nachträglich festgestellten Überbezug vorwerfbar ist, niemals 
ein höherer Betrag zur Rückforderung vorgeschrieben werden, als 
aus der parallel zum Bezug aus der gesetzlichen Arbeitslosenver­
sicherung ausgeübten Erwerbstätigkeit an Einkommen zugeflos­
sen ist. Aus dieser Judikatur wird deutlich, dass es sich beim Er­
fordernis der Deckung des Rückforderungsbetrages im erzielten 
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Einkommen immer um ein reales Einkommen handeln muss und 
die bloße Deckung in einer fiktiven Umsatzrendite jedenfalls nicht 
ausreichen kann. 

Diese Rechtsauffassung der VA wurde schließlich vom Bundes­
minister für Wirtschaft und Arbeit geteilt. 

13.2.1.7 Altersteilzeitgeld - gesetzliche Härten für Frauen 

Minister teilt Ansicht 
der VA 

Das Model des Altersteilzeitgeldes hat sich nach den Wahrnehmungen der VA be­

währt und sollte als unbefristete Sozialleistung über das Jahr 2003 hinaus verankert 

werden. 

Die teilweise Verschärfung der Anspruchsvoraussetzungen für das Altersteilzeitgeld 

(Nachweis erhöhter Beitragszeiten) durch das Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 

führte jedoch vor allem zum Ausschluss von Frauen, deren Erwerbsbiografie, infol­

ge Kinderbetreuung und Kindererziehung Lücken aufweist. 

Die VA regt an, im Bereich der Anspruchsvoraussetzungen Kindererziehungszeiten 

den Beitragszeiten gleichzustellen. 

Einzelfälle: 

VA 154-SV/01, BMWA 440.080/194-VI/ A/8/2001 
VA 630-SV/01 

Im Zusammenhang mit dem in § 27 AIVG vorgesehenen Alters­
teilzeitgeld wurden bei der VA keinerlei Beschwerden erhoben, die 
sich auf objektivierbare Vollzugsdefizite im Bereich des AMS be­
zogen hätten. Vereinzelt wurde gegenüber der VA nur vorge­
bracht, dass die betroffenen Dienstgeber der vom Dienstnehmer 
gewünschten Altersteilzeitvariante nicht zustimmten. Insofern es 
sich bei den Dienstgebern um der volksanwaltschaftlichen Kon­
trolle unterliegende Dienststellen und Einrichtungen handelte, 
wurde diesbezüglich ein Prüfverfahren in die Wege geleitet, dies 
war etwa im Fall VA 630-SV/01 der Fall. Hier wurde seitens der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) zunächst die von 
der Dienstnehmerin gewünschte so genannte Blockzeitvariante in 
der Teilzeitvereinbarung abgelehnt. Infolge des Einschreitens der 
VA konnte dem Anliegen der Dienstnehmerin zum Durchbruch 
verholfen werden. 
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Kritik Im Zusammenhang mit dem Modell des Altersteilzeitgeldes 
wurde bei der VA jedoch im Zusammenhang mit einer durch das 
Sozialrechtsänderungsgesetz 2000 mit Wirkung ab 1. Oktober 
2000 vorgenommenen Novellierung des § 27 AIVG geäußert. 
Durch diese Novelle wurden die Voraussetzungen für die Gewäh­
rung des Altersteilzeitgeldes an strengere Voraussetzungen ge­
knüpft. So wurde in § 27 Abs. 2 Z 1 AIVG festgelegt, dass Alters­
teilzeitgeld nur dann gewährt werden kann, wenn die betroffenen 
Dienstnehmerinnen bzw. Dienstnehmer innerhalb der letzten 25 
Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs auf Altersteilzeit­
geld mindestens 15 Beitragsjahre in der gesetzlichen Arbeitslo­
senversicherung nachweisen können. 

Es war seitens der VA festzustellen, dass diese Verschärfung der 
Anspruchsvoraussetzungen vor allem Frauen betrifft, die auf 
Grund von Kindererziehungszeiten Lücken in ihrer Erwerbsbio­
grafie haben und daher trotz eines geglückten Wiedereinstiegs ins 
Berufsleben mit Vollendung des 50. Lebensjahres, ab dem das 
Altersteilzeitmodell an sich in Anspruch genommen werden 
könnte, die geforderten Beitragszeiten nicht nachzuweisen ver­
mögen. So wandte sich im Fall VA 154-SV/01 eine vierfache 
Mutter an die VA und legte dar, dass sie mit ihrem Dienstgeber 
bereits mehr oder weniger die Inanspruchnahme der Altersteilzeit 
vereinbart gehabt habe, dann jedoch alle Pläne durch die Novel­
lierung infolge des Sozialrechtsänderungsgesetzes 2000 zunichte 
gemacht wurden. Die Frau hatte sich 1972 bis 1991 der Betreu­
ung und Erziehung ihrer vier Kinder gewidmet und in der Folge 
erst wieder im Jahr 1992 den Wiedereinstieg ins Berufsleben ge­
schafft. Die geforderten 15 Beitragsjahre für die Gewährung von 
Altersteilzeitgeld konnten somit nicht erworben bzw. nachgewie­
sen werden. 

Seitens der VA wurde der Fall an den zuständigen Bundesmini­
ster für Wirtschaft und Arbeit herangetragen. 

Der Bundesminister teilte mit, dass die 1. Oktober 2000 vorge­
nommene Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
durchaus auch Erleichterungen im Zusammenhang mit der Erfül­
lung der Anspruchsvoraussetzungen für Altersteilzeitgeld nach 
§ 27 AIVG gebracht habe. Der Minister wies darauf hin, dass die 
mögliche Dauer der Gewährung von Altersteilzeitgeld von ur­
sprünglich maximal 5 Jahre auf nunmehr 6 112 Jahre ausgeweitet 
wurde und darüber hinaus auch die Verpflichtung des Dienstge­
bers entfallen war, eine Ersatzkraft für den die Altersteilzeit in An­
spruch nehmenden Dienstnehmer einzustellen . Im Hinblick auf 
das dadurch zu erbringende höhere Leistungsvolumen sei es er­
forderlich geworden, die Inanspruchnahme mit qualifizierten Zu­
gangserfordernissen in Bezug auf die nachzuweisenden Versiche­
rungs- und damit Beitragszahlungsdauer zu verknüpfen. Es habe 
sich das ursprünglich vorgesehene Erfordernis einer dreijährigen 
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Beitragszahlung als zu gering erwiesen, weshalb nunmehr das 
Erfordernis einer 15-jährigen Versicherungszeit vorgeschrieben 
worden sei. 

Aus Sicht der VA ist die Argumentation des Bundesministers in 
budgetärer Hinsicht nachvollziehbar, wenngleich im Ergebnis we­
nig befriedigend. Es erscheint kritikwürdig, dass es insbesondere 
für Frauen, die mehrere Kinder großgezogen haben, zu faktischen 
Benachteiligungen bzw. überhaupt zum Ausschluss vom Modell 
des Altersteilzeitgeldes nach § 27 AIVG kommt. 

Die VA spricht sich dafür aus, den geforderten Beitragszeiten Anregung der VA 

auch Kindererziehungszeiten gleichzustellen. 

Darüber hinaus würde es die VA allgemein als sinnvoll erachten, 
das derzeit befristet mit Ablauf Dezember 2003 vorgesehene 
Altersteilzeitmodell zu verlängern bzw. dauerhaft im AIVG zu 
verankern. 

13.2.1.8 Sonstige Wahrnehmungen und Einzelfälle 

13.2.1.8.1 Geldleistungsbereich des AIVG 

In diesem Bereich waren insbesondere folgende Fehler festzu­
stellen: 

• Die gesetzwidrige Rückforderung von Notstandshilfe bei par­
allel zum Notstandshilfebezug ausgeübter Vermietungstätig­
keit infolge rechtswidriger Nichtanerkennung steuerlicher Be­
triebsausgaben (VA 493-SV/00, BMWA 440.080/509-
VI/A/8/01 ) 

• Die irrtümliche Ablehnung der Notstandshilfe für einen auslän­
dischen Künstler, obwohl dieser der Vermittlung auf dem Ar­
beitsmarkt objektiv zur Verfügung stand und alle sonstigen 
Voraussetzungen erfüllt hatte (VA 576-SV/00) 

• Die rechtswidrige Sperre der Notstandshilfe wegen angeblich 
schuldhafter Vereitelung einer Beschäftigung (VA 628-SV/00) 

• Die irrtümliche Verfügung einer Rückforderung von Arbeitslo­
sengeld auf Grund eines Dateneingabefehlers im Zusammen­
hang mit der Speicherung der Beendigung eines Dienstver­
hältnisses (VA 3-SV/01) 

• Die rechtswidrige Sperre der Notstandshilfe bei gerechtfertig­
ter Weigerung einer Arbeitslosen an einer Integrationsmaß­
nahme teilzunehmen (VA 22-SV 101 ) 
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• Die rechtswidrige Rückforderung von Notstandshilfe auf Grund 
der nachträglichen Anrechnung von Unterhaltsbeiträgen, ob­
wohl nach der im Notstandshilfebezugszeitraum gesetzlichen 
Rechtslage eine solche Anrechnung noch nicht vorgesehen 
war (VA 194-SV/01, BMWA 440.080/180-VI/A/8/01) 

• Das irrtümliche Unterbleiben der Ausgabe eines Antragsfor­
mulars und die dadurch bedingte verspätete Geltendmachung 
von Arbeitslosengeld (VA 283-SV /01) 

• Die verletzende Formulierung von Begründungserwägungen 
im Notstandshilfebescheid im Zusammenhang mit dem tragi­
schen Tod eines Arbeitslosen (VA 308-SV /01) 

• Verzögerungen bei der Auszahlung von Geldleistungen in der 
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung (VA 355-SV /01) 

• Unrichtige Bemessung des Arbeitslosengeldes und der Not­
standshilfe auf Grund der Heranziehung einer falschen Lohn­
klasse (VA 458-SV/01) 

• Die rechtswidrige Verneinung der Erfüllung der Anwartschaft 
auf Arbeitslosengeld und Notstandshilfe bei deutschen Vorver­
sicherungszeiten (VA 560-SV /01) 

• Die irrtümliche Unterbrechung eines Notstandshilfebezugs im 
Zusammenhang mit dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit 
von regionalen Geschäftsstellen des AMS (VA 583-SV /01 ) 

• Die zu niedrige Bemessung des Arbeitslosengeldes infolge der 
irrtümlichen Heranziehung einer Bemessungsgrundlage aus 
dem Jahre 1970 (VA 701-SV/01). 

• Die rechtswidrige Annahme eines Kontrollmeldeversäumnisses 
und die damit verbundene irrtümliche Einstellung von Leistun­
gen in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung (VA 749-
SV/01). 

Das Einschreiten der VA führte in diesen Fällen durchgehend zur 
Behebung der festgestellten Vollzugsfehler, soweit dies der Natur 
der Sache nach möglich war; zu Unrecht vorenthaltene bzw. zur 
Rückforderung vorgeschriebene Geldleistungen wurden rückwir­
kend berichtigt und nachträglich zur Anweisung gebracht. 

Abgesehen von diesen Fällen, in denen definitive Vollzugsfehler 
festzustellen waren, wurde seitens der VA in Kooperation mit den 
Geschäftsstellen des AMS auch vielfach versucht, gütliche Lö­
sungen für arbeitslose Menschen zu finden, wobei in diesem Zu­
sammenhang oftmals auch andere Sozialversicherungsträger in 
entsprechende Bemühungen eingebunden wurden. Hinzuweisen 
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ist hier auf den Fall eines im außereuropäischen Ausland schwer 
erkrankten Arbeitslosen, der sich vor dem Auslandsaufenthalt 
vom AMS abgemeldet hatte und jeglichen Versicherungsschutz 
verlor. In Kooperation mit dem zuständigen AMS, der Gebiets­
krankenkasse und der zuständigen Pensionsversicherungsanstalt 
konnte in der Folge die nachträgliche Kostenübernahme für eine 
Spitalbehandlung und die rasche und unbürokratische Durchset­
zung der Berufsunfähigkeitspension samt Pflegegeld erreicht 
werden (VA 58-SV/01). 

In einzelnen Fällen haben arbeitslose Menschen auch verschie­
dene gesetzliche Vorschriften des AIVG kritisiert und ausgeführt, 
dass sie die normierten Rechtsfolgen als Härte empfinden. 

Das betraf vor allem die Rechtsvorschriften über die Bemessung 
des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe. Hiebei wurde im 
Einzelnen kritisiert, dass es von zwei Regelungen des § 21 AIVG 
im Einzelfall dazu kommen, dass zeitlich sehr weit zurückliegende 
Gehälter für die Bemessung eines aktuellen Anspruchs auf Ar­
beitslosengeld oder Notstandshilfe heranzuziehen sind. Zudem 
wurden die bestehenden Begrenzungen der Höhe für den Pensi­
onsvorschuss kritisiert. Ganz allgemein wurden auch die das 
Budgetbegleitgesetz 2001 erfolgten Neuerungen bei der Bemes­
sung des Arbeitslosengeldes beanstandet und dargelegt, dass es 
dadurch zu Leistungskürzungen komme. Kritisch wurde auch die 
Herabsetzung des Werbungskostenpauschales von monatlich 
ATS 483,-- auf monatlich ATS 150,-- gesehen. Als gesetzliche 
Härte wurde von den Betroffenen im Einzelfall auch die Begren­
zung der Rahmenfristerstreckung nach § 15 AIVG bewertet. (VA 
592-SV/00, 683-SV/00, 31-SV/01, 57-SV/01, 63-SV/01, 168-
SV/01, 275-SV/01, 387-SV/01, 488-SV/01, 732-SV/01). 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde von betroffenen 
Arbeitslosen auch kritisch darauf hingewiesen, dass das AIVG 
keine hinreichende Berücksichtigung von familiären Sorgepflich­
ten im Zusammenhang mit der Stellenvermittlung vorschreibe (VA 
1 00-SV/01, 476-SV/01). 

Abschließend ist noch auf ein spezielles Problem im Zusammen­
hang mit der Bemessung des Krankengeldes für Arbeitslose hin­
zuweisen. Konkret geht es um den Fall, dass eine Krankheit noch 
während eines aufrechten Dienstverhältnisses eintritt und es wäh­
rend des Bezugs von Arbeitslosengeldes zu einer Folgeerkran­
kung kommt. An sich wollte der Gesetzgeber durch die Novelle 
BGBI 364/1989 in § 41 Abs. 1 AIVG zum Ausdruck bringen, dass 
bei einer solchen Konstellation die Bemessung des Krankengel­
des für die/den Arbeitslose(n) auf Basis des Entgelts aus dem 
letzten Dienstverhältnis erfolgen und nicht bloß in Höhe der Ar­
beitslosengeldes gewährt werden solle. Bedauerlicherweise 
kommt diese Absicht im Gesetzeswortlaut im Ergebnis nicht zum 

Kritik Betroffener an 
gesetzlichen Vorschrif­
ten 

Bemessungsvorschrif­
ten 

Berücksichtigung von 
Betreuungspflichten 

Krankengeld bei Fol­
geerkrankung 
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Ausdruck und wird diesem Willen des Gesetzgebers demnach 
auch in der Vollzugspraxis der Krankenkassen, soweit ersichtlich, 
nicht entsprochen (VA 434-SV/01) . Eine entsprechende legisti­
sche KlarsteIlung erschiene aus Sicht der VA wünschenswert. 

13.2.1.8.2 Servicebereich des AMS 

Im vorliegenden Berichtszeitraum haben sich auch immer wieder 
arbeitslose Menschen an die VA gewandt und um Hilfestellung 
hinsichtlich der Gewährung bestimmter Kursmaßnahmen und da­
mit verbundener Beihilfen bzw. hinsichtlich des Wechsels von 
Ausbildungsmaßnahmen gebeten. 

Durch Vermittlung der VA konnte in verschiedenen Fällen festge­
stellt werden, dass den Betroffenen der Ausbildungswunsch zu 
Unrecht verweigert worden war und letztlich durch Kooperation mit 
dem AMS eine adäquate Lösung gefunden werden (VA 372-
SV/01, 499-SV/01 , 565-SV/01 , 644-SV/01 , 691-SV/OO, 495-
SV/01 ). 

In Einzelfällen war festzustellen, dass betroffene Arbeitslose mit 
der/dem zuständigen AMS-Betreuerln keine geeignete Kommuni­
kations- bzw. Kooperationsbasis finden konnten. Auf Einschreiten 
der VA wurde in derartigen Fällen seitens des AMS mit einem Be­
treuerwechsel reagiert (VA 554-SV/01). 
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VA Dr. Peter Kostelka Minderheitsbericht 
~~~~~~~~~~~---------------------

14 Minderheitsbericht 
von Volksanwalt Dr. Peter Kostelka 

Wegen tief greifender Auffassungsunterschiede über das Wesen und den Umfang des 

Kontrollauftrages der Volksanwaltschaft habe ich dem "Erhebungsbericht des sach­

zuständigen Volksanwaltes über das Ergebnis der amtswegigen Prüfung betref­

fend die 5 Todesfälle in der Justizanstalt Stein in den Monaten Mai bis Juli 2001 " 

(Pkt. 8.1.6, S. 103 ff) nicht zugestimmt und schließe gem. § 3 Volksanwaltschaftsgesetz 

1982 (VolksanwG), BGBI.Nr. 433/1982 idF BGBI. I Nr. 158/1998, folgenden Minder­

heitsbericht an: 

1. Medienkritik ist nicht Aufgabe der Volksanwaltschaft. Medienberichte können gern. 

Art. 148 a Abs. 2 B-VG Anlass für die Einleitung amtswegiger Prüfungsverfahrens 

sein. Deren Abschluss ist aber geboten, wenn nach Durchführung eines Ermitt­

lungsverfahren feststeht, ob ein Missstand in der Verwaltung vorliegt oder nicht. Eine 

Prüfung hat sich aber nicht darauf zu beschränken, Medienberichte zu verifizieren 

oder zu falsifizieren. 

2. Der Erhebungsbericht ist das Resultat eines inkl. Mittagessen ca. 5 Y2 Stunden dau­

ernden Lokalaugenscheines. Die Feststellungen, Anregungen und Empfehlungen 

beruhen nahezu ausschließlich auf Informationen, die von der Justizanstalt Stein 

bzw. Vertretern des BMJ dabei erteilt wurden. Diese Ermittlungen sind aber bei wei­

tem nicht hinreichend, um umfassende Feststellungen zur Zielsetzung und Praxis 

eines modernen Strafvollzuges treffen zu können. 

3. Das BMJ hat alle Justizanstalten im Juli 2000 strikt angewiesen, suizidgefährdete 

Insassen nicht in Einzelhaft unterzubringen und jede direkte aber auch jede verklau­

sulierte Suizidankündigung ernst zu nehmen. Dem Erhebungsbericht ist nicht zu 

entnehmen, welche anstaltsinternen Maßnahmen zur generellen und speziellen Sui­

zidprävention in Umsetzung dieses Erlasses, der auf besondere Risikofaktoren und 

Krisensituationen verweist, getroffen wurden. Die Folgerung, es sei bei keinem der 

betroffenen Häftlinge eine Selbstmordprognose erkennbar gewesen, stützt sich nicht 

auf ermittelte Tatsachen und basiert auch nicht auf medizinischen Befunden, welche 

Rückschlüsse auf entscheidungswesentliche Feststelllungen in Richtung des Be­

weisthemas erlauben würden. 
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4. Obwohl im einleitenden Absatz betont wird, dass der Betreuungsstandard für Häft­

linge "einen Schwerpunkt der Untersuchung bildet", kann dem Erhebungsbericht 

weder entnommen werden, weshalb die Zunahme massiv auffälliger Häftlinge keine 

Aufstockung des Personalstandes rechtfertigt, noch wird darin plausibel begründet, 

warum vakante Planstellen monatelang unbesetzt waren. 

5. Tatsachenwidrig wird auf S. 103 der Eindruck erweckt, dass "auffällige Überein­

stimmungen" zwischen dem im Oktober 2001 im Auftrag des Bundesministers für 

Justiz erstellten Expertenbericht und dem vorliegenden Erhebungsbericht bestün­

den. Das ist jedoch nicht der Fall. 

Fakten - wie etwa die geringe Anzahl von Betten in der Sonderabteilung der Justi­

zanstalt Stein und deren verhältnismäßig hohe Inanspruchnahme auch durch Straf­

gefangene im Normalvollzug - werden von den in der Kommission vertretenen Ex­

perten als Indikator für die besonderen Probleme bei der Versorgung schwieriger 

und psychisch auffälliger bzw. kranker Strafgefangener gewertet. Im vorliegende 

Bericht wird demgegenüber nicht einmal der "Verdacht, dass selbstmordgefährdete 

Häftlinge keine ausreichende Betreuung erhalten" (S 101 , 4. Absatz) gehegt. Wäh­

rend auf S. 53 des Expertenberichtes in Bezug auf die Justizanstalt Stein betont 

wird, dass "angesichts der bestehenden Situation eine Stellenvermehrung unerläss­

lich sei bzw. das BMJ die mangelnde Versorgung auf Sonder- und Krankenabtei­

lungen selbst festgestellt habe", geht der Erhebungsbericht auf die Frage, ob und in 

welchem Umfang Betreuung, medizinische oder psychiatrischen Versorgung durch­

gehend gewährleistet ist, nicht ein. 

6. Die konkreten Umstände der Anhaltung eines Inhaftierten können gegen Art. 3 

EMRK verstoßen. Nach der Rechtsprechung verstößt die Einzelhaft jedenfalls dann 

gegen Art. 3 EMRK, wenn sie großes psychisches oder physisches Leiden herbei­

führt. Eine eingehende (grund-)rechtliche Würdigung der vorgefundenen Zustände 

ist dem Erhebungsbericht nicht zu entnehmen. 

7. Ob Missstände im Sinne des Art. 148a Abs. 2 B-VG vorliegen oder nicht, war daher 

aus den angeführten Gründen (noch) nicht abschließend beurteilbar. 
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15 Grundrechtsteil 

15.1 Einleitung 

Die österreichischen Gerichte und vor allem der Verfassungsgerichtshof haben in den 

letzten Jahrzehnten allmählich ein neues Grundrechtsverständnis entwickelt, das den 

Grundrechten die zentrale Position in der Rechtsordnung eines demokratischen Verfas­

sungsstaates zuweist. Maßgebenden Einfluss auf die Fortbildung der Grundrechtsdog­

matik kam auch der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den Katalog der in 

Österreich aus dem 19. Jahrhundert stammenden Grund- und Freiheitsrechte wesent­

lich erweitert hat, zu. Weiters enthält auch der EU-Vertrag eine Reihe grundrechtsrele­

vanter Vorgaben, die im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechtes von allen 

österreichischen Rechtsanwendungsorganen vorrangig zu beachten sind. 

Als nachprüfendes Verwaltungskontrollorgan hat sich auch die Volksanwaltschaft lau­

fend mit grundrechtsspezifischen Fragen und Abwägungen zu befassen. Dabei ist fest­

zustellen, dass der Beachtung der Grundrechte nicht die notwendige Aufmerksamkeit 

gewidmet wird bzw. immer noch Wissensdefizite bestehen. Gerade in der Verwaltung 

führt die materienspezifische Fachkunde zu einer Verengung des Anschauungsfeldes 

und damit gleichzeitig zu einem Mangel an allgemeiner rechtlicher Orientierung. Be­

schränkungen, die der Verwaltung im Rechtsstaat durch die Grundrechte auferlegt wer­

den, werden entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder als Hindernisse auf dem 

Weg zu einer optimalen Umsetzung einfachgesetzlicher Vorschriften empfunden. Ver­

waltungsbehörden tendieren fallweise zur Auffassung, es obliege ohnehin allein dem 

Gesetzgeber, schon bei Ausgestaltung der einfachgesetzlichen Rechtslage alle grund­

rechtsrelevante Umstände mitzubedenken und vermeinen, dass ansonsten dem Verfas­

sungsgerichtshof auch bei der Anwendung von Grundrechten quasi eine "MonopolsteI­

lung" zukommt. Dabei wird verkannt, dass die Grundrechtsbindung der Verwaltung nicht 

ausnahmslos durch Gesetze mediatisiert wird. 

Für das konkrete Verständnis der Grundrechte ist die Art und Weise ihrer Interpretation 

von ausschlaggebender Bedeutung. So lässt sich etwa aus der Judikatur der Straßbur­

ger Organe unzweifelhaft ableiten, dass die Grundfreiheiten und Menschenrechte der 

EMRK im Lichte der wandelbaren sozialen und politischen Gegebenheiten dynamisch 
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zu entwickeln sind, damit tatsächlich ein effektiver Grundrechtsschutz gewährleistet 

werden kann. Nur ein so verstandener Grundrechtsschutz strahlt in die unterverfas­

sungsrechtlichen Rechtsgebiete aus und lässt eine Interessensabwägung durch Ver­

waltungsbehörden als einen Anwendungsfall des Grundsatzes der verfassungskonfor­

men Interpretation zwingend geboten erscheinen. Bereits bei der Auslegung von ein­

fachgesetzlichen Vorschriften ist daher im Rahmen des möglichen Wortsinnes im 

Zweifel jene Bedeutung zu wählen, welche Normen gerade wegen der Beachtung 

grundrechtlicher Garantien nicht als verfassungswidrig erscheinen lassen. 

Vor diesem Hintergrund haben die Volksanwälte auf Antrag des derzeitigen Vorsitzen­

den, Volksanwalt Dr. Peter Kostelka, einvernehmlich beschlossen, die jährlichen Tätig­

keitsberichte an den National- und Bundesrat um einen Grundrechtsteil zu erweitern. 

Von der Zielsetzung her soll damit auf parlamentarischer Ebene eine vertiefende Dis­

kussion über den Stand und die Effektivität des Grundrechtsschutzes auf europäischer 

und nationaler Ebene erleichtert und die Notwendigkeit und Relevanz grundrechtsspezi­

fischer Überlegungen auch in Verwaltungsmaterien, die bislang zu Unrecht als nicht 

sonderlich grundrechtssensibel gelten, herausgearbeitet werden. Die Volksanwaltschaft 

hat sich zum Ziel gesetzt, durch ihre Prüfverfahren auch das Wissen und das Bewusst­

sein um den Bedeutungsgehalt von Grundrechten und Urteilen nationalen oder europäi­

schen Ursprungs verstärkt gegenüber geprüften Behörden einzusetzen und ein ent­

sprechendes Handeln von ihnen proaktiv einzufordern, wenn und soweit Beurteilungs­

spielräume bestehen und diese durch eine "grundrechtsorientierte" Interpretation aus­

gefüllt werden können. 

Mit den nachfolgenden Ausführungen sollen nur jene Fälle und Fallgruppen skizziert 

werden , mit denen die Volksanwaltschaft im vergangenen Jahr im Bereich der Bundes­

verwaltung konfrontiert war und in denen ihrer Auffassung nach aus grundrechtlicher 

Perspektive Handlungsbedarf besteht, weil die Verwaltungspraxis - und in Einzelfällen 

auch die zu vollziehende Normen - mit grundrechtlichen Vorgaben nicht in Einklang 

stehen. Wegen der engen Verflechtung von Grundrechten und dem aus dem Rechts­

staatsprinzip abzuleitenden Erfordernis der faktischen Effizienz des Rechtsschutzes er­

schien es notwendig, auch Fälle in den Bericht aufzunehmen, in denen betroffenen 

Menschen durch die Verwaltungspraxis im Ergebnis der Möglichkeit der Durchsetzung 

von Grundrechten beraubt werden. 
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Mit berücksichtigt werden ferner auch jene Rechtsnormen, die - wie die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union oder die Europäische Sozialcharta - zwar keine 

Grundrechte iSd österreichischen Verfassungsrechts sind, denen aber in rechtlicher 

Hinsicht unter Zugrundelegung eines "Erweiterten Grundrechtsverständnisses", dem 

sich die Volksanwaltschaft zunehmend mehr verpflichtet fühlt, dennoch Bedeutung zu­

kommt. Auch wenn sich der Einzelne vor innerstaatlichen Behörden nicht unmittelbar 

auf die Einhaltung der in der Europäischen Sozialcharta verankerten Rechte berufen 

kann, ist das österreichische Recht im Einklang mit den übernommenen staatsvertragli­

chen Verpflichtungen auszulegen. Daher sind auch die internationalen Menschenrechts­

verträge als Grundlage für die Beurteilung von Beschwerdevorbringen, welche die 

Volksanwaltschaft zu treffen hat, durchaus von Relevanz. 

Grundrechte werden von den Volksanwälten bewusst nicht nur als Gegenstand subtil­

ster akademischer Betrachtungen in Judikatur und Wissenschaft wahrgenommen und 

verstanden. Jede Grundrechtsdebatte schließt einen Diskurs über die Stellung des Ein­

zelnen zum Staat - und im gegebenen Zusammenhang zur öffentlichen Verwaltung ein. 

Dies berührt zwangsläufig verschiedenste vitale Interessen. Um dies zu verdeutlichen 

und den "Blick auf das Wesentliche" nicht von vornherein zu erschweren oder zu ver­

schließen, wurde im Folgenden sowohl im Text als auch bei der Gliederung bewusst 

darauf geachtet, bloß einen Problemabriss zu skizzieren, Zitate und Lehrmeinungen 

weitgehend auszusparen und die Erwägungen der Volksanwaltschaft unmissverständ­

lich festzuhalten. 

Diese Kurzdarstellung erhebt mit Sicherheit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 

Auswahl der behandelten Themen ergibt sich - mehr oder weniger zufällig - allein auf 

Grund der im Berichtsjahr 2001 an die Volksanwaltschaft herangetragenen und von ihr 

geprüften Beschwerden, über die nur nochmals ein spezieller grundrechtsspezifischer 

Raster gelegt wurde. Erst durch die Zusammenschau mit den auch in den Folgejahren 

geplanten "Grundrechtsteilen" wird das leider anzutreffende unterentwickelte Grund­

rechtsverständnis der Verwaltung offenkundiger werden. Dennoch sollen bereits die 

diesjährigen Wahrnehmungen der Volksanwaltschaft alle Interessierten gleichermaßen 

ermutigen, sich selbst ein Bild zu machen. 

Selbstverständlich stellt sich die Volksanwaltschaft aber auch gerne dem Dialog mit der 

"Fachwelt" und bietet auf gesondert Anfrage darüber hinaus allen juristisch Interessier-
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ten eine ausführlichere Fassung des vorliegenden Grundrechtsteils, der demnächst 

auch auf unserer Homepage (http://www.volksanw.gv.aViberichte.htm) abrufbar sein 

wird, an. 

15.2 

15.2.1 

Grundlegende rechtsstaatliehe Anforderungen 
(Art. 18 und 129 ff B-VG) 

"Vorläufige" Einstellung der Notstandshilfe 
(VA 369-SV 101, 461-SV 101 ) 

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung kommt es immer wieder zu "vorläufigen" Lei­
stungseinstellungen, wenn sich für das AMS Verdachtsmomente ergeben, die auf die 
Möglichkeit eines Anspruchsverlustes hindeuten. Bereits mit Beginn des Ermittlungs­
verfahrens, das sich durchaus über einige Wochen hinziehen kann, wird eine "vorläufi­
ge" Leistungseinstellung verfügt (vgl. hiezu Pkt. 13.2.1.3, S. 207((). 

Die in Rede stehende Vorgangsweise widerstreitet der von der Verfassung gebotenen 

faktischen Effizienz des Rechtsschutzes. Wie der VfGH beginnend mit VfSlg 

11.196/1986 wiederholt ausgesprochen hat, geht es im Lichte des verfassungsrechtli­

chen Rechtsschutzsystems nicht an, "den Rechtsschutzsuchenden generell einseitig mit 

allen Folgen einer potenziell rechtswidrigen behördlichen Entscheidung solange zu be­

lasten, bis sein Rechtsschutzgesuch endgültig erledigt ist." Es ist daher verfassungswid­

rig , einen Arbeitslosengeld- bzw. Notstandshilfebezieher solange vom Weiterbezug der 

ihm grundsätzlich zuerkannten Leistung auszuschließen, bis über das Vorliegen eines 

den (befristeten) Verlust seines Anspruches begründenden Umstandes endgültig be­

scheidmäßig entschieden ist. Gerade diese verfassungsrechtlich verpönte Konsequenz 

zieht jedoch die in Rede stehende Praxis des AMS nach sich, weil die auf Grund einer 

bloßen Mitteilung angeordnete "vorläufige" Leistungseinstellung dazu führt , dass der Ar­

beitslosengeld- bzw. Notstandshilfebezieher bis zur Erlassung des Bescheides einseitig 

mit allen Folgen einer potenziell rechtswidrigen behördlichen Entscheidung belastet 

wird. 

Mit dieser Vorgangsweise werden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auch in dem 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz verletzt: 

Nach der Rechtsprechung des VfGH ist dieses Recht nämlich dann verletzt, wenn die 
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Behörde "Willkür" übt, was unter anderem dann der Fall ist, wenn sie so fehlerhaft vor­

gegangen ist, dass dies mit Gesetzlosigkeit auf eine Stufe gestellt werden kann (zB 

VfSlg 12.563/1990). Gerade dies trifft auch auf die in Rede stehende behördliche Praxis 

zu, wo Leistungen ohne gesetzliche Grundlage einfach eingestellt werden. Damit wird 

auch das Grundrecht auf Eigentum verletzt, in dessen Schutzbereich Leistungen aus 

der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung fallen (VfSlg 15.129/1998). 

Die in Rede stehende Vorgangsweise verletzt schließlich auch das Legalitätsprinzip, 

weil sie sich auf keine gesetzliche Grundlage zu stützen vermag. 

15.2.2 Einstellung von Familienbeihilfe und erhöhter 
Familienbeihilfe 
(VA 14-JF/01, 26-JF/01, 27-JF/01, 32-36JF/01, 40-43 JF/01, 
48-JF/01, 7-JF/02, 9-JF/02) 

Auf Grund mehrerer Beschwerden wurde der Volksanwaltschaft die Verwaltungspraxis 
der Finanzbehörden bekannt, sowohl die Auszahlung der allgemeinen Familienbeihilfe 
für die Kinder der Beschwerdeführer, als auch des dazu gebührenden Erhöhungsbetra­
ges für erheblich behinderte Kinder ohne Bescheid einzustellen (vgl. hiezu Pkt. 
11.1.10.2, S. 161 ff). 

Vorauszuschicken ist zunächst, dass der hier relevante Sachverhalt mit der Verwal­

tungspraxis zur vorstehend skizzierten "vorläufigen" Einstellung der Notstandshilfe in­

sofern übereinstimmt, als in beiden Fällen ohne gesetzliche Grundlage die Auszahlung 

zuerkannter Leistungen formlos eingestellt wird. Dass eine solche Praxis rechtsstaatli­

chen Anforderungen an die Effektivität des Rechtsschutzes, dem Legalitätsprinzip, dem 

Gleichheitssatz und dem Grundrecht auf Eigentum widerstreitet wurde bereits vorste­

hend dargetan, weshalb es hier genügt, auf vorstehende Ausführungen zu verweisen. 

Die aufgezeigte Verfassungswidrigkeit der finanzbehördlichen Praxis wird aber noch 

dadurch verschärft, dass in den der Volksanwaltschaft vorliegenden Beschwerdefällen 

seitens der Finanzbehörden nicht einmal nachträglich Bescheide erlassen wurden, um 

die Einstellung der Leistungen in Gestalt eines letztlich vor den Gerichtshöfen des öf­

fentlichen Rechts bekämpfbaren Verwaltungsakt zu verfügen. Eine solche Vorgangs­

weise ist verfassungsrechtlich unhaltbar, ist es doch - wie der VfGH etwa in einem Er­

kenntnis VfSlg 13.223/1992 ausgesprochen hat - "von verfassungswegen verpönt, dass 

staatliche Entscheidungen ... der zwingend vorgesehenen Rechtskontrolle dadurch ent-
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zogen werden, dass die Erlassung der verfassungsgesetzlich vorgesehenen Rechts­

satzform des Bescheides ausgeschlossen wird." 

Eine verfassungskonforme Vorgangsweise in dem in Rede stehenden Bereich wäre auf 

dem Boden der einschlägigen einfachgesetzlichen Rechtslage ohne weiteres möglich, 

da aus dem Zusammenhalt der §§ 8 Abs. 6, 13 FLAG 1967 und § 92 BAO abzuleiten 

ist, dass die Einstellung der Familienbeihilfe sowie des Erhöhungsbetrages nur nach 

Durchführung eines Ermittlungsverfahrens mit Bescheid erfolgen darf. Die Volksanwalt­

schaft hat daher aus Anlass eines konkreten Beschwerdefalles mit Beschluss vom 22. 

Oktober 2001 gegenüber dem Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 

gemäß Art. 148c B-VG die Empfehlung ausgesprochen hat, die Einstellung der erhöh­

ten Familienbeihilfe erst nach Durchführung von Ermittlungsverfahren mittels Beschei­

den vorzunehmen. 

15.3 Gleichheitssatz (Art.7 B-VG, Art. 2 StGG) 

15.3.1 A. Gesetzgebung 

15.3.1.1 Bundes-Behindertengesetz 
(V A 79, 500, 874, 894-SV 101 ) 

Mit einer Novelle zum Bundes-Behindertengesetz, BGBI. I Nr. 6012001 wurde für beste­
hende Unfallrenten eine Art "Härtefallausgleich" geschaffen, indem im Rahmen der so 
genannten "Privatwirtschaftsverwaltung" des Bundes ,,zuwendungen" zur Unterstützung 
für Bezieher von Renten aus der Unfallversicherung zur Auszahlung gelangen können 
(vgl. hiezu Pkt. 11.1.3.2, S. 145 f). 

Die vom Gesetzgeber gewählte Konstruktion ist verfassungsrechtlich bedenklich, weil 

kein sachlicher Grund dafür zu sehen ist, potentiellen Beziehern einer als Sozialleistung 

konzipiertes "Rente" jenen Rechtsschutz zu versagen, der für Sozialleistungen übli­

cherweise vorgesehen ist. So führte der VfGH in dem Erkenntnis VfSlg 14.039/1995 et­

wa aus, dass "dem Rechtsschutzsuchenden auch die Anrufung der Behörde nicht unnö-

tig erschwert werden darf .. . Eine Regelung dieser Art ist ... verfassungswidrig , weil sie 

dem Sachlichkeitsgebot ... widerstreitet." 
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Im Lichte dieser Rechtsprechung scheint es bedenklich, dass der Gesetzgeber gerade 

in einem Teilbereich der Sozialleistungen einen ansonsten als notwendig erachteten 

Rechtsschutz versagt. Dies gilt umso mehr, als es sich gerade bei dem Kreis der Unfall­

rentenbezieher typischerweise um Bürgerinnen und Bürger handelt, für die eine rasche 

und für Sie weitgehend kostenfreie Abwicklung ihrer (Berufungs-)Anträge im existenzi­

ellen Interesse liegt. 

15.3.1.2 Ausschluss von Vertragsbediensteten des Bundes vom An­
spruch auf Weiterbildungsgeld 
(VA 176-SV 101) 

Obwohl Vertragsbedienstete des Bundes wie alle anderen Dienstnehmer der Pflichtver­
sicherung in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung unterliegen, sind sie vom Bezug 
des Weiterbildungsgeldes ausnahmslos ausgeschlossen (vgl. hiezu Pkt. 13.2. 1.4, 
S. 209 f). 

Es stellt sich somit die Frage, ob es sachlich gerechtfertigt ist, wenn Vertragsbedien­

stete in gleicher Höhe der Beitragspflicht zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung 

unterliegen wie insbesondere Dienstnehmer der Privatwirtschaft, obwohl sie von einer 

bestimmten Leistung von vornherein ausnahmslos ausgeschlossen sind. Der VfGH geht 

zwar davon aus, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Beiträgen und Lei­

stungen nicht bestehen muss und eine Versicherungspflicht auch dann begründet wer­

den darf, wenn Leistungsansprüche wenig wahrscheinlich sind. Gleichwohl dürfte der 

dem Gesetzgeber eingeräumte rechtspolitische Gestaltungsspielraum mit einer Rege­

lung überschritten werden, die eine bestimmte Gruppe von Versicherten auch nur von 

einer bestimmten Leistung schlechthin ausschließt, wie dies hinsichtlich der Vertragsbe­

diensteten bezüglich des Weiterbildungsgeldes der Fall ist. 

15.3.1.3 Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(VA 168-SV/01, 701-SV/01) 

§ 21 Abs. 1 dritter Satz AIVG trifft eine Regelung für den Fall, dass im jeweils maßgebli­
chen Kalenderjahr keine gespeicherte Jahresbeitragsgrundlage vorliegt: In diesem Fall 
ist so weit in die Vergangenheit zurückzugehen, bis man wieder auf eine beim Haupt­
verband gespeicherte Jahresbeitragsgrundlage stößt. Weist nun ein Versicherter in sei­
nem Versicherungsverlauf eine relativ große Lücke auf, so diese Norm, dass mitunter 
sehr weit zurückliegende Jahresbeitragsgrundlagen für die Berechnung des Arbeitslo­
sengeldes heranzuziehen sind (vgl. hiezu Pkt. 13.2.1.8.1, S. 221 ff). 
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Grundrechtsteil -------------------------------------------------
Das Arbeitslosengeld bezweckt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Falle des 

Eintritts von Arbeitslosigkeit und für die Dauer der damit verbundenen Arbeitssuche. 

Dem Arbeitslosengeld kommt mithin eine existenzsichernde Überbrückungsfunktion zu . 

Man könnte nun argumentieren, dass dieser Funktion nur dann wirksam entsprochen 

werden kann, wenn zwischen der Höhe des Arbeitslosengeldes und dem zeitlich voran­

gehenden Verdienst des Versicherten ein gewisser zeitlicher Konnex gegeben ist, also 

eine gewisse Beziehung zum zuletzt vor der Arbeitslosigkeit liegenden Lebensstandard 

besteht. Im Fall der Heranziehung weit zurück liegender Jahresbeitragsgrundlagen fehlt 

es an einem solchen zeitlichen Konnex. Es stellt sich daher die Frage, ob dies einen 

Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot darstellt. Gegen eine Gleichheitswidrigkeit 

könnte hier allerdings ins Treffen geführt werden, dass die erörterte gesetzliche Rege­

lung ohnedies nur dann zum Tragen kommt, wenn keine aktuelle Jahresbeitragsgrund­

lage verfügbar ist. Hinzu kommt, dass Fallkonstellationen, die zur Heranziehung sehr 

weit in der Vergangenheit liegender Jahresbeitragsgrundlagen führen, eher selten vor­

kommen und es sich - soferne sich diese für die Versicherten überhaupt nachteilig 

auswirken - somit lediglich um einzelne Härtefälle handelt, die für sich allein noch keinen 

Verstoß gegen den Gleichheitssatz bewirken. 

15.3.2 B. Vollziehung 

15.3.2.1 Rückforderung von Arbeitslosengeld auf Grund eines nachträg­
lich ergangenen Umsatzsteuerbescheides, aus dem sich eine 
über der sozialversicherungsrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze 
liegende fiktive Umsatzrendite ergibt 
(V A 628-SV 101 ) 

Im Zuge eines volksanwaltschaftlichen Prüfverfahrens stellte sich die Frage, ob eine 
Rückforderung von Arbeitslosengeld zulässig ist, wenn sich auf Grund des für das Be­
zugsjahr nachträglich vorgelegten Einkommensteuerbescheides ein Verlust ergibt, der 
vorgelegte Umsatzsteuerbescheid für jenen Zeitraum aber einen Umsatz ausweist, der 
die sozialversicherungsrechtliche Geringfügigkeitsgrenze überschritt. Das AM5 Ober­
österreich befürwortete eine Rückforderung unter diesen Voraussetzungen insoweit der 
Rückforderungsbetrag in der fiktiven Umsatzrendite von 11, 1 %, also einem fiktiven Ein­
kommen, Deckung fand (vgl. hiezu Pkt. 11.1.2.5 [Vollzugsfehlerj), 5.143 ff). 

Beurteilt man die vorstehend beschriebene Vorgangsweise des AMS unter Anwendung 

gleichheitsrechtlicher Kriterien, so stellt sich die Frage, ob diese nicht darauf hinausläuft, 
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der Bestimmung des § 25 Abs. 1 Satz 3 AIVG einen gleichheitswidrigen Inhalt zu unter­

stellen. 

Es wurde bereits erwähnt, dass es sich bei den hier in Rede stehenden Leistungen um 

existenzsichernde Versicherungsleistungen handelt, die den Betroffenen in die Lage 

versetzten sollen, seinen Lebensunterhalt bzw. jenen seiner Familienangehörigen für die 

Dauer einer Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitssuche zu bestreiten. Diese Zielsetzung gibt 

grundlegende Wertungsgesichtspunkte vor, die auch im Rahmen der Prüfung der 

Gleichheitskonformität von Regelungen betreffend die Rückforderung von Arbeitslosen­

geld zu beachten sind. So hat der VfGH ausgesprochen, dass in jenen Fällen, in denen 

sich nachträglich die Ungebührlichkeit der Versicherungsleistung infolge der Über­

schreitung der sozialversicherungsrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze durch eine selbst­

ständige Erwerbstätigkeit herausstellt und dem Versicherten kein Verschulden am 

nachträglich festgestellten Überbezug vorwerfbar ist, niemals ein höherer Betrag zur 

Rückforderung vorgeschrieben werden darf als tatsächlich real an Einkommen aus der 

parallel zum Bezug aus der Arbeitslosenversicherung ausgeübten Erwerbstätigkeit er­

zielt wurde (zB VfSlg 14.095/1995). 

Dieser Rechtsprechung lässt sich nach Auffassung der Volksanwaltschaft entnehmen, 

dass es beim Erfordernis der Deckung des Rückforderungsbetrages im erzielten Ein­

kommen nach Möglichkeit immer um ein reales Einkommen geht. Demnach wäre es 

nicht zuletzt schon im Hinblick auf die erwähnte Zielsetzung des Arbeitslosengeldes 

gleichheitswidrig , die fiktive Umsatzrendite als Grundlage für eine Rückforderung von 

Arbeitslosengeld selbst dann heranzuziehen, wenn der Einkommensteuerbescheid ei­

nen Verlust des Arbeitslosengeldbeziehers belegt. Eine dem Sachlichkeitsgebot Rech­

nung tragende verfassungskonforme Auslegung müsste in diesem Fall die sich aus dem 

Einkommensteuerbescheid ergebende Sachlage mit berücksichtigen, was eine Rück­

zahlungsverpflichtung in den Fällen ausschließen würde, in denen sich aus diesem ein 

unter der Geringfügigkeitsgrenze liegendes Einkommen ergibt. 
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15.4 

15.4.1 

-----------------------------------------------
Erwerbsfreiheit (Art. 6 StGG) 

Wiederausstellung von Taxilenkerausweisen 
(VA 250-V/96) 

Einem Taxi/enker, dem die Lenkberechtigung wegen einer bestimmten Überschreitung 
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit entzogen wurde, kann nach der Rechtsprechung 
des VwGH und der sich darauf gründenden Vollzugspraxis frühestens ein Jahr nach 
Wiederausfo/gung des Führerscheines ein neuer Taxilenkerausweis ausgestellt werden. 

Der VfGH geht in ständiger Rechtsprechung (zB VfSlg 15.509/1999) davon aus, dass 

der Gesetzgeber ermächtigt ist, die Ausübung der Berufe dergestalt zu regeln, dass sie 

unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt und unter bestimmten Voraussetzungen 

verboten ist, sofern die Regelung , welche die Erwerbsausübungsfreiheit beschränkt, 

durch ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch 

sonst sachlich zu rechtfertigen ist. 

Die in Rede stehende Rechtslage beschränkt den Zugang zum Taxigewerbe insoweit, 

als sie bewirkt, dass einem Taxilenker, dem die Lenkberechtigung entzogen wurde, frü­

hestens ein Jahr nach Wiederausfolgung des Führerscheines ein neuer Taxilenkeraus­

weis ausgestellt werden kann. Die Verfassungskonformität eines derart schweren Ein­

griffes in die Erwerbsausübungsfreiheit erscheint zumindest zweifelhaft. 

An dieser Stelle ist jedoch festzuhalten , dass der Wortlaut der dies bewirkenden Norm 

(§ 6 Abs. 1 Z 1 BO 1994) nicht zwingend in jener die Erwerbsausübungsfreiheit ein­

schränkenden Weise gelesen werden muss, wie dies der VwGH in seiner Rechtspre­

chung unternimmt. Bei einer nach Ansicht der Volksanwaltschaft möglichen weniger 

grundrechtsbeschränkenden Deutung dieser Bestimmung kann dem Bewerber um ei­

nen Taxilenkerausweis die geforderte Fahrpraxis vielmehr dann nicht abgesprochen 

werden, wenn er innerhalb des letzten Jahres lediglich zwei Wochen nicht zum Lenken 

von Kraftfahrzeugen berechtigt war. 
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15.5 

15.5.1 

Freiheit der Kunst (Art. 17a StGG) 

Arbeitslosengeld und Notstandshilfe für ausländische 
Künstler bei anhängigem Verfahren auf Erteilung einer 
Niederlassungsbewilligung 
(VA 576-SV/OO) 

Es geht im vorliegenden Zusammenhang um die Frage, ob ein in Österreich aufhältiger 
Künstler mit der Staatsangehörigkeit eines Nicht-EU-Staates bereits während des noch 
laufenden Verfahrens auf Erteilung eines Aufenthaltstitels Anspruch auf Arbeitslosen­
geld bzw. Notstandshilfe hat, was vom AMS in einem Fall verneint wurde (vgl. hiezu Pkt. 
13.2.1.8.1, S. 221 f). 

Aus der Sicht der Volksanwaltschaft stellt sich die Frage, ob diese Rechtsmeinung des 

AMS auf das Grundrecht auf Freiheit der Kunst hinreichend Bedacht nimmt. Die Behör­

den haben nämlich im Rahmen des Gesetzesvollzuges bei ihrer Ermessensausübung 

auf die spezifischen Aspekte der Kunstfreiheit ausreichend Bedacht zu nehmen. 

Im gegebenen Zusammenhang ist insbesondere festzuhalten, dass der VfGH aus der 

Kunstfreiheit das Recht auf einen - im Vergleich zu anderen Dienstnehmern - erleich­

terten Zugang zum inländischen Arbeitsmarkt für Künstler ausländischer Staatsangehö­

rigkeit ableitet. Bei der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung muss demnach hinrei­

chend darauf Bedacht genommen werden, dass dem ausländischen Künstler die Aus­

übung seiner künstlerischen Tätigkeit nicht schlechthin unmöglich gemacht wird und ein 

angemessener Ausgleich zwischen dem Recht auf Freiheit der Kunst und anderen öf­

fentlichen Interessen gewährleitstet ist, wobei angesichts der grundrechtlichen Gewähr­

leistung der Kunstfreiheit ein tendenziell großzügiger Maßstab zu Gunsten des Künst­

lers anzulegen ist. Die dies verkennende Ansicht des AMS dürfte daher der Kunstfreiheit 

widerstreiten. 
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15.6 

15.6.1 

-----------------------------------------------
Datenschutz (§ 1 DSG) 

Speicherung einer Sektenzugehörigkeit im elektronischen 
Akt des AMS 
(VA 665-SV/01) 

Im gegenständlichen Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Aufnahme eines Hin­
weises auf eine bestehende Sektenzugehörigkeit in den elektronischen Betreuungsakt 
des AMS grundrechtlich gedeckt ist, wenn diese Datenspeicherung auf Basis einer per­
sönlich vom Arbeitslosen gegenüber seinem AMS-Betreuer gemachten Angabe beruht 
und vom Arbeitslosen unter anderem als Grund für eine bestehende psychische Labilität 
und die Beendigung eines Dienstverhältnisses genannt wird (vgl. hiezu Pkt. 13.2 . 1.2, 
S. 205 ff). 

Die Zulässigkeit der geschilderten Vorgangsweise erscheint im Lichte der verfassungs­

gesetzlich gewährleisteten Rechte auf Datenschutz (§ 1 DSG) und auf Achtung des Pri­

vat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) fragwürdig. 

Auszugehen ist zunächst davon, dass es sich beim Faktum der Sektenzugehörigkeit ei­

ner bestimmten Person jedenfalls um "personenbezogene Daten" im Sinne des § 1 

Abs. 1 DSG handelt, an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse des Be­

troffenen besteht. Der bloße formlose Hinweis auf eine bestehende Sektenzugehörigkeit 

durch den Arbeitslosen im Zuge eines Beratungsgesprächs mit dem zuständigen AMS­

Betreuer kann jedenfalls nicht als Zustimmung zu einer generellen Abspeicherung im 

EDV-Akt angesehen werden. Auch die bestehende gesetzliche Grundlage für die Be­

fugnis zur Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten, die in Ausgestal­

tung des materiellen Gesetzesvorbehalts nach § 1 Abs. 2 DSG in § 25 Abs. 1 AMSG 

verankert wurde, dürfte die Speicherung einer Sektenzugehörigkeit nicht rechtfertigen. 

15.6.2 Beschaffung und Verwendung sensibler personenbezogener 
Daten durch einen Amtsarzt 
(VA 47-UK/99) 

Eine Lehrerin führte bei der VA Beschwerde darüber, dass ein Amtsarzt ohne ihrer Zu­
stimmung bei einer von ihr privat konsultierten Fachärztin Befunde über ihren Gesund­
heitszustand einholte. Auf Basis des daraufhin erstellten Gutachtens des Amtsarztes 
wurde gegen die Beschwerdeführerin von Amts wegen ein Verfahren zur Versetzung in 
den Ruhestand eingeleitet (Sachverhalt siehe Pkt. 5.1.3. 1, S. 39). 
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Aus der Sicht der VA erscheint diese Vorgangsweise im Lichte des verfassungsgesetz­

lich gewährleisteten Rechts auf Datenschutz (§ 1 Datenschutzgesetz 2000) im höchsten 

Maße bedenklich. Gemäß § 4 Z 2 Datenschutzgesetz 2000 sind Daten über die Ge­

sundheit als besonders schutzwürdig zu qualifizieren. 

Im konkreten Fall kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschaffung dieser 

Daten seitens des Amtsarztes durch einen der im § 9 Z 12 Datenschutzgesetz 2000 ge­

nannten Gründe gedeckt war, da der Amtsarzt aufgefordert worden war, selbst eine 

Untersuchung der Patientin durchzuführen und einen Befund zu erstellen. Nach dieser 

Bestimmung werden schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei der Verwendung 

sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsor­

ge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder -behandlung oder 

für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich sind und die Verwendung die­

ser Daten durch ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entspre­

chenden Geheimhaltungspflicht unterliegen. 

Selbst wenn der Amtsarzt darlegen hätte können, dass er aus fachlichen Gründen den 

Befund eines Facharztes benötigte, hätte gemäß § 1 Abs. 2 Datenschutzgesetz 2000 

der Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz nur in der gelindesten, zum Ziel führen­

den Art (etwa durch Beibringung eines Befundes durch die Patientin selbst) erfolgen 

dürfen. Aus datenschutzrechtlicher Sicht war daher die Beschaffung und Verwendung 

sensibler personenbezogener Daten der Beschwerdeführerin durch den Amtsarzt durch 

das Datenschutzgesetz 2000 nicht gedeckt. Diese Rechtsmeinung der VA wurde im 

Prüfungsverfahren auch vom Datenschutzrat bestätigt. 

Nach Auffassung der VA griff die geschilderte Vorgangsweise des Amtsarztes auch in 

das durch Art. 8 Abs. 1 EMRK verfassungsgesetzlich geschützte Recht auf Achtung des 

Privatlebens ein, weil dadurch die zur Privatsphäre zählende körperliche und geistige 

Integrität der Beschwerdeführerin beeinträchtigt wurde. Vor dem Hintergrund dieses 

Begriffsverständnisses fällt die Geheimhaltung personenbezogener Daten im Allgemei­

nen und gesundheitsbezogener Daten im Besonderen in den Schutzbereich des Art. 8 

Abs. 1 EMRK, zumal die sensiblen Daten nicht der Öffentlichkeit, sondern nur der Pati­

entin und der von ihr privat konsultierten Fachärztin zugänglich waren. Durch die Daten­

beschaffung wurde in die Intimsphäre der Beschwerdeführerin eingegriffen, ohne dass 
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diese Maßnahme als notwendig im Sinn des gelindesten Mittels zum verfolgten Zweck 

zu werten gewesen wäre. 

15.6.3 Übermittlung gesundheitsbezogener Daten an Dienstgeber 
(VA 31-1/01) 

Der Antrag des Dienstgebers eines Zivi/dienstpflichtigen auf Aufschub der Zivildienstlei­
stung aus beruflichen Gründen wurde vom BMI abgelehnt. Anlässlich dieser Ablehnung 
wurden dem Dienstgeber amtlich ermittelte Gesundheitsdaten des Zivi/dienstpflichtigen 
bekannt gegeben Sachverhalt siehe Pkt. 7.1.5, S. 80 f). 

Die Verfassungsbestimmung des § 1 des Datenschutzgesetzes 2000 garantiert ein 

Grundrecht auf Schutz von persönlichen Daten. Daten über die Gesundheit sind gemäß 

§ 4 Z 2 des Datenschutzgesetzes 2000 als besonders schutzwürdig eingestuft und un­

terliegen speziellen Verarbeitungsbeschränkungen. Im vorliegenden Falle wurde der 

Antrag eines Dienstgebers, einem bei ihm beschäftigten Zivildienstpflichtigen die zeitli­

che Verschiebung der Ableistung des Zivildienstes zu bewilligen, vom BMI mit einer un­

bedenklichen und ausreichenden Begründung abgelehnt, da die berufliche Absenz 

durch Leistung des Zivildienstes ausreichend vorhersehbar sei, wodurch Ersatz recht­

zeitig eingeplant werden könne. 

Darüber hinaus wurde vom BMI der Dienstgeber dabei auch auf "Bedenken betreffend 

Diensttauglichkeit hinsichtlich Problemen im HNO-Bereich und im Augenbereich" hinge­

wiesen, die zur Befassung eines Amtsarztes geführt hatten. Die amtsärztliche Untersu­

chung hatte sodann die volle Dienstfähigkeit ergeben. 

Diese Ausführungen des BMI gegenüber dem Dienstgeber wurden von der VA dahinge­

hend bewertet, dass die Anführung gesundheitsbezogener Daten mit dem Inhalt des 

Verwaltungsverfahrens in keinem Zusammenhang steht. Es liegt weder eine ausdrückli­

che gesetzliche Befugnis zur Weitergabe dieser sensiblen Daten vor noch kann von ei­

ner allfälligen Zustimmung des Betroffenen ausgegangen werden . 

Die VA hat dem BMI gegenüber diese Grundrechtsverletzung aufgezeigt. Dessen Reak­

tion bestand darin, eine nachdrückliche Erinnerung der Mitarbeiter, das Datenschutzge­

setz einzuhalten, zu veranlassen. 
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15.7 

15.7.1 

Minderheitenschutz (Art 7 Z 3 StV v. Wien) 

Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechtes auf Gebrauch einer Minderheitensprache 
(VA 375-SV/01) 

Der Beschwerdeführer ist Angehöriger der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten lehnte eine Bescheidausstellung in slo­
wenischer Sprache mit der Begründung ab, es bestehe kein Anspruch auf Schriftverkehr 
mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern in slowenischer Sprache. 

Aus Sicht der Volksanwaltschaft stellt sich die Frage, ob die Sozialversicherungsträger 

in ihren AußensteIlen im Land Kärnten, soweit deren Amtsbereich sich auf Verwaltungs­

und Gerichtsbezirke mit slowenischer bzw. gemischter Bevölkerung erstreckt, die slo­

wenische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache zuzulassen ha­

ben. 

Der in Verfassungsrang stehende Art 7 Z.3 StV v. Wien räumt den einzelnen Angehöri­

gen der Volksgruppe ein subjektives, verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf 

Gebrauch seiner Sprache im Verkehr mit den Behörden in den" Verwaltungs- und Ge­

richtsbezirken" Kärntens (sowie des Burgenlandes und der Steiermark) ein. 

Die Amtssprachenverordnung legt nun jene Behörden und Dienststellen, vor denen 

das Slowenische als zusätzliche Amtssprache zuzulassen ist, abschließend fest, wobei 

sie nach Auffassung des Sozialversicherungsträgers die Verwendung des Sloweni­

schen vor den Sozialversicherungsträgern als Behörden im (nur) funktionellen Sinn 

ausschließt. 

Art 7 Z 3 des Staatsvertrages von Wien geht demgegenüber von einem umfassenden 

Verständnis des Überbegriffes des 11 Verwaltungs- und Gerichtsbezirkes" aus. Aus Sicht 

der Volksanwaltschaft ist dieser Verfassungsbestimmung sohin zu entnehmen, dass die 

Verwendung der slowenischen Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amts­

sprache unabhängig von der Qualifikation als Behörde zuzulassen ist. 

Eine gesetzes- und verfassungskonforme Interpretation gebietet sohin den Behörden­

begriff in § 4 Abs. 1 der Amtssprachenverordnung ebenfalls in einem umfassenden Sinn 

zu verstehen. 
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15.8 Recht auf Freiheit und Sicherheit (Art. 5 EMRK) 

15.8.1 Finanzstrafgesetz 

N.N. führte bei der VA Beschwerde über eine ihm zugestellte Vorladung als Beschul­
digter gemäß § 116 des Finanzstrafgesetzes. Wenngleich die Vorladung nicht unge­
rechtfertigt erfolgte und insofern dem Vorbringen nicht näher zu treten war, wurde die 
VA doch einmal mehr darauf aufmerksam, dass der Gesetzgeber die gegen § 117 
FinStrG bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken noch immer nicht ausgeräumt 
hat (vgl. dazu 24. Bericht, S. 48; VA 65-FI/00). 

Fest steht seit dem Erk des VfGH Sig. 10.291/1984, dass sich der zu Art. 5 EMRK ab­

gegebene Vorbehalt nicht auch auf das Finanzstrafgesetz erstreckt. Anders als für Be­

schränkungen der persönlichen Freiheit nach dem VStG gelten daher für das Finanz­

strafgesetz die besonderen Verfahrensgarantien der Art. 5, 6 EMRK. Demnach darf ei­

nem Menschen die Freiheit "nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise zur Erzwin­

gung der Erfüllung einer durch das Gesetz vorgeschriebenen Verpflichtung" entzogen 

werden (Art. 5 Abs. 1 lit.b 2. Alt EMRK). Für die § 116 f FinStrG gilt dabei die Besonder­

heit, dass die Vorladung als "Beschuldigter" erfolgt. Im Schrifttum wird daher seit Ge­

raumen (zB Achatz, ÖStZ 1988, 250 [252]) die Auffassung vertreten, dass die im Falle 

des ungerechtfertigten Fernbleibens Festgenommenen entsprechend der Verfahrensga­

rantie des Art. 5 Abs. 3 EMRK "unverzüglich einem Richter oder einem anderen, ge­

setzlich zur Ausübung richterlicher Funktionen ermächtigten Beamten vorgeführt wer­

den" müssen. 

15.9 

15.9.1 

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK) 

Verfahrensdauer - Verwaltungsgerichtshof 
(VA 21-LF/01) 

Die Eheleute N.N. sind Bauwerber in einem Baulandmodell der Marktgemeinde Thalgau 
und - ebenso wie 20 andere Interessenten - für eine Parzelle vorgemerkt, die bereits voll 
erschlossen sei. Die Gemeinde hat jedoch Bedenken, vor Abschluss eines seit August 
1998 beim Verwaltungsgerichtshof behängenden Verfahrens die Parzelle an die Be­
schwerdeführer zu veräußern. In diesem Verfahren ist die Gemeinde mitbeteiligte Par­
tei. Die Beschwerde gegen den Bescheid des Landeshauptmanns von Salzburg als 
Wasserrechtsbehörde zweiter Instanz wurde am 21. August 1998 beim Verwaltungsge­
richtshof eingebracht worden. 
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Trotz Kenntnis des hohen Aktenstandes und der Auslastung des Gerichtshofes wurde 
der Präsident des VwGH um Mitteilung ersucht, wann mit einer Entscheidung in der An­
gelegenheit gerechnet werden darf. In seiner Rückantwort teilte der Präsident des 
VwGH mit, dass die Verzögerung in der "notorischen Überlastung des Verwaltungsge­
richtshofs" liege. Nach Rücksprache mit dem Berichter werde in Aussicht gestellt, dass 
eine Entscheidungen jedenfalls bis Jahresmitte 2002 ergehen werde. 

Wie ein "roter Faden" ziehen sich Feststellungen der VA über überlange Vetiahrens­

dauern durch sämtliche Vollzugsbereiche auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. 

Davon sind auch die Höchstgerichte nicht ausgenommen, wie der vorstehende Fall 

zeigt. Es bleibt abzuwarten, ob das Verwaltungsreformgesetz 2001 dabei eine wirksame 

Abhilfe zu verschaffen vermag, oder das Problem lediglich auf die UVS verlagert. 

Von der Rückantwort des VwGH wurden die Beteiligten in Kenntnis gesetzt. Wenngleich 

den Beschwerdeführern damit die Ungewissheit des Wartens genommen werden 

konnte und sie sich nunmehr auf einen eingrenzbaren Zeitraum einstellen können, so ist 

doch ein prognostizierter Entscheidungszeitraum von vier Jahren für alle Beteiligten eine 

Ernüchterung. Vom rechtsstaatlichen Gesichtspunkt ist dies insofern nicht unbedenklich, 

als bei Kenntnis dieser Umstände mit einer Bereitschaft, Entscheidungen des Gerichts­

hofes abzuwarten nicht (weiter) gerechnet werden dati. Dass derart lange Entschei­

dungsfristen zudem mit Artikel 6 EMRK im Widerspruch stehen, sei angemerkt (vgl. 

statt vieler das Urteil des EGMR 3. Oktober 2000, Appl No 00031266/96). 

Der durch Art 6 Abs. 1 EMRK garantierte Anspruch, "innerhalb einer angemessenen 

Frist" von einem unabhängigen Gericht gehört zu werden, das über zivil rechtliche An­

sprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit einer strafrechtlichen Anklage 

zu entscheiden hat, bildet bei allen Gerichten - ungeachtet in welcher Instanz diese zu 

entscheiden haben - ständig Anlass zu Beschwerden bei der VA. 

15.9.2 Überlange Verfahrensdauer in einem gerichtlichen 
Verlassenschaftsverfahren 
(VA 116-J/01) 

N.N. führte bei der VA im März 2001 Beschwerde über die lange Dauer des gerichtli­
chen Verlassenschafts verfahren nach seinem bereits am 5. Mai 1997 verstorbenen Va­
ter. Erst im Zuge des Einschreitens der VA, die im Prüfungsverfahren zahlreiche und 
durch den vom Gericht bestellten Gerichtskommissär bzw. durch das Gericht selbst ver­
schuldete Verfahrensstillstände feststellen musste, konnte das Verlassenschaftsverfah­
ren im September 2001 mit Einantwortung beendet werden. 
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Die VA folgte bei der Beurteilung des gegenständlichen Falles - wie auch bei der Beur­

teilung aller sonstigen wegen langer Dauer des Verfahrens in Beschwerde gezogenen 

Fälle - im Wesentlichen den selben Kriterien, die in langjähriger Spruchpraxis der Euro­

päischen Kommission und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entwik­

kelt worden sind . Diese sind 

a) die Schwierigkeit des Falles bzw. Komplexität des Verfahrens; 

b) das Verhalten der Parteien; 

c) die Verfahrensführung durch das Gericht (vgl. zB EGMR 27.6.1968, N. gegen Öster­
reich, EuGRZ 1975, 393; 28.6.1978, K. gegen die Bundesrepublik Deutschland, 
EuGRZ 1978, 406; weiters EGMR 28.3.1990, B. gegen Österreich, ÖJZ 1990; vgl. 
dazu auch Thienel , ÖJZ 1993, 473). 

In Verfolgung dieser Kriterien musste die lange Dauer des gegenständlichen Gerichts­

verfahrens allein in der Verfahrensführung durch das Gericht bzw. den vom Gericht be­

stellten Gerichtskommissär festgestellt werden , weshalb die VA in der langen Dauer des 

Verfahrens auch einen Missstand im Bereich der Verwaltung im Sinne des Art. 148a 

B-VG festgestellt hat. 

Aus der Sicht der VA handelt es sich daher im gegenständlichen Fall um eine gravie­

rende Verletzung des durch Art. 6 Abs. 1 EMRK garantierten Anspruchs, "innerhalb ei­

ner angemessenen Frist" von einem unabhängigen Gericht gehört zu werden, das über 

zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen oder über die Stichhaltigkeit einer straf­

rechtlichen Anklage zu entscheiden hat. 

Im Kapitel "Bundesminister für Justiz" sind unter dem Titel "Verfahrensdauer" neben 

dem gegenständlichen Fall auf den Seiten 94ft entsprechende Anlassfälle und Ursachen 

für verzögerte Verfahrensführungen - Überlastung bzw. Krankenstände einzelner Rich­

ter, Richterwechsel , personelle Engpässe sowie die Notwendigkeit der Einholung von 

Sachverständigengutachten - angeführt. 

15.9.3 Mehrjährige Verfahrensdauer zur Erteilung eines weiteren 
Aufenthaltstitels 
(V A 76-1101) 

Ein rumänischer Staatsangehöriger stand nach mehreren Jahren rechtmäßigen Aufent­
haltes in Österreich vor der Situation, um sein weiteres Aufenthaltsrecht kämpfen zu 
müssen. Bei Einbringung eines Antrages zur Erteilung eines weiteren Aufenthaltstitels 
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wurde nämlich wegen der Annahme eines nicht gesicherten Lebensunterhaltes ein Auf­
enthaltsbeendigungsverfahren eingeleitet. Danach bedurfte es jahrelanger Verfahren 
unter Inanspruchnahme sämtlicher Instanzen einschließlich des Verwaltungsgerichts­
hofes, um wieder einen Aufenthaltstitel zu erlangen, wobei das Argument der Aufent­
haltsverfestigung letztlich eine maßgebliche Rolle spielte. Insgesamt war aber die recht­
liche Situation des Betroffenen mehr als vier Jahre ungeklärt (vgl. hiezu Pkt. 7. 1.4.4, 
S.78). 

Aus Sicht der VA ist auf Grund der jahrelangen Verfahrensdauer und der damit verbun­

denen rechtlichen Verunsicherung des Betroffenen in Bezug auf sein Aufenthaltsrecht 

Art. 6 MRK von Bedeutung. 

Auch wenn fremdenrechtliche Verfahren nicht unter den klassischen Begriff der "zivil­

rechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen" iSd. Art.6 Abs.1 MRK subsumierbar sind -

Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes wurden beispielsweise nicht als zi­

vile Rechte betreffend qualifiziert (EKMR 3.5.1993, ÖJZ 1994, 34) - so ist im vorliegen­

den Fall doch ein Widerspruch zu dieser Bestimmung festzustellen. 

Immerhin hat die Straßburger Judikatur im Laufe der Jahre die Tendenz entwickelt, den 

Begriff "civii rights" sehr weit auszulegen (z.8. EGMR 23.10.1985 Benthem), weshalb 

bereits in einigen Rechtsgebieten, die nach dem klassischen österreichischen Rechts­

verständnis rein hoheitliche Rechte betreffen (zB grundverkehrsbehördliche und bau­

rechtliche Bewilligungen, Entzug einer ärztlichen Approbation), Tribunale iSd Art. 6 MRK 

eingerichtet werden mussten. 

Eine analoge Anwendung auch auf den aufenthaltsrechtlichen Bereich - insbesondere 

im Zusammenhang mit Niederlassungsbewilligungen für bereits mehrere Jahre in Öster­

reich aufhältige Personen - erscheint aus Sicht der VA durchaus vertretbar. Mit der Fra­

ge des Aufenthaltsrechtes war nämlich in sehr enger Art und Weise auch die Frage der 

Aufnahme einer legalen Beschäftigung zur Sicherung der Grundbedürfnisse wie Erwerb 

von Nahrungsmitteln, Bekleidung und Finanzierung einer Wohnung verknüpft. Im Be­

schwerdefall trat erschwerend hinzu, dass der Betroffene mehr als vier Jahre im Unge­

wissen darüber war, ob sein Aufenthalt durch eine abschließende positive/negative Ent­

scheidung rückblickend betrachtet legal/illegal war. Damit war ihm auch in dieser Zeit 

der Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt verwehrt, da eine ausländerbeschäfti­

gungsrechtliche Bewilligung von einem vorhandenen Aufenthaltstitel abhängig gemacht 
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Grundrechtsteil -----------------------------------------------
wurde. Durch die ungewisse aufenthalts rechtliche Situation war der Betroffene gar nicht 

in der Lage, seine "zivilen" Rechte ordnungsgemäß wahrzunehmen. 

Es ist im Hinblick auf die Kriterien des Art. 6 MRK daher zu bezweifeln, dass das Ver­

fahren des Beschwerdeführers innerhalb der geforderten "angemessenen Frist" - zur 

entgültigen Entscheidungsfindung benötigten die Behörden mehr als vier Jahre - abge­

wickelt und entschieden wurde. Wie wichtig die Abwicklung von Verfahren innerhalb ei­

ner angemessenen Zeit ist, zeigt sich auch daran, dass dieses Recht in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union in Art. 47 verankert wurde. 

15.10 Unverletzlichkeit des Hausrechts und Recht auf Ach­
tung des Privat- und Familienlebens (Art. 9 StGG und 
Art. 8 EMRK) 

15.10.1 Gesetz zum Schutz des Hausrechts schützt nicht vor rechts­
widriger IINachschau li 

(VA 10-U99) 

Die am 26. Jänner 1999 erfolgte Amtshandlung von Sicherheitsorganen, die vom Woh­
nungsinhaber als Hausdurchsuchung empfunden wurde, stellte sich nach näherer Prü­
fung als fremdenpolizeiliche Nachschau (Feststellung, ob Fremde in der Wohnung Auf­
enthalt genommen hätten) heraus. Es lagen weder die Voraussetzungen für eine auf 
Bestimmungen der Strafprozessordnung gestützte Hausdurchsuchung noch für eine 
fremdenpolizeiliche Nachschau vor, weshalb eine Verletzung der grundrechtlich garan­
tierten Privatsphäre vorliegt. 

Art. 8 der EMRK garantiert jedermann die Achtung seines Privat- und Familienlebens, 

seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. 

Eingriffe in dieses Grundrecht sind unter der Bedingung des Art. 8 Abs. 2 EMRK u.a. 

dann zulässig, wenn sie gesetzlich vorgesehen und zur Erreichung eines in dieser Be­

stimmung umschriebenen öffentlichen Zweckes auch in einer demokratischen Gesell­

schaft notwendig sind. 

Die behördliche Durchsuchung einer Wohnung stellt einen schwer wiegenden Eingriff in 

das Privatleben dar. Das Gesetz zum Schutz des Hausrechts vom 27. Oktober 1862, 

das "gegen Übergriffe der Organe der öffentlichen Gewalt" schützen soll , erstreckt sich 
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jedoch nicht auf alle Amtshandlungen, die ein Betreten von privaten Wohnungen durch 

Amtsorgane mit sich bringen. 

Nach § 71 Abs.2 Z.1 Fremdengesetz (BGB!. I 75/1997 idF I 142/2001) dürfen Organe 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes Räumlichkeiten betreten, wenn darin mehr als fünf 

Fremde Unterkunft genommen haben, auf Grund bestimmter Tatsachen der Verdacht 

besteht, dass sich darunter Fremde befinden, die sich nicht rechtmäßig im Bundesge­

biet aufhalten, und eine Überprüfung gemäß § 32 FrG sonst unmöglich oder erheblich 

erschwert wäre. 

Zur (inhaltlich gleich lautenden) früheren Bestimmung des § 50 Abs.2 Z.2 FrG hat der 

Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 17. Juni 1997, ZI. B3123/96, ausge­

sprochen, dass eine derartige Amtshandlung einen Grundrechtseingriff darstelle, der je­

doch in einer demokratischen Gesellschaft für die öffentliche Ruhe und Ordnung not­

wendig sei. Eine solche Maßnahme sei keine Hausdurchsuchung und führe zu keinem 

Eingriff ins Hausrecht. 

Im Beschwerdefall gingen die Beamten zu Unrecht davon aus, dass die obzitierte Vor­

aussetzung nach § 71 Abs.2 Z.1 Fremdengesetz erfüllt seien. Dies wurde der VA vom 

BMI gleich zu Beginn des Prüfverfahrens mit dem Zusatz bekannt gegeben, dadurch 

habe ein rechtswidriger Eingriff in das Recht auf Achtung der Wohnung nach Art. 8 

EMRK stattgefunden. 

Der BMI veranlasste darauf hin eine strafrechtliche Untersuchung im Hinblick auf § 303 

StGB (fahrlässige Verletzung des Hausrechtes). Die Erwägungen der Staatsanwalt­

schaft erbrachten (abgesehen vom Eintritt der Verjährung), dass die im § 303 StGB 

pönalisierte Vornahme einer gesetzwidrigen Hausdurchsuchung im vorliegenden Falle 

deswegen nicht zutreffe, weil von einer Hausdurchsuchung im Sinne des Gesetzes zum 

Schutze des Hausrechts nicht gesprochen werden könne. Vielmehr liege eine Nach­

schau vor, deren allfällige Rechtswidrigkeit (selbst im Falle einer Grundrechtsverletzung) 

strafrechtlich nicht erfasst sei. 

Der von der VA kontaktierte BMJ bestätigte diese, von der Staatsanwaltschaft vertrete­

ne Rechtsauffassung und es steht diese Auffassung auch im Einklang mit der oben er­

wähnten Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes. 
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Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Verletzung des Grundrechts auf Achtung der 

Wohnung , soferne keine Hausdurchsuchung im Sinne des Gesetzes zum Schutze des 

Hausrechts in rechtswidriger Art vorliegt, lediglich in disziplinärer Art zu ahnden wäre. 

Selbst dies ist im vorliegenden Fall aus Verjährungsgründen ebenfalls unterblieben. 

15.11 Europäischen Union 

Art. 12 EGV 

Weigerung der Zuerkennung von Pflegegeld an im Inland lebende Unions­
bürger mit Anspruch auf EWR - Pensionen ("negativer Kompetenzkonflikt" 
zwischen Bund und Ländern 
VA 667-SV/01, 852-SV/01) 

Das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen hat aus einem Urteil 
des EuGH den Schluss gezogen, dass es die österreichische Rechtslage dergestalt 
verändert, dass einem Bezieher einer der österreichischen Grundleistung gleichgestell­
ten Rente eines EWR-Mitgliedstaates, dessen Wohnort innerhalb Österreichs liegt, 
Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz nicht mehr gewährt werden kann, wes­
halb bestimmten Personen weder Bundes- noch Landespflegegeld zuerkannt wird, ob­
wohl kein Zweifel besteht, dass die Republik Österreich zur Gewährung von Pflegegeld 
gemeinschaftsrechtlich verpflichtet ist. 

In Lehre und Rechtsprechung herrscht Übereinstimmung hinsichtlich der "Bundes­

staatsblindheit" der Europäischen Union. Es von daher von vornherein ausgeschlossen, 

dass ein Urteil des EuGH zu einer Änderung der innerösterreichischen Kompetenzver­

teilung führt. Die Frage, ob die Regelung einer bestimmten Angelegenheit in die Ge­

setzgebungszuständigkeit des Bundes oder der Länder fällt , ist vielmehr ausschließlich 

nach der österreichischen Verfassungsrechtslage zu bestimmen. 

In den der Volksanwaltschaft vorliegenden Bescheiden, mit denen Anträge auf Gewäh­

rung von Pflegegeld "abgelehnt" werden, wird zur Begründung der geänderten Rechts­

ansicht ausschließlich auf das Urteil des EuGH in der Rechtssache Jauch verwiesen. 

Diese Begründung ist schon vom Ansatz her völlig verfehlt, weil durch dieses Urteil -

wie dargelegt - weder eine Änderung der innerstaatlichen Kompetenzverteilung im All­

gemeinen noch des Anwendungsbereichs des BPGG im Besonderen eingetreten ist. 

Die österreichische Bundesverfassung verteilt die Gesetzgebungszuständigkeiten zwi­

schen Bund und Ländern, ohne sie grundsätzlich zur Ausübung der ihnen zugewiese-
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nen Kompetenzen zu verpflichten. Im Zusammenspiel mit Gemeinschaftsrecht - das 

unter anderem vom Grundsatz des Verbots der Diskriminierung von Unionsbürgern ge­

prägt ist - kann jedoch eine gemeinschaftsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers begrün­

det werden, seine ihm bundesverfassungsgesetzlich übertragenen Zuständigkeiten in­

haltlich dergestalt auszufüllen, dass eine Diskriminierung von Unionsbürgern vermieden 

wird. Eine solche Konstellation gibt es im vorliegenden Fall, weil die unterschiedliche 

Behandlung von Inländern und Unionsbürgern mit Wohnsitz im Inland beim Zugang zu 

Pflegegeld zwingendem Gemeinschaftsrecht widerspricht. 

Da die ablehnenden Bescheide im Hinblick auf Art. 12 EGV zu einer offenkundig ge­

meinschaftsrechtswidrigen Situation führen, und insgesamt 160 Antragstellern die 

Durchführung von Verfahren zur Ermittlung des Pflegebedarfes versagt wurde, hat die 

Volksanwaltschaft mit Beschluss vom 8. März 2002 gegenüber dem Bundesminister für 

soziale Sicherheit und Generationen gemäß Art. 148c B-VG die Empfehlung ausge­

sprochen, von einer Änderung der vor dem Urteil des EuGH im Fall Jauch jahrelang ge­

übten Rechtspraxis bis zu einer Änderung der materiellen innerstaatlichen Rechtslage 

abzusehen. 

Aus der innerstaatlichen Perspektive ist schließlich noch anzumerken, dass nach der 

Rechtsprechung des VfGH eine Behörde nach dem Rechtsgrundsatz von Treu und 

Glauben von einer jahrelangen Rechtspraxis zu Lasten des Rechtsunterworfenen nicht 

ohne weiteres abweichen darf (zB VfSlg 8735/1980) und Bescheiden insbesondere 

dann Willkür anzulasten ist, wenn sie die Behörde mit Ausführungen begründet, denen 

kein Begründungswert zukommt (zB VfGH 26.11.2001, B 1444/00). Überträgt man die­

sen Maßstab auf die hier vorliegende Fallkonstellation, so zeigt sich, dass auch die der 

Volksanwaltschaft vorliegenden Bescheide, mit denen Anträge auf Zuerkennung von 

Bundespflegegeld abgelehnt wurden, auch gegen das Willkürverbot verstoßen, weil sie 

ausschließlich mit Ausführungen begründet sind, denen im Lichte der tatsächlichen 

Rechtslage kein Begründungswert zukommen kann. 

249 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original)248 von 266

www.parlament.gv.at



Grundrechtsteil 

15.12 

-----------------------------------------------
Europäische Sozial charta und Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union 

Aufrechnung für Beitragsschulden und zu Unrecht erbrachte Leistungen 
durch Sozialversicherungsträger 

Die Sozialversicherungsträger können auf die von ihnen zu erbringenden Geldleistungen 
vom Anspruchsberechtigten geschuldete fällige Sozialversicherungsbeiträge und zu Un­
recht erbrachte Leistungen aufrechnen. Diese Aufrechnung ist bis zur Hälfte der zu er­
bringenden Geldleistung zulässig, wobei die Pfändungsbeschränkungen der Exekution­
sordnung einer Aufrechnung nicht entgegen stehen (vgl. hiezu Pkt. 11. 1. 1.4, S. 134 f) . 

Diese Rechtslage kann insbesondere bei geringen Leistungen zu einer existenzbedro­

henden Situation für die Betroffenen führen, in der selbst die notwendigsten Lebensbe­

dürfnisse nicht mehr abgedeckt werden können. 

Eine solche Vorgangsweise widerspricht nach Auffassung der Volksanwaltschaft dem in 

Art. 13 Z 1 der Europäischen Sozialcharta für die Republik Österreich völkerrechtlich 

festgelegten Verpflichtung , "sicherzustellen, dass jedem, der nicht über ausreichende 

Mittel verfügt und sich diese auch nicht selbst oder von anderen .. . verschaffen kann, 

ausreichende Unterstützung gewährt wird." Sie steht zudem in einem gewissen Span­

nungsverhältnis zu dem in Art. 34 Abs. 3 der Grundrechtscharta der EU vorgesehenen 

Recht auf soziale Mindestsicherung zur Führung eines menschenwürdigen Daseins. 
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_____________ Legislative Anregungen 

16 Legislative Anregungen der VA 

Auf Grund des Wunsches von Abgeordneten des Nationalrates erfolgt hier die tabellari­
sche Übersicht der legislativen Anregungen der VA. 

Unter der Rubrik "Reaktion" sind die getroffenen Veranlassungen des Bundesgesetz­
gebers angeführt: 

Bericht 
Anregung der VA NR Nr. 

Bundeskanzler 

Allgemeines 

Angleichung der Verjährungsfrist nach 13 
dem Amtshaftungsgesetz (10 Jahre) an 
die Verjährungsfrist nach dem bürgerli-
chen Recht (30 Jahre) 

Allgemeines Verwaltungsverfahren 

Verwaltungsverfahren, Kostentragung 8 
gemäß § 74 AVG - Ersatz bei unbe- 10 
gründeten Verfahren 

Verwaltungsstrafrecht 

KlarsteIlung der Anwendbarkeit von § 18 
52a Verwaltungsstrafgesetz auf Organ­
mandate 

Streichung bzw. Änderung des § 54c 24 
Verwaltungsstrafgesetz (die darin nor-
mierte Unzulässigkeit von Rechtsmitteln 
ist bei verfassungskonformer Auslegung 
gegenstandslos) 

Seite 

15 
25 

76 

46 

16 

Reak-
tion Anmerkung der VA 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Diese Anregung wird auch im 
Hinblick auf das Erkenntnis des 
VfGH , ZI. G 231/85, vom 
16.3.1987, aufrecht erhalten 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

A § 54c VStG aufgehoben durch 
BGBI. I Nr. 137/2001 

Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten 

Diplomatische Akademie: KlarsteIlung 
der Rechtslage bzgl. des Ausschlusses 
eines Hörers 

17 188 f B Anregung der VA bleibt aufrecht 

251 
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Legislative Anregungen 

Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Änderung des § 26 Abs. 1 LDG - Be- 16 
werbungsmöglichkeit für Bundeslehrer 
auf eine schulfeste Landeslehrer-Stelle 

Gesetzliche Verankerung der Erforder- 16 
nisse bei Leiterbestellung im LDG 

Änderung des Art. 81a B-VG (Abkehr 17 
vom Parteienproporz) 18 

19 
21 
22 
23 

Legistische Interpretation (§ 204 Abs. 1 17 
BDG und § 24 Abs. 1 LDG) wegen der 19 
divergierenden Spruchpraxis von VwGH 
und VfGH bezüglich der ParteisteIlung 
von Bewerbern um SchulleitersteIlen 

Konkretes Mitwirkungsrecht der schul- 18 
partnerschaftlichen Organe bei Kandi- 19 
datenauswahl für Leiterbestellung 

Anforderungsprofile für Lehrer an Päda- 19 
gogischen Akademien und Instituten - 22 
Abschaffung des Parteienproporzes in 
Kuratorien 

Anerkennung der Ruhegenussfähigkeit 18 
von Dienstzulagen bei langjährigem Be-
zug (unabhängig von Gebührlichkeit bei 
Ruhestandsversetzung) 

Entschädigung bei UnterschutzsteIlung 19 
(Bodendenkmale ) 22 

Gesetzliche Verankerung des Verbots 20 
parteipolitischer Werbung und des Ver-
bots der Werbung von und für Sekten 

Schaffung von Rahmenbedingungen für 20 
schulische Förderung schwerstbehin-
derter Kinder 

Gesetzliche Verankerung eines An- 20 
spruchs auf Vergütung erkrankter Be-
treuungslehrer 

Gesetzliche Verankerung eines Lasten- 21 
ausgleiches zwischen den Schulerhal- 22 
tern bei sprengelfremdem Schulbesuch 25 

252 

244f 

244 f 

337 f 
200 f 
179 f 
185 f 
190 
15 

337 f 
179 f 

200 f 
179 f 

181 f 
193 f 

202 f 

184 
194 

211 f 

214 

215 

186 
190 
45 f 

C 

C 

C 

C 

B 

B 

B 

A 

C 

C 

B 

C 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht -
Die Objektivierungsrichtlinien im 
BDG und LDG sind unzureichend 

Anregung der VA bleibt aufrecht -
Entwurf einer Novelle des Aka-
demien-StudienG initiiert intermi-
nisterielle Gespräche 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Durch § 32 (2) und (3) DSchG, 
BGBI. I Nr. 170/1999, wurde Pro-
blematik entschärft 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Verlängerung der Schulbesuchszeit (13. 23 
Schuljahr) bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf 

Ausstellung eines Lehramtszeugnisses 23 
für behinderte Studierende an pädagogi-
schen Akademien 

Ersatz der "Ist"- durch "Kann"-Bestim- 25 
mung in § 95 (1) BDG, um zu verhin-
dern, dass sich strafgerichtlich rechts-
kräftig Verurteilte durch "Flucht in die 
Pensionierung" der disziplinarrechtlichen 
Verantwortung entziehen können 

Bereich Wissenschaft 

StudienförderungsG 1992: 

Wirksamwerden eines Antrages auf 25 
Erhöhung der Studienbeihilfe 

Gleichstellung von Ausländer 25 

Bundesminister für Finanzen 

Steuerliche Absetzbarkeit einer künstli-
chen Befruchtung 

Abzugsfähigkeit von Krankenversiche-
rungsbeiträgen 

Gebührengesetz 

Pensionsgesetz 

Ausbildungs-/Fortbildungskosten 

Bundesabgabenordnung § 311 

Bundesabgabenordnung § 50 

Kostenersatz im Finanzstrafverfahren 

Mietzinsbeihilfe, § 107 Abs. 8 EStG 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

24 

23 
24 

22 
24 
25 

24 

22 
23 

22 
23 

25 

25 

25 

Legislative Anregungen 

17 C Anregung der VA bleibt aufrecht 

17 B Anregung der VA bleibt aufrecht 

43 

48 f 

49 f 

45 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 

44f A BGBI. I 144/2001 
47 f 

118 A Teilweise Umsetzung 
48 f 
58 f 

51 B 

114 AlC Anregung der VA bleibt aufrecht 
30 f 

120 f A BGBI. 114212000 
44 f 

60 f 

61 f 

62 f 

253 
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Legislative Anregungen 

Bundesminister für Inneres 
Novelle zum Staatsbürgerschaftsgesetz, 8 156 f 
Sondererwerbstatbestand 161 f 

10 225 
15 153 f 
17 307 ff 
24 65 f 
25 73 f 

Neuregelung des Fundwesens (Be- 12 252 f 
handlung von nicht gewahrsamsfrei auf- 13 200 
gefundenen Sachen) 15 153 

17 285 
20 173 
21 150 
22 160 
23 58 
24 66 
25 71 

Wiederholung des Ermittlungsverfahrens 15 157 
vor Staatsbürgerschaftsverleihung trotz 
gültigem Zusicherungsbescheid, nach 
Verzicht auf bisherige Staatsangehörig-
keit 

Zivildienst - Wohnkostenbeihilfe auch 23 64 f 
bei "Wohngemeinschaft" 24 72f 

Ausstellung von Heirats- und Sterbeur- 24 67 
kunden (wahlweise) ohne Anführung des 
religiösen Bekenntnisses 

Bundesminister für Justiz 

Verständigung des Anzeigers bzw. Ge­
schädigten von der Abbrechung des 
Verfahrens gegen unbekannte Täter 
gemäß § 412 

Beiziehung von Gerichtszeugen bei 
Hausdurchsuchungen gemäß § 142 -
Auslegungsprobleme 

Sicherheitsbehördliche Erhebungen im 
Dienste der Straf justiz - mangelnde 
Akteneinsicht 

Finanzielle Benachteiligung blinder Per­
sonen bei Vertragsabschlüssen 

254 

19 159 ff 
22 181 f 

19 149 f 

19 150 

23 82 f 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

B Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

B Entwurf eines Strafprozess re­
formgesetzes; 
§ 198 Abs. 1 des Entwurfes 

B § 125 des Entwurfes 

B § 53 des Entwurfes 

A 1. Euro-Umstellungsgesetz, 
BGB!. I 98/2001, 
§ 4a Notariatstarifgesetz 

A: umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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_____________ Legislative Anregungen 

Neuregelung der Personensorge in 23 83 f 
Sachwalterschaftssachen 

Unzureichender Ersatz von Verteidi- 24 87 
gungskosten nach strafgerichtlichen 
Freisprüchen 

Formularwesen - Unvollständige Be- 25 101 f 
zeichnung des Verfahrensgegenstandes 
ohne textliche Erläuterung in Verständi-
gungen und Ladungen 

Heimvertragsgesetz 

Die VA setzt sich nachdrücklich für ein 25 107 
bundeseinheitliches Heimvertragsgesetz 
ein 

B 

C 

Ankündigung einer Novelle auf 
dem Gebiet des Sachwalter­
schaftsrechtes seitens des BMJ 

Wegen budgetärer Situation von 
BMJ abgelehnt 

Bundesminister für Landesverteidigung 

Einstellung des Fahrtkostenzuschusses 
gem. § 20b Abs. 6 Z. 1 Gehaltsgesetz 
1956; Anspruchsverlust für einen ganzen 
Monat bei tageweisem Wegfall der Vor-
aussetzungen 

Keine Einberufung zum Mob-Verband für 
Berufssoldaten 

Ungleichbehandlung von Berufs- und 
Milizsoldaten hinsichtlich der Einsatzge-
bühren 

Zu strenge Auswahlkriterien bei der 
T augl ichkeitsfeststell u ngiDienstve rrich-
tung ohne Waffe 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

13 245 

13 246 
16 233 

17 327 f 

18 191 
20 205 
22 185 
23 92 

B Die VA hält eine Änderung der 
geltenden Norm im Sinne ge-
rechten Vorgehens für unabding-
bar 

C Änderung des § 1 Abs. 3 Wehr-
gesetz, um die Einberufung von 
Berufssoldaten zum Zwecke der 
Angleichung von Berufs- und 
Milizsoldaten in disziplinärer und 
besoldungs rechtlicher Hinsicht 
herbeizuführen 
Die VA hält an ihrer Anregung 
fest 

C Die Bestimmungen des Einsatz-
gebührengesetzes führen zu ei-
nem exorbitanten Einkommens-
unterschied zwischen Berufs-
und Milizsoldaten im Einsatzfall. 
Die VA hält an ihrer Anregung 
fest 

C Anregung auf Änderung der § 15 
Abs.1 Wehrgesetz 1990 bezüg-
lieh der "nichtmilitärischen Tätig-
keiten für das Bundesheer" 

255 
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Legislative Anregungen ____________ _ 

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 

Bundespflegegeldgesetz 

Schaffung eindeutiger Einstufungskrite- 17 
rien für pflegebedürftige Kinder und gei- 18 
stig (psychisch) Behinderter 21 

22 
23 

Pensionsversicherungsrechtliche Absi- 17 
cherung von Pflegepersonen (Art. 7 Ver- 18 
einbarung BGB!.Nr. 866/1993) 19 

Schaffung eines Heimvertragsgesetzes 24 

Gesetzliche Sozialversicherung 

Leistungsrecht in der Sozialversiche- 17 
rung: Lockerung des Antragsprinzips bei 19 
unverschuldeter Unterlassung der An- 20 
tragstellung 23 

24 
25 

Normierung der Verpflichtung der Sozi- 19 
alversicherungsträger zur Beratung bzw. 20 
Festlegung der Rechtsfolgen unrichtiger 23 
Beratung (Herstellungsanspruch) 24 

Verbesserung des Verfahrens zur Fest- 5 
stellung des Versicherungsfalles der 7 
geminderten Erwerbsfähigkeit 9 

15 
16 
17 

Postweg nicht zu Lasten der Sozialversi- 19 
cherten 

Festlegung eines Betrages, der Versi- 25 
cherten im Falle von Aufrechnungen 
gem. § 103 ASVG zu verbleiben hat 

256 

99 
63 

30 f 
71 f 
123 f 

96 f 
66 
53 

128 ff 

150 ff 
58 f 
29 

116 f 
116 f 
142 

58 f 
26 

116 f 
116 

22 
34 
28 
36 
45 

106 f 

63 f 

134 

C 

A 

C 

B 

B 

B 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Teillösungen durch BGB!. I Nr. 
139/1997 und 
BGB!. I Nr. 142/2000 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Als unerlässlich erachtet die VA 
eine nachvollziehbare Begrün-
dung bei Bescheiden, die den 
Antrag auf Erwerbsunfähigkeits- , 
Berufsunfähigkeits- oder Invali-
ditätspension ablehnen. Es 
müsste sichergestellt werden , 
dass Versicherte Kenntnis davon 
erlangen, weshalb ihrem Lei-
stungsbegehren nicht entspro-
chen wurde 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Legislative Anregungen 

Krankenversicherung 

Regelung der Kosten des Krankentrans- 18 72 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
ports von "höherwertige" in "niederwerti-
ge" Krankenanstalt 

Verbesserung des Schutzes in der Kran- 19 68 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
kenversicherung nach Auslandstätigkeit 

Angehörigeneigenschaft zu Gunsten der 20 37 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Kinder von Lebensgefährten 

Rückforderung von in Unkenntnis der 20 39 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Angehörigeneigenschaft geleisteten 23 111 f 
Beiträge 

Chefärztliche Bewilligung: 20 41 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Vereinfachung, Leistung bei Notwendig-
keit auch ohne vorherige Genehmigung 

Flexiblere Gestaltung der Voraussetzun- 21 34 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
gen für die Rezeptgebührenbefreiung 

Verlängerung des Wochengeldanspru- 22 34 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
ches bei länger dauernden Gesund-
heitsbeeinträchtigungen nach Geburten 

Krankengeldanspruch auch für freie 22 28 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
Dienstnehmerinnen sowie Einbeziehung 
in die Arbeitslosenversicherung 

Bemessung des Wochengeldes 23 112 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 

Wechsel Geldleistungs- zu Sachlei- 12 40 f A BGB!. I Nr. 2/2002 
stungsberechtigung 17 71 f 

23 109 f 

Rückwirkende Herabsetzung der Bei- 24 107 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
tragsgrundlagen zur Selbstversicherung 

Wegfall des Ruhens von Krankenversi- 24 108 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
cherungsleistungen während Verwal-
tungsstrafhaft 

Krankengeld nach Verletzungen bei fa- 24 109 f B Anregung der VA bleibt aufrecht 
miliären Auseinandersetzungen 

Unfallversicherung 

Kinderzuschuss rückwirkend auch bei 21 41 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
nachträglicher Anmeldung 

Ausdehnung des Haftungsprivilegs auf 22 40 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
gleichgestellte Arbeitskollegen 

A: Umsetzung der Anregung 257 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Legislative Anregungen 

Pensionsversicherung 

Übertragung jener Beiträge in die Höher- 19 66 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
versicherung, die infolge Rechtsände-
rungen nicht als Nachkaufbeiträge wirk-
sam werden können 

Ausgleichszulagenanspruch ; Verminde- 2 28 AlB 1) 41. ASVG-Novelle, 
rung des gesetzlich garantierten Min- 3 24,35 BGBI.Nr.111/1986 
desteinkommens für Pensionisten durch 4 26,43 2) 48. ASVG-Novelle, 
Anrechnung fiktiver Einkommen (pau- 5 22 BGBI.Nr. 642/1989 
schalierter Unterhaltsanspruch bzw. 6 20,44 

3) 51. ASVG-Novelle, pauschaliertes Einkommen aus frühe- 10 37 
rem landwirtschaftlichen Besitz) 11 21 BGBI.Nr. 335/1993 

16 49 ff 4) BGBI. I Nr. 139/1997 
17 114 5) BGBI. I Nr. 101/2000 

Durch die vorgenommenen 
Verbesserungen wurden die in 
den Regelungen enthaltenen 
Härten gemildert 

Zuerkennung der Ausgleichszulage ge- 21 48 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
gen Zession von Unterhaltsansprüchen 
zur Überbrückung von Notlagen 

Anwendung des Familienrichtsatzes 22 49 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
auch bei Heimaufenthalt eines Ehepart-
ners 

Einführung einer Generalklausel zur 11 30 C Im 14. Bericht ist der Erlass 
Erfassung von Tatbeständen, die den 20 64 des Bundesministers für Arbeit 
derzeit vom Gesetz taxativ aufgezählten und Soziales abgedruckt, womit 
Begünstigungstatbeständen hinsichtlich für diese Fälle eine soziale 
ihres Eingriffes in die Grund- und Frei- Rechtsanwendung empfohlen 
heitsrechte sowie hinsichtlich der sozial- wird 
versicherungsrechtlichen Auswirkungen 
gleichzuhalten sind (z.B. Verhinderung B/A Schulbesuch: 
des Schulbesuches) BGBI. I Nr. 101/2000 

Bundeseinheitlicher Pensionistenaus- 20 65 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
weis 

Lockerungen des Ruhens von Leistun- 22 46 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
gen aus der Pensionsversicherung und 
Unfallversicherung 

Erweiterung der Möglichkeit zum rück- 22 47 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
wirkenden Erwerb von Zeiten der Selbst-
versicherung für die Pflege eines behin-
derten Kindes 

Ermöglichung des Nachkaufes von Zei- 22 45 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 
ten des Besuches einer privaten Schule 

Gleiche Zuzahlungen zu Rehabilitati- 21 53 f 
onsmaßnahmen 24 120 f 

258 A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

III-236-BR/2002 der Beilagen - Bericht  - Hauptdokument (gescanntes Original) 257 von 266

www.parlament.gv.at



Beseitigung nachteiliger Folgen der Ein-
beziehung in die Vollversicherung bei 
bestimmten Ausbildungsverhältnissen 

Bundesbehindertengesetz 

Fahrpreisermäßigung für Bezieher von 
Invaliditäts-(Berufsunfähigkeits/Erwerbs-
unfähigkeits)pensionen auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

Ermöglichung des Zutrittes mit Blinden-
führhund zu allen öffentlichen Gebäuden 
und Einrichtungen 

Behinderteneinstellungsgesetz 

Schaffung zeitgemäßer Kriterien zur 
Festsetzung des Grades der Behinde-
rung 

Kriegsopferversorgungsgesetz 

Beseitigung von Härten zufolge Anrech-
nung land(forst)wirtschaftlicher Einkünfte 
nach dem KOVG 

Absehen vom Ruhen der Pflegezulage 
bei Aufnahme einer Begleitperson in 
stationäre Einrichtung - Übernahme der 
Kosten für Begleitperson bei Rehabilita-
tionsaufenthalten 

Verbrechensopfergesetz 

Verbesserung des Bundesgesetzes über 
die Gewährung von Hilfeleistungen an 
Verbrechensopfer 

Leistung nach dem Verbrechensopfer-
gesetz nur bei verbrechensbedingtem 
Verdienstentgang - Verbesserung der 
Gesetzeslage 

Verkürzung der Frist gem. § 52 Abs. 5 
KOVG auf ein Jahr 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

25 140 f 

15 31 C Anregung der VA bleibt aufrecht 

20 91 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 

25 147 

17 123 A BGBI. 170/2001 
20 94 

22 84 f A BGBI. 170/2001 

2 21 C Anregung der VA bleibt aufrecht 

8 25,33, C Im Hinblick auf die an die VA 
47 herangetragenen Härtefälle wird 

eine Änderung der betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen 
weiterhin als notwendig erachtet 

25 154 

259 
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Leg'slative Anregungen ____________ _ 

Impfschadengesetz 

Lockerung des strengen Antragsprinzips 21 

Bereich Frauenangelegenheiten 

Frauenberatungsstellen 

Schaffung gesetzlicher Rahmenbedin­
gungen 

Bereich Familie 

Wiedereinführung der Heimfahrtbeihilfe 

Übernahme der Kosten von Vater-
sChaftsfeststellungsverfahren zu Gun-
sten minderjähriger Kinder 

Übertragung der Vollziehung des Unter-
haltsvorschussgesetzes an die Jugend-
wohlfahrtsträger 

Bereich Gesundheit 

Gesetzliche Regelung des Musikthera-
peutenberufes 

Finanzierung und Ersatz von Ausbil-
dungskosten im Bereich der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste 

Berufsausübung für Zahnärzte mit Aus-
bildung im Ausland 

Unterbringungsgesetz 

Rechtliche Klärung für den Fall der Un-
terbringung nach Aufenthalt in anderer 
Abteilung einer Krankenanstalt 

Schaffung einer zentralen Beratungs-
und Serviceeinrichtung für psychisch 
Kranke und deren Angehörige 

260 

21 

20 
22 
24 

22 

23 

18 

22 

23 
24 

17 

17 
18 

56 f 

25 

119 
104 

160 f 

107 

143 f 

47 

88 f 

146 ff 
142 ff 

87 ff 

84 ff 
48 ff 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

C Anregung der VA bleibt aufrecht 

B 

C 

C 

B 

C 

B 

C 

C 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung auch im Begutach-
tungsverfahren vertreten 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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_____________ Legislative Anregungen 

IVF-Fonds-Gesetz 

Erbringung von Leistungen, auch wenn 
nur ein Ehepartner der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt 

25 171 f 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 

Post - Telekom - Fernmeldewesen 

Vereinheitlichung der Fahrpreisermäßi- 15 
gungen für Behinderte bei Bahn und 
(ÖBB und Post)-Bus 

Nachbarrechte bei Errichtung von GSM- 23 
Masten 24 

Kraftfahrwesen 

Entzug der Lenkberechtigung nach Haf- 8 
tentlassung - resozialisierungsfreundli-
ehe Gesetzesänderung 

Herabsetzung der Grenzwerte für die 22 
Betriebsgeräusche von KFZ und Motor-
rädern 

Verzicht auf Lenkberechtigung; Nach- 23 
weis der fachlichen Befähigung bei Wie-
dererteilung 

Änderung der Zählweise von Kindern bei 25 
der Beförderung in Omnibussen 

Führerscheingesetz 

Einführung einer Lenkberechtigung D1 25 

Fernsprechentgeltzuschussgesetz 

Vereinfachung des Verfahrens 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

25 

67 C Anregung der VA bleibt aufrecht 

168 C Anregung der VA bleibt aufrecht 
155 (siehe auch Stellungnahme der 

VA zur Petition Nr. 21PET/2000) 

48, 56, C Trotz der bestehenden Gegen-
58 sätze (Verkehrszuverlässigkeit -

Resozialisierung) sollte die Lö-
sung der gegenständlichen 
Problematik versucht werden 

95 f C Anregung der VA bleibt aufrecht 

152 C Anregung der VA bleibt aufrecht 

177 

177 f 

188 f 
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Legislative Anregungen 

Straßenverkehrsordnung 

Beseitigung der Strafsanktion nach § 99 7 60 B 
Abs . 6 lit. a StVO, wenn Personenscha- 9 49 
den (Körperverletzung) ausschließlich 16 83 
beim Unfallverursacher vorliegt 

KlarsteIlung des Vorranges bei Einmün- 13 78 C 
dung von Wohnstraßen in Kreuzungen 
mit Lichtsignalen 

Schaffung einer Rechtsgrundlage (in der 17 295 C 
StVO) für die Verkehrsüberwachung 
durch Zivilstreifen 

Klärung des Begriffes "Geh- und Rad- 19 95 f C 
weg" in § 93 StVO 

Eisenbahnwesen 

Eisenbahnenteignungsgesetz: Normie- 4 50,59 A 
rung eines Rückübereignungsanspru-
ches bei Wegfall des öffentlichen Zwek-
kes, für den enteignet wurde 

Lärmschutzmaßnahmen an Bahnstrek- 20 111 C 
ken - ParteisteIlung 

Schifffahrt 

ParteisteIlung von Fischereiberechtigten 23 170 C 
(und anderen Nutzungsberechtigten der 
Gewässer) 

Bundesstraßengesetz 

Abgeltung des Wiederbeschaffungs- 4 66 f C 
wertes bei allen Grundinanspruchnah-
men für Bundesstraßenzwecke 

Bundesstraßenfinanzierungsgesetz 

Harmonisierung der Bestimmung des 25 195 f B 
§ 13 Abs. 3 BStFG, BGBL I Nr. 201/1996 
idF 142/2000, mit Art. IX Abs. 4 EGVG 

262 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

BGBI.Nr. 135/1989-
Anregung der VA bleibt aufrecht; 
die gesetzliche Maßnahme be-
trifft nur Hochleistungsstrecken 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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Legislative Anregungen 

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 

Liegenschaftsteilungsgesetz 

§§ 15 ff LiegTG; 
Rechtsschutzdefizit 

Gewerbeordnung 

Zwingende Komplettverlautbarung des 
Betriebsanlagenbescheides 

Rücknahme der Verordnungs-Kasuistik 
im Betriebsanlagenrecht - Verordnung 
des BMWA BGBI.Nr. 850/1994, 
772/1995, 543/1196, 11 19/1999 

Klärung der Zuständigkeiten bei 
Sportanlagen 

Organisatorische Maßnahmen zur Stei-
gerung der Verwaltungseffizienz im Be-
triebsanlagenbereich 

Versuchsbetrieb 

Kostenbefreiung des Nachbarn im Ver-
fahren gem. § 79a GewO 1994 

Erleichterung der Gleichstellung von 
Ausländern im § 14 Abs. 2 GewO 1994 

Erlassung einer Druckgeräteüberwa-
chungsVO gem. § 19 Kesselgesetz 

Erlassung einer AusbildungsVO für ge-
werbliche Masseure gem. § 165 GewO 
1994 idF BGBI. I Nr. 63/1997 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 
C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

9 
10 
11 
12 
18 
24 

14 

18 
19 

18 

18 
19 

20 

21 
22 

22 

23 
24 

23 

74/80ff B Anregung der VA bleibt aufrecht 
113 
109 

112 ff 
125 

172 f 

144 f e Anregung der VA bleibt aufrecht 

146 e Anregung der VA bleibt aufrecht 
131 

153 e Anregung der VA bleibt aufrecht 

150 B Anregung der VA bleibt aufrecht 
132 

163 e Gewährleistung, dass Versuchs-
betriebsgenehmigung kein Frei-
brief für Verzögerung des Be-
triebsanlageverfahrens wird 

142 f Ale Teilweise Kostenbefreiung er-
148 f folgte mit Gewerbenovelle BGBI. I 

Nr.116/1998 
Anregung auf vollständige Ko-
stenbefreiung bleibt aufrecht 

153 B Im Entwurf der GewO-N 2001 
(090102) in Aussicht genommen 

178 f B 
169 

180 f Im Entwurf der GewO-N 2001 
(090102) , Neufassung der Be-
stimmung, in Aussicht genommen 
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Legislative Anregungen ____________ _ 

Keine neuerliche Ausdehnung des ver­
einfachten Betriebsanlageverfahrens 
nach Behebung des § 359b Abs. 4 
GewO 1994 idF BGBI. I Nr. 88/2000 mit 
Erk. d. VfGH v. 24.9.2001 Zin. G 98/01, 
G 112/01 

Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Gleichstellung von Asylwerbern mit Kon-
ventionsflüchtlingen unter bestimmten 
Voraussetzungen 

Arbeitslosenversicherung 

Kein Anspruch auf Leistung aus der 
Arbeitslosenversicherung bei Nebenein-
kommen über der "Geringfügigkeits-
grenze" - gesetzliche Änderung 

Vermeidung von Härten bei Studium 
während Arbeitslosigkeit 

Milderung der Rechtsfolgen des stren-
gen Antragsprinzips (persönliche Gel-
tendmachung, Anführung von Angehöri-
gen, neuerliche Antragseinbringung nach 
Ruhen) 

Beseitigung der Härten für (ältere) Lang-
zeitarbeitslose 

Aufrechnung unter das Existenzmini-
mum nur bei Vorliegen einer gerichtli-
chen Entscheidung über den Rückforde-
rungsanspruch 

Beseitigung von verfassungs- und euro-
parechtlich bedenklichen Härten im Zu-
sammenhang mit der erhöhten Anwart-
schaft auf Notstandshilfe 

Verbesserung der Situation arbeitsloser 
Alleinerzieherinnen 

Geringfügige Beschäftigung beim frühe-
ren Arbeitgeber - Entfall der Monatsfrist 

264 

25 

20 

9 
20 

19 

20 

20 

22 

22 

23 
24 

24 

201 

92 C 

28 A 
75 

79 f C 

83 C 

86 C 

69 f C 

65 f C 

187 f C 
205 f 

184 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Entsprechende Änderung wird 
von der VA weiterhin nach-
drücklich gefordert 
BGBI. I Nr. 6/1998 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

Mit BGBI. I Nr. 179/1999 nicht 
im Sinne der Anregung der VA 
neu geregelt 

Anregung der VA bleibt aufrecht 

A: Umsetzung der Anregung 
B: Umsetzung beabsichtigt 

C: Umsetzung nicht beabsichtigt 
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K 0 s tel k a Peter, Dr jur 

(Vorsitzende vom 1. Juli 2001 bis 
30. Juni 2002) 

Leiter des Geschäftsbereiches des 
Volksanwaltes 

Muhr Eugen Dr iur, MinR, GE, GrE 

Büro 
Sadler Renate, FOI, GM, SV 

Referenten 
Swoboda Paul Dr iur, MinR, GrE 
Webern Gerd Dr iur, MinR, SE, GrE 
Pacher Adelheid Dr iur, MinR 
Kastner Peter Dr iur, MinR 

E-mail: post@volksanw.gv.at 

Volksanwälte 

S t a die r Ewald, Mag jur 

(Vorsitzender vom 1. Juli 2002 bis 
30. Juni 2003) 

Leiter des Geschäftsbereiches des 
Volksanwaltes 

PeterneIl Gerhard Dr iur, MinR, Bgdr, 
GE, GrE, GrGE, St GrEZ 

Büro 
Schuster Karin, VB 

Bau e r Rosemarie 

(Vorsitzende vom 1. Juli 2003 bis 
30. Juni 2004) 

Leiter des Geschäftsbereiches der 
Volksanwältin 

Mauerer Michael Dr iur, MinR, 
UnivLektor 

Büro 
Leutmezer Renate, B 

Auskunftsdienst 
Leupold Arlette Dr rer pol, MinR, GrE 
Boskovsky Rosa, B 

ADV 
Schneider-Pichler Gertrude Mag iur, MinR, GE 
Kamehl Günter Mag iur, MinR, Mjr, SE 
Mauerer-Matscher Barbara Dr iur, OR 
Langleider Edeltraud Dr iur, OR 

Felder Andreas, FOI, SM 
Satzinger Christa, FOI, SM, GM 

Beschwerdekanzlei 
Österreicher Irene, FOI, SM 
Unger Sonja, B 

Kleewein Wollgang Dr iur, OR 
Reif Alfred Mag iur, B 
Csebits Elisabeth Mag iur, B 
Tröster Heimo Mag iur, B 
Sarto Elke Mag iur, B 
Posch Manfred Dr iur, B 
Cerny Martina Mag iur, B 
Fritsche Kurt, ADir, GV, SE 
Aust Johann, ADir, GV 
Köhle Maria-Christine Mag iur, B 
Hofbauer Alexandra Dr iur, B 

Schmidt Heide Mag rer soc oec Dr iur, MinR, GV (KU) 
Dohr Walter Dr iur, SChef (KU) 

Verwaltungskanzlei 
Swoboda Paul Dr iur, MinR, GrE 
Aufinger Hans-Joachim, ADir, GV, bVM-RK, SE 
Ehm Josef, ADir 
Mitudis Brigitte, FOI, SM 
Knechtl Martina, VB 
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